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Zentrale Botschaften des vierten Monitoring-Berichts 

• Der Energieverbrauch ist im Jahr 2014 um 4,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2013 zurückgegangen. Die
relativ milde Witterung des Jahres 2014 hatte daran einen bedeutenden Anteil. Der Energieverbrauch er-
reichte mit 13.131 Petajoule den niedrigsten Stand seit 1990.

• Die erneuerbaren Energien sind Deutschlands wichtigste Stromquelle. Der Anteil erneuerbarer Energie am 
Stromverbrauch lag im ersten Halbjahr 2015 erstmals über 30 Prozent. Beim Ausbau der erneuerbaren
Energien im Stromsektor liegt Deutschland auf Zielkurs. Die Höhe der EEG-Umlage hat sich stabilisiert.

• Die durchschnittliche Steigerung der Energieeffizienz zwischen 2008 und 2014 lag mit 1,6 Prozent unter
dem im Energiekonzept der Bundesregierung vorgesehenen Wert von 2,1 Prozent. Hier besteht weiterer
Handlungsbedarf. Die Bundesregierung hat darum mit dem am 3. Dezember 2014 beschlossenen Nationa-
len Aktionsplan Energieeffizienz die Anstrengungen zur Effizienzsteigerung gebündelt und verstärkt.

• Der Endenergieverbrauch im Verkehr war 2014 rund 1,7 Prozent höher als 2005. Um das Ziel einer Sen-
kung des Endenergieverbrauchs um 10 Prozent gegenüber 2005 zu erreichen, sind weitere Anstrengungen
erforderlich.

• Zum ersten Mal seit über zehn Jahren sanken zum Anfang des Jahres 2015 die Strompreise für Haushalts-
kunden. Für Industrie- und Gewerbekunden, die nicht unter Entlastungsregelungen fallen, sind die Strom-
preise im Jahr 2014 nahezu konstant geblieben. Der Börsenstrompreis ist 2014 um weitere 10 Prozent
zurückgegangen und auch in 2015 weiter gefallen.

• Im Jahr 2014 hat Deutschland fossile Energieträger im Wert von rund 81 Milliarden Euro eingeführt. 2013
waren es noch rund 95 Milliarden Euro. Zu den gesunkenen Importausgaben haben vor allem niedrigere
Rohstoffpreise aber auch geringere Importmengen beigetragen.
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1 Einleitung 

Der Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ überprüft den Fortschritt bei der Zielerreichung und den Stand 
der Umsetzung der Energiewende. Drei Aufgaben stehen im Mittelpunkt:  

• Überblick: Der Monitoring-Prozess gibt einen faktenbasierten Überblick über den Fortschritt bei der
Umsetzung der Energiewende. Dazu wird die Vielzahl der verfügbaren energiestatistischen Informationen
auf eine überschaubare Anzahl ausgewählter Kenngrößen (Indikatoren) verdichtet und aufbereitet.

• Evaluation: Im Rahmen fortlaufender Berichte wird analysiert, ob die Ziele aus dem Energiekonzept der
Bundesregierung erreicht werden und wie die Maßnahmen wirken. Bei absehbaren Zielverfehlungen
werden Maßnahmen vorgeschlagen, um die Ziele zu erreichen.

• Ausblick: Der Monitoring-Prozess richtet sein Augenmerk auch auf die kommenden Jahre. Dazu erstellt
die Bundesregierung in einem dreijährigen Turnus zusammenfassende Fortschrittsberichte, in denen wahr-
scheinliche Entwicklungen vorgestellt und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Der vorliegende vierte Monitoring-Bericht dokumentiert den Stand der Energiewende für das Jahr 2014. Als 
Kernstück des Monitoring-Prozesses liefert der jährliche Monitoring-Bericht neue Fakten zur Energiewende. 
Der Aufbau und die Themen des aktuellen Berichts orientieren sich an der von der Bundesregierung im Dezem-
ber 2014 beschlossenen Zielarchitektur zur Energiewende.  

• Teil I fasst den aktuellen Stand bei der Umsetzung der quantitativen Ziele der Energiewende in folgenden
Themenfeldern zusammen:

o Fortschritt beim Ausbau erneuerbarer Energien (Kapitel 3)

o Entwicklung von Energieverbrauch und Energieeffizienz (Kapitel 4) mit dem Fokus auf die drei
Handlungsfelder Strom, Wärme und Verkehr

o Ziele und Maßnahmen im Gebäudesektor (Kapital 5) und Verkehrsbereich (Kapitel 6)

o Veränderungen der Treibhausgasemissionen (Kapitel 7)

• Teil II widmet sich den politischen Zielen und Rahmenbedingungen der Energiewende:

o Entwicklung des Kraftwerksbestands im Hinblick auf die Versorgungssicherheit (Kapitel 8)

o Bezahlbarkeit von Energie für private Haushalte und Unternehmen (Kapitel 9)

o Ausbau der Übertragungs-und Verteilernetze für Strom (Kapitel 10)

o Perspektiven der Energiewende im Bereich Forschung und Entwicklung (Kapitel 11)

o Zusammenhang der Energiewende mit Investitionen, Wachstum und Beschäftigung (Kapitel 12)

Eine unabhängige Kommission steht der Bundesregierung beratend zur Seite. Auf wissenschaftlicher Basis 
nimmt die Kommission zu den Monitoring- und Fortschrittsberichten der Bundesregierung Stellung. Vorsitzen-
der der Kommission ist Prof. Dr. Andreas Löschel. Weitere Mitglieder sind Prof. Dr. Georg Erdmann, Prof. Dr. 
Frithjof Staiß und Dr. Hans-Joachim Ziesing. Die Stellungnahmen der Experten werden den Monitoring- und 
Fortschritts-Berichten als Anlage beigefügt. Alle Stellungnahmen der Kommission stehen auf der Internetseite 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Verfügung. 

Der Monitoring-Prozess trägt zur Steigerung der Transparenz und Akzeptanz der Energiewende bei. Mit einer 
kontinuierlichen Berichterstattung veröffentlicht die Bundesregierung zentrale Daten zur Energiewende. Der 
Dialog mit der Expertenkommission und die Einrichtung hochrangiger Energiewende-Plattformen fördern den 
Austausch mit Vertretern aus Ländern, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Auf diese Weise können 
Lösungen und Strategien für die zentralen Handlungsfelder der Energiewende erarbeitet werden.  

Der Monitoring-Prozess ist fester Bestandteil der „10-Punkte-Energie-Agenda“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Die Agenda zeigt die zentralen Vorhaben der Bundesregierung zur Energiewende in 
der 18. Legislaturperiode auf und verzahnt die einzelnen Handlungsfelder der Energiewende zeitlich und in-
haltlich. Die Monitoring- und Fortschrittsberichte evaluieren kontinuierlich die beschlossenen Maßnahmen und 
deren Wirkungen. 

Daneben berichtet die Bundesregierung in jährlichen Klimaschutzberichten zu den aktuellen Trends der Treib-
hausgasemissionen, zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und 
zu den Minderungswirkungen. 
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Abbildung 1.1: Monitoring als Bestandteil der „10-Punkte-Energie-Agenda“ des BMWi 

Quelle: Eigene Darstellung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015.  
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2 Ziele der Energiewende und Indikatoren für das Monitoring 

Mit der Energiewende beschreitet die Bundesregierung den Weg in eine sichere, wirtschaftliche und umwelt-
verträgliche Zukunft der Energieversorgung. Kompass für die Energiewende – und damit Grundlage des 
Monitorings – sind das Energiekonzept der Bundesregierung, ergänzende Beschlüsse des Bundestages sowie 
europäische Vorgaben. Das Energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Um-
weltverträglichkeit bleibt dabei die Richtschnur der Energiepolitik. 

Teil 1 des Monitoring-Berichts untersucht die quantitativen Ziele der Energiewende. Wie Tabelle 2.1 zeigt, 
reichen diese bis zum Jahr 2050, zum Teil mit Zwischenschritten für die Jahre 2020, 2030 und 2040. 

Tabelle 2.1: Quantitative Ziele der Energiewende und Status Quo (2014) 

Quelle: Eigene Darstellung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015.  
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Teil 2 des Monitoring-Berichts behandelt weitere Ziele und Rahmenbedingungen der Energiewende. Hier ste-

hen qualitative Zielsetzungen im Vordergrund (Tabelle 2.2). Gleichzeitig werden damit Berichtspflichten nach 

EnWG und EEG 2014 sowie dem Kabinettbeschluss zum Monitoring der Energiewende erfüllt.  

Tabelle 2.2: Ziele und Rahmenbedingungen der Energiewende  

Quelle: Eigene Darstellung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015. 

2.1 Zielarchitektur zur Energiewende 

Die Zielarchitektur strukturiert die Einzelziele der Energiewende. Mit dem Ersten Fortschrittsbericht zur Ener-

giewende wurde eine Zielarchitektur zur Energiewende vorgelegt(siehe Abbildung 2.1). Die Zielarchitektur 

strukturiert und priorisiert die bestehenden Einzelziele des Energiekonzepts, wobei verschiedene Zielebenen 

unterschieden werden: 

 Die politischen Ziele bilden den Rahmen für den Umbau der Energieversorgung. Sie umfassen die Klima-

ziele, einschließlich einer Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020, den

Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung bis zum Jahr 2022, sowie die Sicherstel-

lung von Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit.

 Die Kernziele beschreiben die zentralen Strategien des Energiekonzepts, mit denen die Energiewende vo-

rangebracht werden soll. Dies sind der Ausbau erneuerbarer Energien und die Senkung des Primärenergie-

verbrauchs bzw. die Steigerung der Energieeffizienz.

 Beide Kernziele werden durch Steuerungsziele für die drei Handlungsfelder Strom, Wärme und Verkehr

konkretisiert.

 Steuerungsziele und zugehörige Maßnahmen werden optimiert, um die übergeordneten Ziele möglichst

zuverlässig und kostengünstig zu erreichen.
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Abbildung 2.1: Strukturierung der Ziele des Energiekonzepts 

Quelle: Eigene Darstellung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015. 

2.2 Indikatoren und Bewertungsschema 

Das Monitoring der Energiewende stützt sich auf öffentlich zugängliche und überprüfbare Daten. Es erfolgt 

anhand von Kennzahlen (Indikatoren), die den gegenwärtigen Stand bzw. die Entwicklung der Energiewende 

im Zeitverlauf darstellen. Die verwendeten Indikatoren werden in Abbildung 2.2 mit Zuordnung zu den unter-

schiedlichen Themenfeldern aufgelistet.  

Zur Bewertung des Fortschritts im Hinblick auf die quantitativen Ziele der Energiewende wird ein Punktesys-

tem herangezogen. Dabei wird zunächst die Entwicklung der Indikatoren seit 2008 linear fortgeschrieben. An-

hand der prozentualen Abweichungen der fortgeschriebenen Werte von den Zielwerten im Jahr 2020 werden 

für diesen Bericht wie folgt Punkte festgelegt: 5 Punkte, wenn der Zielwert gemäß Fortschreibung erreicht ist 

oder die Abweichung weniger als 10 Prozent beträgt. 4 Punkte, wenn die Abweichung zwischen 10 und 20 

Prozent liegt. 3 Punkte, wenn die Abweichung zwischen 20 und 40 Prozent liegt. 2 Punkte, wenn die berechnete 

Abweichung zwischen 40 und 60 Prozent liegt und 1 Punkt, wenn die Abweichung zum Ziel mehr als 60 Prozent 

beträgt.  

Das hier angewandte Bewertungsschema kann komplexe, modellgestützte Prognosen nicht ersetzen. Ein sol-

ches System bietet aber den Vorteil einer vergleichsweise einfachen und nachvollziehbaren Einordnung des 

aktuellen Standes wichtiger Kenngrößen über die Energiewende auf einen Blick.  

Bei der Bewertung der Zielerreichung finden zukünftige Wirkungen von Maßnahmen, die sich derzeit in der 

Umsetzung befinden, noch keine Berücksichtigung (z. B. aus dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz). 

Sie können Ihre Wirkung noch entfalten bzw. die tatsächliche Entwicklung kann in Abhängigkeit von politi-

schen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abweichen. 
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Die im Bericht angegeben Werte geben den Datenstand wieder, der am 16. Oktober 2015 vorlag. Die Daten 
sind auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie der Bundesnetzagentur 
zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ öffentlich zugänglich. Berichtsjahr ist das Jahr 2014. Die Bun-
desregierung kommt mit dem vorliegenden Bericht gleichzeitig ihren Berichtspflichten nach § 63 Absatz 1 Satz 
1 EnWG und § 98 Absatz 1 EEG nach. 

Abbildung 2.2: Indikatoren 
•Anteil der EE am Bruttoendenergieverbrauch

•Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

•Eigenstromversorgung

•Direktvermarktung

•EEG-Umlage

•Wärmeverbrauch aus erneuerbaren Energien

•Verbrauch erneuerbarer Energien im Verkehrssektor

Erneuerbare Energien

•Primärenergieverbrauch nach Energieträgern

•Primär- und Endenergieproduktivität der Gesamtwirtschaft 

•Brutto- und Nettostromverbrauch

•Bruttostromerzeugung nach Energieträgern

Effizienz und Verbrauch 

•Wärmebedarf

•Anteil des gebäuderelevanten Endenergieverbrauchs am gesamten
Energieverbrauch

•Spezifischer Endenergieverbrauch Raumwärme

•Primärenergiebedarf

Gebäude

•Endenergieverbrauch im Verkehr

•Spezifischer Endenergieverbrauch Verkehr

•Bestand an Elektrofahrzeugen
Verkehr

•Treibhausgasemissionen

•Energiebedingte Emissionen nach Sektoren

•Spezifische Treibhausgasemissionen bezogen auf Bevölkerung und BIP

•Vermiedene Treibhausgasemissionen durch erneuerbare Energien

•Vermeidungswirkungen erneuerbarer Energien

Treibhausgasemissionen 
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Quelle: Eigene Darstellung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015.  

•Kraftwerksbestand: Installierte Erzeugungsleistung der deutschen
Kraftwerke

•Anteil der KWK-Nettostromerzeugung an der regelbaren Stromerzeugung

•Verteilung der Kraftwerkskapazitäten auf Bundesländer

•Bau und Planung konventioneller Kraftwerke

Kraftwerke und 
Versorgungssicherheit

•EnLAG und Bundesbedarfsplan-Projekte

•Kosten für Systemdienstleistungen

•Netz-Investitionen

•SAIDI-Strom national

Netzinfrastruktur

•Forschungsausgaben des Bundes im Energieforschungsprogramm

•Projektförderungen aus EU-Mitteln

•Investitionskosten für Erneuerbare-Energie-Anlagen

•Marktverbreitung innovativer Technologien im Energieverbrauch

Energieforschung und 
Innovation

•Energieausgaben privater Haushalte

•Energiekosten der Industrie

•Gesamtwirtschaftliche Energieausgaben

•Strom- und Gaspreise

•Preise energetischer Rohstoffe

•Entlastungsregelungen

•CO2-Preis

Bezahlbare Energie und 
faire Wettbewerbsbe-

dingungen

•Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz

•Investitionen in Netze und Elektrizitätsversorgung

•Beschäftigte im Bereich erneuerbarer Energien

•Beschäftigte in der Energiewirtschaft

Investitionen, Wachstum 
und Beschäftigung
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Teil I: Quantitative Ziele der Energiewende 

Die quantitativen Ziele der Energiewende beziehen sich auf fünf Themenfelder 

• Erneuerbare Energien

• Energieverbrauch und Energieeffizienz

• Gebäude

• Verkehr

• Treibhausgasemissionen
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3 Erneuerbare Energien 

• Die erneuerbaren Energien waren 2014 Deutschlands wichtigste Stromquelle. Beim Ausbau der er-
neuerbaren Energien im Stromsektor liegt Deutschland insgesamt auf Zielkurs.

• Mit dem EEG 2014 wurde dafür eine tragfähige Grundlage geschaffen. Die Höhe der EEG-Umlage
hat sich seit 2014 stabilisiert.

• Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Wärmeverbrauch liegt bereits in der Nähe des
2020-Ziels.

• Der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich stieg im Jahr 2014 leicht auf 5,6 Prozent.

Erneuerbare Energien sollen zur tragenden Säule der Energieversorgung werden. Der Energieverbrauch soll 
zunehmend durch Energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Das ist eines der beiden strategischen 
Kernziele des Energiekonzepts. Bezogen auf den (Brutto-) Endenergieverbrauch soll der Anteil der erneuerba-
ren Energien bis zum Jahr 2020 auf 18 Prozent steigen. Im Weiteren soll dieser Anteil bis 2030 auf 30 Prozent, 
bis 2040 auf 45 Prozent und schließlich bis 2050 auf 60 Prozent steigen. Um diese Ziele zu erreichen, werden 
die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr zunehmend auf erneuerbare Energieträger umgestellt. 

3.1 Nutzung erneuerbarer Energien 

Im Jahr 2014 betrug die aus erneuerbaren Energien bereitgestellte Bruttoendenergie 335 TWh. Damit lag der 
Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch bei 13,5 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte 
mehr als im Vorjahr. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch folgt weiterhin einem 
aufwärts gerichteten Trend (siehe Abbildung 3.1). 
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Abbildung 3.1: Zielsteckbrief Erneuerbare Energien und Bruttoendenergieverbrauch 

Ziel 2020 Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 18 Prozent 

Status 2014 13,5 Prozent 

Quelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 08/2015. 

Trend 

Maßnahmen Erneuerbare-Energie-Gesetz, Marktanreizprogramm, u. a. 

3.2 Erneuerbare Energien im Stromsektor 

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung soll stetig und kosteneffizient erhöht werden. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass erneuerbare Energien bis zum Jahr 2050 einen Anteil 
von mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs decken sollen. Eine wichtige Zwischenmarke ist das Jahr 
2020, bis zu dem der Anteil zunächst auf mindestens 35 Prozent steigen soll. Gemäß dem im EEG verankerten 
Ausbaukorridor soll der Anteil bis zum Jahr 2025 auf 40 bis 45 Prozent ansteigen und bis zum Jahr 2035 auf 
55 bis 60 Prozent.  

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor liegt Deutschland auf Zielkurs. Im Jahr 2014 lag der 
Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bei 27,4 Prozent (siehe Abbildung 3.2). Damit setzte 
sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Der Ausbau entwickelt sich insgesamt im Rahmen des vorgesehenen 
Ausbaukorridors. Auch im Jahr 2015 dürfte der Anteil erneuerbarer Energien noch einmal deutlich steigen, 
insbesondere aufgrund des starken Ausbaus der Windenergie an Land und auf See. 
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Abbildung 3.2: Zielsteckbrief Erneuerbare Energien und Bruttostromverbrauch 

Ziel 2020 Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von mindestens 35 Prozent 

Status 2014 27,4 Prozent 

Quelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 08/2015. 

Trend 

Maßnahmen Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Die Windenergie hatte 2014 den größten Anteil an der Ausbau-Entwicklung. Ihr Anteil am Bruttostromver-
brauch stieg 2014 auf 9,7 Prozent. Dieser Anteil umfasst die Windenergie an Land und auf See. Der Anteil der 
Biomasse stieg auf 8,3 Prozent. Die Photovoltaik legte auf einen Anteil von 6,0 Prozent zu. Die Wasserkraft 
kam auf einen Anteil von 3,3 Prozent. 

Bei der Windenergie an Land wurden im Jahr 2014 knapp 4.745 MW (brutto) neu installierte Leistung zugebaut. 
Unter Berücksichtigung der abgebauten Anlagenleistung (Repowering) ergab sich insgesamt ein Nettozubau 
von 4.360 MW. Bei der Windenergie auf See (Offshore) wurden Anlagen von rund 1.437 MW neuerrichtet. Bei 
der Photovoltaik wurden 1.900 MW neue Leistung installiert. Der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten von 
Biogasanlagen lag bei rund 250 MW. 

Die erneuerbaren Energien sind Deutschlands wichtigste Stromquelle. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen stieg im Jahr 2014 um rund 9 TWh auf 161,4 TWh. Damit lagen die erneuerbaren Energien erstmals 
vor der Braunkohle. Aus Windenergie an Land und auf See wurden 2014 insgesamt 57,4 TWh Strom erzeugt. 
Dabei hatte die Stromerzeugung aus Offshore-Windparks noch einen vergleichsweise geringen, aber steigenden 
Umfang von 1,4 TWh. Die Stromerzeugung aus der gesamten Biomasse (fest, flüssig und gasförmig) lag bei 
49,2 TWh. Die weiter gestiegene Erzeugung aus Biogas nahm hieran mit 29,1 TWh den größten Anteil ein. Die 
Stromerzeugung aus Photovoltaik stieg ebenfalls deutlich auf 35,1 TWh. Die Strombereitstellung aus Wasser-
kraft sank dagegen auf 19,6 TWh. Die Stromerzeugung aus Geothermie blieb mit 0,1 TWh weiterhin vergleichs-
weise gering. 

Durch die Direktvermarktung wird Strom aus erneuerbaren Energien besser in das System der Stromversorgung 
integriert. Seit der EEG-Novelle vom August 2014 sind die Betreiber neuer Windkraft-, Solar-, Biomasse- und 
anderer Anlagen dazu verpflichtet, ihren Strom selbst am Markt zu verkaufen. Sie erhalten dafür von den Über-
tragungsnetzbetreibern eine Marktprämie, die die Differenz zwischen der festen Einspeisevergütung und dem 
durchschnittlichen Börsenstrompreis ausgleicht. Für bestehende Anlagen und kleinere Neuanlagen bis 500 kW 
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(2016 bis 250 kW, 2017 bis 100 kW) ist die Direktvermarktung optional. Stattdessen kann auch weiterhin eine 
feste Vergütung beansprucht werden. 

Die Direktvermarktung mit der Marktprämie nimmt zu. Das EEG 2014 sieht die obligatorische Direktvermark-
tung vor. Im Verhältnis zu den gesamten Erzeugungskapazitäten ist der Anteil der Erzeugungskapazitäten, die 
den Netzbetreibern für die Marktprämie gemeldet wurden, nach rund 43 Prozent im Jahr 2013 auf rund 49 Pro-
zent im Jahr 2014 gestiegen. Die Erzeugungskapazitäten in der Direktvermarktung lagen Ende des Jahres 2014 
bei insgesamt rund 43,9 GW. Mit gut 32,5 GW wird das Portfolio des direkt vermarkteten Strom aus erneuer-
baren Energien weiterhin stark von der Windenergie bestimmt. Die gemeldete Leistung für Photovoltaik lag bei 
rund 6,0 GW, die gemeldete Leistung für Biomasse bei rund 4,6 GW. Der Anteil der für die Marktprämie ge-
meldeten installierten Leistung im Verhältnis zur gesamten installierten Leistung erneuerbarer Energien lag 
2014 bei fast 50 Prozent. Über 80 Prozent der installierten Leistung der Windenergieanlagen vermarktet den 
Strom über die Marktprämie. Dieser Anteil beträgt rund 66 Prozent bei der Biomasse und rund 16 Prozent bei 
der Photovoltaik. 

Mit der Marktprämie wurden im Jahr 2014 rund 52 Prozent des gesamten Stroms aus erneuerbaren Energien 
gefördert. Die Förderung betraf insgesamt rund 84 TWh. Im Vorjahr 2013 waren es noch 66 TWh Strom. Die 
Fördersumme 2014 entsprach rund 8,6 Milliarden. Euro. Hiervon entfielen rund 380 Millionen Euro auf die 
Managementprämie, die die Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreibern für die notwendigen Kosten kom-
pensiert, die bei der Direktvermarktung entstehen.  

Die Förderkosten im Jahr 2014 für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien betrugen 19,2 Milliarden 
Euro. Diese Förderkosten ergeben sich aus der Differenz von EEG-Vergütungs- bzw. Prämienzahlungen an die 
Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen und den Einnahmen aus dem Verkauf des Stroms aus erneuerba-
ren Energien an der Strombörse. Der Anstieg der Förderkosten gegenüber dem Vorjahr 2013 (17,3 Milliarden 
Euro) ist einerseits bedingt durch die mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien anwachsenden Vergütungen 
und andererseits durch gesunkene Preise und Einnahmen an der Strombörse. Diesen Kosten stehen positive 
Wirkungen der erneuerbaren Energien gegenüber, wie z. B. vermiedene Treibhausgase sowie vermiedene Luft-
schadstoffe und daraus resultierend verringerte Umweltschäden sowie gesamtwirtschaftliche Impulse (siehe 
Kapitel 7 und 12). 

Eigenversorgung 

In der Industrie werden traditionell vielfach eigene Kraftwerke zur Deckung der betriebseigenen Strom- und 
Wärmenachfrage eingesetzt.  Daneben lässt sich seit einigen Jahren eine gestiegene Attraktivität der Ei-
genversorgung für Kleinverbraucher vor allem im privaten und gewerblichen Bereich beobachten. Dort er-
folgt sie meist mittels Photovoltaik oder durch Blockheizkraftwerke. Diese Strommengen sind statistisch 
nicht erfasst und können nur geschätzt werden. Die eigenerzeugte und selbstverbrauchte Strommenge im 
Jahr 2014 wird auf 49,7 TWh geschätzt und bis zum Jahr 2016 wird ein Anstieg auf 51,6 TWh prognostiziert 
(ISI 2015). Diese Strommenge entspricht etwa 10 Prozent des geschätzten Nettostromverbrauchs (2016: 512 
TWh) in Deutschland. 

Selbsterzeugter Strom, der ohne Inanspruchnahme des öffentlichen Netzes oder im räumlichen Zusammen-
hang mit der Erzeugung selbst verbraucht wurde, war im EEG 2012 von der EEG-Umlage befreit. Das be-
wirkte zusammen mit weiteren Begünstigungen für den selbst erzeugten und verbrauchten Strom (z. B. bei 
Steuern) einen erheblichen wirtschaftlichen Anreiz zur Eigenerzeugung. Im Jahr 2014 summierte sich die 
Befreiung des selbstverbrauchten Stroms zur Eigenversorgung von der EEG-Umlage auf schätzungsweise 
bis zu 2,7 Milliarden Euro.  

Mit der EEG Novelle 2014 wurde die Anreizstruktur verändert: Eigenstromversorger werden an der Finan-
zierung der Förderkosten beteiligt. Die Selbstverbraucher aus Neuanlagen müssen - im Grundsatz einheitlich 
- die volle EEG-Umlage zahlen. Für Erneuerbare-Energien- und hocheffiziente KWK-Anlagen wird ein ver-
minderter Umlagesatz gleitend eingeführt. Der Stromverbrauch bis Ende 2015 wird mit 30 Prozent der EEG-
Umlage belastet. Im Jahr 2016 steigt der Anteil auf 35 Prozent und ab dem Jahre 2017 beträgt der Umlagesatz 
für diese Anlagen 40 Prozent. Bestandsanlagen, die bereits in der Vergangenheit zur Eigenversorgung ge-
nutzt wurden, bleiben von der Umlage befreit. Damit bleibt deren Wirtschaftlichkeit erhalten. Laut Studien 
können neue Erzeugungsanlagen in den meisten Fällen im aktuellen Marktumfeld wirtschaftlich sein (IFAM 
et al. 2015). 
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Die EEG-Umlage hat sich seit 2014 stabilisiert. Der EEG-Umletrag lag 2014 noch bei 23,6 Milliarden Euro. Im 
Jahr 2015 liegt er bei 21,8 Milliarden Euro. Nach Schätzungen wird er im Jahr 2016 bei 22,9 Milliarden Euro 
liegen. Dieser Betrag wird von den Stromversorgungsunternehmen an die Stromverbraucher weitergegeben. 
Entsprechend ist die EEG-Umlage von 6,24 ct/kWh im Jahr 2014 auf 6,17 ct/kWh im Jahr 2015 zurückgegan-
gen. Die EEG-Umlage im Jahr 2016 beträgt 6,35 ct/kWh und steigt damit leicht gegenüber dem Vorjahr (siehe 
Abbildung 3.3). Zwischen 2012 und 2014 stieg die EEG-Umlage ausgehend von 3,59 ct/kWh noch deutlich an. 
Im Vergleich dazu ist der Zeitraum seit 2014 von einer Stabilisierung geprägt. 

Abbildung 3.3: EEG-Umlage nach Technologiesparten 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015. Im Jahr 2016 überdeckt der Kontoausgleich die Liquiditätsreserve ge-
ringfügig. 

Für die Beschaffung des konventionellen und erneuerbaren Stroms ist die Summe aus Börsenstrompreis und 
EEG-Umlage relevant. Diese Summe erreichte 2013 mit 10,55 ct/kWh ihren seinen Höchststand. 2014 und 
2015 ist sie zwei Jahre in Folge gesunken und wird voraussichtlich auch 2016 weiter sinken (siehe Abbil-
dung 3.4). Die Kostendynamik der vergangenen Jahre wurde durch die grundlegende EEG-Reform durchbro-
chen. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 17 – Drucksache 18/6780 

Abbildung 3.4: Summe aus dem durchschnittlichen Börsenstrompreis und der EEG-Umlage 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 10/2015. Der Börsenstrompreis ist durch den durchschnittlichen Terminmarkt-
Preis im jeweiligen Vorjahr abgebildet (für 2016 zum Stand 10/2015). 

Steckbrief – Novelle des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) 2014 

Der gesetzlich verankerte Ausbaukorridor schafft eine verlässliche Planungsgrundlage. 

• Mit spezifischen Ausbauzielen für 2025 und 2035 wird der Ausbau erneuerbarer Energien auf eine
verlässliche Planungsgrundlage gestellt. Jährlich sollen neue Windenergieanlagen an Land mit einer 
Leistung von jeweils 2.500 Megawatt (netto) und Photovoltaikanlagen (brutto) zugebaut werden. Für 
den Ausbau der Windenergie auf See sind insgesamt 6.500 Megawatt bis 2020 und 15.000 MW bis 
2030 vorgesehen. Bei der Biomasse sind es jährlich 100 Megawatt neue Leistung (brutto). 

Die finanzielle Förderung setzt auf die kostengünstigen Technologien Wind und Solar. 

• Wind und Solar haben im Durchschnitt die niedrigsten Förderkosten. Daher stehen sie im Fokus der
Förderung. Mit der eingebauten Degression sinken die Fördersätze weiter. 

• Die Förderung der Biomasse wird auf kostengünstige Substrate konzentriert.

Die verbindliche Direktvermarktung für Neuanlagen verbessert deren Marktintegration. 

• Dadurch sind diejenigen Anlagenbetreiber am erfolgreichsten, die am besten auf die Marktsignale rea-
gieren. 

• Sofern sich an der Börse stark negative Strompreise ergeben, setzt die Marktprämie effektiv Anreize,
die Erneuerbare-Energien-Anlagen abzuschalten. So werden die Förderkosten begrenzt.

• Dies ist auch ein wichtiges Signal an die Nachbarstaaten, die mit wachsendem Anteil der erneuerbaren
Energien in Deutschland häufig ungeplant zu Abnehmern eines zeitweisen Stromüberangebots wurden.

Das Grünstromprivileg wurde aufgehoben. 

• Die Bedeutung des Grünstromprivilegs war zuletzt zurückgegangen. Zugleich war es eine relativ teure
Direktvermarktungsform. 

• Die Aufhebung zum 1. August 2014 wirkt entlastend auf die Förderkosten.

Die Regelungen zur Eigenversorgung wurden  angepasst. 

• Die Eigenversorgung aus Neuanlagen wird nun in angemessenen Umfang an den Kosten für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien beteiligt (siehe Kasten zur Eigenversorgung). 

• Zugleich bleibt die Wirtschaftlichkeit erhalten.
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Die Besondere Ausgleichsregelung wurde neu geregelt. 

• Die Besondere Ausgleichsregelung trägt wesentlich dazu bei, dass die energieintensive Industrie inter-
national wettbewerbsfähig bleibt und sichert somit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland
(siehe Kapitel 9).

• Die im internationalen Wettbewerb stehenden, energieintensiven Unternehmen werden bei der Umlage
entlastet. Die reformierte Besondere Ausgleichsregelung verteilt die Kosten des Ausbaus der erneuer-
baren Energien angemessen zwischen energieintensiver Industrie auf der einen Seite und Gewerbe,
Handwerk, Dienstleistungsunternehmen sowie den privaten Haushalten auf der anderen Seite. Dadurch
wird eine kostendämpfende Wirkung erzielt.

Die Förderhöhe wird künftig wettbewerblich über Ausschreibungen ermittelt. 

• Das EEG 2014 hat die Voraussetzungen für die Umstellung der Förderung für erneuerbare Energien
auf Ausschreibungen geschaffen. Damit soll eine kosteneffiziente Förderung der erneuerbaren Energien 
erreicht und der Ausbaukorridor verlässlich eingehalten werden.

• Um Erfahrungen mit den Ausschreibungen zu sammeln, finden seit 2015 im Bereich der Photovoltaik-
Freiflächenanlagen Pilotausschreibungen statt. Das Ausschreibungsmodell ist so ausgestaltet, dass die
Finanzierungs- und Bieterrisiken für die Bewerber möglichst gering bleiben.

• Ziel ist es, die Höhe der Marktprämien durch Ausschreibungen zu ermitteln. Gleichzeitig soll der mit
dem EEG 2014 beschlossene Ausbaukorridor eingehalten und die Akteursvielfalt gewahrt werden.

• In einem nächsten Schritt werden Ausschreibungen für Windenergie an Land und auf See sowie für
sehr große Photovoltaikanlagen auf Gebäuden durchgeführt. Hierfür wird das EEG im Jahr 2016 ange-
passt. Die Ausweitung der Ausschreibung auf neue und bestehende Biomasseanlagen wird derzeit ge-
prüft.

3.3 Erneuerbare Energien im Wärmesektor 

Erneuerbare Energien sollen bis 2020 14 Prozent des Endenergieverbrauchs für Wärme und Kälte ausmachen. 
Auf den Wärmemarkt (u. a. Raumwärme, Warmwasser, Prozesswärme) entfällt rund die Hälfte des gesamten 
Endenergieverbrauchs. Er ist damit der bedeutendste Energieverbrauchssektor in Deutschland. 

Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Wärmeverbrauch lag mit 12,0 Prozent im Jahr 2014 geringfügig 
unter dem Vorjahresniveau. Aufgrund der milden Witterung ist der Wärmeverbrauch insgesamt zurückgegan-
gen. Davon war auch die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien betroffen. Mit 1.168 TWh lag der ge-
samte Wärmebedarf in Deutschland deutlich unter dem Vorjahresniveau von 1.291 TWh. Die Wärmeerzeugung 
aus erneuerbaren Energien sank auf 139,5 TWh im Jahr 2014 (siehe Abbildung 3.5). Insbesondere der Einsatz 
von Holz als Brennstoff war witterungsbedingt rückläufig. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 19 – Drucksache 18/6780 

Abbildung 3.5: Zielsteckbrief Wärmeverbrauch aus erneuerbaren Energien 

Ziel 2020 Anteil erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch von 14 Prozent 

Status 2014 12,0 Prozent 

Quelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 09/2015. 

Trend 

Maßnahmen Marktanreizprogramm 

Biomasse blieb die bedeutendste Wärmequelle aus erneuerbaren Energien. Sie hatte im Jahr 2014 einen Anteil 
von rund 87 Prozent unter den Wärmequellen aus erneuerbaren Energien. Die Wärmeerzeugung aus Solarther-
mie-Anlagen und Wärmepumpen nahm 2014 weiter zu. Gemeinsam deckten die beiden Technologien rund 12,1 
Prozent des Wärmeverbrauchs aus erneuerbaren Energien ab. 

Steckbrief – Zentrale Maßnahme zum Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt: 

Novelle des Marktanreizprogramms von 2015 

• Die Förderung wurde verbessert, um mehr private, gewerbliche und kommunale Investitionen in Anla-
gen zur Wärmenutzung von erneuerbaren Energien zu erzielen (siehe Kapitel 5). 

3.4 Erneuerbare Energien im Verkehrssektor 

Erneuerbare Energien sollen im Verkehrssektor eine größere Rolle spielen. Die EU-Richtlinie 2009/28/EG zur 
Förderung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen schreibt jedem EU-Mitgliedsstaat bis 2020 einen verbind-
lichen nationalen Anteil von mindestens 10 Prozent erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im Ver-
kehrsbereich vor. In Deutschland erfolgt die Erfüllung dieser Zielvorgabe insbesondere durch die im Bundes-
Immissionsschutzgesetz verankerte Treibhausgasquote. Das EU-Ziel, dessen Adressat die Mitgliedstaaten sind, 
kann durch Biokraftstoffe, erneuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs sowie den Einsatz von Strom aus 
erneuerbaren Energien in Elektrofahrzeugen und im Schienenverkehr erreicht werden. Hinsichtlich der Ver-
wendung von Biokraftstoffen ist eine Anrechnung von Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse auf bis zu 7 Prozent 
begrenzt. Biokraftstoffe aus Abfällen und Reststoffen werden doppelt auf das Verkehrsziel angerechnet. 
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Der Energieverbrauch aus erneuerbaren Energien im Verkehrssektor ist im Jahr 2014 moderat gestiegen. Er lag 
2014 bei 35,6 TWh. Im Einzelnen stieg der Verbrauch von Biodiesel auf rund 22,7 TWh. Auch der Verbrauch 
von Bioethanol stieg leicht auf 9,1 TWh. Bei Biomethan im Verkehrssektor stieg der Verbrauch 2014 auf 580 
GWh. Bei erneuerbaren Energien in Form von Strom (Schienenverkehr, Elektromobilität) stieg der Verbrauch 
im Verkehrsbereich auf 3,2 TWh. 

Abbildung 3.6: Zielsteckbrief Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich 

Ziel 2020 Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich von 10 Prozent 

Status 2014 5,6 Prozent 

Quelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 08/2015. 

Trend 

Maßnahmen u. a. Biokraftstoffquotengesetz, Förderung Elektromobilität 

Der Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor stieg 2014 leicht auf 5,6 Prozent. Wesentliche Basis 
hierfür war das Biokraftstoffquotengesetz, das Unternehmen, die Kraftstoffe in Verkehr bringen, dazu verpflich-
tet, einen bestimmten Mindestanteil (Quote) in Form von Biokraftstoffen abzusetzen. Für 2014 war eine Ge-
samtquote in Höhe von 6,25 Prozent bezogen auf den Energiegehalt vorgesehen. In den vergangenen Jahren 
wurde die Quote regelmäßig erfüllt. Es gab leichte Fluktuationen bei einem annähernd gleichbleibenden Biok-
raftstoffanteil. Gründe hierfür waren Veränderungen im Marktumfeld sowie insbesondere die Nutzung der Fle-
xibilitätsinstrumente bei der Quotenerfüllung. Als Flexibilitätsinstrumente wurden neben der bis Ende 2014 
bestehenden Möglichkeit der Doppelanrechnung insbesondere der Quotenhandel sowie die Übertragung von 
Übererfüllungen auf das Folgejahr genutzt. 
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Steckbrief – Zentrale Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien im Verkehr  

Die Förderung von Biokraftstoffen wurde stärker auf den Klimaschutz als wesentliches Lenkungsziel ausge-
richtet. 

• Die bisherige energetische Quote bei den Biokraftstoffen wurde zum 1.1.2015 auf die Treibhausgas-
quote umgestellt, d. h. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Treibhausgasemissionen der von
ihnen in Verkehr gebrachten fossilen Otto- oder fossile Dieselkraftstoffe sowie Biokraftstoffe anteilig
gemindert werden. Durch die Änderung der Bemessungsgrundlageorientiert sich die Quotenerfüllung
durch die Biokraftstoffe wesentlich an deren Klimabilanz.

• Der Quotenverlauf der bereits 2009 beschlossenen Umstellung wurde 2014 nochmals angepasst. Die
Treibhausgasquote liegt bei 3,5 Prozent und steigt entsprechend den Vorgaben der EU-Kraftstoffquali-
tätsrichtlinie schrittweise auf 6 Prozent ab dem Jahr 2020.

• Die bisherigen Flexibilitätsinstrumente wie der Quotenhandel und eine Übertragung von Übererfüllun-
gen auf das Folgejahr bleiben erhalten.

• Das Ziel der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie für den Verkehrssektor in Höhe von 10  Prozent soll
ebenfalls mit der Treibhausgasquote erreicht werden.

Strombasierte Mobilität wird ausgebaut: Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 sieht vor, dass der Ver-
kehrsträger Schiene gestärkt und Elektromobilität stärker gefördert wird. Ziel ist es, im Verkehrssektor wei-
tere Emissionsminderungen zu erreichen. 
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4 Energieverbrauch und Energieeffizienz 

• Der Primärenergieverbrauch ist im Jahr 2014 stark zurückgegangen. Mit 13.132 PJ hat er den niedrigsten
Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.

• Bis zum Jahr 2020 soll der Primärenergieverbrauch gegenüber dem Jahr 2008 um 20 Prozent sinken.
Dazu hat die Bundesregierung mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) umfangreiche
Maßnahmen beschlossen, die derzeit umgesetzt werden.

Die Senkung des Energieverbrauchs durch eine Steigerung der Energieeffizienz ist neben dem Ausbau erneu-
erbarer Energien die zweite tragende Säule der Energiewende. Energieeinsparung schont Klima und Umwelt, 
trägt zur Steigerung der Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie bei und leistet einen 
Beitrag zur Senkung der Kosten der Energieversorgung für alle Verbrauchergruppen.  

Die Ziele zur Energieeinsparung und zur Effizienzsteigerung sind Bestandteil des Energiekonzepts. Der Pri-
märenergieverbrauch soll bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 50 Prozent gegenüber 
2008 gesenkt werden. Die Energieproduktivität bezogen auf den Endenergieverbrauch (Endenergieproduktivi-
tät) soll zwischen den Jahren 2008 und 2050 um durchschnittlich 2,1 Prozent pro Jahr gesteigert werden. Zudem 
soll der Bruttostromverbrauch gegenüber dem Jahr 2008 in einer Größenordnung von 10 Prozent bis 2020 und 
von 25 Prozent bis 2050 sinken. 

4.1 Primärenergieverbrauch und Primärenergieproduktivität 

4.1.1 Primärenergieverbrauch 

Der Primärenergieverbrauch ist stark zurückgegangen. Der Primärenergieverbrauch setzt sich aus konventio-
nellen und erneuerbaren Energieträgern zusammen. Im Jahr 2014 ist der Primärenergieverbrauch gegenüber 
dem Vorjahr um 5 Prozent gesunken (siehe Abbildung 4.1). Mit Ausnahme des Krisenjahrs 2009 ist dies der 
stärkste Rückgang seit der Wiedervereinigung. Im Wesentlichen ist er auf die milden Wintertemperaturen zu-
rückzuführen, da ein beträchtlicher Teil der Primärenergie für Raumwärme eingesetzt wird. Rechnet man diese 
Witterungseffekte heraus, ergibt sich für das Jahr 2014 ein bereinigter Primärenergieverbrauch, der um 1,6 
Prozent unter dem Niveau des Vorjahres liegt. Gegenüber dem Bezugsjahr 2008 hat sich der Primärenergiever-
brauch in Deutschland im Jahr 2014 um 8,7 Prozent und damit um etwas weniger als die Hälfte des angestrebten 
Gesamtziels verringert. Weitere Schritte in Richtung Zielerreichung erfolgen durch die Umsetzung des Natio-
nalen Aktionsplan Energieeffizienz (siehe Kapitel 4.4), darunter auch Maßnahmen im Verkehrssektor. 

Der Primärenergieverbrauch aus konventionellen Energieträgern ist überproportional gesunken. Der konventi-
onelle Anteil am Primärenergieverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr überproportional um 5,5 Prozent und 
im Vergleich zum Ausgangsjahr 2008 um knapp 12 Prozent gesunken. Dies bedeutet: Erneuerbare Energien 
decken in zunehmendem Maße den Primärenergieverbrauch in Deutschland. Im Jahr 2014 lag ihr Anteil daran 
bei 12,1 Prozent. 
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Abbildung 4.1: Zielsteckbrief: Reduktion des Primärenergieverbrauchs 

Ziel 2020 Reduktion des Primärenergieverbrauchs um 20 Prozent (ggü. 2008) 

Stand 2014 -8,7 Prozent  

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/15. 

Trend 

Maßnahme Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

Der milde Winter senkte 2014 vor allem die Nachfrage nach den Wärmeenergieträgern Heizöl und Erdgas und 
bei den erneuerbaren Energien die Nachfrage nach Holz. Die Nachfrage nach den übrigen Energieträgern war 
mit Ausnahme der erneuerbaren Energien ebenfalls leicht rückläufig.  

Im Jahr 2015 stieg der Primärenergieverbrauch gegenüber 2014. In den ersten neun Monaten des laufenden 
Jahres lag dieser rund 2 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für den Zuwachs ist vor allem 
der im Vergleich zum Vorjahr deutlich kühlere Winter verantwortlich, weshalb besonders hohe Zuwächse bei 
den Heizenergien verzeichnet wurden. Auch die stark gesunkenen Preise für Gas und Rohöl im Jahr 2015 könn-
ten Anreize reduziert haben, den Energieverbrauch zu mindern oder in energieeffiziente Technologien zu in-
vestieren. Hierzu sind tiefer gehende Analysen erforderlich. 

Einflussfaktoren des Energieverbrauchs 

Die Veränderungen im Primärenergieverbrauch lassen sich auf unterschiedliche Einflussfaktoren zurückfüh-
ren. Die wichtigsten Determinanten sind neben der Witterung die Entwicklung der Bevölkerung (demographi-
sche Komponente), das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (Wachstumskomponente) und die gesamtwirt-
schaftliche Energieintensität (Energieintensitätskomponente). Mithilfe einer Komponentenzerlegung können 
Aussagen über die Beiträge der einzelnen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs 
getroffen werden. Die einzelnen Beiträge quantifizieren die Veränderung des Gesamtenergieverbrauchs, die 
sich theoretisch ergäbe, wenn sich nur eine der Komponenten verändern würde, während alle übrigen Faktoren 
konstant gehalten werden. 
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Abbildung 4.2: Komponenten der Veränderung des bereinigten Primärenergieverbrauchs in Deutsch-
land von 2008-2014 

Quelle: BMWI, eigene Darstellung auf Basis von Zahlen der  09/15. 

Im Ergebnis ist der Gesamtrückgang im Energieverbrauch zwischen 2008 und 2014 von 949 PJ maßgeblich 
auf Steigerungen der Energieeffizienz zurückzuführen. Im Gegensatz dazu wirkte sich die positive Wirtschafts-
entwicklung in diesem Zeitraum verbrauchssteigernd auf den Energieverbrauch aus. Auch das leichte Bevöl-
kerungswachstum führte für sich genommen zu einer geringen Erhöhung des Energieverbrauchs. Die Kompo-
nentenzerlegung illustriert, dass Effizienzanstrengungen mit Blick auf die Erreichung der Primärenergiever-
brauchsziele verbrauchserhöhende Effekte wie steigende Pro-Kopf-Einkommen und wachsende Bevölkerung 
überkompensieren müssen. 

4.1.2 Primärenergieproduktivität 

Steigende Energieeffizienz führt zu einer Entkopplung von Wachstum und Energieverbrauch. Ein Indikator für 
Energieeffizienz ist die Energieproduktivität. Um diese zu messen, werden relevante Bezugsgrößen für die 
volkswirtschaftliche Leistung, wie das Bruttoinlandsprodukt oder die Bruttowertschöpfung, ins Verhältnis zum 
Energieverbrauch gesetzt. Somit ist die Energieproduktivität ein Maß für den Wert der Güter und Dienstleis-
tungen, die unter Einsatz einer Einheit eingesetzter Primärenergie erzeugt werden können.  

Die Primärenergieproduktivität ist gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Im Jahr 2014 konnten gegenüber 
dem Vorjahr mit gleichem Energieeinsatz 6,9 Prozent mehr Produkte und Dienstleistungen erzeugt werden 
(siehe untere Kurve in Abbildung 4.3). Bereinigt um Sondereffekte (milde Witterung im Jahre 2014, Änderung 
der Lagerbestände) fällt der Anstieg mit 3,1 Prozent im Vergleich zu 2013 weniger stark, jedoch immer noch 
beachtlich aus.  

4.2 Endenergieverbrauch und Endenergieproduktivität 

4.2.1 Endenergieverbrauch 

Der Endenergieverbrauch hat gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Endenergie ist der Teil der Primärenergie, 
der den Verbrauchern nach Abzug von Übertragungs- und Umwandlungsverlusten zur Verfügung steht. Im Jahr 
2014 ist der Endenergieverbrauch gegenüber 2013 um 5,8 Prozent gesunken. Insbesondere der vorrangig zum 
Heizen verwendete Energieträger Erdgas wurde 2014 weniger benötigt. Bereinigt um Temperatur- und Lager-
bestandseffekte hat der Endenergieverbrauch im Jahr 2014 um  2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2013 abge-
nommen. 
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4.2.2 Endenergieproduktivität 

Die Endenergieproduktivität ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Energiekonzept der Bundesregierung 
bezieht das Effizienzziel auf die Endenergieproduktivität, also das reale Bruttoinlandsprodukt pro Einheit End-
energieverbrauch. Im Jahr 2014 konnten pro Einheit Endenergie 7,8 Prozent mehr Güter und Dienstleistungen 
produziert werden als im Vorjahr (siehe obere Kurve in Abbildung 4.3). Zwischen 2008 und 2014 ist die End-
energieproduktivität jährlich um 1,6 Prozent angestiegen, was unter der Zielvorgabe von 2,1 Prozent liegt. Da-
rum hat die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz verabschiedet, dessen Maßnahmen 
sich in der Umsetzung befinden und der zu einer deutlichen Verringerung des Endenergieverbrauchs beitragen 
soll. Die temperatur- und lagerbestandsbereinigte Endenergieproduktivität ist im Jahr 2014 um 3,8 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen.  

Abbildung 4.3: Zielsteckbrief: Energieproduktivität 

Ziel 2020 Erhöhung der Endenergieproduktivität um 2,1 Prozent pro Jahr 

Stand 2014 1,6 Prozent jährlich seit 2008 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/15. 

Trend 

Maßnahme Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

4.3 Stromverbrauch 

4.3.1 Stromverbrauch 

Der Bruttostromverbrauch ist im Jahr 2014 zurückgegangen. Der Bruttostromverbrauch gibt die im Inland ver-
brauchte Strommenge wieder. Er sank im Jahr 2014 um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Abbildung 4.4). 
Im Vergleich zum Ausgangsjahr 2008 hat sich der Bruttostromverbrauch um 4,6 Prozent verringert. Dies ent-
spricht einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang des Bruttostromverbrauchs zwischen 2008 und 2014 um 
0,8 Prozent.  

Auch der Nettostromverbrauch ist rückläufig. Der von den Endverbrauchern konsumierte Nettostromverbrauch 
entspricht dem Bruttostromverbrauch abzüglich der Netz- bzw. Übertragungsverluste und des Eigenstromver-
brauchs der Kraftwerke. Der Nettostromverbrauch ging 2014 um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück 
(siehe Abbildung 4.4).  
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Abbildung 4.4: Zielsteckbrief: Energieproduktivität Stromverbrauch 

Ziel Reduktion des Bruttostromverbrauchs um 10 Prozent bis 2020 (ggü 2008) 

Stand 2014 -4,6 Prozent  

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/2015 

Trend 

Maßnahmen Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

Sektorkopplung 

Sektorkopplung – im Englischen auch Power-to-X genannt – bezeichnet die Nutzung von erneuerbarem 
Strom mit dem Ziel fossile Brennstoffe zu ersetzen. Ein effizienter Stromeinsatz in den Sektoren Verkehr, 
Industrie und Wärme bietet erhebliches Potenzial für den Einsatz von erneuerbaren Energien und die Steige-
rung der Energieeffizienz. Eine effiziente Sektorkopplung kann damit einen wesentlichen Beitrag zur Errei-
chung der Ziele des Energiekonzepts leisten. 

Auch Strom aus erneuerbaren Energien steht nicht im Überfluss zur Verfügung, sondern verursacht Kosten 
und verbraucht Ressourcen. Daher ist maßgeblich, dass bei der Sektorkopplung vorrangig höchsteffiziente 
Technologien zum Einsatz kommen und dass der benötigte Strom effizient genutzt wird.  

Dies ermöglicht gleichzeitig Treibhausgaseinsparungen und hilft, Kosten für Erzeugung, Verteilung und 
Speicherung von Strom zu vermeiden. Bewährte Anreize für Effizienz sollten daher erhalten bleiben und 
gestärkt, Hemmnisse hingegen abgebaut werden.  

Auch im Verkehrsbereich sollte die direkte Stromnutzung, dort wo sie möglich ist, gegenüber der indirekten 
bevorzugt werden. In Bereichen, wo dies nicht möglich ist, bietet Power-to-X eine weitere Möglichkeit er-
neuerbare Energien einzusetzen.  
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Mit zunehmender Sektorkopplung und der damit einhergehenden Elektrifizierung von Anwendungen die bis-
her noch nicht im großen Umfang mit Strom betrieben wurden, steigen auch die Möglichkeiten für die – 
zeitversetzte und angebotsorientierte – Nutzung von Flexibilitätsoptionen im Verbrauch, zum Beispiel durch 
effizientes Lastmanagement. Voraussetzung hierfür ist typischerweise eine Leitungs- und Speicherinfrastruk-
tur, welche die aus temporären Überschüssen von Wind- und Sonnenstrom erzeugte Wärme (power-to-heat) 
oder Gase (power-to-gas) oder Elektrizität (power-to-battery) zwischenspeichert, und so erstens dazu bei-
trägt, das Stromnetz zu stabilisieren und zweitens die im jeweiligen Sektor erforderlichen Energiemengen 
bedarfsgerecht bereitstellt. Auch dabei gilt es mögliche Energieverluste zu minimieren. Dafür müssen An-
reize für Effizienz und Flexibilität aufeinander abgestimmt werden. 

4.3.2 Stromeffizienz 

Die gesamtwirtschaftliche Stromeffizienz ist 2014 deutlich gestiegen. Die Erhöhung der Stromeffizienz trägt 
auch zu einer Steigerung der allgemeinen Energieeffizienz bei. Die gesamtwirtschaftliche Stromproduktivität 
(reales BIP bezogen auf den gesamten Bruttostromverbrauch) ist im Jahr 2014 um 3,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen und verzeichnet somit erneut einen kräftigen Zuwachs. Der seit  den1990er Jahren bestehende 
Trend zur zunehmenden Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Entwicklung des Stromverbrauchs hat sich 
damit im Jahr 2014 fortgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der Industrie an der gesamten Bruttowert-
schöpfung relativ konstant geblieben. Die Befürchtung, dass die Erhöhung der Energieeffizienz aus der Verla-
gerung von Industriestandorten ins Ausland resultiert, hat sich somit nicht bewahrheitet.  

Politische Impulse im Bereich Energieeffizienz tragen zum Rückgang im Stromverbrauch bei. Gründe für den 
Rückgang des Stromverbrauchs sind einerseits der Einsatz effizienterer Technik durch technologischen Fort-
schritt und Veränderungen im Nutzerverhalten. Gleichzeitig entfalten politische Maßnahmen deutliche Einspar-
wirkungen (Prognos et al., 2014). Nach Schätzungen aus dem Projektionsbericht 2013 ist dabei besonders die 
verbrauchsmindernde Wirkung der Ökodesign- und Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinien hervorzu-
heben. 

4.3.3 Stromerzeugung 

Die Bruttostromerzeugung in Deutschland nahm im vergangenen Jahr ab. Die Bruttostromerzeugung umfasst 
die insgesamt erzeugte Strommenge eines Landes. Sie hat in Deutschland im Jahr 2014 abgenommen und fiel 
mit etwa 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger als der Verbrauch (siehe Abbildung 4.5). 

Erstmals stellen die erneuerbaren Energien den größten Anteil an der Bruttostromerzeugung. Erneuerbare Ener-
gien produzierten im Jahr 2014 25,8 Prozent des in Deutschland  erzeugten Stroms. Dies sind 1,9 Prozentpunkte 
mehr als im Vorjahr. Damit wird erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert als aus Braunkohle. 
Die Windkraft ist mit einem Anteil von rund 9 Prozent an der gesamten Stromerzeugung auch im Jahr 2014 
bedeutendster erneuerbarer Stromerzeuger. Nach den erneuerbaren Energieträgern ist Braunkohle mit einem im 
Vergleich zum Vorjahr relativ konstanten Anteil von 24,9 Prozent der wichtigste Energieträger. Steinkohle, 
Erdgas und Kernenergie ergänzen den breiten Energieträgermix. 
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Abbildung 4.5: Bruttostromerzeugung nach Energieträgern 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/2015. 

In Deutschland wird mehr Strom produziert als verbraucht. Insgesamt wurden im Jahr 2014 74,6 TWh in 
Deutschland produzierter Strom in Nachbarländer exportiert, was etwa 12 Prozent der Gesamtproduktion ent-
spricht. Im gleichen Zeitraum wurden 38,9 TWh nach Deutschland importiert. Damit ist der Außenhandelssaldo 
im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. Dieser Trend setzt sich auch 2015 weiter fort: Im ersten Halbjahr 
des Jahres erreichte das Stromaustauschsaldo mit 25 TWh einen Höchststand, was auf die abermals gesunkenen 
Preise an der Strombörse zurückzuführen ist. 

4.4 Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) beschreibt die Energieeffizienzstrategie der Bundesregie-
rung für die 18. Legislaturperiode. Der NAPE definiert Sofortmaßnahmen und weiterführende Arbeitsprozesse, 
um die nationalen Effizienz- und Klimaziele zu erreichen. Der NAPE ist auch ein signifikanter Beitrag zum 
Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 in dessen Fokus das Erreichen der Klimaschutzziele im Jahr 2020 und die 
Wirkung der Maßnahmen auf die Emissionsminderung stehen.  

Um das Energieverbrauchsziel zu erreichen hat die Bundesregierung mit dem NAPE eine umfassende Strategie 
auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Handlungsfelder der Energieeffizienzpolitik sind: 

• Voranbringen der Energieeffizienz im Gebäudebereich

• Etablieren der Energieeffizienz als Rendite- und Geschäftsmodell

• Erhöhen der Eigenverantwortlichkeit für Energieeffizienz

Für diese Handlungsfelder definiert der NAPE sektorübergreifende Maßnahmen, mit denen der Energiever-
brauch auf der Nachfrageseite gesenkt werden kann. 

Mit einem breiten Maßnahmen-Mix wird die Energieeffizienz gesteigert. Durch die im NAPE enthaltenen Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sollen insgesamt 390 bis 460 PJ bis 2020 eingespart werden. In 
Tabelle 4.1 werden die zentralen Maßnahmen des NAPE, gemeinsam mit den prognostizierten Einsparungen, 
aufgelistet Mit dem Anreizprogramm Energieeffizienz und dem Marktanreizprogramm zur Förderung erneuer-
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barer Energien im Wärmemarkt werden weitere NAPE-Maßnahmen in Kapitel 5 zum Gebäudebereich darge-
stellt. Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz sieht vor, künftig energetische Gebäudesanierungen steuer-
lich mit einem Volumen von jährlich 1 Mrd. Euro gemeinsam durch Bund, Länder und Kommunen zu fördern. 
Allerdings konnte die notwendige Einigung mit den Ländern insbesondere zur Gegenfinanzierung nicht ab-
schließend erreicht werden. Als Alternative zu der im NAPE geplanten steuerlichen Förderung wird das neue 
„Anreizprogramm Energieeffizienz“ die bestehende Förderlandschaft (CO2-Gebäudesanierungsprogramm und 
MAP) sinnvoll ergänzen und verstärken. Dazu sollen nunmehr alternativ die zur Verfügung gestellten Bundes-
mittel in Höhe von 165 Mio. Euro jährlich zur Förderung weiterer Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich 
eingesetzt werden. Das Programm soll zu Beginn des Jahres 2016 starten. 

Tabelle 4.1: Zentrale Maßnahmen des NAPE 

Maßnahme Prognostizierte Einsparung bis 2020 

Primärenergie- 
verbrauch in 

Petajoule 

THG-Emissionen 
in Mio. Tonnen 

CO2-Äqivalenten 

Sofortmaßnahmen des NAPE 

Qualitätssicherung und Optimierung der bestehenden Energie-
beratung 

4,0 0,2 

Anreizprogramm Energieeffizienz (urspr. steuerl. Förderung 
von energetischen Gebäudesanierungen) 

Einsparwirkung bisher nicht quantifiziert 

Weiterentwicklung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms 12,5 0,7 

Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells 26 – 51,5 1,5 – 3,1 

Förderung Contracting (einschl. Ausfallbürgschaft Contracting 5,5 – 10 0,3 – 0,5 

Weiterentwicklung des KfW-Energieeffizienzprogramms 
(Produktionsanlagen und  -prozesse) 

29,5 2,0 

Initiative Energieeffizienznetzwerke 74,5 5,0 

Top-Runner-Strategie – national und auf EU-Ebene 85,0 5,1 

Energieauditpflicht für Nicht-KMU 50,5 3,4 

Nationales Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen 10,0 0,7 

Weitere Sofortmaßnahmen des NAPE rund 10 rund 0,5 

Summe Sofortmaßnahmen 350 – 380* 21,5 – 23,3* 

Weitere Maßnahmen 

Maßnahmen ab Oktober 2012 43,0 2,5 

Vorläufiger Schätzwert für Effekte der weiterführenden 
Arbeitsprozesse 

bis zu 40 Bis zu 4 

Summe 390 - 460 ca. 25 – 30 

Verkehrsmaßnahmen (vgl. Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020) 

110 - 162 7 - 10 

Quelle: Eigene Darstellung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. . 

*vorbehaltlich der noch zu quantifizierenden Einsparwirkung des Anreizprogramms Energieeffizienz.
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Neben dem NAPE wurden weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz auf Grundlage der Eck-
punkte für eine erfolgreiche Energiewende vom 1. Juli 2015 vereinbart. Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 5,5 Mil-
lionen Tonnen CO2 (als Beitrag zur Erreichung einer Minderung in Höhe von 22 Mio. t CO2-Äq. im Stromsek-
tor) durch Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudebereich, in den Kommunen, in der Industrie sowie bei der 
Deutschen Bahn AG einzusparen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Mittel im Energie- und Klimafonds 
aufgestockt. Bis zum Jahr 2020 sollen jährlich bis zu 1,16 Milliarden Euro für diese Maßnahmen zur Verfügung 
stehen. Konkret sollen im Gebäudebereich ab 2016 zusätzliche Einsparungen durch ein Pumpenaustauschpro-
gramm und Heizungsoptimierungen erreicht werden. Im Bereich Industrie und Gewerbe geht es um zusätzliche 
Effizienzmaßnahmen, insbesondere zur Abwärmevermeidung und -nutzung. Ein weiteres Maßnahmenpaket 
soll Effizienzmaßnahmen der Kommunen unterstützen. Einen zusätzlichen Beitrag zur CO2-Minderung werden 
außerdem Effizienzmaßnahmen der Deutschen Bahn AG leisten. 

Das Monitoring des NAPE erfolgt im Rahmen des Monitoring-Prozesses der Energiewende. Im Folgenden 
werden die zentralen Sofortmaßnahmen im Hinblick auf ihre Zielsetzung und den Umsetzungsstand beschrie-
ben. Ein weitergehendes Monitoring der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der nächsten Berichte, soweit Daten 
zur Wirkung der einzelnen Maßnahmen vorliegen.  

Steckbrief – Zentrale Maßnahmen des NAPE 

Qualitätssicherung und Optimierung der bestehenden Energieberatung 

• Novellierung der BAFA-Vor-Ort-Beratungsprogramm zum 1. März 2015

• Ziel ist, durch verbesserte Förderkonditionen das Potenzial für energetische Sanierungsmaßnahmen zu
erhöhen.

Weiterentwicklung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms 

• Novellierung der Förderrichtlinien zum 1.4./1.8./1.10.2015.

• Ziel ist, über neue bzw. verbesserte Förderanreize die Sanierung von Wohngebäuden zu intensivieren
und den gewerblichen und kommunal/sozialen Bereich stärker einzubeziehen.

• Die Zahl der Anträge, die nach den Richtlinienänderungen eingingen, lassen eine deutlich positive Ent-
wicklung im Jahr 2015 erwarten

• Start von Neubau und Sanierung gewerblicher Gebäude Die Förderung umfasst den Neubau und die
Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und die Sanierung von Einzelmaßnahmen

Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells 

• Ziel des Pilotvorhabens zum wettbewerblichen Ausschreibungsmodell im Bereich Stromeffizienz
(STEP up!) ist die Senkung des Stromverbrauchs durch technologie-, akteurs- und sektorübergreifende 
Förderung von strombezogenen Maßnahmen.  

• Den Zuschlag erhalten dabei die Maßnahmen, die sich im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens durch
das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis auszeichnen.

• Eine erste Ausschreibung ist für das erste Quartal 2016 geplant.

Förderung des Energieeinspar-Contractings 

• Ziel ist, durch den Ausbau des vorhandenen Bürgschaftsangebots Hemmnisse für die Vergabe von Kre-
diten (lange Vertragslaufzeiten, hohe Investitionskosten) abzubauen. 

• Seit Anfang 2015 unterstützt eine Förderrichtlinie Kommunen und KMU bei der Entwicklung und Aus-
schreibung von Contracting-Projekten.  

Weiterentwicklung des KfW-Effizienzprogramms „Produktionsanlagen und -prozesse“ 

• Zur Förderung energieeffizienter Produktionsanlagen und Produktionsprozessen bietet die KfW Zins-
verbilligungen an. 

• Das Programm wurde dahingehend fortentwickelt, dass die Förderintensität an die Höhe der Energie-
einsparungen ausgerichtet wird. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit Landesförderinstitutionen
ausgebaut und die Maßnahme öffentlich beworben.
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Initiative Energieeffizienzwerke 

• Die im Dezember 2014 gestartete Initiative ist ein Aktionsbündnis von Bundesregierung und 20 Ver-
bänden und Organisationen der Wirtschaft. Ziel ist die Initiierung und Durchführung von 500 Energie-
effizienz-Netzwerken auf freiwilliger Basis bis zum Jahr 2020, in denen Unternehmen Effizienzziele 
für das jeweilige Netzwerk definieren und entsprechende Maßnahmen umsetzen.  

• Die teilnehmenden Unternehmensvertreter profitieren vom strukturierten Austausch von Erfahrungen
und Ideen zur Steigerung der Energieeffizienz. Es hat sich gezeigt, dass durch die Netzwerkarbeit hoch-
profitable Investitionen in Energieeffizienz angestoßen werden.

Nationale Top-Runner-Initiative 

• Ziel ist, die Motivation für Stromeffizienz und produktbezogene Energieeffizienz sektorübergreifend
zu stärken. 

• Ab 2016 sollen Maßnahmen zur Beschleunigung der Marktdurchdringung qualitativ hochwertiger
Dienstleistungen und Produkte, die zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen, gebündelt werden.

Energieauditpflicht für Nicht-KMU 

• Ziel ist, Verbesserungsmöglichkeiten in betrieblichen Energieversorgungssystemen zu identifizieren.

• Die zum April 2015 in Kraft getretene Novellierung des Energiedienstleistungsgesetz verpflichtet große
Unternehmen bis Ende 2015 und danach alle vier Jahre Energieaudits durchzuführen.

Nationales Effizienzlabel für Heizungen 

• Ziel ist, die Erhöhung der Austauschrate von alten ineffizienten Heizungskesseln.

• Das neue Effizienzlabel gilt ab 2016 für Heizkessel, die älter als 15 Jahre sind, und liefert Verbrauchern
Informationen über den Effizienzstatus ihrer Heizkessel.

• Darüber hinaus werden Verbraucher auf weitergehende Energieberatungen und Förderprogramme hin-
gewiesen

Offensive Abwärmenutzung 

• Das Programm zur Förderung hocheffizienter Querschnittstechnologien fördert Investitionen durch
nichtrückzahlbare Zuschüsse im Bereich der KMU. 

• Mit der Novellierung der Förderung von Querschnittstechnologien wurden zusätzliche Fördertatbe-
stände aufgenommen, die zu einer Verminderung der Abwärme von industriellen Prozessen in KMU
beitragen sollen.

• 2016 ist ein eigenständiges Abwärmeprogramm geplant, womit Investitionen zur Abwärmenutzung/-
vermeidung unternehmensoffen gefördert werden sollen.
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5 Gebäude 

• Der Energieverbrauch im Gebäudebereich ist 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 Prozent gesunken. 
Dies ist maßgeblich auf die milde Witterung, aber auch auf Effizienzfortschritte zurückzuführen.

• Die Umsetzung des  Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz wird den Energieverbrauch weiter senken.

• Die Effizienzstrategie Gebäude und die Strategie „Klimafreundliches Bauen und Wohnen“ des Aktions-
programms Klimaschutz 2020 zeigen  den Weg zu einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis
2050 auf.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 
zu erreichen. Dazu muss der Energieverbrauch der Gebäude gesenkt und gleichzeitig der Ausbau der erneuer-
baren Energien vorangetrieben werden. Bis zum Jahr 2020 soll der Endenergieverbrauch im Wärmesektor 
(Wärmebedarf) um 20 Prozent gesenkt werden. Der nichterneuerbare Primärenergiebedarf im Gebäudebereich 
soll bis zum Jahr 2050 in der Größenordnung von 80 Prozent gesenkt werden (jeweils gegenüber dem Aus-
gangsjahr 2008). Gleichzeitig soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme 
und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14% steigen. 

5.1 Gebäuderelevanter Energieverbrauch 

Der Gebäudesektor hat einen erheblichen Anteil am gesamten Endenergieverbrauch. Der Anteil des gebäude-
relevanten Endenergieverbrauchs am gesamten Energieverbrauch lag im Jahr bei 2014 insgesamt 35 Prozent 
und war damit etwa doppelt so groß wie der im Stromsektor. Der größte Teil davon entfiel auf die privaten 
Haushalte, gefolgt vom Gewerbe- und Dienstleistungssektor und der Industrie. 
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Abbildung 5.1: Anteil des gebäuderelevanten Endenergieverbrauchs am gesamten Endenergieverbrauch 
im Jahr 2014 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/2015. 

Der Endenergieverbrauch in Gebäuden (Wärmebedarf) hat sich im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 12,4 
Prozent verringert. Grund für den Rückgang im letzten Jahr war vor allem die milde Witterung. Seit 2008 hat 
sich der Wärmebedarf um 12,3 Prozent verringert. Bei linearer Fortschreibung der Entwicklung des Energie-
verbrauchs zwischen 2008 und 2014 würde das Ziel, den Wärmebedarf bis 2020 um 20% zu verringern, vo-
raussichtlich nicht erreicht werden. Mit der Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz und 
der Entwicklung der Gebäudestrategie wurden wichtige Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs 
auf den Weg gebracht.  



Drucksache 18/6780 – 34 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Abbildung 5.2: Zielsteckbrief: Endenergieverbrauch für Wärme 

Ziel 2020 Reduktion des gebäuderelevanten Endenergieverbrauchs um 20 Prozent (ggü. 2008) 

Status 2014 -12,4 Prozent 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/2015. 

Trend 

Maßnahmen Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz, Energieeffizienzstrategie Gebäude und Aktions-
programm Klimaschutz 

Die Energieeffizienz im Gebäudebereich ist 2014 witterungsbedingt stark gestiegen. Dem gesunkenen Endener-
gieverbrauch steht ein Anstieg der Wohnfläche gegenüber. Dies spiegelt sich in einem Anstieg der Energieef-
fizienz im Gebäudebereich wider: Der sogenannte spezifische Endenergieverbrauch für Raumwärme und 
Warmwasser der privaten Haushalte ist gegenüber dem Vorjahr um 16,7 Prozent gesunken. Seit 2008 hat sich 
der Wert um 20,9 Prozent verringert (siehe Abbildung 5.3). Das bedeutet, dass sich der Wärmebedarf zuneh-
mend von der Wohnflächenentwicklung entkoppelt. Unter Berücksichtigung der Temperaturbereinigung ergab 
sich im Jahr 2014 ein Endenergieverbrauch für Raumwärme der privaten Haushalte, der rund 12,6 Prozent 
niedriger als 2008 war. 
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Abbildung 5.3: Entwicklung des spezifischen Endenergieverbrauchs zur Erzeugung von Raumwärme in 
privaten Haushalten 

Quelle: , Statistisches Bundesamt; Stand 10/2015. 

Bestimmung des Wärmebedarfs und des Primärenergiebedarfs 

Das Energiekonzept der Bundesregierung legt Ziele für den Wärmebedarf und den Primärenergiebedarf fest. 

Als gebäuderelevante Endenergieverbräuche für Wärme (Wärmebedarf) werden die Bedarfswerte für Raum-
wärme (Heizung), Raumkühlung und Warmwasserbereitung ausgewiesen. Das sind diejenigen Energiemen-
gen, die ein Wärmeerzeuger für so genannte Nutzwärme im Gebäudebetrieb bereitstellen muss. Zusätzlich 
werden in Nichtwohngebäuden die Stromverbräuche für die (fest installierte) Beleuchtung bilanziert. Diese 
Definition berücksichtigt die Gebäudehülle, das Nutzerverhalten und den Einsatz von effizienteren Anlagen. 
Prozessenergie, z. B. für den Betrieb von Haushaltsgeräten und Computer, zählt nicht zum Endenergiever-
brauch des Gebäudesektors. 

Der Indikator „Primärenergiebedarf“ berücksichtigt neben der Bereitstellung von Heizung, Kühlung, Warm-
wasser und ggf. Beleuchtung auch den nicht erneuerbaren Aufwand für die Gewinnung, Umwandlung und 
Transport bzw. Verteilung der einzelnen Energieträger. Der Primärenergiebedarf entspricht einem technolo-
gieoffenen Ansatz, da er  auf zwei Arten gesenkt werden kann: Erstens durch Effizienzverbesserungen (z. B. 
durch eine bessere Dämmung der Gebäudehülle) und zweitens durch die Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien. 
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5.2 Primärenergiebedarf 

Der Primärenergiebedarf war 2014 um 11,8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Gegenüber dem Ausgangsjahr 
2008 hat sich der Primärenergiebedarf insgesamt um 14,8 Prozent verringert (siehe Abbildung 5.4).  

Abbildung 5.4: Zielsteckbrief: Primärenergiebedarf 

Ziel 2050 Reduktion des Primärenergiebedarfs um 80 Prozent (ggü. 2008) 

Stand 2014 -14,8 Prozent 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Basis von Daten der Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen 09/2015. 

Trend Wegen des langen Zeitraums bis 2050 hier keine Trendaussage. 

Maßnahmen Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz, Energieeffizienzstrategie Gebäude und Aktions-
programm Klimaschutz 

5.3 Wärme aus erneuerbaren Energien 

Der Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmesektor blieb 2014 relativ konstant. Nach den Zielen des Erneu-
erbaren-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergiever-
brauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent steigen. Im Jahr 2014 lag dieser Anteil in etwa 
auf Vorjahresniveau bei 12,0 Prozent. Für weitere Informationen zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
im Wärmebereich wird auf Kapitel 3.3 verwiesen.  

5.4 Sanierung des Gebäudebestands und Investitionen in den Gebäudesektor 

Das Bauvolumen lag im Jahr 2014 bei im Bereich Wohnungs- und Nichtwohnungsbau bei 272,8 Milliarden 
Euro. Im Bereich der Nichtwohngebäude stieg das Volumen um ca. 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, im 
Wohnungsbau sogar rund 4,5 Prozent. Die energetisch relevanten Kosten bei Investitionen in den Gebäudebe-
stand werden auf 52,3 Milliarden Euro geschätzt; das sind 28% der gesamten Sanierungskosten. Auch erhöhte 
Absatzzahlen von Dämmstoffen und Fenstern im Jahr 2014 deuten auf eine rege energetische Sanierungstätig-
keit hin.  
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Steckbrief – Zentrale Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudesektor 

Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV):  

• Mit Novellierung der EnEV von 2014 wurde festgelegt, dass die primärenergetischen Anforderungen
für Neubauten ab dem 1. Januar 2016 um durchschnittlich 25 Prozent angehoben werden. Dies ist ein 
erster Schritt hin zum Niedrigstenergiegebäudestandard. 

• Um die Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verbessern, wurden  die Aussagekraft von Energie-
ausweisen gestärkt und die Pflichten bei der Verwendung und beim Aushang von Energieausweisen
erweitert.

Förderung der Effizienz in Gebäuden  - Finanzierung der KfW-Programme „Energieeffizient Sanie-
ren“ und „Energieeffizient Bauen“ (CO2-Gebäudesanierungsprogramm):   

• In 2014 wurden 230.000 Wohneinheiten mit zinsverbilligten Krediten und Zuschüssen in Höhe von 3,7
Mrd. Euro energetisch verbessert und der Neubau von fast 110.000 energieeffizienten Wohneinheiten 
unterstützt. 

• Alle diese Investitionen reduzieren den CO2-Ausstoß pro Jahr um etwa 680.000 Tonnen und leisten
somit einen maßgeblichen Beitrag zum Erreichen der CO2-Reduktions- und Energieeffizienzziele der
Bundesregierung.

• Ab 2015: jährlich Fördermittel in Höhe von 2 Mrd. Euro

• Die Förderkonditionen in den v.g. Programmen wurden verbessert und die energetische Sanierung und
der effiziente Neubau von Nichtwohngebäuden verstärkt gefördert (siehe Kapitel 4.4).

Stärkung von Energie-Information und –Beratungen als Kernelement der Effizienzpolitik: 

• Eine Vielfalt an Förderprogrammen wird nach Bedarf nutzbar gemacht, ob Initialberatung, die vertie-
fende Vor-Ort-Beratung, sowie die Fachplanung und Begleitung der Sanierungsmaßnahmen.  

• Die Richtlinie zur „Vor-Ort-Beratung“ wurde überarbeitet, um die Förderbedingungen deutlich zu ver-
bessern und den Geltungsbereich zu erweitern.

• Die Energieberatung im Mittelstand für betriebliche Gebäude schließt seit 01.01.2015 Konzepte zur
Abwärmenutzung ein. Auch die Umsetzungsbegleitung durch einen Energieberater wird gefördert. Der
Höchstbetrag der Förderung wurde auf 8.000 Euro erhöht.

Novellierung des Marktanreizprogramms (MAP) 

• Mit einem Volumen von über 300 Millionen Euro pro Jahr ist das MAP das zentrale Instrument zum
Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt. 

• Das MAP fördert private, gewerbliche und kommunale Investitionen in Heizungsanlagen oder größere
Heizwerke primär in bestehenden Gebäuden, die erneuerbare Energien nutzen, und in Wärmenetze, die
erneuerbar erzeugte Wärme verteilen.

• Die Förderrichtlinie wurde zum 1. April 2015 novelliert, um über verbesserte Förderanreize den Zubau
erneuerbarer Energien im Wärmemarkt deutlich zu beschleunigen.

• Das Programm wurde zudem stärker für den gewerblichen Bereich geöffnet, damit die Energiewende
im auch in den Betrieben intensiviert wird.

• Die Antragseingänge seit der Novelle lassen eine weitere, positive Entwicklung des MAP erwarten.

• Die Novelle des Marktanreizprogramms ist zugleich ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung des
Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) (siehe Kapitel 4).

Das Anreizprogramm Energieeffizienz setzt neue Impulse für effizientes Heizen: 

• Als Alternative zu der im NAPE geplanten steuerlichen Förderung wird das neue „Anreizprogramm
Energieeffizienz“ die bestehende Förderlandschaft (CO2-Gebäudesanierungsprogramm und MAP) 
sinnvoll ergänzen und verstärken. Das neue Programm soll Anfang 2016 starten und hat ein Fördervo-
lumen in Höhe von 165 Millionen Euro pro Jahr.  
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Entwicklung der Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) – aufbauend  auf dem NAPE - bis Herbst 
2015:  

• Ziel der ESG und der Strategie „Klimafreundliches Bauen und Wohnen“ ist, den Weg zu einem „na-
hezu klimaneutralen Gebäudebestand“ bis 2050 zu entwickeln – d. h. der nicht-erneuerbare Anteil des
Primärenergieverbrauchs wird um 80% von ca. 1.200 TWh im Basisjahr 2008 auf ca. 240 TWh im Jahr
2050 gesenkt.

• Dafür wird u. a. ein Zielkorridor entwickelt, der eine Kombination aus der Minderung des Endenergie-
verbrauchs und den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energiequellen zur Wärmeversorgung für die Zie-
lerreichung zulässt.

Einführung von gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplänen 

• Eine umfassende und ganzheitliche Sanierung des gesamten Gebäudes in einem Zug ist oft nicht mög-
lich. Daher werden Teilsanierungen technisch und zeitlich sinnvoll aufeinander abgestimmt und er-
möglichen eine energetisch hochwertige Gesamtlösung.

• Berücksichtigt werden neben dem baulichen Wärmeschutz auch die Wärmeversorgung und die Nut-
zung erneuerbarer Energien, aber auch mögliche Restriktionen im individuellen Fall.
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6 Verkehr 

• Der Endenergieverbrach im Verkehr war 2014 rund 1,7 Prozent höher als 2005. Um das Ziel einer
Senkung des Endenergieverbrauchs um 10 Prozent gegenüber 2005 zu erreichen, sind weitere Anstren-
gungen erforderlich.

Energieverbrauch und Verkehrsleistung sind zunehmend voneinander entkoppelt. Dies zeigt die Entwicklung 
des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor seit dem Jahr 1990. Angesichts weiter steigender Verkehrsleis-
tungen im Personen- und Güterverkehr sind die Ziele im Verkehrssektor ambitioniert: Bis zum Jahr 2020 soll 
der sektorspezifische Endenergieverbrauch um 10 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 40 Prozent gegenüber 
dem Zielbezugsjahr 2005 gesenkt werden.  

6.1 Energieverbrauch im Verkehrssektor 

In der Summe aller Verkehrsträger ist der Endenergieverbrauch im Verkehr im Jahr 2014 1,7 Prozent höher als 
2005. Der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor ist im Jahr 2014 mit 2629 Petajoule (PJ) um 0,7 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2013: 2.612 PJ) (siehe Abbildung 6.1). Angesichts dieser Entwicklungen ist 
davon auszugehen, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um das Ziel, den Endenergieverbrauch bis 
zum Jahr 2020 um 10 Prozent zu senken, zu erreichen. Daher hat die Bundesregierung mit der Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie (MKS) und dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 eine Reihe von Maßnahmen vorge-
schlagen, die den Endenergieverbrauch im Verkehrssektor weiter senken sollen.  

Bezogen auf die einzelnen Verkehrsträger kam es bei der Straße seit dem Jahr 2005 zu einem Anstieg des 
Endenergieverbrauchs von 2,3 Prozent bis 2014. Bei der Schiene gab es eine Revision der Daten rückwirkend 
zum Jahr 2012, so dass eine direkte Vergleichbarkeit zu 2005 nicht gegeben ist. Gegenüber dem Vorjahr ist der 
Endenergieverbrauch bei der Schiene in 2014 um ca. 2 Prozent gesunken. Bei der Küsten- und Binnenschifffahrt 
erfolgte ein Rückgang um rund 13 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2005. Im Luftverkehr ist zwar der End-
energieverbrauch im Zeitraum 2005 bis 2014 um 5 Prozent gestiegen. Dabei ist zu beachten, dass die Arbeits-
gemeinschaft Energiebilanzen den Endenergieverbrauch für den Luftverkehr aus der Flugtreibstoffmenge, die 
in Deutschland getankt wurde, ermittelt. Somit sind auch Anteile von Flugtreibstoff enthalten, die im internati-
onalen Luftverkehr verbraucht werden. Der Endenergieverbrauch im rein nationalen Luftverkehr ist zwischen 
2005 und 2014 um rund 12 Prozent gesunken.  
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Abbildung 6.1: Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 

Ziel 2020 Reduktion des Endenergieverbrauchs um 10 Prozent (ggü. 2005) 

Status 2014 1,7 Prozent 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09/2015 (Zahlen für 2014 vorläufig). 

Trend 

Maßnahmen Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, MKS 

Die Verkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr sind deutlich gestiegen. Die Verkehrsleistung ist eine 
statistische Kennzahl für die Inanspruchnahme von Ressourcen im Verkehrssektor. Um sie zu berechnen, wer-
den die beförderten Personen oder Güter mit der insgesamt zurückgelegten Entfernung in einer Periode multi-
pliziert. Die Verkehrsleistung sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr ist seit 2005 um rund 7 bzw. 13 
Prozent gestiegen. Das Wachstum im Personenverkehr verläuft kontinuierlich, seit der Jahrtausendwende aller-
dings schwächer als in den 1990er Jahren. Der Güterverkehr zeigt ein dynamisches Wachstum. Größere 
Schwankungen in der Entwicklung der Verkehrsleistung im Güterverkehr sind der Abhängigkeit von der wirt-
schaftlichen Entwicklung geschuldet. Die Entwicklung folgt jedoch insgesamt einem steigenden Trend.  

Die spezifischen Energieverbräuche sind zurückgegangen. Der Endenergieverbrauch im Verkehr ist nicht in 
dem Maße gestiegen wie die Verkehrsleistung. Der Grund dafür liegt in der gesteigerten Energieeffizienz im 
Verkehrssektor. Bezogen auf die Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr ist der spezifische Energie-
verbrauch (in Megajoule/100 Personen-kilometer) zwischen 2005 und 2014 um rund 10 Prozent, im Zeitraum 
1990 bis 2014 um knapp 38 Prozent zurückgegangen (durchschnittlich 1,97 Prozent pro Jahr). Das entspricht 
einem Rückgang von 55,4 MJ/100 Pkm in 1990 auf 34,4 MJ/100 PKm in 2014. 

6.2 Bestand an mehrspurigen Fahrzeugen mit elektrifiziertem Antrieb 

Der Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieb nimmt stetig zu. Zu den Elektrofahrzeugen zählen rein batterie-
elektrische Fahrzeuge (BEV) und Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerer (Range-Extender-RE) bzw. Plug-In-
Hybrid-Fahrzeuge (PHEV), die extern über das Stromnetz aufgeladen werden können. Nicht extern aufladbare 
Hybridfahrzeuge, bei denen der Strom nur intern durch den Kraftstoffmotor erzeugt wird, sind nach dieser De-
finition keine Elektrofahrzeuge. Insgesamt waren Ende des Jahres 2014 28.500 mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 
Elektroantrieb zugelassen, davon waren rund 5.000 extern aufladbare Hybride bzw. „Range-Extender“-Fahr-
zeuge. Abbildung 6.2 stellt den Bestand der mehrspurigen Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb (reine Elektro-
fahrzeuge und aufladbare Hybride/Range-Extender) im Zeitraum 2008 bis 2015 dar.  
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Abbildung 6.2.: Bestand an mehrspurigen Elektrofahrzeugen 2008-2015 

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt. 

Ab 2012 einschließlich aufladbare Hybridfahrzeuge und „Range-Extender“-Fahrzeuge. 

Der Verkehrsbereich leistet bereits durch verschiedene Maßnahmen einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele des 
Energiekonzepts der Bundesregierung. Mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und dem Nationalen Ak-
tionsplan Energieeffizienz (NAPE) sind weitere Maßnahmen beschlossen worden, deren zukünftige Wirkungen 
bei der Zielerreichung noch nicht berücksichtigt worden sind. Des Weiteren wird die Weiterentwicklung der 
MKS vorangetrieben. Dort sind eine Reihe von weiteren Pilotprojekten/ Markthochlaufprogrammen geplant 
bzw. teilweise bereits gestartet. All diese Maßnahmen werden mittelfristig zur Energieeffizienz und Senkung 
des Endenergieverbrauchs beitragen.  

Das BMVI wird die Wirksamkeit der neuen Maßnahmen hinsichtlich der Zielerreichung im Verkehrsbereich in 
den nächsten Monitoring-Berichten darstellen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen.  

Steckbrief – Zentrale Maßnahmen im Verkehrssektor 

Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) 

• Die vom Bundeskabinett im Juni 2013 beschlossene Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) soll als
ein wichtiges Umsetzungsinstrument für die Energiewende im Verkehr im Sinne der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie fortgesetzt werden. Sie gibt bislang einen Überblick über Technologien sowie Ener-
gie- und Kraftstoffoptionen der verschiedenen Verkehrsträger  

• Um die Energiewendeziele zu erreichen, sollen folgende Voraussetzungen geschaffen werden: Diversi-
fizierung der Energiebasis des Verkehrs mit alternativen Kraftstoffen in Verbindung mit innovativen
Antriebstechnologien, die weitere Steigerung der Energieeffizienz von Verbrennungsmotoren, die Opti-
mierung der Verkehrsabläufe und Verlagerungen eines möglichst großen Anteils des Verkehrs auf den
jeweils effizientesten Verkehrsträger.

• Im Rahmen der Weiterentwicklung der MKS werden Pilotprojekte und Markthochlaufprogramme initi-
iert, um zu demonstrieren, was technisch möglich ist.

• Um die großflächige Versorgung von Elektrofahrzeugen auch für längere Fahrten zu ermöglichen, sollen 
die bewirtschafteten Rastanlagen auf den Bundesautobahnen (rd. 430) mit Schnellladesäulen ausgestattet 
werden. Die ersten drei Schnellladesäulen wurden auf der Autobahnraststätte Köschinger Forst an der 
A 9 im September 2015 in Betrieb genommen.
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Umsetzung der EU Verordnungen zur Verringerung der CO2-Emissionen bei neuen Pkw und leichten 
Nutzfahrzeugen  

• Ziel ist, durch Effizienzsteigerungen bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen eine Reduktion der CO2-

Emissionen und der verbrauchten Endenergie zu erreichen.

• Demnach müssen die in der EU neu zugelassenen Pkw spätestens 2015 im Durchschnitt einen Zielwert
von 130 g CO2/km einhalten. Analog dazu ist für neue leichte Nutzfahrzeuge ein CO2-Emissionsdurch-
schnitt von 175 g CO2/km festgelegt (stufenweise Einführung von 2014 bis 2017).

• Bei der in 2014 erfolgten Revision der Verordnungen wurde für neue Pkw ein Zielwert von 95 g CO2/km
ab 2021 (stufenweise Einführung ab 2020) und für leichte Nutzfahrzeuge ein Zielwert von 147 g CO2/km
ab 2020 festgelegt bzw. bestätigt.

Förderung elektrisch betriebener Fahrzeuge 

Elektromobilitätsgesetz 2015 

• Inhalt sind insbesondere Erlass von Vorschriften für die Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen und die
Schaffung von Privilegierungen.

• Mit dem Elektromobilitätsgesetz (EmoG) und den darauf basierenden Neuregelungen – 50. Verordnung
zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften und die diese begleitenden Verwaltungsvorschrif-
ten (VwV-StVO) – erhalten Städte und Gemeinden die rechtlichen Möglichkeiten für die Privilegierung
von Elektrofahrzeugen. Städte und Gemeinden haben nun u. a. die Möglichkeit, als Anreizmaßnahme
vor Ort kostenlose Parkplätze zur Verfügung zu stellen oder Elektrofahrzeuge von Zufahrtbeschränkun-
gen auszunehmen. Ebenso besteht die Möglichkeit zur Öffnung von Bus- oder Sonderspuren.

Regierungsprogramm zur Elektromobilität 2011 

• Ziel ist, den Markthochlauf von elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu unterstützen. Bis 2020 sollen eine
Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren.

• Aus dem Programm sind bereits viele Maßnahmen realisiert worden: Zum Beispiel Befreiung aller neu
zugelassenen rein batterieelektrischen Fahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge von der Kraftfahrzeug-
steuer für 10 Jahre (Bei Erstzulassung zwischen 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2020 für 5 Jahre). 
Weiterhin werden Mehrkosten von Elektrofahrzeugen bei Dienstwagenbesteuerung berücksichtig.

• Auch bei den Normen und Standards – v.a. durch den „Typ-2-Ladestecker“ und das Combined Charging
System („CCS“)-Schnellladesystem als EU-Standard – sind wichtige Fortschritte erzielt worden.

• Der Bund wird zudem seine Fuhrparks schrittweise auf Elektrofahrzeuge umstellen und so mit gutem
Beispiel vorangehen.

Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) 

• Alle beteiligten Akteure haben sich verpflichtet, Deutschland zum Leitanbieter und Leitmarkt zu entwi-
ckeln, und müssen dahingehend entsprechende Aufgaben erfüllen. Die Industrie arbeitet daran, die Leis-
tungsfähigkeit der Elektrofahrzeuge zu erhöhen, um Anwendungspotenziale insbesondere in Metropol-
regionen und deren Umland zu erschließen. Die Bundesregierung wird den Hochlauf des Elektromobi-
litätsmarktes unterstützend begleiten.

• Nach dem Phasenmodell der NPE wurde für die Marktvorbereitungsphase bis 2014 der Schwerpunkt auf
Forschung, Entwicklung und Demonstrationsvorhaben gelegt.

• Der Markthochlauf wird für die Jahre 2015 bis Ende 2017 angestrebt.

Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger 

Förderung des Kombinierten Verkehrs (KV) durch Aus- und Neubau von Umschlaganlagen 

• Die Bundesregierung fördert den KV durch Baukostenzuschüsse für Umschlaganlagen des Kombinier-
ten Verkehrs. Dies geschieht für Anlagen der DB AG über das Bundesschienenwegeausbaugesetz und
für private Anlagen über eine BMVI-Förderrichtlinie.
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• Das Bundeskabinett hat 2015 eine Haushaltsanalyse (sogenannte Spending Revue) beschlossen, wonach
das KV-Förderprogramm daraufhin untersucht wird, ob die Ziele noch angemessen sind, ob diese er-
reicht werden und ob die Förderung wirtschaftlich erfolgt.

• Die Spending Review wird Anfang 2016 abgeschlossen und die Ergebnisse werden in die Überarbeitung
der Förderrichtlinie einfließen. Um auch während der Spending Review eine Fördergrundlage zu ge-
währleisten, wurde ein Antrag an die EU-Kommission zur einjährigen Verlängerung (bis Ende2016) der
bestehenden Richtlinie gestellt.

„Nationaler Radverkehrsplan 2020 – Den Radverkehr gemeinsam weiterentwickeln“ (NRVP 2020) 

• Der NRVP vom 1. Januar 2013 bildet die Grundlage für die Radverkehrspolitik des Bundes in Deutsch-
land. In ihm werden die grundsätzlichen Leitlinien für die Radverkehrsförderung der kommenden Jahre
dargestellt. Die Förderung des Radverkehrs ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und
Kommunen.

• Folgende Mittel stehen 2015 aus Bundesmitteln zur Verfügung: 89,2 Millionen Euro für den Radwege-
bau an Bundesstraßen, 1,3 Millionen Euro für die Ertüchtigung von Betriebswegen an Bundeswasser-
straßen für den Radverkehr, 3,2 Millionen Euro für die Förderung von nicht investiven, innovativen
Modellprojekten zur Umsetzung des NRVP und 0,8 Mio. Euro für die Umsetzung des Projektes „Radweg
Deutsche Einheit“.

• Darüber hinaus stellt der Bund den Bundesländern nach Art. 143c Grundgesetz jährlich rund 1,336 Mil-
liarden Euro aus dem Bundeshaushalt u. a. zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
zur Verfügung (sog. „Entflechtungsmittel“). Diese Mittel werden in der bisherigen Höhe bis 2019 wei-
tergeführt und sind auch für die Radverkehrsinfrastruktur verwendbar.

• Darüber hinaus werden im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit entsprechende Maßnahmen und Projekte unter-
stützt. Die Kommunalrichtlinie der NKI ermöglicht den Kommunen die Förderung einer nachhaltigen
Mobilität durch investive Maßnahmen im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur und zur Errichtung ver-
kehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen, mit dem Ziel, Fußverkehr, Radverkehr, Carsharing und
ÖPNV zu vernetzen.

Alternative Kraftstoffe 

Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 2014 

• Ziel ist es, eine angemessene Mindestausstattung an Tank- und Lademöglichkeiten für alternative Kraft-
stoffe aufzubauen und die notwendigen Mindeststandards sowohl technischer Art als auch in Bezug auf
Verbraucherinformation zu setzen.

• Die Richtlinie ist Teil des europäischen Maßnahmenpakets „Saubere Energie für den Verkehr“ („Clean
Power for Transport Package“).

• Der Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und somit die Umsetzung der Richtlinie ist  in-
tegraler Bestandteil der MKS.

Kraftstoffe der See- und Binnenschifffahrt 

• Weiter werden konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die See- und Binnenschifffahrt vorbereitet, um
die Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) anzuregen und somit das Angebot an LNG-Tankinfra-
struktur zu befördern.

• Ein Pilotprojekt zur Umrüstung eines Schiffsmotors auf LNG-Antrieb wurde gestartet. Pilotprojekte über 
die Einsatzmöglichkeiten von LNG zur Stromversorgung von Containerschiffen in Seehäfen werden
derzeit geprüft. Auch in der Binnenschifffahrt werden mögliche Pilotprojekte für den Einsatz von LNG
als alternativen Kraftstoff untersucht.
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In 2014 beschlossene Maßnahmen zur Erreichung der energie- und klimaschutzpolitischen Ziele 

Maßnahmenbündel im Verkehr  im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) und dem 
Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 

• Ziel ist, einen Beitrag in Höhe von ca. 7 bis 10 Mio. t CO2-Äq. zur Erreichung der Klimaschutzziele in
2020 zu leisten.

• Das Maßnahmenpaket betrifft:

• Maßnahmen zur klimafreundlichen Gestaltung des Güterverkehr: Weiterentwicklung der bestehen-
den Lkw-Maut, beispielsweise wird angestrebt, diese zukünftig entsprechend dem Energieverbrauch
der Fahrzeuge aufkommensneutral zu staffeln. Darüber hinaus soll die Markteinführung von beson-
ders energieeffizienten Nutzfahrzeugen durch ein befristetest Förderprogramm beschleunigt werden. 

• Schienenverkehr: Die Schieneninfrastruktur soll verstärkt ausgebaut werden.

• Maßnahmen zur klimafreundlichen Gestaltung des Personenverkehrs: Stärkung des öffentlichen
Personennahverkehrs und des Rad- und Fußverkehrs sowie Förderung alternativer Antriebe im
ÖPNV und Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements. Kraftstoffsparendes Fahren soll
unterstützt werden sowie das Carsharing. Mit dem Carsharinggesetz soll die Möglichkeit zur Bevor-
rechtigung des Carsharing im Straßenverkehr geschaffen werden.

• den verstärkten Einsatz elektrischer Antriebe bei Kraftfahrzeugen,

• übergreifende Maßnahmen im Verkehrsbereich sowie

• Maßnahmen im Luftverkehr und

• Unterstützung von Klimaschutz im internationalen Seeverkehr.

Eine detailliertere Beschreibung der Maßnahmen kann dem Klimaschutzbericht entnommen werden. 
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7 Treibhausgasemissionen 

• 2014 wurden in Deutschland weniger Treibhausgase emittiert als im Vorjahr. Gegenüber 1990 sind die
Treibhausgasemissionen bereits um 27 Prozent zurückgegangen.

• Trotz steigender Wirtschaftsleistung werden in Deutschland weniger Treibhausgase emittiert.

• Die Bundesregierung hat mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 im Dezember 2014 zusätzliche
Maßnahmen beschlossen, um das 2020-Ziel von min. 40 Prozent weniger Treibhausgase zu erreichen.

Deutschland verfolgt ambitionierte Klimaschutzziele. Deutschland strebt eine nationale Reduktion der klima-
schädlichen Treibhausgase gegenüber dem Basisjahr 1990 um mindestens 40 Prozent bis 2020 an, sowie um 80 
bis 95 Prozent bis 2050. Damit gehen die nationalen Ziele Deutschlands über die europäischen und internatio-
nalen Anforderungen für das Jahr 2020 hinaus. 

Der Rückgang der Treibhausgasemissionen setzte sich 2014 fort. In Deutschland wurden im Jahr 2014 insge-
samt Treibhausgase im Umfang von 912 Millionen t CO2-Äquivalente emittiert. Das sind 4,3 Prozent weniger 
als im Vorjahr (2013: 952 Millionen t CO2-Äquivalente) (siehe Abbildung 7.1). Gegenüber dem Bezugsjahr 
1990 sind im Jahr 2014 338 Millionen t CO2-Äquivalente weniger emittiert worden. Dies entspricht einem 
Rückgang um rund 27 Prozent. Projektionen gehen davon aus, dass durch die bis Herbst 2014 beschlossenen 
und umgesetzten Maßnahmen bis 2020 eine Minderung der Treibhausgase um etwa 33 bis 34 Prozent erreicht 
werden kann, mit einer Unsicherheit von +/- 1 Prozentpunkt. Darum hat die Bundesregierung im Dezember 
2014 mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um das Ziel einer 40-
prozentigen Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 zu erreichen. 
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Abbildung 7.1: Treibhausgasemissionen in Deutschland 

Ziel 2020 Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent (ggü. 1990) 

Status 2014 -27 Prozent 

Quelle: Umweltbundesamt 05/2015. (*Vorläufige Zahlen für 2014). 

Trend 

Maßnahmen Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 

Kohlendioxid macht den Großteil der gesamten Treibhausgasemissionen aus. 87,7 Prozent der gesamten Treib-
hausemissionen wurden 2014 durch Kohlendioxid verursacht. Die übrigen Anteile entfielen auf Methan mit 
6,5 Prozent, Lachgas mit 4,2 Prozent und F-Gase (wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe, perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid) mit 1,6 Prozent.  
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7.1 Energiebedingte Treibhausgasemissionen 

Energiebedingte Treibhausgasemissionen sind die bedeutendste Emissionsquelle. Der Anteil energiebedingter 
Treibhausgasemissionen in Deutschland lag 2014 bei 84,7 Prozent. Die übrigen Treibhausgasemissionen ent-
stammten der Landwirtschaft (7,1 Prozent), den Industrieprozessen (6,8 Prozent) sowie der Abfallwirtschaft 
(1,2 Prozent). Die energiedingten Treibhausgasemissionen entstehen vor allem durch die Verbrennung fossiler 
Energieträger in Kraftwerken, Heizwerken und Kesseln zur Erzeugung von Prozesswärme und -kälte, in Hei-
zungsanlagen und Fahrzeugen. Sie nahmen zwischen 1990 und 2014 insgesamt um fast 22 Prozent ab. Dies 
wurde unter anderem durch eine Brennstoffumstellung und durch die Erhöhung der Energieeffizienz erreicht. 

Energiebedingte CO2-Emissionen folgen insgesamt einem rückläufigen Trend. 2014 sind sie gegenüber dem 
Vorjahr um 4,8 Prozent 2013 auf 752 Millionen Tonnen gesunken. Damit stellten sie den Großteil der insgesamt 
800 Millionen Tonnen CO2-Emissionen dar. Der überwiegende Teil der energiebedingten CO2-Emissionen 
stammt aus dem Einsatz fossiler Brennstoffe zur Erzeugung von Strom und Wärme (siehe Abbildung 7.2)  

Abbildung 7.2: Energiebedingte Kohlendioxid-Emissionen nach Sektoren 

Quelle: Umweltbundesamt 05/2015. 

*Vorläufige Zahlen für 2014. Sonstiges Emissionen sind größtenteils Prozessemissionen aus der Industrie sowie Emissionen aus diffusen 
Quellen. Die internationale Klimaberichterstattung erfolgt einer anderen Sektor-Gliederung. 
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Durch erneuerbare Energien vermiedene Treibhausgasemissionen 

Der Einsatz erneuerbarer Energien im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor (siehe Kapitel 3) unterstützt das 
Erreichen der Klimaschutzziele,  weil fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Die 
dadurch vermiedenen Emissionen werden systematisch ermittelt: Die Emissionen, die durch die Endenergie-
bereitstellung aus erneuerbaren Energien verursacht, werden mit den brutto vermiedenen Emissionen verrech-
net, indem konventionelle Energieträger ersetzt werden. Dabei werden alle vorgelagerten Prozessketten zur 
Gewinnung und Bereitstellung der Energieträger sowie für die Herstellung und den Betrieb der Anlagen be-
rücksichtigt. Aus diesem Grund können diese Angaben nicht unmittelbar mit den Emissionen der Treibhaus-
gasberichterstattung verglichen werden, bei deren Berechnung vorgelagerte Prozessketten nicht berücksich-
tigt sind. Darüber hinaus gibt es weitere, aus den verschiedenen Berichtspflichten resultierende methodische 
Unterschiede, die derzeit Gegenstand von vergleichenden Analysen sind. 

Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes wurden im Jahr 2014 durch erneuerbare Energien insgesamt 
rund 151 Millionen t CO2-Äquivalente vermieden. Mit 110 Millionen t CO2-Äquivalenten entfiel der Großteil 
auf den Stromsektor. In der Stromerzeugung kommen weniger fossile Kraftwerke zur Deckung der Strom-
nachfrage zum Einsatz als in einem Szenario ohne erneuerbare Stromerzeugung in Deutschland. Rund 36 
Millionen t wurden im Wärmesektor vermieden und ca. 5 Millionen t im Verkehrssektor; siehe Abbildung 
7.3). 

Abbildung 7.3: Durch erneuerbare Energien vermiedene Treibhausgasemissionen 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Basis von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 02/2015.  

Biomasse trägt in allen Verbrauchssektoren wesentlich zur Emissionsvermeidung bei. Knapp 64 Millio-
nen t CO2-Äquivalente wurden durch den Einsatz von fester, flüssiger oder gasförmiger Biomasse in allen 
drei Verbrauchssektoren vermieden (davon ca. 33 Millionen t im Bereich Wärme, 27 Millionen t im Strom- 
und 5 Millionen t im Verkehrssektor) (siehe Abbildung 7.4). Rund 42 Millionen t CO2-Äquivalente werden 
durch die Nutzung von Windenergie vermieden, 24 Millionen t CO2-Äquivalente durch Photovoltaik- und 
etwa 16 Millionen t CO2-Äquivalente durch Wasserkraftanlagen. 
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Abbildung 7.4: Vermeidungswirkungen erneuerbarer Energien nach Energieträger und Sektoren im 
Jahr 2014 

Quelle: Umweltbundesamt 02/2015. 

7.2 Treibhausgasemissionen und Wirtschaftsleistung 

Die Treibhausgasemissionen sind bei steigender Wirtschaftsleistung deutlich gesunken. Während 1991 pro Mil-
liarden Euro Bruttoinlandsprodukt rund 0,59 Millionen t CO2-Äquivalente an Treibhausgasen freigesetzt wur-
den, waren es im Jahr 2014 nur noch 0,33 Millionen t CO2-Äquivalente. Das ist ein Rückgang von rund 43 
Prozent. Auch die spezifischen Treibhausgasemissionen pro Einwohner sind zwischen 1990 und 2014 um 27 
Prozent von 15,7 t auf 11,1 t CO2-Äquivalente zurückgegangen (siehe Abbildung 7.5). 

Abbildung 7.5: Treibhausgasemissionen pro Bruttoinlandsprodukt und pro Kopf 

Quelle: Umweltbundesamt, Statistisches Bundesamt 05/2015. 

*Vorläufige Zahlen für 2014
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Steckbrief: Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 

Am 3. Dezember 2014 hat die Bundesregierung das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 verabschiedet. 
Dieses enthält insgesamt mehr als 100 Einzelmaßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass das Ziel 
erreicht wird, die THG-Emissionen in Deutschland bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 Prozent gegenüber 
1990 zu mindern.  

Tabelle 7.1: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland im Vergleich. 

Quelle: Klimaschutzbericht 2015. 

Ausgangspunkt für die Erstellung des Aktionsprogramms war die durch die Bundesregierung identifizierte 
Klimaschutzlücke von 5 bis 8 Prozentpunkten für 2020, die durch den aktuellen deutschen Projektionsbericht 
2015 bestätigt wird. Insgesamt ergibt sich durch die Umsetzung der zentralen politischen Maßnahmen des 
Aktionsprogramms ein Beitrag von 62 bis 78 Mio. t CO2-Äquivalenten zur Schließung der Klimaschutzlücke. 
Mit dem Aktionsprogramm werden Maßnahmen in allen Sektoren adressiert – es setzt sich im aus folgenden 
Bausteinen zusammen:  

• Emissionshandel, europäische und internationale Klimapolitik

• Klimaschutz in der Stromerzeugung, unter anderem durch eine Weiterentwicklung des konventionellen
Kraftwerksparks und Ausbau der Erneuerbaren Energien

• Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) mit folgenden Schwerpunkten:

o Energieeffizienz im Gebäudebereich

o Energiesparen als Rendite- und Geschäftsmodell

o Eigenverantwortlichkeit für Energieeffizienz

• Strategie „Klimafreundliches Bauen und Wohnen“

• Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor

• Minderung von nicht energiebedingten Emissionen in folgenden Sektoren:

o Industrie

o Abfallwirtschaft

o Landwirtschaft

• Vorbildfunktion des Bundes

• Forschung und Entwicklung
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7.3 Umweltverträglichkeit der Energieversorgung 

Klima- und Umweltschutz sind Grundbedingungen einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Der Aufbruch in 
das Zeitalter der erneuerbaren Energien verbunden mit hoher Effizienz bei Energieerzeugung und -nutzung 
schont die natürlichen Lebensgrundlagen und schafft die Voraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung Deutschlands. 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz helfen, einen beschleunigten Klimawandel mit schwerwiegenden 
ökologischen und ökonomischen Folgen zu vermeiden. Mit der Steigerung der Energieeffizienz und dem steti-
gen Ausbau der erneuerbaren Energien als Hauptpfeiler der deutschen Energieversorgung wird der Anteil kon-
ventioneller Energiequellen zurückgehen Damit gehen auch Klima- und Umweltbelastungen zurück; denn 
Treibhausgasemissionen sind zu rund 80 Prozent energiebedingt. Sie stammen im Wesentlichen aus den Sek-
toren Energiewirtschaft, Gebäude und Verkehr.  

• Beratung, Aufklärung und Eigeninitiative für mehr Klimaschutz.

Insgesamt ergeben sich folgende Minderungsbeiträge der mit dem Aktionsprogramm auf den Weg gebrach-
ten zentralen politischen Maßnahmen (siehe Tabelle 7.2 ). Eine ausführliche Beschreibung der mehr als 100 
Einzelmaßnahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 findet sich unter www.bmub.bund.de/P3616.  

Tabelle 7.2: Beiträge der zentralen politischen Maßnahmen zum Erreichen des 40 Prozent-Ziels 

Zentrale politische Maßnahmen Beitrag zur Treibhausgas-
Emissionsminderung  
(Mio.  t  CO2-Äq.) 

Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) 
(ohne Maßnahmen im Verkehrssektor) 

Ca. 25 -30 Mio. t  
(einschließlich Energieeffizi-
enz Gebäude) 

Strategie „Klimafreundliches Bauen und Wohnen“ 
(enthält gebäudespezifische NAPE-Maßnahmen) 

Gesamt ca. 5,7 – 10 Mio. t  
(davon 1,5-4,7 Mio. t zusätz-
lich zu NAPE) 

Maßnahmen im Verkehrssektor Ca. 7 - 10 Mio. t 

Minderung von nicht-energiebedingten Emissionen in den Sektoren: 

• Industrie, GHD und Abfallwirtschaft

• Landwirtschaft

3 – 7,7 Mio. t 

3,6 Mio. t 

Reform des Emissionshandels Abhängig von Ausgestaltung 
auf EU-Ebene  

Weitere Maßnahmen, insbesondere im Stromsektor 22 Mio. t 

GESAMT: 62 - 78 Mio. t 

Mit der Verabschiedung des Aktionsprogramms hat die Bundesregierung ebenfalls beschlossen, die Umset-
zung des Aktionsprogramms Klimaschutz in einem kontinuierlichen Prozess bis 2020 begleiten. Dazu erstellt 
das BMUB einen jährlichen Klimaschutzbericht. Dieser enthält die jeweils aktuellen Trends der Emissions-
entwicklung in den verschiedenen Handlungsfeldern, den Stand der Umsetzung und einen Ausblick auf die 
zu erwartenden Minderungswirkungen bis 2020.  

Darüber hinaus setzt die Bundesregierung unter der Federführung des BMUB ein Nationales Aktionsbündnis 
Klimaschutz ein, das insbesondere die Aktivierung der Potenziale erleichtern soll, die derzeit noch als „nicht 
quantifizierbar“ eingestuft werden und das weitere Handlungsmöglichkeiten identifizieren soll. 

Der erste Klimaschutzbericht zeigt, dass für nahezu alle beschlossenen Maßnahmen des Aktionsprogramms 
Klimaschutz die Umsetzungsplanungen bereits weit fortgeschritten sind. Einige Maßnahmen konnten bereits 
vollständig umgesetzt werden. Der derzeitige Stand der Umsetzung wird im Klimaschutzbericht 2015 aus-
führlich dargestellt.  
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Bei der Gestaltung einer umweltgerechten Energieversorgung zieht die Bundesregierung auch weitere potenzi-
elle Umwelt- und Gesundheitsgefahren in Betracht. Es ist darauf zu achten, dass ein Ausbau erneuerbarer Ener-
gien  nicht selbst zur Belastung von Natur und Landschaft wird. Für eine umweltgerechte und naturverträgliche 
Energieversorgung soll die Flächeninanspruchnahme für die Gewinnung, die Verarbeitung und den Transport 
von Energieträgern minimiert und die dauerhafte Degradation von Böden und der Verlust landwirtschaftlicher 
Nutzfläche vermieden werden. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien ergeben sich auch neue Anforderungen 
an Naturschutz und Landschaftspflege. Einerseits beeinflusst die klimaschützende Wirkung der erneuerbaren 
Energien die Umwelt und die Natur positiv, da ein rascher Klimawandel zum Verlust von Artenvielfalt und 
Lebensräumen beiträgt. Andererseits kann ein ungesteuerter Ausbau der erneuerbaren Energien selbst zur Be-
lastung von Natur und Landschaft beitragen. Daher gilt es, geeignete Standorte für die verschiedenen Anlagen 
zu finden, um potenziell nachteilige Effekte auf Natur und Landschaft zu minimieren. Auch unter dem Blick-
winkel der Ressourcenschonung ist im Energiebereich vor allem die Schonung begrenzter Rohstoffe, aber auch 
eine nachhaltige Biomassenutzung zu beachten.  

Steckbrief: Kompetenzzentrum „Naturschutz und Energiewende“ 

Mit dem Kompetenzzentrum wird die Bundesregierung dazu beitragen, die Energiewende naturverträglich 
zu gestalten. 

• Naturschutzfachliche Aspekte der Energiewende werden aufgearbeitet und diskutiert, um Debatten zu
versachlichen und Beiträge zur Vermeidung von Konflikten vor Ort zu leisten.

• Unterstützung aller Akteure bei der Umsetzung der Energiewende und bei der Sicherstellung natur-
schutzfachlicher Vorgaben.

Risiken durch Schadstoffe werden beim Umbau hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung verringert. Denn 
bei der Verbrennung fossiler und biogener Energieträger werden insbesondere lokal Schadstoffe freigesetzt, die 
zu einer Belastung der menschlichen Gesundheit führen können. Beim Einsatz fester biogener Brennstoffe in 
dezentralen Anlagen ist darauf zu achten, dass anspruchsvolle Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, um 
den positiven Trend der Schadstoffreduktion nicht zu gefährden. 

Durch den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung und eine sichere Endlagerung der 
radioaktiven Abfälle sollen die Risiken durch radioaktive Stoffe erheblich reduziert werden. Die Kernkraft-
werke in Deutschland werden schrittweise bis Ende 2022 abgeschaltet. 

Steckbrief: Standortauswahlgesetz 

Mit diesem Gesetz wurde der Weg für eine neue ergebnisoffene Suche nach einem Endlager für insbesondere 
Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle in Deutschland freigemacht. 

• Zu diesem Zweck wurde im April 2014 eine pluralistisch besetzte Kommission eingesetzt.

• Die Kommission wird bis voraussichtlich Mitte 2016 Vorschläge erarbeiten, u. a. zu Grundsatzfragen
der Entsorgung und Kriterien einer möglichen Fehlerkorrektur sowie zu allgemeinen Sicherheitsanfor-
derungen und Ausschluss- und Auswahlkriterien.
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Teil II: Ziele und Rahmenbedingungen der Energiewende 

Dieser Teil des Monitoringberichts behandelt weitere  Ziele und den energiepolitischen Rahmen, 
in dem die Energiewende umgesetzt wird.  

Im Einzelnen geht dieser Teil auf die folgenden Themen ein: 

• Kraftwerke und Versorgungssicherheit

• Bezahlbare Energie und faire Wettbewerbsbedingungen

• Netzinfrastruktur

• Energieforschung und Innovationen

• Investitionen, Wachstum und Beschäftigung
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8 Kraftwerke und Versorgungssicherheit 

• Im für Deutschland relevanten Marktgebiet stehen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung, so dass ein
hohes Maß an Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

• Der bestehende Strommarkt wird mit dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen Strommarktge-
setz zu einem Strommarkt 2.0 weiterentwickelt, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewähr-
leisten.

Die Stromversorgung in Deutschland ist im Umbruch. Derzeit erzeugen konventionelle Energieträger 74,2 Pro-
zent des Stroms in Deutschland. Der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Ausstieg aus der 
Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung werden aber die Zusammensetzung des Strommixes und damit 
auch den Bedarf an konventionellen Kraftwerken verändern. Um die Versorgungssicherheit langfristig zu ge-
währleisten, wird der Strommarkt zu einem Strommarkt 2.0 weiterentwickelt. In diesem Markt werden Markt-
mechanismen gestärkt und die Integration erneuerbarer Energien erleichtert. Zudem können Lastmanagement, 
eine Steigerung der Energieeffizienz sowie der Stromhandel mit den Nachbarländern die Versorgungssicherheit 
erhöhen. 

8.1 Kraftwerksbestand 

Die installierte Erzeugungsleistung hat im Jahr 2014 zugenommen. Die Netto-Nennleistung der Stromerzeu-
gungsanlagen, die mit dem deutschen Stromnetz verbunden sind, betrug im Jahr 2014 insgesamt 196 GW (siehe 
Abbildung 8.1). Sie ist von 2008 bis 2014 um rund 52 GW angestiegen. Verantwortlich für den Anstieg der 
Gesamtleistung über diesen Zeitraum ist fast ausschließlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, hier hat sich 
die Nennleistung seit 2008 mehr als verdoppelt.  
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Abbildung 8.1: Installierte Leistung der an das deutsche Stromnetz angeschlossenen Stromerzeugungs-
anlagen 

Quelle: Bundesnetzagentur 09/2015. 

8.1.1 Erneuerbare-Energien-Anlagen und konventionelle Kraftwerke 

Die installierte Erzeugungsleistung erneuerbarer Energien ist im Jahr 2014 weiter gestiegen, während die Ge-
samtkapazität konventioneller Kraftwerksanlagen konstant geblieben ist. Die Nennleistung von Stromerzeu-
gungsanlagen auf Basis von erneuerbaren Energien betrug im Jahr 2014 90 GW und ist somit um 8 Prozent 
höher als im Vorjahr. Der Anteil der Nennleistung aus erneuerbaren Energien stieg damit auf 46 Prozent der 
gesamten Kraftwerksleistung.  

Sonne und Wind sind die Energieträger mit der höchsten Erzeugungskapazität. Die Windenergie an Land und 
auf See ist mit 38,3 GW der Energieträger mit der höchsten installierten Leistung. Der Netto-Zubau von Wind-
kraft-Anlagen an Land beträgt seit Juni 2014 etwa 4,4 GW, auf See wurden etwa 1,4 GW zugebaut. Die zweit-
höchste installierte Leistung bei den Erneuerbaren weist die Photovoltaik mit 38 GW auf.  

Im Juni 2015 ging das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld vom Netz. Das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld hatte eine 
Brutto-Nennleistung von 1.345 MW. Die verbleibenden acht Kernkraftwerke mit einer Brutto-Erzeugungska-
pazität von 11,4 GW werden bis spätestens Ende 2022 stufenweise vom Netz gehen (siehe Tabelle 8.1). 



Drucksache 18/6780 – 56 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung 

Die Katastrophe von Fukushima hatte auch weitreichende Folgen für die Nutzung der Kernenergie zur Strom-
erzeugung in Deutschland. Nach dem im Jahr 2011 im breiten Konsens beschlossenen Ausstieg haben acht 
Kernkraftwerke mit Inkrafttreten des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes die Berechti-
gung zum Leistungsbetrieb verloren. Mit dem Kernkraftwerk Grafenrheinfeld ist nun im Jahr 2015 ein wei-
teres Kernkraftwerk dauerhaft vom Netz gegangen.  

Tabelle 8.1: Fahrplan zum Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung 

Name Abschaltung bis Brutto-Nennleistung (MW) 

Gundremmingen B 2017 1.344 

Philippsburg 2 2019 1.468 

Grohnde  

Gundremmingen C 

Brokdorf 

2021 1.430 

1.344 

1.480 

Isar 2  

Emsland  

Neckarwestheim 2 

2022 1.485 

1.400 

1.400 

Der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung ist mit Herausforderungen verbunden. 
Dazu gehören die Endlagersuche, die Sicherung der finanziellen Mittel für den Kernenergieausstieg und die 
Klageverfahren der Energieversorgungsunternehmen gegen den Ausstiegsbeschluss. 

Das Standortauswahlgesetz regelt ein gestuftes, transparentes, ergebnisoffenes und wissenschaftsbasiertes 
Verfahren für die Auswahl eines Standortes in Deutschland für die Endlagerung insbesondere hoch radioak-
tiver Abfälle. Empfehlungen für die Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen, Abwägungskriterien und 
Kriterien möglicher Fehlerkorrekturen sowie Anforderungen an die Organisation, das Verfahren des Aus-
wahlprozesses, die Prüfung von Alternativen, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Sicherstellung der 
Transparenz des Verfahrens werden zurzeit von der pluralistisch besetzten „Kommission Lagerung hoch ra-
dioaktiver Abfallstoffe“ erarbeitet und im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Berichts an den Deutschen 
Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung Mitte 2016 übergeben. Anschließend wird der Deutsche 
Bundestag durch Gesetz abschließende Entscheidungen dazu treffen, auf deren. Grundlage zunächst in Be-
tracht kommende Standorte ermittelt und sodann schrittweise übertägig und untertägig erkundet werden. Ab-
schließend wird auf Grundlage der durchgeführten Sicherheitsuntersuchungen, der vertieften geologischen 
Erkundung und unter Abwägung sämtlicher privater und öffentlicher Belange sowie der Ergebnisse der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ein Standort für ein Endlager für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Ab-
fälle vorgeschlagen. Dieser Standortvorschlag muss, vorbehaltlich der Entscheidung im Genehmigungsver-
fahren, erwarten lassen, dass die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge ge-
gen Schäden durch die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung des Endlagers gewährleistet ist und sons-
tige öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Das Standortauswahlverfahren soll bis zum Jahr 
2031 abgeschlossen sein. 

Die Betreibergesellschaften von Kernkraftwerken tragen die Kosten für die Stilllegung und den Rückbau von 
Kernkraftwerken sowie für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Um zu verhindern, dass die wirtschaft-
liche Haftung der Muttergesellschaften für Verpflichtungen der Betreibergesellschaften durch gesellschafts-
rechtliche Umstrukturierungen nach einem Übergangszeitraum endet und hierdurch finanzielle Risiken für 
die öffentlichen Haushalte entstehen, soll mit einem Gesetz zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungs-
kosten im Kernenergiebereich eine langfristige Nachhaftung der Muttergesellschaften garantiert werden. Die 
im Oktober 2015 eingesetzte „Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs 
(KFK)“ soll bis Ende Februar 2016 Handlungsempfehlungen erarbeiten, wie die Sicherstellung der Finan-
zierung von Stilllegung und Rückbau der Kernkraftwerke sowie Entsorgung der radioaktiven Abfälle so aus-
gestaltet werden kann, dass die Unternehmen auch langfristig wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Verpflich-
tungen aus dem Atombereich zu erfüllen.  
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Gegen den mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes beschlossenen Ausstieg aus der 
Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung sind Klagen von Energieversorgungsunternehmen sowohl vor 
dem Bundesverfassungsgericht als auch vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitions-
streitigkeiten (ICSID) in Washington DC mit einem Streitwert von mehreren Milliarden Euro anhängig. Die 
Bundesregierung geht von der Vereinbarkeit der Regelungen mit verfassungsrechtlichen sowie völker- und 
europarechtlichen Vorgaben aus und hält die eingereichten Klagen z.T. bereits für unzulässig, jedenfalls je-
doch für unbegründet. Die Bundesregierung wird daher den Klagen der Energieversorgungsunternehmen 
weiterhin entschieden entgegentreten. 

8.1.2 Kraft-Wärme-Kopplung 

Unter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) versteht man die gleichzeitige Erzeugung von elektrischer Energie und 
nutzbarer Wärme. KWK-Anlagen nutzen somit den Brennstoff viel effizienter als bei der Produktion aus ge-
trennt betriebenen Anlagen. Dies kommt auch dem Ressourcen-, Umwelt, und Klimaschutz zugute.  

Das KWK Gesetz setzt entscheidende Anreize für Investitionen in hocheffiziente und CO2-arme KWK-Anla-
gen. Im September 2015 hat das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf zur Neuregelung des KWK-Gesetzes 
beschlossen, mit der KWK noch effizienter und klimafreundlicher wird (siehe Maßnahmenkasten).  

8.1.3 Regionale Verteilung der Kraftwerksleistung nach Bundesländern 

Die Stromerzeugungskapazitäten sind heterogen über Deutschland verteilt. Während in einigen Bundesländern 
überwiegend konventionelle Kraftwerke ins Netz einspeisen, dominieren in acht Bundesländern die erneuerba-
ren Energien (siehe Abbildung 8.2). Kernkraftwerke sind derzeit noch in vier Bundesländern an der Stromer-
zeugung beteiligt. Ausländische Stromerzeugungsanlagen speisen eine Netto-Nennleistung von rund 4,3 GW 
in deutsche Netze ein und tragen somit auch zur deutschen Versorgungssicherheit bei. Bayern und Niedersach-
sen bilden die Schwerpunkte der installierten Kraftwerksleistung basierend auf erneuerbaren Energien, während 
Nordrhein-Westfalen den Spitzenreiter für konventionelle Kraftwerke darstellt.  
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Abbildung 8.2: Verteilung aller Kraftwerkskapazitäten auf die Bundesländer 

Quelle: Bundesnetzagentur 09/2015. 
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Versorgung mit Erdgas 

Deutschland ist mit einem Jahresverbrauch von ca. 85 Milliarden Kubikmeter einer der größten Absatzmärkte 
für Erdgas in der Europäischen Union und gleichzeitig ein wichtiges Gastransitland. Der Erdgashandel ist 
äußerst liquide und wird sowohl über Börsen und bilaterale Handelsgeschäfte als auch über langfristige Ver-
träge abgewickelt. Insbesondere als Brücke von fossilen zu erneuerbaren Energien kann Erdgas auch weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen. Deutschland verfügt über inländische Förderkapazitäten, allerdings wird ca. 
90%  des Jahresverbrauchs hauptsächlich aus Russland, Norwegen und Niederlande importiert. Diese Men-
gen erreichen Deutschland ausschließlich über Pipelines und werden anschließend in das deutsche Fernlei-
tungs- und das nachgelagerte Verteilnetz eingespeist.  

Im Vergleich zu Strom ist Erdgas in großen Mengen speicherbar. Deutschland verfügt mit einem nutzbaren 
Erdgasspeichervolumen in Höhe von 24,6 Milliarden Kubikmeter über die größten Speicherkapazitäten in 
der EU. Erdgasspeicher spielen eine wichtige Rolle für die deutsche Gasversorgungssicherheit, da sie sowohl 
kurz- als auch langfristig zu einem Ausgleich von Angebot und Nachfrage beitragen können. Der bedarfsge-
rechte Ausbau der nationalen Erdgasinfrastruktur wird durch den Netzentwicklungsplan Gas (NEP Gas) der 
Fernleitungsnetzbetreiber gewährleistet. Er ist ein wichtiger Baustein zum Erhalt der Versorgungssicherheit. 
Der NEP Gas 2015 sieht einen Leitungsneubau um 810 km und eine zusätzliche Verdichterleistung von 393 
MW bis 2025 vor. Das Investitionsvolumen beträgt hierfür rund 3,3 Milliarden Euro.  

Zusammenfassend sichern das weit verzweigte Erdgasnetz, die liquiden Handelsmärkte, das große Speicher-
volumen und das diversifizierte Portfolio an Lieferländern und Importinfrastrukturen den deutschen Gasver-
brauchern ein sehr hohes Versorgungssicherheitsniveau. So betrug im Jahr 2014 die durchschnittliche Dauer, 
mit der ein Kunde von einer Versorgungsunterbrechung betroffen war, auf Basis des so genannten SAIDI-
Werts lediglich 1,3 Minuten. Detailliertere Informationen zur Erdgasversorgung in Deutschland finden sich 
im jährlichen Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie über die Versorgungssicherheit 
bei Erdgas (BMWi 2015).  

8.1.4 Versorgungssicherheit am Strommarkt 

Versorgungssicherheit am Strommarkt ist gegeben, wenn sich Angebot und Nachfrage jederzeit ausgleichen 
können. Verbraucher können in diesem Fall immer dann Strom beziehen, wenn ihre Zahlungsbereitschaft (Nut-
zen) mindestens so hoch ist wie der Marktpreis (Kosten). Es müssen daher auch in Zeiten der höchsten (nicht 
durch Windkraft und Photovoltaik gedeckten) Nachfrage ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen. Neben 
konventionellen Kraftwerken und Erneuerbare-Energien-Anlagen tragen auch flexible Verbraucher und Spei-
cher zur Versorgungssicherheit bei.  

Versorgungssicherheit muss europäisch gedacht werden. Bereits heute ist der deutsche Strommarkt eng mit den 
Strommärkten seiner Nachbarländer verbunden. Durch großräumige Ausgleichseffekte, insbesondere bei den 
Höchstlasten und der Einspeisung aus erneuerbaren Energien, kann im europäischen Binnenmarkt Versorgungs-
sicherheit kostengünstiger erreicht werden.  

Im für Deutschland relevanten Marktgebiet stehen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung, sodass ein hohes 
Maß an Versorgungssicherheit gewährleistet ist (ÜNB 2014, ENTSO-E 2014). Auch in den kommenden Jahren 
wird es in diesem Gebiet ausreichend Kapazitäten geben. Dies bestätigen zwei aktuelle Berichte zur Entwick-
lung der Versorgungssicherheit, die auf den Best-Guess-Prognosen der europäischen Übertragungsnetzbetreiber 
– das heißt, der aus Sicht der europäischen Übertragungsnetzbetreiber wahrscheinlichsten Entwicklung – für
die Kapazitätsentwicklung basieren (Amprion, APG, Elia, Creos, RTE, Tennet, Swissgrid 2105, Consentec, r2b 
2015). Sie betrachten die Länder Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz und die Benelux-Staaten sowie 
Deutschland und seine „elektrischen“ Nachbarländer. Zum ersten Mal berücksichtigen diese Berechnungen 
Ausgleichseffekte durch den Stromaustausch zwischen den Ländern. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Aus-
gleichseffekte wesentlich zur Versorgungssicherheit beitragen können. Die Berichte stehen auf der Internetseite 
des BMWi zum Download zur Verfügung. 
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Deutschland und seine „elektrischen“ Nachbarn – Versorgungssicherheit im europäischen Kontext 

Für das Gelingen der Energiewende ist das weitere Zusammenwachsen der europäischen Strommärkte von 
großer Bedeutung. Engere grenzüberschreitende Verbindungen erhöhen die Effizienz des Gesamtsystems. 
Der Stromaustausch zwischen Deutschland und seinen Nachbarn sowie Drittstaaten findet zwischen verschie-
denen Stromgebotszonen statt. Der Handel ist rege und wird immer stärker europäisiert. Unter anderem wegen 
der stark wachsenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die mit sehr geringen Grenzkosten im 
Wettbewerb in der Regel vor anderen Erzeugern zum Einsatz kommen, wird erwartet, dass künftig insbeson-
dere der grenzüberschreitende Intraday-Handel an Bedeutung gewinnen wird. Gleichzeitig können großräu-
mige Ausgleichseffekte dazu genutzt werden, die Einspeisung dargebotsabhängiger erneuerbarer Energien 
auszugleichen. 

Durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird die Versorgungssicherheit erhöht und kann zu geringeren 
Kosten gewährleistet werden. Die Summe der nationalen Höchstlasten ist größer als die gemeinsame Höchst-
last. Durch die Verbindung von nationalen Strommärkten müssen daher insgesamt weniger Kapazitäten vor-
gehalten werden.  

Im Juni 2015 hat der Bundesminister für Wirtschaft und Energie eine gemeinsame Erklärung mit den „elektri-
schen“ Nachbarn zum Strommarkt unterzeichnet. Die beteiligten Staaten haben vereinbart, verstärkt auf die 
Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage zu setzen und den grenzüberschreitenden Stromhandel auch in 
Zeiten hoher Preise nicht einzuschränken. Des Weiteren sollen die Strommärkte durch den Ausbau grenzüber-
schreitender Netze weiter zusammenwachsen.  

8.2 Kraftwerkszubau 

Für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit müssen sich nicht alle, sondern nur die benötigten Kapazi-
täten am Strommarkt refinanzieren. Aufgrund der bestehenden Überkapazitäten werden in den kommenden 
Jahren voraussichtlich kaum neue Kraftwerke gebraucht. Über die im Bau befindlichen Kraftwerke und die 
Reaktivierung einiger vorübergehend stillgelegter Anlagen hinaus werden voraussichtlich nur wenige Spit-
zenlastkapazitäten wie zum Beispiel Motorkraftwerke und Gasturbinen benötigt (r2b 2014). Diese flexiblen 
Anlagen haben geringe Investitionskosten und können in kurzer Zeit gebaut werden. Ihr Betrieb ist auch bei 
geringen Ausnutzungsdauern rentabel. Zugleich werden andere Flexibilitätsoptionen wie Lastmanagement und 
Netzersatzanlagen eine größere Bedeutung erlangen. 

Derzeit befinden  sich bundesweit 5,1 GW konventionelle Kraftwerksleistung im Bau, die voraussichtlich bis 
2019 fertig gestellt werden (BNetzA).  Bei den in Deutschland befindlichen Kraftwerksprojekten handelt es 
sich ausschließlich um die Energieträger Steinkohle und Erdgas. Demgegenüber werden nach Angaben der 
Bundesnetzagentur bis zum Jahr 2019 voraussichtlich 5,3 GW Kraftwerksleistung stillgelegt. 
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Abbildung 8.3: Bau und in Planung befindliche konventionelle Kraftwerke (inkl. Pumpspeicherkraft-
werke) 

Quelle: Bundesnetzagentur 09/2015. 

Pumpspeicherkraftwerke sind gegenwärtig die einzig etablierte und bewährte großtechnische Speicherform mit 
Systemrelevanz. Im Jahr 2014 waren Pumpspeicherkraftwerke mit einer Leistung von 9,2 GW an das deutsche 
Netz angeschlossen, darunter auch Pumpspeicherkraftwerke in Luxemburg und Österreich mit einer Leistung 
von zusammen rund 3 GW. Neue Anlagen mit einer Leistung von knapp 570 MW befinden sich derzeit in 
Österreich und Luxemburg in Bau, die von dort ins deutsche Netz einspeisen werden. 

8.3 Strommarktdesign 

Die Energieversorgung muss auch bei einem wachsenden Anteil von Wind- und Sonnenstrom zuverlässig, um-
weltverträglich und kosteneffizient bleiben. Um dies zu gewährleisten, wird der bestehende Strommarkt zu 
einem „Strommarkt 2.0“ weiterentwickelt. Diese Grundsatzentscheidung beruht auf einem breiten und transpa-
renten Diskussionsprozess zur Gestaltung der Zukunft des Strommarktes.  

Mehrere Gutachten haben gezeigt, dass der Strommarkt 2.0 Versorgungssicherheit langfristig gewährleisten 
kann. 2014 hat das BMWi vier Gutachten zum Strommarkt veröffentlicht (Frontier et al. 2014a, Frontier et al. 
2014b, Connect 2014, r2b 2014). Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass ein weiterentwickelter Strom-
markt ausreichend Kapazitäten anreizen kann, um eine sichere Stromversorgung der Verbraucher zu gewähr-
leisten. Dabei haben sie Flexibilitätsoptionen wie Lastmanagement und Netzersatzanlagen berücksichtigt. Einen 
zusätzlichen Kapazitätsmarkt erachten die Gutachter hingegen nicht als notwendig.  

Beim Strommarkt 2.0 bleiben bestehende Markmechanismen erhalten und werden gestärkt. Wichtig sind dabei 
vor allem zwei Mechanismen: Erstens müssen sich die Strompreise am Markt weiterhin frei bilden können, 
zweitens werden die Stromlieferanten konsequent dazu verpflichtet, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. 
Weitere Maßnahmen flexibilisieren den Strommarkt und ermöglichen damit eine kostengünstigere Integration 
der erneuerbaren Energien.  
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Eine Kapazitätsreserve sichert die Stromversorgung zusätzlich ab. Im Unterschied zu einem Kapazitätsmarkt 
umfasst diese Reserve nur Kraftwerke, die nicht am Strommarkt teilnehmen und den Wettbewerb und die Preis-
bildung nicht verzerren. Diese Kraftwerke kommen nur zum Einsatz, wenn es trotz freier Preisbildung am 
Strommarkt nicht zur Deckung von Angebot und Nachfrage kommen sollte.  

Vorgesehen ist die schrittweise Stilllegung von Braunkohlekraftwerksblöcken in einem Umfang von 2,7 GW. 
Diese werden schrittweise vorläufig stillgelegt und für vier Jahre in eine Sicherheitsbereitschaft überführt. Nach 
Ablauf der vier Jahre werden sie endgültig stillgelegt. Die Betreiber erhalten dafür eine Vergütung. Dafür fallen 
Gesamtkosten in Höhe von rund 230 Millionen Euro pro Jahr über sieben Jahre an. Dies bedeutet einen Anstieg 
der Netzentgelte um rund 0,05 Cent pro Kilowattstunde.  

Diese Maßnahme soll eine Einsparung von 12,5 Mio. t CO2 im Jahr 2020 erbringen. Sie soll im Strommarkt-
gesetz umgesetzt werden und damit 2016 in Kraft treten. Ergänzt wird dies durch die Zusage der Kraftwerks-
betreiber, soweit notwendig, eine zusätzliche Einsparung in Höhe von insgesamt bis zu 1,5 Mio. t CO2 pro Jahr 
beginnend im Jahr ab 2019 zu erbringen, sofern durch die Maßnahme nicht die angestrebte Einsparung von 12,5 
Mio. t CO2 erzielt wird. 

Steckbrief – Zentrale Maßnahmen im Bereich Kraftwerke und Versorgungssicherheit 

Novelle des KWK-Gesetzes 

• Ziel ist, die künftige Förderung der KWK kompatibel mit den anderen Zielen der Energiewende zu
gestalten. Dazu hat die Bundesregierung vorgeschlagen,  das Ausbauziel für KWK von 25 Prozent bis
2020  in Zukunft auf die regelbare Stromerzeugung zu beziehen.

• Das Fördervolumen für neue KWK-Anlagen wird auf 1,5 Mrd. Euro pro Jahr erhöht.

• Zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung wird gezielt die Umstellung auf eine besonders
CO2-arme Erzeugung durch Gas unterstützt.

• Im September 2015 ist das KWK-Gesetz im Kabinett beschlossen worden. Das entsprechende Gesetz-
gebungsverfahren soll Anfang 2016 abgeschlossen werden

Strommarktgesetz 

• Anfang Juli 2015 hat das BMWi das Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ vorgelegt. Es
ist das Ergebnis eines breiten und transparenten Diskussionsprozesses in Deutschland und den euro-
päischen Nachbarländern zur Gestaltung des zukünftigen Strommarktes. 

• Im November 2015 ist das Strommarktgesetz im Kabinett beschlossen worden. Das entsprechende
Gesetzgebungsverfahren soll im Frühjahr 2016 abgeschlossen werden.
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9 Bezahlbare Energie und faire Wettbewerbsbedingungen 

• Preisrückgänge auf den internationalen Märkten für Erdöl und Erdgas, aber auch Reformen wie die
Novelle des EEG in 2014, zeigen Wirkung: Nach Jahren steigender Energiepreise gehen die Ener-
giepreise und -kosten für viele Unternehmen und private Haushalte zurück.

• Zum ersten Mal seit über zehn Jahren sanken zum Anfang des Jahres 2015 die Strompreise für Haus-
haltskunden. Für Industrie- und Gewerbekunden, die nicht unter Entlastungsregelungen fallen, sind
die Strompreise im Jahr 2014 nahezu konstant geblieben.  Der Börsenstrompreis ist 2014 um weitere
10 Prozent zurückgegangen und auch in 2015 weiter gefallen.

• Unternehmen, die in Deutschland produzieren und im internationalen Wettbewerb stehen, brauchen
faire Wettbewerbsbedingungen. Entlastungsregelungen bei Energiepreisen und -kosten leisten einen
unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt des Industriestandorts Deutschland.

Eine wirtschaftlich vernünftige Umsetzung der Energiewende trägt maßgeblich dazu bei, die Akzeptanz der 
Bevölkerung für die Energiewende zu erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu stärken. Die 
Energiewende fordert finanzielle Anstrengungen von privaten Haushalten und Unternehmen. Sie bietet aber 
auch die Chance einer sicheren , wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung in der Zukunft. 

Für Wirtschaft und private Haushalte waren die Ausgaben für Energie im Jahr 2014 leicht rückläufig. Im Jahr 
2015 sanken die Ausgaben dagegen deutlich. Die Preisrückgänge für Öl und Gas auf den internationalen Märk-
ten haben wesentlich dazu beigetragen. Bereits 2014 waren die Energiepreise im Durchschnitt gleichgeblieben 
oder gesunken. Im Jahr 2015 zeigen zudem Reformen ihre Wirkung. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
2014 wurden Vergütungssätze abgesenkt, der Ausbau auf die kostengünstigen Technologien fokussiert und da-
mit die bisherige Kostendynamik der EEG-Umlage durchbrochen. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren sinken 
im Jahr 2015 auch die Strompreise in der Grundversorgung im bundesweiten Durchschnitt. 

9.1 Bezahlbare Energie für private Haushalte 

9.1.1 Energieausgaben der Haushalte 

Die Ausgaben privater Haushalte für Energie waren 2014 leicht rückläufig. Dies zeigen Berechnungen zu Mus-
terhaushalten. Danach gab ein Ein-Personen-Haushalt im Jahr 2014 insgesamt rund 2.267 Euro für Energie 
(Strom, Gas und Superbenzin) aus. Diese jährlichen Gesamtausgaben sind gegenüber 2013 um rund 44 Euro 
gesunken. Für einen Vier-Personen-Haushalt lagen sie bei rund 4.370 Euro. Das sind 36 Euro weniger als im 
Vorjahr (siehe Abbildung 9.1 für Vier-Personen-Haushalt). Innerhalb der Energiegesamtausgaben sind bei bei-
den Haushaltsgruppen die Ausgaben für Strom und für Gas leicht angestiegen, während sie für Kraftstoff rück-
läufig waren. 

Seit Anfang des Jahres 2015 gehen die Ausgaben privater Haushalte für Energie deutlicher zurück. Nach Schät-
zungen gibt ein Ein-Personen-Haushalt im Jahr 2015 insgesamt rund 2.157 Euro für Energie aus. Das sind 110 
Euro weniger als im Vorjahr. Für einen Vier-Personen-Haushalt sinken die Ausgaben auf 4.228 Euro (siehe 
Abbildung 9.1). Das sind 142 Euro weniger als im Jahr 2014. Für beide Haushaltsgruppen fallen die Einspa-
rungen im Wesentlichen bei den Kraftstoffausgaben an. Auch die Ausgaben für Gas und Strom sind leicht 
rückläufig. 
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Abbildung 9.1: Jährliche Energieausgaben eines Vier-Personen-Musterhaushalts 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nach Zahlen des Statischen Bundesamtes, MWV, RWI/Forsa, die-stromspariniti-
ative.de und BMVI/DIW 09/2015.  

Der Anteil der Energieausgaben am Nettoeinkommen ist leicht rückläufig. In Anlehnung an die Entwicklung 
der Löhne und Gehälter von Arbeitnehmern im Jahr 2014 wurde für die hier betrachteten Haushaltsgruppen 
eine Erhöhung der Nettoeinkommen jeweils um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugrunde gelegt. Daher 
blieb der Anteil der Energieausgaben am Nettoeinkommen für einen Ein-Personen-Haushalt (mit rund 10 Pro-
zent) unter dem Niveau des Jahres 2013. Gleiches gilt für den Einkommensanteil eines Vier-Personen-Haus-
haltes (mit rund 7 Prozent). Diese Entwicklung setzt sich im Jahr 2015 bei sinkenden Energieausgaben und 
steigenden Durchschnittseinkommen fort. 

Bezahlbare Energie bleibt jedoch für bestimmte Haushaltsgruppen eine Herausforderung. Dies gilt insbesondere 
für Haushalte mit einem verhältnismäßig geringen verfügbaren Einkommen. In den Berechnungen zu den Mus-
terhaushalten sind einkommensschwache Haushalte an dieser Stelle annahmegemäß Haushalte mit 60 Prozent 
des Einkommens der Durchschnittshaushalte. Auch ihre Energieausgaben unterscheiden sich annahmegemäß 
nicht von denen der Durchschnittshaushalte. Der Einkommensanteil ihrer Energieausgaben fällt daher höher 
aus als bei den Durchschnittshaushalten. Die sinkenden Energiepreise haben zu einer Stabilisierung ihrer Be-
lastungen beigetragen. Für einen Ein-Personen-Haushalt ist der Einkommensanteil der Energieausgaben im Jahr 
2014 auf unter 17 Prozent gesunken, für einen Vier-Personen-Haushalt sank er auf rund 12 Prozent. Für das 
Jahr 2015 ist ein weiterer Rückgang dieser Anteile zu erwarten. 

9.1.2 Energiepreise für private Haushalte 

Die Preise für Heizöl und Kraftstoffe sind im Jahr 2014 zwischen 2 und 8 Prozent gesunken. Die Haushalts-
preise für leichtes Heizöl lagen im Jahresdurchschnitt 2014 bei rund 77 €/100 l. Das sind 8 Prozent weniger als 
im Jahr 2013. Die Preise für Ottokraftstoffe betrugen im Jahresdurchschnitt 2014 rund 1,57 €/l. Sie lagen damit 
rund 4 Prozent niedriger als im Jahr 2013. Die Preise für Dieselkraftstoffe lagen bei rund 1,40 €/l. Sie fielen 
damit um rund 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der ersten Jahreshälfte 2015 sind die Haushaltspreise 
weiter gesunken. Der Heizölpreis lag bei durchschnittlich 62 €/100 l. Die Kraftstoffpreise lagen bei durch-
schnittlich 1,45 €/l bei Ottokraftstoffen und 1,30 €/l bei Dieselkraftstoffen. 

Die Gaspreise sind im Jahr 2014 konstant geblieben. Der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden lag 
im Jahr 2014 auf dem Vorjahresniveau von 7,14 ct/kWh. In der ersten Jahreshälfte 2015 ging dieser Gaspreis 
etwas zurück auf 7,08  ct/kWh. 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 65 – Drucksache 18/6780 

Die Strompreise sind im Jahr 2014 nahezu konstant geblieben und 2015 leicht gesunken. Im Jahresdurchschnitt 
2014 lagen sie für Haushaltskunden bei 29,52 ct/kWh (siehe Abbildung 9.2). Das ist ein Prozent mehr als im 
Vorjahr 2013. Für das Jahr 2015 liegt der durchschnittliche Strompreis nach Schätzungen bei 29,11 ct/kWh. 
Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als ein Prozent. Im Jahr 2015 lag der Strompreis 
für Haushaltskunden in der Grundversorgung im Durchschnitt bei 30,08 ct/kWh. Dies sind ca. 1,4 Prozent bzw. 
0,42 ct/kWh weniger als im Vorjahr 2014. 

Abbildung 9.2: Strompreise für Haushaltskunden 

Quelle: Bundesnetzagentur 08/2015. Die Daten sind jeweils zum Stichtag 1. April des Jahres ermittelt worden. Angenommen wird ein 
Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh.  

Die Heizstrompreise lagen 2014 auf Vorjahresniveau. Anders als Haushaltsstrom ist Heizstrom unterbrechbar. 
Er wird daher bei einigen Bestandteilen des Strompreises privilegiert. Sein Preis liegt niedriger als die typischen 
Haushaltsstrompreise. Bei einer jährlichen Verbrauchsabnahme von 7.500 kWh lag er im Jahr 2014 im Durch-
schnitt bei 20,42 ct/kWh bei der Abnahme mit Nachtspeicherheizungen und bei 21,37 ct/kWh bei der Abnahme 
mit Wärmepumpen. Diese Durchschnittspreise entsprechen dem Vorjahresniveau.  

Die Entwicklung der Verbraucherpreise für Erdöl und Erdgas wird vor allem durch die Preisentwicklungen an 
den internationalen Rohstoffmärkten beeinflusst. Die Erdöl- und Erdgaspreise sind seit 2013 rückläufig, die 
Kohlepreise sinken tendenziell seit 2008. 
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Internationale Rohstoffpreise 

Der Preis pro Barrel Öl (OPEC Korb) lag mit durchschnittlich 96 US$/bbl um mehr als 9 Prozent unter dem 
Niveau des Jahres 2013. Der deutsche Grenzübergangspreis für Rohöl sank im Jahr 2014 gegenüber dem 
Vorjahr ebenfalls um 9 Prozent auf 555 €/t. 

Bei Erdgas kam es zu weiteren, deutlichen Preissenkungen. Der deutsche Grenzübergangspreis für Gas lag 
im Jahr 2014 im Durchschnitt bei 6.538 €/TJ. Er sank damit um rund 15 Prozent gegenüber 2013. 

Bei der Steinkohle kam es zu einem Rückgang des Einfuhrpreises nach Deutschland. Der Einfuhrpreis lag 
im Jahr 2014 bei durchschnittlich rund 73 €/t SKE. Das sind 8 Prozent weniger als im Jahr 2013. 

Im ersten Halbjahr 2015 sank der Grenzübergangspreise für Rohöl noch einmal deutlich auf durchschnittlich 
389 €/t. Auch der Grenzübergangspreise für Gas gab nach auf 5992€/t. Der Einfuhrpreis für Steinkohle sank 
in diesem Zeitraum auf 71 €/SKE. 

Abbildung 9.3: Weltmarkt- und Einfuhrpreise für energetische Rohstoffe (indiziert) 

Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Mineralölwirtschafts- 
verband 09/2015. 

Steckbrief - Voraussetzungen für bezahlbare Energiepreise und –kosten 

• Mit den angestoßenen Reformen lassen sich die staatlich bedingten Preisbestandteile besser stabilisie-
ren. Dazu zählt insbesondere die EEG-Umlage. Mit dem EEG 2014 ist nicht nur der weitere Ausbau
der erneuerbaren Energien für alle Beteiligten planbarer gemacht, sondern auch der Kostenanstieg der
vergangenen Jahre gebremst worden. (siehe Kapitel 3).

• Energieeinsparungen sind die Basis für sinkende Energieausgaben in der Zukunft. Dazu bringt die Bun-
desregierung mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz ein breites Maßnahmenpaket auf den
Weg. Die Steigerung der Energieeffizienz nimmt weiterhin eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Um-
setzung der Energiewende ein (siehe Kapitel 4 und 5).

• Anbieterwechsel können helfen, Energieausgaben zu senken. Die Entwicklung der Energieausgaben
der einzelnen Haushalte ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Der Wechsel zu günstigeren Energie-
anbietern oder -tarifen bei Strom und Gas kann ein Ansatzpunkt sein, um Ausgaben zu senken. Fast 2,6
Millionen Haushaltskunden haben hiervon im Jahr 2014 Gebrauch gemacht und ihren Stromanbieter
gewechselt (Wechsel ohne Umzug). Dies entspricht einem Anteil von 5,6 Prozent aller Haushaltskun-
den und einem Anstieg von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ihren Gasanbieter haben im Jahr
2014 rund 1 Million Haushaltskunden bzw. 8,4 Prozent aller Haushaltskunden gewechselt.
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Dies entspricht den Vorjahreswerten. Niedrigere Preise können Haushaltskunden bereits durch den Ab-
schluss eines Sondervertrags beim Grundversorger erzielen, wobei der Anbieterwechsel in der Regel 
die günstigere Alternative darstellt. 

• Bezahlbarkeit wird immer auch von internationalen Preisentwicklungen beeinflusst. Mineralöl, Erdgas
und Steinkohle werden zu einem sehr großen Anteil aus dem Ausland importiert. Die Preise für diese
fossilen Energieträger sind zwar zuletzt deutlich gesunken und haben zu Entlastungen der Verbraucher
beigetragen. Um jedoch die Abhängigkeit von einzelnen Lieferquellen dauerhaft zu senken, strebt die
Bundesregierung an, neue Energielieferanten und Transportrouten zu erschließen. Denn auch wenn mit
der Energiewende diese Importabhängigkeit schrittweise zurückgehen wird, wird die deutsche Volks-
wirtschaft weiterhin fossile Energieträger importieren müssen, deren Weltmarktpreise Schwankungen
unterliegen können. Zur Deckung des Bedarfs an Energierohstoffen und Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit sind funktionierende, transparente internationale Märkte von zentraler Bedeutung. Er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz nehmen in vielen Ländern weltweit eine zunehmend wichtige
Rolle in der Energieversorgung ein. Die Erfahrungen der Energiewende werden in vielen Ländern als
eine Referenz herangezogen. Internationale Fortschritte hin zu effizienteren und stärker auf erneuerba-
ren Energien basierenden Energiesystemen tragen neben der Vermeidung von Klima- und Umweltschä-
den auch zu einer Entschärfung des globalen Wettbewerbs um knapper werdende Energierohstoffe bei.
Daher ist es eine wichtige Aufgabe und Chance für die Ziele und Umsetzungsschritte der deutschen
Energiewende zu werben, neue Partner für den gemeinsamen Aufbau sicherer, bezahlbarer und um-
weltverträglicher Energiesysteme zu gewinnen und mit ihnen Handlungsspielräume für gemeinsame
Initiativen zu nutzen. Dazu unterhält die Bundesregierung formalisierte, bilaterale Energiepartnerschaf-
ten mit wichtigen Energieerzeuger-, Energietransit- und Verbraucherländern. Zusätzlich pflegt sie den
Dialog mit zahlreichen, an der Energiewende interessierten Ländern. Darüber hinaus engagiert sich die
Bundesregierung aktiv in den multilateralen Energieorganisationen und Foren wie der IEA, IRENA,
Clean Energy Ministerial und in den G-Prozessen G7 und G20.

9.2 Bezahlbare Energie für Gewerbe und Industrie 

9.2.1 Energiekosten der Industrie 

Die Energiekosten der Industrie in Deutschland sind im Jahr 2014 leicht rückläufig gewesen. Die aggregierten 
Kosten betrugen rund 37,9 Milliarden Euro (siehe Abbildung 9.4). Das sind rund 1,6 Prozent weniger als im 
Jahr 2013. Der Anteil der Stromkosten an den gesamten Energiekosten der Industrie liegt seit einigen Jahren 
bei knapp zwei Drittel. Im Jahr 2014 lagen sie auf dem Vorjahrsniveau von 26 Milliarden Euro. 

Abbildung 9.4: Energiekosten in der Industrie 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Basis von Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen und des Statisti-
schen Bundesamt 09/2015. 
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Gesamtwirtschaftliche Energieausgaben 

Deutschland ist bei seiner Energieversorgung zum überwiegenden Teil von Importen abhängig. Die Kosten 
für die Bereitstellung von Primärenergie sind im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um rund zwölf Prozent 
auf 112 Milliarden Euro gesunken (siehe Abbildung 9.5). Diese Kostenentlastung kam privaten Haushalten 
und Unternehmen in Deutschland zugute. Neben einem Rückgang des Verbrauchs der einzelnen Energieträ-
ger vor allem in Folge der milden Witterung, aber auch aufgrund von Steigerungen der Energieeffizienz, 
haben die gesunkenen Einfuhrpreise für Rohöl, Erdgas und Importkohle zu dieser Entlastung geführt. 

Abbildung 9.5: Ausgaben für den Primärenergieverbrauch 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Basis von Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 09 / 2015. 

Die Ausgaben für den gesamten Endenergieverbrauch betrugen im Jahr 2014 rund 225 Milliarden Euro. Ge-
genüber dem Niveau des Vorjahres ist das ein Rückgang um rund 4 Prozent. Das Verhältnis von (End-)Ener-
gieausgaben zum nominalen BIP sank auf 7,8 Prozent gegenüber 8,4 Prozent im Vorjahr 2013.  

Nach Berechnungen der Expertenkommission lagen die Gesamtausgaben für Strom der Letztverbraucher im 
Jahr 2013 bei rund 70 Milliarden Euro (Stellungnahme der Expertenkommission 2012, 2014a). Im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt entspricht dies einem Anteil von 2,6 Prozent. 

9.2.2 Energie- und Strompreise für Industrie und Gewerbe 

Für Industriekunden gingen die Preise für Heizöl und Gas im Jahr 2014 im Durchschnitt jeweils um 10 Prozent 
zurück. Dies war Folge der Preisrückgänge an den internationalen Rohstoffmärkten. Für schweres Heizöl sank 
der Preis auf 452 €/t. Bei Gas sank der Preis auf rund 3,4 ct/kWh. In der ersten Jahreshälfte 2015 sank der 
durchschnittliche Preis für schweres Heizöl auf 311 €/t und für Gas auf 3,2 ct/kWh. 

Für Industrie- und Gewerbekunden, die nicht unter Entlastungsregelungen fallen, sind die Strompreise im Jahr 
2014 nahezu konstant geblieben. Industriekunden, die nicht unter die gesetzlichen Ausnahmeregelungen fallen, 
zahlen zwar im Vergleich zu Haushaltskunden teils niedrigere Konzessionsabgaben, teils individuelle Netzent-
gelte, die ihren atypischen oder netzdienlichen Verbrauch abbilden, sowie niedrigere Stromsteuern. Sie zahlen 
aber beispielsweise die EEG-Umlage in voller Höhe. Nach amtlichen Erhebungen lagen diese Strompreise für 
Industriekunden (Jahresverbrauch von 24 GWh) 2014 im Wesentlichen in einer Spanne von 13,45 bis 16,48 
ct/kWh (ohne Umsatzsteuer). Für Gewerbekunden (Jahresverbrauch 50 MWh) lagen die Strompreise in der 
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entsprechenden Spanne von 19,12 bis 23,60 ct/kWh (ohne Umsatzsteuer). Für beide Verbrauchsgruppen ent-
spricht dies in etwa den Ergebnissen des Vorjahres. Im Mittel sind die Preise jeweils leicht gesunken. 

Industriekunden mit hohen Jahresverbrauchsmengen zahlen sehr unterschiedliche Strompreise. Die Netto-
Strompreise werden je nach Abnahmemenge und -verhalten zwischen Stromversorger und Stromverbraucher 
individuell ausgehandelt. Das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung und zum Umsatz eines Un-
ternehmens beeinflusst wiederum maßgeblich dessen Entlastung von Abgaben und Umlagen. Diese Entlastung 
kann je nach Unternehmen unterschiedlich ausfallen - von einer anteiligen bis fast vollständigen Entlastung. 
Bei einer Jahresverbrauchsmenge von 70-150 GWh liegen die Strompreise innerhalb einer beträchtlichen Band-
breite, im Mittel sind sie nach Angaben von Eurostat im Jahr 2014 um rund 3 Prozent auf 10,48 ct/kWh ange-
stiegen. Im ersten Halbjahr 2015 sanken sie im Mittel auf 10,12 ct/kWh. 

Bei stromintensiven Unternehmen liegen keinen amtlichen Daten vor, so dass die Strompreise nur geschätzt 
werden können. Der Stromgroßhandelspreis ist dabei ein wesentlicher Einflussfaktor, soweit die Unternehmen 
von Abgaben und Umlagen größtenteils befreit sind (siehe Kasten zu Börsenstrompreisen). Die in den Studien 
ermittelten Preistrends der letzten Jahre spiegeln insofern teilweise die Entwicklung der Börsenstrompreise wi-
der. 

Börsenstrompreise 

Die Preise an der Strombörse sind im Jahr 2014 weiter gesunken. Der Börsen-Terminhandel (European 
Energy Exchange) konzentriert sich vorrangig auf Kontrakte für das Folgejahr. Im Jahresdurchschnitt 2014 
lag der Börsenpreis (baseload year future) bei 35,09 €/MWh (siehe Abbildung 9.6). Gegenüber dem Vorjahr 
2013 stellt dies einen weiteren Preisrückgang von rund 10 Prozent dar. Im Verlauf des Jahres 2015 sank der 
Preis weiter auf zuletzt unter 30 €/MWh. Einen vergleichbaren Verlauf wies auch der Spotmarkt-Preis auf. 
Die Strompreise am Termin- und Spotmarkt liegen weiterhin auf einem fast identischen Niveau, was zeigt, 
dass die Börsenteilnehmer in naher Zukunft nicht mit steigenden Großhandelsstrompreisen rechnen. Der 
Börsenhandel ist Teil des Großhandels mit Strom. Darüber hinaus wird Strom über außerbörsliche bilaterale 
Verträge gehandelt.  

Abbildung 9.6: Börsenstrompreise im Spotmarkt und Terminhandel 

Quelle: European Energy Exchange (10/2015). 

Monatsmittelwerte für Produkte Day Base (Stundenkontrakte) und Phelix-Futures (Baseload, Year Future) 
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9.3 Bezahlbare Energie für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft 

Wachstum und Beschäftigung in Deutschland erfordern leistungsstarke und international wettbewerbsfähige 
Industrien. Sie sind eine Voraussetzung für die Ansiedlung nachgelagerter Produktionsstandorte in Deutschland 
und damit indirekt verantwortlich für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Wettbewerbsposi-
tion von Unternehmen in Deutschland hängt – wenn auch nicht ausschließlich – von den heimischen Energie-
preisen im Vergleich zu denen an Konkurrenzstandardorten ab. 

9.3.1 Energie- und Strompreise im internationalen Vergleich 

Die Kraftstoff- und Erdgaspreise lagen in Deutschland im Jahr 2014 nahe dem EU-Durchschnitt. Für Superben-
zin-Kraftstoffe lagen die deutschen Preise inklusive Steuern auch 2014 um 6 Prozent über dem EU-Durch-
schnitt. Die Preise für Diesel-Kraftstoffe entsprachen dem EU-Durchschnitt. Gaspreise für Industriekunden in 
Deutschland lagen knapp 3 Prozent über dem europäischen Mittel. Im außereuropäischen Vergleich betrug der 
Gaspreis für Unternehmen in Deutschland im Jahr 2014 knapp das Dreifache des Gaspreises, den Unternehmen 
in den Vereinigten Staaten zahlen. 

Die Strompreise für viele Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland lagen im Jahr 2014 über dem EU-
Durchschnitt. Für kleine Gewerbe- und Industriekunden (mit einem Jahresverbrauch unter 20 MWh) lagen die 
Strompreise 19 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Für mittelgroße Industriekunden (mit einem Jahresver-
brauch von 70 bis 150 GWh) lagen sie 22 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Dies zeigen Angaben (jeweils 
ohne Mehrwertsteuer sowie erstattungsfähige Steuern und Abgaben) für das 2. Halbjahr 2014. 

Die Strompreise für stromintensive Industrien werden in der Regel durch die direkten Beschaffungskosten be-
stimmt. Für Unternehmen mit einem Jahresstromverbrauch über 150 GWh liegen keine amtlichen Statistiken 
sondern nur Schätzungen vor. Nach einer Studie von Ecofys, ISI (2015) sind länderübergreifend die direkten 
Beschaffungskosten (Großhandelspreise am Spot- und Terminmarkt) der wesentliche Preisbestandteil für die 
stromintensive Unternehmen, die aufgrund ihrer Wettbewerbssituation weitestgehend von staatlich induzierten 
Preisbestandteilen, wie Steuern, Abgaben und Umlagen befreit sind. Daneben fallen Kosten in Form von teil-
weise reduzierten Netzentgelten an. Exemplarisch betrachtet wird ein stromintensives Beispielunternehmen in 
der Metallverarbeitung in Deutschland, EU-Ländern und Nicht-EU-Ausland im Jahr 2014 (siehe Abbildung 
8.7). Für Deutschland ist ergänzend das Preisniveau im Falle eines fiktiven Wegfalls sämtlicher Entlastungsre-
gelungen dargestellt. 

Abbildung 9.7: Strompreise für stromintensive Unternehmen im internationalen Vergleich 

Quelle: Ecofys, ISI 2015. Schraffierungen, wo keine Aufteilung in Preiskomponenten möglich war. 
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9.3.2 Energiekosten im internationalen Vergleich 

Wettbewerbsfähige Energiekosten werden neben den Energiepreisen auch durch den effizienten Einsatz von 
Energie bestimmt. Höhere Energiepreise gegenüber einem Konkurrenzstandort können durch eine höhere Effi-
zienz im Energieeinsatz und eine damit verringerte Energieintensität in der Fertigung in einzelnen Bereichen 
ausgeglichen werden. Der Indikator der Energiestückkosten verbindet diese beiden Aspekte. Er stellt einen An-
satz dar, der aktuell noch neu in der Diskussion ist. Energiestückkosten sind danach die zusammengefassten 
Energiekosten im Verhältnis zur nominalen Bruttowertschöpfung. 

Die Energiestückkosten für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland lagen 2011 auf einem ähnlichen Niveau 
wie in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich sowie auf einem niedrigeren Niveau als im EU-
Durchschnitt. Das zeigt eine Untersuchung der Expertenkommission (2014a) für den Zeitraum 1995 bis 2011. 
Nach einer ähnlichen Untersuchung der EU-Kommission (2014) lagen die Energiestückkosten in der gesamten 
EU im Zeitraum 1995 bis 2009 in etwa auf vergleichbarem Niveau wie in den Vereinigten Staaten und in Japan, 
jedoch unterhalb der Energiestückkosten in wichtigen Schwellenländern wie China und Russland. Da für diesen 
internationalen Energiestückkostenvergleich bisher nur Daten bis einschließlich 2011 vorliegen, kann eine ak-
tualisierte, erweiterte Datenbasis helfen, die bisherigen Analysen weiterzuführen. 

Die durchschnittlichen Energiestückkosten des Verarbeitenden Gewerbes lagen in Deutschland im Jahr 2013 
bei rund 7,6 Prozent. Das zeigen Berechnungen auf Basis der amtlichen Statistik. Die beide genannten Unter-
suchungen beschreiben, dass die Energiestückkosten in Deutschland wie auch in anderen Vergleichsländern seit 
1995 im Trend leicht angestiegen sind. Neben diesen sektorübergreifenden Ergebnissen zeigen die Untersu-
chungen auch, dass sich die Energiestückkosten in den einzelnen Wirtschaftszweigen in ihrer Höhe sowie im 
internationalen Vergleich voneinander unterscheiden können – von moderaten bis relativ hohen Energiestück-
kosten. Da die Untersuchungen nur Daten bis einschließlich 2011 berücksichtigen konnten, geben die Ergeb-
nissen nicht die Entwicklung der letzten Jahre wieder. 

Unternehmen, die in Deutschland produzieren und im internationalen Wettbewerb stehen, brauchen faire Wett-
bewerbsbedingungen. Die Produktion hochwertiger Güter und Anlagen ist eine traditionelle Domäne Deutsch-
lands. Der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung liegt bei rund 22 Prozent. Die 
deutsche Industrie ist in hohem Maße exportorientiert. In vielen Branchen wird mehr als die Hälfte der Produk-
tion ins Ausland verkauft. 

Entlastungsregelungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt des Industriestandorts Deutschland. 
Unternehmen, die in Deutschland produzieren, können gegenüber Unternehmen an Konkurrenzstandorten be-
nachteiligt sein. Dies gilt selbst dann, wenn sie ihre wirtschaftlichen Anstrengungen in energieeffiziente Pro-
zesse verstärken und ihre Energiestückkosten senken. Für die Bundesregierung steht fest, dass die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht gefährdet werden darf. Es bleibt das Ziel, die Abwanderung 
von Unternehmen ins Ausland zu vermeiden und geschlossene Wertschöpfungsketten und industrielle Arbeits-
plätze in Deutschland dauerhaft zu sichern. In diesem Zusammenhang kommt den Entlastungsregelungen eine 
hohe Bedeutung zu. 
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Steckbrief - Maßnahmen für faire Wettbewerbsbedingungen 

Strompreiskompensation 

• Unternehmen, bei denen die Gefahr einer Standortverlagerung besteht, können seit Beginn der 3. Han-
delsperiode eine Kompensation für die Kosten beantragen, die ihnen durch die Kostenüberwälzung des
EU-Emissionshandels auf den Strompreis entstehen.

• Der Umfang der Kompensation basiert auf dem CO2-Zertifikatspreis für das jeweilige Abrechnungsjahr.
Die Richtlinie für die Strompreiskompensation wurde von der EU Kommission beihilferechtlich geneh-
migt.

• Die 2014 bewilligte Gesamtbeihilfesumme für das Jahr 2013 betrug knapp 314,2 Millionen Euro.

Entlastungen im Energiesteuergesetz und dem Stromsteuergesetz 

• Unternehmen des Produzierenden Gewerbes können Steuerbefreiungen auf Basis verschiedener An-
spruchsgrundlagen beantragen (Entlastungen für besonders energie- oder stromintensive Prozesse und
Verfahren, allgemeine Energiesteuer- und Stromsteuerentlastung, Spitzenausgleich)

• Der Spitzenausgleich wird seit 2013 nur noch gewährt, wenn die antragstellenden Unternehmen ein
Energie- oder Umweltmanagementsystem betreiben. Das Produzierende Gewerbe muss insgesamt am-
bitionierte Ziele zur Reduzierung der Energieintensität erreichen (sog. Glockenmodell).

• Diese Entlastungen werden aus dem Bundeshaushalt finanziert und haben ein jährliches Volumen von
4,55 Milliarden Euro.

Besondere Ausgleichsregelung 

• Diese Regelung wurde 2014 umfassend überarbeitet und an geltendes EU-Recht angepasst. Künftig kön-
nen nur diejenigen Unternehmen des produzierenden Gewerbes eine Begrenzung der EEG-Umlage be-
antragen, die nachweislich im intensiven internationalen Wettbewerb stehen.

• Alle begünstigten Unternehmen zahlen für die erste Gigawattstunde die EEG-Umlage in voller Höhe.
Für den darüber hinaus von ihnen verbrauchten Strom zahlen sie grundsätzlich 15 Prozent der EEG-
Umlage. Diese Belastung wird jedoch auf maximal vier Prozent der Bruttowertschöpfung des jeweiligen
Unternehmens begrenzt, bzw. für Unternehmen mit einer Stromkostenintensität von mindestens 20 Pro-
zent auf maximal 0,5 Prozent.

• Die Begünstigungswirkung der Besonderen Ausgleichsregelung lag im Jahr 2014 bei rund 5,1 Milliarden
Euro. Nach Schätzungen ist sie 2015 auf rund 4,8 Milliarden Euro zurückgegangen und wird 2016 vo-
raussichtlich weiter auf 4,7 Milliarden Euro sinken.

Ermäßigungen bei der KWKG-Umlage 

• Letztverbraucher mit einem besonders hohen Stromverbrauch und bestimmte Unternehmen des Produ-
zierenden Gewerbes zahlen eine ermäßigte KWKG-Umlage. Der Kabinettbeschluss der Bundesregie-
rung zur der Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) sieht vor, dass diese Unter-
nehmen den ermäßigten Umlagesatz ab einer Strommenge von 1 GWh statt bisher 100 MWh zahlen.

• Die Privilegierungssätze für Stromgroßverbraucher werden gleichzeitig von 0,05 auf 0,04 ct/kWh ge-
senkt und für stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes von 0,025 ct/kWh auf 0,03
ct/kWh angehoben.

• Stand November 2015 ist die KWKG-Novelle im parlamentarischen Verfahren und liegt der Europäi-
schen Kommission zur beihilferechtlichen Genehmigung vor.

Die Ausnahmen im EEG und KWKG können zu Strompreiserhöhungen beitragen, von denen private Haus-
halte und auch diejenigen Unternehmen betroffen sind, die keine Privilegierungen für sich in Anspruch neh-
men können. Durch die Reform der Besonderen Ausgleichsregelung mit der EEG-Novelle 2014 werden die 
energieintensiven Industrien stärker an der EEG-Umlage beteiligt. Die Entlastungswirkung durch die Beson-
dere Ausgleichsregelung wurde im Jahr 2014 mit 1,43 ct/kWh bzw. 22,9 Prozent der EEG-Umlage finanziert. 
Nach Schätzungen sinkt die Entlastungswirkung im Jahr 2015 auf 1,38 ct/kWh und im Jahr 2016 auf 
1,33 ct/kWh. Dies entspricht 22,3 Prozent bzw. 20,9 Prozent der EEG-Umlage im jeweiligen Jahr. 
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CO2-Zertifikatspreis im EU-Emissionshandelssystem 

Der CO2-Preis ist zuletzt wieder angestiegen. 2014 lag der Zertifikatspreis bei 6,18 €/t CO2 (siehe Abbil-
dung 9.8). Das sind rund 32 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt 2013 (4,69 €/t CO2). Dies ist ein erst-
maliger Anstieg nach einer längeren Periode von seit 2008 im Durchschnitt sinkenden Zertifikatspreisen. 
Im Verlaufe des Jahres 2015 stieg der Zertifikatspreis weiter auf 8,2 €/t CO2. Die Preise für EU-Emissions-
zertifikate sind mitentscheidend für die Auswahl der Energieträger in der Energieerzeugung. 

Abbildung 9.8: CO2-Zertifikatspreis im EU-Emissionshandelssystem 

Quelle: European Energy Exchange 10/2015  Preise für European Emission Allowances (EUA; European Carbon Future) im 
Monatsmittel. 
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10 Netzinfrastruktur 

• Die Zahlen zum Netzausbau in Deutschland zeigen einen eindeutigen Trend: Es wird gebaut. Es wird
aber nicht schnell genug gebaut. Nur etwa ein Viertel der nach dem Energieleitungsausbaugesetz als
Startnetz für den Netzentwicklungsplan erforderlichen Leitungen sind fertiggestellt. Hier besteht Hand-
lungsbedarf.

• Bei neuen Gleichstromtrassen werden Erdkabel in Zukunft Vorrang in der Bundesfachplanung erhalten,
um den Netzausbau hier voranzutreiben und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.

• Die Netzinfrastruktur in Deutschland ist im Hinblick auf Netzstabilität- und Qualität weiterhin zuver-
lässig.

10.1 Stromnetzausbau und Netzinvestitionen 

Der Ausbau der Netze ist auf allen Spannungsebenen notwendig. Der Zubau der erneuerbaren Energien und der 
zunehmende grenzüberschreitende Stromhandel in Europa stellen die Stromnetzbetreiber vor neue Herausfor-
derungen, die den weiteren Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze auf allen Spannungsebenen drin-
gend erforderlich machen.  

10.1.1 Ausbau der Übertragungsnetze 

Der Ausbau der Höchstspannungsnetze ist für eine erfolgreiche Energiewende von zentraler Bedeutung. Mit 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Kernenergieausstieg kommt es zunehmend zu einer räumli-
chen Trennung von Stromerzeugung und Stromverbrauch. Daher ist der Ausbau der Stromnetze auf Übertra-
gungsnetzebene notwendig, um den hauptsächlich im Norden Deutschlands produzierten Windstrom an Land 
und auf See zu den Verbrauchsschwerpunkten in Süddeutschland zu transportieren.  

Der Ausbau der Übertragungsnetze ist für die Verwirklichung des europäischen Energiebinnenmarktes erfor-
derlich. Der europäische Stromhandel erhöht die Effizienz des Gesamtsystems und zugleich die Versorgungs-
sicherheit. Indem sich Angebot und Nachfrage über größere Räume ausgleichen, ermöglicht er u. a. eine kos-
teneffiziente Integration von erneuerbaren Energien. Für einen funktionierenden Strombinnenmarkt sind neben 
dem innerstaatlichen Netzausbau auch ausreichend grenzüberschreitende Netzkapazitäten notwendig.  

Durch das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) wurden die Bedarfe für den Bau von neuen Stromleitungen 
festgestellt. Das EnLAG umfasst aktuell 23 Vorhaben, die bereits im Jahr 2009 als vordringlich eingestuft wur-
den (siehe Abbildung 10.1). Die Gesamtlänge der Leitungen, die sich aus dem EnLAG ergeben, liegt bei 
1.876 km. Diese Vorhaben sind das Startnetz für die Berechnungen im Rahmen des Netzentwicklungsplans und 
werden dort als bereits verwirklicht unterstellt. Die Bundesnetzagentur dokumentiert kontinuierlich den aktuel-
len Stand der Planungs- und Bauvorhaben. Ende des zweiten Quartals 2015 waren mit 487 Leitungskilometern 
rund 26% der Gesamtlänge fertig gestellt.  
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Abbildung 10.1: EnLAG-Projekte 

Quelle: Bundesnetzagentur 06/2015. 
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Der Bundesbedarfsplan im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) von 2013 enthält die von der Bundesnetzagentur 
bestätigten Vorhaben des Netzentwicklungsplans 2022. Der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert 
über die EnLAG-Vorhaben hinaus weiteren Netzausbau. Der Bundesbedarfsplan in der Anlage des Bundesbe-
darfsplangesetzes umfasst derzeit insgesamt 36 bundesweite Vorhaben, von denen 16 als länderübergreifend 
oder grenzüberschreitend gekennzeichnet sind. Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) beschleunigt 
die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Bau länder- und grenzüberschreitender Höchstspannungs-
leitungen des Bundesbedarfsplans. Benötigt werden über die EnLAG-Vorhaben (sogenanntes Startnetz) hinaus 
Netzverstärkungsmaßnahmen auf rund 3.050 km Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen in Bestandstras-
sen und rund 2.750 km Neubaumaßnahmen (von der Bundesnetzagentur im Netzentwicklungsplan Strom für 
das Zieljahr 2024 bestätigt). In den Netzentwicklungsplänen und den Vorhabenlisten im EnLAG und BBPlG 
werden jeweils nur die Anfangs- und Endpunkte festgelegt, keine Trassenverläufe. Über den Planungs- und 
Baufortschritt informiert die Bundesnetzagentur auf der Internetseite www.netzausbau.de. 
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Abbildung 10.2: BBPlG-Projekte auf Grundlage des Beschlusses der Bundesregierung vom 7. Oktober 
2015 (Formulierungshilfe zu Bundestagsdrucksache. 18/4655) 

Hinweis: Graphische Darstellung der sich auf Grundlage der Formulierungshilfe vom 7. Oktober 2015 ergebenden Leitungsmaßnahmen. 
Die Linien in der Karte stellen lediglich die direkten Verbindungen zwischen den genannten Netzverknüpfungspunkten dar (Luftlinien) 
und sind nicht als Visualisierung der Trassenverläufe zu verstehen.  
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Am 7. Oktober 2015 hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe zum Gesetzentwurf zur Änderung von 
Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus beschlossen. Zentraler Punkt der Formulierungshilfe ist die 
Festlegung des Vorrangs der Erdverkabelung für Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ) 
in der Bundesfachplanung. Darüber hinaus soll auf Grundlage des bestätigten Netzentwicklungsplans (NEP) 
2024 eine Aktualisierung des Bundesbedarfsplans erfolgen. Damit würde der Bundesbedarfsplan den Prüfungen 
im Rahmen des Netzentwicklungsplans entsprechen. Für die Gleichstrompassage Süd-Ost soll der Anfangs-
punkt „Wolmirstedt“ und der Endpunkt „Isar“ lauten. Im bestätigten NEP sind zudem einige Vorhaben des 
BBPlG nicht mehr bestätigt bzw. modifiziert worden. Der NEP 2024 beinhaltet auch neue bestätigte Vorhaben, 
die ebenfalls im Rahmen des aktuellen Gesetzgebungsverfahren in den Bundesbedarfsplan übernommen wer-
den sollen. 

10.1.2 Ausbau der Stromverteilernetze 

Stromverteilernetze übernehmen zunehmend neue Aufgaben. Die Stromverteilernetze dienten früher fast aus-
schließlich der lokalen Verteilung von elektrischem Strom innerhalb einer begrenzten Region. Zukünftig müs-
sen sie neue Aufgaben übernehmen, da der Ausbau der erneuerbaren Energien zum großen Teil im Verteilernetz 
stattfindet. Dies führt dazu, dass der Strom aus erneuerbaren Anlagen, soweit er nicht lokal verbraucht wird, zu 
den Höchstspannungsleitungen transportiert werden muss. Aus der Integration vieler kleiner Erzeugungsanla-
gen ergibt sich ein hoher Ausbaubedarf der Verteilernetze. 

Durch den Einsatz von intelligenten Technologien lässt sich der Ausbaubedarf reduzieren. Konventionelle 
Elektrizitätsnetze werden zu intelligenten Netzen (Smart Grids), wenn sie durch Kommunikations-, Steuer- und 
Regeltechnik sowie IT-Komponenten aufgerüstet werden. Ein Smart Grid führt zu einer besseren Ausnutzung 
der bestehenden Infrastruktur, was den Ausbaubedarf reduziert und die Netzstabilität verbessert. Einer Studie 
im Auftrag des BMWi aus dem Jahre 2014 zufolge können neue Netzplanungsansätze (Berücksichtigung der 
Abregelung von bis zu 3% der jährlichen Einspeisung aus Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen) und intelli-
gente Netztechnologien (regelbare Ortsnetztransformatoren) die Kosten des bis 2032 anfallenden Ausbaus der 
Verteilernetze um bis zu 20 Prozent reduzieren (E-Bridge, IAEW, OFFIS 2014).  

Schaufenster intelligente Energie 

Mit dem Anfang 2015 gestarteten Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für 
die Energiewende“ (SINTEG) sollen in Modellregionen („Schaufenstern“) neue Ansätze für einen sicheren 
Netzbetrieb bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie entwickelt und 
demonstriert werden. 

In den SINTEG-Modellregionen sollen intelligente IKT-basierte Netze (Smart Grids) mit zeitweise bis zu 
100 Prozent erneuerbaren Energien Systemsicherheit gewährleisten und ein verbessertes Zusammenspiel von 
Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Netz demonstrieren. Innerhalb eines Schaufensters können bei-
spielsweise Lastzentren mit hoher Bevölkerungs- und Industriedichte und einer innovativen Flexibilisierung 
des Verbrauchs mit Regionen intelligent vernetzt werden, in denen es erhebliche Überschüsse an erneuerba-
ren Energien gibt. Die entwickelten Lösungen der Modellregionen sollen als „Blaupause“ für eine breite 
Umsetzung dienen. 

In einem Schaufenster soll u. a. (dezentralen) Anlagen ermöglicht werden regionale Systemdienstleistungen 
(z. B. zur Spannungshaltung) zu erbringen und somit die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Die entwickelten regi-
onalen Systemdienstleistungen sollen an den Strommärkten als regionalisierte Produkte angeboten werden. 
Hierzu ist geplant, dass an der Strombörse die Orderbücher im Intradaymarket um netztopologische Infor-
mationen erweitert werden. Damit dieser Handel reibungslos funktioniert, müssen entsprechende daten- und 
IKT-Strukturen geschaffen werden. Es ist geplant das Netz mit mehreren 10.000 intelligenten Messsystemen 
und Sensoren auszurüsten und an das Kommunikationsnetz anzubinden. Dies erlaubt eine Echtzeitsteuerung 
und -messung des Netzzustandes. In diesem Zusammenhang werden diverse Kommunikationsmöglichkeiten 
und Technologien erprobt, um die wirtschaftlichste bzw. am besten auf andere Gebiete übertragbare Lösung 
zu finden. 
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Ein anderes Schaufenster will ein zellulär strukturiertes Energiesystem demonstrieren, d. h. autonom han-
delnde, regionale Zellen, die im überregionalen Verbund miteinander agieren. Die Größe der Zellen ist dabei 
sehr unterschiedlich, bspw. können Liegenschaften, Quartiere oder Verteilnetzbereiche solche Zellen bilden. 
Energiebereitstellung, -nutzung, -verteilung, -speicherung und weitere Infrastrukturdienstleistungen werden 
innerhalb der Zellen nach dem Subsidiaritätsprinzip optimiert. Zudem soll durch die Vernetzung der Zellen 
ein Zellverbund und damit eine sichere und robuste Energieinfrastruktur entstehen. Wichtige Bausteine der 
Umsetzung sind dabei automatisierte, standardisierte und industrialisierte Abläufe zur effizienten Integration 
dezentraler Zellen unter Beachtung von Sicherheit und Datenschutz in Anlehnung an Industrie 4.0 sowie ein 
Infrastruktur-Informationssystem als virtuelle Plattform für die Interaktion von (Markt-)Akteuren u. a. mit 
den Komponenten und Betriebsmitteln des Netzes. 

10.1.3 Netzinvestitionen und Netzentgelte 

Mit dem Ausbau der Stromnetze geht ein erhöhter Investitionsbedarf einher. In der Vergangenheit wurden für 
Bau, Betrieb, Instandhaltung, Erweiterung und Modernisierung von Stromnetzen bis zu vier Milliarden Euro 
jährlich investiert. Die Investitionen haben sich im vergangenen Jahr weiter erhöht und werden weiterhin an-
steigen. Unter anderem sind auch die Kosten zur Finanzierung der Erdverkabelung zu berücksichtigen, die über 
die Netznutzungsentgelte refinanziert und von den Netznutzern getragen werden. Die Netzbetreiber investierten 
im Jahr 2014 insgesamt knapp 8 Milliarden Euro in deutsche Stromnetze (siehe Abbildung 10.3). Im Übertra-
gungsnetz floss mit 1,5 Milliarden Euro der Großteil der Investitionen in Neubau und Netzverstärkung. Darüber 
hinaus wurden 244 Millionen Euro für Wartung und Instandhaltung der Netze aufgewendet, wovon 37 Millio-
nen in grenzüberschreitende Verbindungen investiert wurde. Auf Verteilernetzebene investierten die Netzbe-
treiber rund 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau und 3 Milliarden Euro in die Wartung und Instandhaltung der 
Infrastruktur.  

Abbildung 10.3: Investitionen in Neu- und Ausbau sowie Erhalt und Erneuerung von Stromnetzen 

Quelle: Bundesnetzagentur. 
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Die Finanzierung der Stromnetze erfolgt über Netzentgelte. Die Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und 
die Erweiterung der Stromnetze werden durch Netzentgelte refinanziert. Diese werden von den Letztverbrau-
chern getragen. Haushaltskunden mit einem Strombezug von 3.500 Kilowattstunden (kWh) zahlten im Jahr 
2014 6,47 Cent pro kWh als Netzentgelte. Gemessen an dem durchschnittlichen Strompreis von 29,52 Cent für 
eine Kilowattstunde entspricht das einem Anteil von ca. 22%. Gegenüber dem Vorjahr sind die Netzentgelte 
2014 leicht gesunken. Für Gewerbekunden und Industriebetriebe, für die der Strompreis einen Großteil ihrer 
Kosten ausmacht, sind die Netzentgelte leicht gestiegen: Sie zahlten 2014  5,65 Ct/ kWh bzw. 1,90 Ct/kWh für 
die Netznutzung (Bundesnetzagentur).  

Die Stromnetzentgelte werden im Wege der Anreizregulierung reguliert. Das Stromnetz ist ein natürliches Mo-
nopol. Die Bundesnetzagentur und Landesregulierungsbehörden schützen die Stromverbraucher vor möglichem 
Missbrauch der Monopolstellung, indem sie verhindern, dass überhöhte Netzentgelte erhoben werden. Vor Be-
ginn der Regulierungsperiode wird für jeden Netzbetreiber für jedes Jahr der Regulierungsperiode eine indivi-
duelle Erlösobergrenze bestimmt. Dies soll dem Netzbetreiber ausreichend Erlöse ermöglichen, um seine tat-
sächlichen Kosten unter Berücksichtigung von Effizienzanforderungen zu decken. Die Erlösobergrenze ist maß-
geblich für die Höhe der Netzentgelte. 

Um auch weiterhin angemessene Rahmenbedingungen für die erforderlichen Investitionen in die Energienetze 
zu behalten, soll die Anreizregulierung überarbeitet werden. Auf der Grundlage des im Januar vorgelegten Eva-
luierungsberichts der Bundesnetzagentur zur Anreizregulierung und den im September 2014 präsentierten Er-
gebnissen der Netzplattform-Studie „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ erarbeitet das BMWi eine No-
velle der Anreizregulierungsverordnung. Ziel ist es, ein freundliches Klima für die notwendigen Investitionen 
in die Verteilernetze zu schaffen, gleichzeitig aber wirksame Anreize für einen effizienten Netzbetrieb zu setzen 
und einen Kostenanstieg für die Verbraucher zu begrenzen. 

10.2 Netzverbund 

Der europäische Stromhandel erhöht die Effizienz des Gesamtsystems und zugleich die Versorgungssicherheit. 
Indem sich Angebot und Nachfrage über größere Räume ausgleichen, ermöglicht er u. a. eine kosteneffiziente 
Integration von erneuerbaren Energien. Für einen funktionierenden Strombinnenmarkt sind neben dem inner-
staatlichen Netzausbau auch ausreichend grenzüberschreitende Netzkapazitäten notwendig.  

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass grenzüberschreitende Netzinfrastrukturen europaweit ausgebaut 
und modernisiert werden. Im Januar 2014 trat die erste unionsweite Liste von „Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse“ in Kraft, in der Netzausbauvorhaben von europäischer Relevanz benannt werden. Sie enthält 20 Vor-
haben im Strombereich mit direktem Bezug zu Deutschland, von denen zehn explizit dem Ausbau der grenz-
überschreitenden Netzkapazitäten dienen.  Dazu zählt das Projekt Nord.Link, für welches im Februar 2015 die 
finale Investitionsentscheidung getroffen wurde. Nord.Link stellt die erste Seekabelverbindung zwischen 
Deutschland und Norwegen dar, Sie wird zu mehr Versorgungssicherheit in beiden Ländern beitragen und die 
Möglichkeiten zum Austausch erneuerbarer Energien erweitern. Derzeit läuft der Prozess zur Erstellung der 
zweiten Liste von „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“. 

Zu den grenzüberschreitenden Netzprojekten gehört zudem die Errichtung von Phasenschiebern, durch die 
Energieflüsse besser kontrolliert und gesteuert werden können. Ungewollte Ringflüsse, bei denen Strom aus 
physikalischen Gründen unabhängig von Handelsgeschäften über Grenzkuppelstellen fließt, können somit ver-
mindert werden. 

Die grenzüberschreitenden physikalischen Stromflüsse nahmen zuletzt zu. Abbildung 10.4 gibt die Jahresbilan-
zen für den physikalischen Stromflüsse aus und nach Deutschland wieder. Seit 2005 weist Deutschland im Saldo 
einen deutlichen physikalischen Exportüberschuss auf, im Jahr 2014 betrug er 35 TWh. Elektrische Energie ist 
nur bedingt steuerbar, weshalb sich die physikalischen von den handelsseitigen Flüssen unterscheiden. Auch 
bei Stromhandel wies Deutschland in den letzten Jahren durchgängig einen Handelsüberschuss auf. 
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Abbildung 10.4: Physikalische Stromflüsse in den Grenzkapazitäten 

Quelle: European Network of Transmission System Operators for Electricity, Stand 10/2015. 

10.3 Stabilität und Qualität der Stromnetze 

Die Netzbetreiber sorgen für die Stabilität der Stromnetze. Für eine sichere und zuverlässige Stromerzeugung 
ergreifen Netzbetreiber fortlaufend Maßnahmen, um die Frequenz und Spannung der Netze zu halten oder um 
sie nach Störungen wieder in den Normalbetrieb zu führen, da schon bei kleinen Frequenz- oder Spannungsab-
weichungen die Stabilität des Systems ernsthaft gefährdet ist. Diese Maßnahmen werden als Systemdienstleis-
tungen bezeichnet und wurden bisher primär von konventionellen Kraftwerken erbracht. Auf Grund des Um-
baus der Stromerzeugungslandschaft müssen künftig zunehmend auch Erzeuger erneuerbarer Energien, Spei-
cher und flexible Lasten einen Beitrag zur Systemstabilität leisten. Im Rahmen der dena-Plattform Sys-
temdienstleistungen werden gemeinsam mit Netz- und Anlagenbetreibern, Technologieherstellern und dem 
BMWi Lösungen für die Weiterentwicklung netzstabilisierender Maßnahmen entwickelt. Auf der Internetseite 
www.plattform-systemdienstleistungen.de sind weiterführende Informationen zu finden.  

Die Kosten für Systemdienstleistungen erreichten 2014 den niedrigsten Wert seit 2008. Systemdienstleistungen 
werden unter anderem mit Hilfe der drei Regelleistungsarten Primär- und Sekundärregelung sowie Minutenre-
serve erbracht. Das bedeutet, dass Kraftwerke insbesondere bei Prognosefehlern kurzfristig in Anspruch ge-
nommen werden. Für diese und andere Maßnahmen einer kurzfristigen Indienstnahme oder Abregelung von 
Anlagen (z. B. Redispatch, Einspeisemanagement) entstehen Kosten. Die Gesamtkosten für Systemdienstleis-
tungen sind im Jahr 2014 von 1,12 Milliarden Euro auf etwas über 1 Milliarde Euro leicht gesunken. Die Kos-
tensenkung ist im Wesentlichen auf niedrigere Ausgaben für die Minutenreserve und die Sekundärleistung zu-
rückzuführen.  
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Abbildung 10.5: Kosten für Systemdienstleistungen 

Quelle: Bundesnetzagentur. 

Die Netzqualität ist in Deutschland nach wie vor sehr hoch. Zur Messung der Netzqualität gibt es verschiedene 
Kennzahlen. Von der Bundesnetzagentur wird jedes Jahr der „System Average Interruption Duration Index“ 
(SAIDI) veröffentlicht. Der SAIDI gibt die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem 
Letztverbraucher wieder. In die Berechnung des SAIDI-Wertes fließen alle Unterbrechungen ein, die länger als 
drei Minuten dauern.  

Der SAIDI-Wert hat konstant niedrige Werte. Die durchschnittliche Versorgungsunterbrechungsdauer je ange-
schlossenem Letztverbraucher im Jahr 2014 ist gegenüber 2013 von 15,32 auf 12,28 Minuten gesunken (siehe 
Abbildung 10.6). Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung des Wertes. Trotz wach-
sender Herausforderungen an die Netze, die mit dem Ausbau erneuerbarer Energien einhergehen, hat sich die 
Versorgungsqualität weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten. Auch im europäischen und weltweiten Ver-
gleich steht Deutschland mit einer sehr hohen Netzqualität damit nach wie vor mit an vorderster Stelle.  
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Abbildung 10.6: Entwicklung des SAIDI-Strom 

Quelle: Bundesnetzagentur. 

Steckbrief – Zentrale Maßnahmen im Bereich Netzinfrastruktur 

Novelle der Anreizregulierung 

• Ziel ist, ein freundliches Klima für notwendige Investitionen in die Verteilernetze zu schaffen, und
gleichzeitig wirksame Anreize für einen effizienten Netzbetrieb zu setzen und einen Kostenanstieg für
die Verbraucher zu begrenzen.

• Der Evaluierungsbericht der Bundesnetzagentur zur Anreizregulierung und die Ergebnisse der Studie
der Plattform Energienetze „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ werden in die Weiterentwick-
lung der Anreizregulierung einfließen.

Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 

• Intelligente Messsysteme und moderne Zähler sind ein Baustein für die weitere Integration erneuerbarer
Energien ins Stromnetz, können Verbraucher dazu anregen und es ihnen erleichtern,  Strom zu sparen.

• Im Februar 2015 hat das BMWi zunächst Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket zum Einsatz intelligenter
Messsysteme vorgelegt. Im November 2015 wurde der Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen.

Gesetzentwurf zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus 

• Die Möglichkeiten der Erdverkabelung werden erweitert.

• Der Entwurf wurde im März 2015 vom Bundeskabinett verabschiedet. Insbesondere zur Vermeidung
von Naturschutzkonflikten sollen Pilotvorhaben auf Teilabschnitten künftig auch unterirdisch verlegt
werden können.

• Im Oktober 2015 hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe beschlossen, nach der neue Stromau-
tobahnen (sog. Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen) künftig vorrangig als Erdkabel
statt als Freileitung geplant werden sollen. Der Vorrang betrifft die großen Nord-Süd-Trassen wie Su-
edLink oder die Gleichstrompassage Süd-Ost. Zusammen mit der vorgeschlagenen Aktualisierung des
Bundesbedarfsplans und mit zusätzlichen Erdkabel-Pilotprojekten auch bei den Drehstrom-Vorhaben
wurden die Weichen gestellt für mehr Akzeptanz und einen bedarfsgerechten Netzausbau.
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11 Energieforschung und Innovationen 

• Im Jahr 2014 wurden über 819 Millionen Euro im Rahmen des 6. Energieforschungsprogramms der
Bundesregierung bereitgestellt. Davon entfielen mehr als 73 Prozent auf die Bereiche Energieeffizienz
und erneuerbare Energien.

• Forschungserfolge sind Ausgangspunkt für neue, marktfähige Energietechnologien. Innovative und ef-
fizientere Technologien werden zunehmend eingesetzt. Gezielte Fördermaßnahmen unterstützen diesen
Trend.

Forschung und Innovation im Energiebereich sind zentrale Handlungsfelder bei der Umsetzung der Energie-
wende. Das Energiesystem der Zukunft wird sich von dem heutigen grundsätzlich unterscheiden. Eine erfolg-
reiche Energiewende kann nur durch eine Vielzahl von technologischen Innovationen erreicht werden, für die 
Forschung und Entwicklung die Voraussetzungen schaffen. Die Energieforschung bleibt damit ein strategisches 
Element der Energiepolitik. Die Energiewende in Deutschland beeinflusst die Marktdurchdringung innovativer 
Produkte und Verfahren in vielfältiger Weise. 

Energiewende und Industrie 4.0 

Die rasanten Veränderungen in der Industrie durch eine verstärkte Verbindung von Internet und realer Pro-
duktion („Industrie 4.0“) eröffnen erhebliche Möglichkeiten, um Ressourcen einzusparen und Wachstums-
felder zu erschließen. Diese Entwicklung unterstützt auch die Energiewende. Innovationen sind das Binde-
glied zwischen der Energiewende und Industrie 4.0. Innovationen in intelligente Netze können industrielle 
Prozesse noch enger mit der Energiewirtschaft verknüpfen. So entstehen weitere Möglichkeiten zur besseren 
Anpassung des Energieangebots an die Energienachfrage. Der Strommarkt wird einer der ersten voll digita-
lisierte Branchen der Volkswirtschaft sein. Eine Flexibilisierung der Stromerzeugung und des Stromver-
brauchs, die intelligente Steuerung von Produktionsanlagen entsprechend des Angebots erneuerbarer Ener-
gien oder die Integration von Speichertechnologien zur Kopplung des Wärme- und Strombedarfs stehen bei-
spielhaft für die Anforderungen, die ein künftiges Energiesystem erfüllen muss (siehe Kapitel 4 und 10, ins-
besondere das Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ 
(SINTEG)). 

11.1 Forschung und Entwicklung 

Forschung und Entwicklung ist in erster Linie Aufgabe der Wirtschaft. Öffentliche Forschungsförderung unter-
stützt neben der Grundlagenforschung die angewandte Forschung, technologische Entwicklungen sowie Inno-
vationsaktivitäten bei der Wirtschaft, in Forschungseinrichtungen und in Hochschulen. 

Für Unternehmen sind Investitionen in Forschung und Innovationen ein Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit. 
Unternehmen haben allein im Rahmen von öffentlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im 
Jahr 2014 160 Millionen Euro in die Suche nach innovativen Energietechnologien investiert. Hinzu kommen 
Drittmittelzahlungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Rahmen von Verbundvorhaben. Das 
gesamte Investitionsvolumen der Wirtschaft in Forschung und Entwicklung von Energietechnologien dürfte 
deutlich darüber liegen. Rund 54 Milliarden Euro hat die Wirtschaft im Jahr 2013 für Forschung und Entwick-
lung insgesamt einschließlich Energietechnologien aufgewendet (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 
2015). 

Die Energiewende schafft Chancen für Gründungen. Rund 11 Prozent aller in Deutschland neu gegründeten 
Unternehmen leisten mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zum Umbau des Energiesystems. 
Zwischen 2006 und 2013 sind rund 170.000 Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und Energie-
effizienz gegründet worden. Junge Unternehmen sind Impulsgeber für Neuerungen. Sie erforschen und entwi-
ckeln innovative Produkte und Prozesse und fungieren als Impulsgeber für die Weiterentwicklung bestehender 
Technologien. 
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In Deutschland und Europa entstehen gute Rahmenbedingungen für die gezielte Förderung der Energiefor-
schung. So werden in nahezu allen Feldern der Energietechnologie Anreize gesetzt, um die technologischen 
und wirtschaftlichen Risiken für private Unternehmen zu reduzieren. Forschungsmittel stehen aber auch öffent-
lichen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, um anwendungsnahes technologisches Wissen für die Energie-
wende zu generieren. 

Das 6. Energieforschungsprogramm des Bundes setzt Impulse zur Erforschung und Entwicklung neuer Ener-
gietechnologien. Im Rahmen der gesamten Programmperiode 2011-2014 wurden rund 3 Milliarden Euro für 
die Förderung von Forschung und Entwicklung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2014 wurden 819 Millionen 
Euro Fördergelder ausgegeben. Das ist eine erneute Steigerung um 10 Millionen Euro gegenüber 2013. Mit 
595 Millionen Euro flossen fast drei Viertel der Gesamtausgaben in die Förderung der beiden zentralen Bereiche 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien (siehe Abbildung 11.1). Mit dem Dritten Bundesbericht Energiefor-
schung 2015 gibt die Bundesregierung einen Überblick über die in Deutschland geförderte Energieforschung. 

Abbildung 11.1: Forschungsausgaben des Bundes im Energieforschungsprogramm 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 04/2015. 

Das in 2014 weiterentwickelte Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ unterstützt den 
Umbau hin zu einem nachhaltigen Energiesystem. Hier bildet die Energiewende und dafür notwendige soziale 
Innovationen ein zentrales Element. Der Erfolg der Energiewende wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit 
es gelingt, mit neuen Technologien die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, die Nachfrage der Bürgerin-
nen und Bürger zu befriedigen und ihre Unterstützung und Akzeptanz zu gewinnen.  

Das 2014 gestartete europäische Rahmenprogramm liefert eine Perspektive für die nächsten Jahre. Im Rahmen-
programm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ sind für die Förderperiode 2014 bis 2020 5,9 Milli-
arden Euro für Projekte der nicht-nuklearen Energieforschung vorgesehen. Im Jahr 2014 kamen 174 der 1244 
Zuwendungsempfänger aus Deutschland. Im Rahmen der bewilligten Projekte werden rund 82 Millionen Euro 
nach Deutschland fließen. Dies entspricht fast 16 Prozent der Fördermittel. 

Industrieorientierte Energieforschung sichert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Die Bundesre-
gierung unterstützt Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Bei der angewandten Forschung und der tech-
nologischen Entwicklung liegt der Fokus auf industriegeführten Vorhaben, die im engen Verbund mit For-
schungseinrichtungen und Hochschulen erfolgen. Neben dem Beitrag zur Umsetzung der Energiewende in 
Deutschland soll die führende Position deutscher Unternehmen bei neuen Energietechnologien gefestigt und 
ausgebaut werden. 
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Steckbrief – Zentrale Maßnahmen in der Energieforschung 

Das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung wird weiter entwickelt. 

• Die Mittel im Forschungsprogramm werden verstetigt. In den Jahren 2013 bis 2016 werden rund 4,4 Mil-
liarden Euro für die Förderung von Forschung und Entwicklung moderner Energietechnologien bereit
gestellt.

• Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Strom- und Wärmesektor sind die thematischen Säulen
der Energieforschungspolitik der Bundesregierung.

• Neue, thematisch übergreifende und systemorientierte Forschungsansätze werden wichtiger: Die bereits
laufenden Forschungsinitiativen „Energiespeicher“ und „Zukunftsfähige Stromnetze“ werden fortge-
setzt. Zusätzlich wird im Jahr 2016 eine neue Initiative zum Thema „Solares Bauen / Energieeffiziente
Stadt“ gestartet.

• Der Start von Kopernikus-Projekten zielt auf ein zukünftiges nachhaltiges Energiesystem, das technolo-
gisch exzellent und wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist sowie von der Gesellschaft mitgetragen wird.
Hierfür werden in nächsten drei Jahren bis zu 120 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Forschungsmaßnahmen werden zunehmend europäisch und international vernetzt. Bei der Suche nach 
neuen technischen Lösungen werden künftig verstärkt internationale Expertisen einbezogen. 

• Die Kooperation auf europäischer Ebene erfolgt unter dem Schirm des Strategieplans für Energietech-
nologien (SET-Plan) der EU-Kommission. Beispiele sind Forschungskooperationen zu Smart Grids und
Smart Cities.

• Die internationale Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen der Programme der Internationalen Energieagen-
tur (IEA).

Die nationale „Plattform Forschung und Innovation“ setzt seit 2015 die bisherigen Dialogforen mit Akt-
euren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fort. 

Die Plattform verbessert die strategische Abstimmung: 

• Bei Forschungs- und Förderprogrammen stimmen sich Bund, Ländern und Wirtschaft intensiver ab.

• Europäische Fördermaßnahmen werden verstärkt berücksichtigt.

• Es werden Hinweise für einen koordinierten und beschleunigten Einsatz innovativer Energietechnolo-
gien gegeben.

Das „Forschungsforum Energiewende“ leistet eine wissenschaftsbasierte Politikberatung. 

• Akteure aus Ländern, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft treffen seit 2013 im Forschungsfo-
rum zusammen.

• Aufgaben sind die effektive Koordinierung und langfristige Ausrichtung der Energieforschung

• Es werden forschungspolitische Schlussfolgerungen mit Blick auf Strukturen, Instrumente und Themen
in der Zukunft entwickelt.
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11.2 Innovative Energietechnologien 

Erfolgversprechende Forschungsergebnisse sind Ausgangspunkt für neue, marktfähige Energietechnologien. 
Beispiele für die zunehmende Verbreitung von innovativen Technologien, die mit höheren Wirkungsgraden, 
geringeren Kosten oder geringeren Ressourceneinsatz verbunden sind, finden sich in allen Handlungsfeldern 
der Energiewende. 

Innovative Energietechnologien und Patente 

Die Patentanmeldungen z. B. im Bereich erneuerbarer Energien dokumentieren für die letzten Jahre eine 
hohe Innovationsfreude. Auch in anderen Bereichen der Energieerzeugung und -nutzung spielen Patentan-
meldungen eine wichtige Rolle. Patente sind dabei aber nur eine von vielen Facetten von Innovationen. Die 
Anzahl der angemeldeten Patente kann nicht erfassen, inwieweit eine praktische Umsetzung in innovative 
Technologien und neue Produkte erfolgt und ob Bürgerinnen und Bürgern und die Wirtschaft tatsächliche 
Vorteile realisieren. Verbesserte Produkte, Dienstleistungen und Prozesse können zudem auch auf nicht pa-
tentiertem Wissen basieren. 

Innovationen bei Erneuerbare-Energien-Technologien in der Stromerzeugung bewirken Kostensenkungen. Mit 
der stetigen Verbreitung von neuen Technologien gehen Prozesse von technologischem Lernen und Weiterent-
wicklungen sowie Kostendegressionen (Skaleneffekte) einher. Die Investitionskosten für Erneuerbare-Energie-
Anlagen sinken. Dies lässt sich insbesondere für die Photovoltaik-Technologie dokumentieren. So sind nach 
Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft die Installationskosten pro Kilowatt von 
4.800 Euro im Jahr 2006 schrittweise auf unter 1.300 Euro im Jahr 2015 gesunken. Verschiedene Untersuchun-
gen für den Bereich der Offshore-Windenergie gehen davon aus, dass bis 2020 Kostendegressionen von rund 
30 bis 40 Prozent realistisch sind (Prognos, Fichtner Gruppe 2013). 

Die Technologien in Gas- und Dampfkraftwerken werden kontinuierlich optimiert. Bei der Forschung und Ent-
wicklung in der Kraftwerkstechnik und in CCS-Technologien stand lange Zeit die Verbesserung der Effizienz 
(Wirkungsgraderhöhungen), der Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Die Prioritäten bei For-
schung und Entwicklung verlagern sich zunehmend in Richtung Flexibilisierung von Kraftwerksprozessen. Mit 
der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien im Strommarkt sind zudem neue Anforderungen entstan-
den. Der deutsche Kraftwerkspark kann diese Anforderungen heute und in der Zukunft zufriedenstellend erfül-
len. 

Die Verbreitung effizienter Technologien im Stromverbrauch hat zuletzt zugenommen. Das zeigen Marktab-
satzzahlen zu Elektrogeräten, Beleuchtungssystemen oder Elektro-Pkw. Bei Elektrogeräten zeigt sich in allen 
Produktbereichen ein allgemeiner Trend hin zu Technologien der höchsten Effizienzklassen in der Neubeschaf-
fung. Treiber dieses Trends sind unter anderem die EU-Energieverbrauchskennzeichnung und die EU-Ökode-
sign Anforderungen. So dürfen beispielsweise bei Beleuchtungstechnologien ab September 2016 nur noch Lam-
pen für gebündeltes Licht der Effizienzklassen A+ oder besser verkauft werden. Dadurch wird die Glühlampe 
schrittweise durch effizientere Technologien wie Halogenlampen oder LEDs ersetzt. Bei den jährlichen Neuzu-
lassungen nehmen alternative Antriebssysteme zu. Elektro-Pkw sind energieeffizienter als herkömmliche Ben-
zin- und Dieselfahrzeuge. 

Bei Gebäudesanierungen steht die Steigerung der Energieeffizienz im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird der Anteil 
erneuerbarer Energien zur Wärmebereitstellung gesteigert. Bei Sanierungsmaßnahmen nehmen die KfW-För-
derungen im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms des Bundes weiterhin eine wichtige Rolle ein. 
Im Rahmen dieser Förderprogramme hat der Anteil von Sanierungsmaßnahmen der höchsten Effizienzklassen 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das zeigen die Effizienzentwicklungen bei den geförderten ener-
getischen Sanierungen, z. B. bei Dreifachverglasungen, hocheffizienten Dämmstoffen, effizienten Heizungs-
techniken, bis hin zu Komponenten, die zu einem KfW-Effizienzhaus 40/55 führen und/oder Passivhaus-taug-
lichen Komponenten. Mit der Novelle der Förderrichtlinie zum Marktanreizprogramm am 1. April 2015 wurde 
der Anreiz für den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmemarkt nochmals verstärkt (siehe Kapitel 5). 

Bei Heizungen und Warmwasser konnten effiziente Brennwertsysteme ihren Marktanteil zuletzt deutlich stei-
gern. Darüber hinaus steigt der Anteil elektrischer Wärmepumpen kontinuierlich. Weitere Wärmeerzeuger, wie 
Biomasse und Solarthermie bleiben im Blickfeld des Marktes (siehe Kapitel 5). 
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Steckbrief – Zentrale Maßnahmen zur Förderung innovativer Energietechnologien 

Die Markteinführung innovativer Energietechnologien ist Aufgabe der Wirtschaft. Es geht darum, erfolgver-
sprechende Forschungsergebnisse zügig in neue, marktfähige Energietechnologien umzusetzen. Um innova-
tive Technologien kostengünstiger zu machen und den Weg für ihre Verbreitung im Markt zu ebnen, ist die 
Unterstützung durch geeignete Rahmenbedingungen wesentlich. Dazu gehören die regelmäßige Anpassung 
des Ordnungsrechts, insbesondere um veraltete Effizienzstandards und ineffiziente Technologien schritt-
weise aus dem Markt zunehmen. Zusätzlich werden gezielte Fördermaßnahmen zur Markteinführung geleis-
tet. Aktuelle Maßnahmen beziehen sich auf eine Bandbreite von Technologiebereichen: 

Dezentrale Batterieheimspeicher 

• Die Installation dieser Technologie ermöglicht es Besitzern einer Photovoltaikanlage, den in ihrer Anlage 
erzeugten Strom einzuspeichern und zu späteren Zeitpunkten zu verwenden.

• Bis Mitte 2015 wurden rund 19.000 Batterieheimspeicher in Kombination mit Photovoltaikanlagen in-
stalliert. Etwa zwei Drittel davon sind über das PV-Batteriespeicherprogramm der KfW gefördert ge-
worden. Über die Fördervoraussetzungen des KfW-Programms wird u. a. die Netzdienlichkeit der Spei-
chersysteme erhöht und sichergestellt.

Innovative Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt 

• Mit der 2015 in Kraft getretenen Novelle des Marktanreizprogramms (siehe Kapitel 5) werden jetzt bspw. 
auch Wärmepumpentechnologien besonders gefördert, die sich durch eine hohe Effizienz auszeichnen.

Stationäre Brennstoffzellenheizungen 

• Das vom BMWi bereits beschlossene Technologieeinführungsprogramm wird Anfang 2016 aufgelegt.
Es wird wirksame Kaufanreize für diese Wärmetechnologie im Leistungsbereich bis 5 kWel bieten.

Integration der Bioenergie in bestehende Energiesysteme 

• Der Förderschwerpunkt im Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe für angewandte Forschung und
Entwicklung zielt ab auf die Integration von Bioenergie in bestehende regionale und überregionale Ener-
giesysteme (Wärme, Strom, Mobilität), um die Systemstabilität zu verbessern und Energie effizient zu
nutzen.

Schlüsseltechnologien im Bereich der Elektromobilität 

• Für eine erfolgreiche Marktentwicklung der Elektro-Pkw sind weltweit wettbewerbsfähige Produkte und
eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur erforderlich. In mehreren Förderprogrammen werden u. a. Batte-
rien, Antriebe, Informations- und Kommunikationstechnologien für Elektromobilität, Ladeinfrastruktur
und Netzeinbindung gefördert.

• Die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich wird mit über 200 Millionen Euro jährlich unterstützt.

Neue technische Vorgaben für einen sicheren Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur für Elektro-
mobilität 

• Mit der 2015 in Kraft tretenden Ladesäulenverordnung werden verbindliche einheitliche Steckerstan-
dards geschaffen.

• Im Strommarktgesetz werden zu dem Ladeinfrastrukturbetreiber den Letztverbrauchern gleichgestellt.
Strenge gesetzliche Anforderungen, wie sie für Energieversorger oder Netzbetreiber gelten, müssen von
den Betreibern von Ladeeinrichtungen nicht erfüllt werden.

• Diese Regelungen schaffen einen rechtssicheren ordnungspolitischen Rahmen für private Investitionen.
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12 Investitionen, Wachstum und Beschäftigung 

• Für den Umbau der Energieversorgung wurden auch 2014 Investitionen in Milliardenhöhe getätigt.
Dies gilt vor allem für die energetische Gebäudesanierung, für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, insbesondere der Windenergie sowie für den Ausbau der Stromnetze.

• Die Energiewende trägt mit dazu bei, dass sich Beschäftigungsstrukturen ändern und schrittweise
anpassen. In ausgewählten Bereichen wie den erneuerbaren Energien und der konventionellen
Stromversorgung ist die Beschäftigung nach wie vor auf einem hohen Stand.

Der Umbau der Energieversorgung setzt in vielen Bereichen Impulse für Wachstum und Beschäftigung. Das 
gesamtwirtschaftliche Umfeld der Energiewende in Deutschland ist derzeit geprägt von einer Reihe von Ent-
wicklungen, wie beispielsweise aktuell niedrige Ölpreise und Veränderungen der weltwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen. Darüber hinaus zeichnen sich bedeutende langfristige Entwicklungstrends ab, wie die zuneh-
mende Digitalisierung und der demografische Wandel. Zugleich gehen vom Umbau der Energieversorgung 
eigene wirtschaftliche Impulse aus. 

12.1 Investitionen 

Investitionen sind ein Schlüssel zu höherer Wettbewerbsfähigkeit, dauerhaftem Wohlstand und besserer Le-
bensqualität. Um dies zu erreichen verfolgt die Bundesregierung einen umfassenden Ansatz. Dazu gehört, die 
Energiewende erfolgreich und kosteneffizient weiterzuführen. Wirtschafts- und energiepolitische Rahmenbe-
dingungen beeinflussen maßgeblich die Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Klare und stabile Rah-
menbedingungen erhöhen die Investitions- und Planungssicherheit. Insbesondere mit dem 2014 reformierten 
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (siehe Kapitel 3), dem aktuellen Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommark-
tes (Strommarktgesetz) (siehe Kapitel 8) und dem investitionsfreundlichen Rahmen im Bereich der Übertra-
gungs- und Verteilnetze (siehe Kapitel 10) wurden diese Rahmenbedingungen verbessert. Für mehr private In-
vestitionen in Effizienztechnologien sind im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz Sofortmaßnahmen und 
weiterführende Prozesse vorgesehen.  

Für den Umbau der Energieversorgung werden Investitionen in erheblicher Höhe in allen Handlungsfeldern 
getätigt. Neben Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Netzausbau und den Kraftwerks-
park sind insbesondere Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz erforderlich. All diese Investitionen 
werden vorrangig von privaten Investoren getätigt. So leistet die Energiewende einen Beitrag zur gesamtwirt-
schaftlichen Investitionsentwicklung in Deutschland. 

Die Investitionen in die energetische Gebäudesanierung haben sich auf dem Vorjahresniveau stabilisiert. Im 
Jahr 2014 wurden 34,8 Milliarden Euro bei bestehenden Wohnungsgebäuden investiert, nach 35,4 Milliarden 
Euro im Jahr 2013. Hinzu kommen Investitionen von rund 17,5 Milliarden Euro bei bestehenden Gebäuden des 
Nichtwohnungsbaus. Sie lagen im Jahr 2013 bei 17 Milliarden Euro. Die energetische Gebäudesanierung bleibt 
der zentrale Bereich bei den Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Investitionen in diesem Bereich 
werden durch Beratungsangebote und Förderprogramme unterstützt (siehe Kapitel 5). 

In die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer Energien wurden rund 18,9 Milliarden Euro in-
vestiert. Im Vorjahr 2013 waren es 15,7 Milliarden Euro (siehe Abbildung 12.1). Diese Entwicklung geht aus-
schließlich auf die Verdoppelung des Windenergiezubaus zurück. Ihr Anteil an den gesamten Investitionen in 
erneuerbaren Energien lag damit bei annähernd zwei Drittel. Die Investitionen in die Windenergienutzung an 
Land waren beispielsweise angestiegen, weil insbesondere Länder und Gemeinden seit 2011 verstärkt Flächen 
für die Windenergie ausgewiesen haben, die teils erst seit 2014 wirksam bebaut werden konnten. Übergangsre-
gelungen des EEG 2014 zur Windkraft an Land haben diesen Effekt unterstützt. Auch bei der Offshore-Wind-
energienutzung zogen die Investitionen an, da hier bisherige wirtschaftliche Risiken durch gesetzliche Rege-
lungen im Zusammenhang mit dem Netzanschluss deutlich minimiert werden konnten. Durch die mit dem EEG 
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2014 erreichte Verlängerung des Stauchungsmodells bis 2020 werden die wirtschaftlichen Anreize für künftige 
Investitionen in den Ausbau und die Nutzung von Offshore-Windparks verstärkt.  

Abbildung 12.1: Investitionen in erneuerbare Energien 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nach Daten des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 08/2015. 

Die Investitionen in die Stromnetze sind weiterhin auf hohem Niveau. Insbesondere Investitionen den Ausbau 
erneuerbarer Energien lösen weitere Investitionen im Energiesystem aus. Dazu gehören Investitionen in die 
Netzinfrastruktur. Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber haben Jahr 2014 rund 4,7 Milliarden Euro in den 
Neubau und die Netzverstärkung investiert. Hinzu kommen Aufwendungen der Netzbetreiber für die Wartung 
und Instandhaltung der Netze von 3,2 Milliarden Euro (siehe Kapitel 10). 

In der konventionellen Elektrizitätsversorgung wurden zwischen 2008 und 2013 zwischen 7,9 und 9,5 Milliar-
den Euro jährlich investiert. Diese Zahlen der amtlichen Statistik enthalten nicht die Investitionen in Erneuer-
bare-Energien-Anlagen aber anteilig die Investitionen in die Stromnetze. Sie unterstreichen zusammen mit den 
genannten übrigen Zahlen die Bedeutung der Energiewirtschaft für die Investitionsaktivität in Deutschland. 
Denn ein Energiesystem in einer hoch entwickelten Volkswirtschaft wie Deutschland erfordert stetige Neu-, 
Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in Erzeugungskapazitäten, Systemintegration, Netze und Speicher sowie 
in das Stromnachfragemanagement und Verkehrsinfrastrukturen. 

12.2 Wachstum 

Die Energiewende steht im Einklang mit der aktuellen positiven Konjunkturentwicklung in Deutschland. Neben 
der Entwicklung der Energiekosten (Kapitel 9) haben weitere Faktoren Einfluss auf die Entwicklung der Wert-
schöpfung. Eine Studie von GWS, Prognos, EWI (2014) kommt zu dem Ergebnis, dass die Wertschöpfung in 
Deutschland im Jahr 2014 auf einem vergleichbaren Niveau lag wie in einer Situation, in der es keine Energie-
wende gegeben hätte. Der Großteil der positiven Wirkungen der Energiewende auf die Wertschöpfung geht 
weiterhin auf die Investitionen im Rahmen der Energiewende zurück. Ein weiterer wichtiger Impuls erfolgte 
durch den Energieaußenhandel bei Rohstoffen und Technologien.  
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Investitionen im Rahmen der Energiewende wirken weit in andere Wirtschaftszweige hinein. Die Investitionen 
in erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sind im Jahr 2014 gestiegen. Über Vorleistungsverflechtungen 
generieren sie Wertschöpfung in vielen Bereichen der Volkswirtschaft. Diese Investitionen bleiben der vorran-
gige positive Einflussfaktor der Energiewende auf das Wachstum. 

Debatte zu den Kosten der Energiewende 

Aussagen zu den Kosten der Energiewende erreichen eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei wird 
nicht selten ein Kostenbegriff verwendet, der lediglich die finanzielle Höhe eines bestimmten energiepoliti-
schen Eingriffs, wie z. B. das EEG und die EEG-Umlage, beschreibt. Damit kann der Eindruck entstehen, 
dass bestimmte Kosten ohne die Energiewende überhaupt nicht entstanden wären. 

Unbestreitbar ist, dass die Energiewende Investitionen erfordert und somit nicht zum „Nulltarif“ zu haben 
ist. Es wird auch künftig darum gehen, eine wirtschaftliche und kosteneffiziente Umsetzung der Energie-
wende zu erreichen. Eine Bewertung erfordert aber einen sachgerechten Kostenvergleich. Hierin einzubezie-
hen sind diejenigen Investitionen und damit Kosten, die auch ohne Energiewende anfallen würden. Dazu 
zählen beispielsweise Erhaltungsinvestitionen in die  Stromnetze und Investitionen in konventionelle Kraft-
werkskapazitäten. Zugleich ist die bisherige Stromerzeugung aus konventionellen Quellen mit Klima- und 
Umweltbelastungen sowie potenziellen Gesundheitsrisiken verbunden, die sich nicht vollständig in den 
Marktpreisen und Kosten ausdrücken, aber von der Gesellschaft getragen werden. Gleiches gilt für das Rest-
risiko aus der Kernenergie. Mit der Energiewende und einer Energieversorgung, die auf erneuerbaren Ener-
gien und Effizienz basiert, werden diese Kosten schrittweise zurückgeführt. 

Die Entwicklung an den Weltenergiemärkten hat einen stärkeren Einfluss auf die Preise als die Energiewende. 
Die Studie von GWS, Prognos, EWI (2014) geht insgesamt davon aus, dass die Inflation in Deutschland im Jahr 
2014 durch die Maßnahmen zur Energiewende geringfügig höher ausgefallen ist, als dies ohne die Energie-
wende der Fall gewesen wäre. Dieser moderate Einfluss auf die Inflation wurde durch die gesunkenen Preise 
für Öl, Erdgas und andere Energieträger an den Weltmärkten überlagert. Zugleich sind die Strompreise im 
Großhandel weiter deutlich zurückgegangen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Grund für diesen 
Rückgang (siehe Kapitel 9). 

Investitionsgüter für den Umbau der Energieversorgung werden aus dem Inland und Ausland bezogen. Unter-
nehmen in Deutschland sind dabei, ihre führende Position auf dem Gebiet moderner Energietechnologien zu 
behaupten und auszubauen. Nach Zahlen für das Jahr 2011 standen in Deutschland Exporte bei Gütern zur 
Nutzung erneuerbarer Energien Importe im annähernd gleichen Gesamtumfang gegenüber. Die Exporte bei 
Technologien im Effizienzbereich lagen um rund 5 Milliarden Euro über den Importen. Indem die Energie-
wende zu einem ökologischen und ökonomischen Erfolgsmodell wird, erhöhen sich die Chancen, dass sie auch 
in anderen Ländern Nachahmer findet. Damit werden auch in Deutschland Potenziale für zusätzliche Wert-
schöpfung und Beschäftigung entstehen. 

Die Energiewende macht Deutschland unabhängiger von Öl- und Gasimporten. Erneuerbare Energien ersetzen 
zunehmend fossile Primärenergieträger. Zugleich sinkt die Energienachfrage durch Steigerungen der Energie-
effizienz. Fossile Brennstoffe, die als Energieträger in Deutschland verbraucht werden, sind zu großen Teilen 
importiert. Während für Braunkohle im Jahr 2014 ein geringer Nettoexportüberschuss zu verzeichnen war, lag 
die Nettoimportquote für Erdgas bei 87,4 Prozent, für Steinkohle bei 86,5 Prozent und für Mineralöl bei 97,7 
Prozent. Im Jahr 2014 hat Deutschland fossile Energieträger im Wert von insgesamt 80,5 Milliarden Euro ein-
geführt. 2013 waren es noch 93,9 Milliarden Euro. Zu den gesunkenen Importausgaben haben vor allem nied-
rigere Rohstoffpreise aber auch geringere Importmengen beigetragen. 

Ohne erneuerbare Energien und Anstrengungen bei der Energieeffizienz wäre die Importnachfrage nach fossi-
len Brennstoffen deutlich höher ausgefallen. Nach einer Szenarienberechnung von GWS, DLR, ISI, DIW, Prog-
nos (2015) betrug der dämpfende Effekt auf die Importnachfrage nach fossilen Brennstoffen im Jahr 2014 durch 
erneuerbare Energien rechnerisch 8,8 Milliarden Euro netto. Auch durch den effizienzbedingten Rückgang des 
Energieverbrauchs werden darüber hinaus wesentliche Einsparungen erzielt. Diese Einsparungen lagen im Jahr 
2014 bei rund 22,2 Milliarden Euro. Unternehmen und Haushalte sparen so Ausgaben bei Heiz- und Kraftstoff-
kosten, die in den privaten Konsum fließen oder die Erträge der Unternehmen erhöhen können. Mit dem Umbau 
der Energieversorgung bleibt Deutschland dennoch offen für Importe von Energierohstoffen und auch Energie-
technologien aus dem Ausland. Die Diversifizierung der Energiebezugsquellen und Transportwege bei den 
Rohstoffen bleibt weiterhin ein vorrangiges Ziel. 
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12.3 Beschäftigung 

Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Investitionen in Energieeffizienz entfalten Beschäftigungswirkun-
gen über eine zunehmende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Dies führt zu einer steigenden Pro-
duktion in den Wirtschaftszweigen, die diese nachgefragten Güter bereitstellen und fördert einen Beschäfti-
gungsaufbau in diesen Wirtschaftszweigen. Gleichzeitig überträgt sich dieser Impuls auf die Vorleistungsberei-
che und löst so weitere indirekte Beschäftigungseffekte aus. Nicht alle Bereiche profitieren im gleichen Maße 
von einem solchen Nachfrageimpuls. Die Studie von GWS, Prognos, EWI (2014) sieht einen Beschäftigungs-
effekt vor allem im Baugewerbe. 

Die Energiewende ist ein Umbauprozess: Beschäftigungsstrukturen ändern sich und passen sich an. Beschäfti-
gungsimpulse durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz gehen einher mit strukturellen Veränderungen, 
die auch die Beschäftigung in anderen Bereich der Energiewirtschaft und den übrigen Wirtschaftssektoren be-
einflussen. Zugleich sind nicht alle beobachtbaren Beschäftigungseffekte auf die Energiewende zurückzufüh-
ren. Die Studie von GWS, Prognos, EWI (2014) geht davon aus, dass die Nettobeschäftigung insgesamt durch 
die Energiewende steigt (vgl. auch Prognos 2015). 

Die Energiewirtschaft ist eine Querschnittsbranche und beeinflusst die Beschäftigung in einer Reihe von Wirt-
schaftszweigen. So haben Wirtschaftszweige wie beispielsweise der Maschinenbau zwar einen energiewirt-
schaftlichen Bezug, in dem sie Investitionsgüter für die Energieversorgung zur Verfügung stellen. Aufgrund 
ihres anders gelagerten wirtschaftlichen Schwerpunktes werden diese Wirtschaftszweige jedoch in den amtli-
chen Statistiken nicht der Energiewirtschaft zugerechnet. Nach einer Schätzung von Prognos (2015) liegt die 
Beschäftigung in der Energiewirtschaft bei mindestens rund 537.000 Beschäftigten. 

Ein Beschäftigungsschwerpunkt bleibt die konventionelle Stromversorgung. Sie bot im Jahr 2014 mindestens 
120.000 Personen Beschäftigung. Dieser Beschäftigungsstand entspricht in etwa dem der Vorjahre. In diesen 
Zahlen der amtlichen Statistik sind vorrangig Personen erfasst, die direkt in der konventionellen Elektrizitäts-
versorgung beschäftigt sind. Die Beschäftigten verteilen sich auf die Bereiche der Elektrizitätserzeugung, -
übertragung, -verteilung und Elektrizitätshandel. Zu beachten ist dabei, dass weitere energiewirtschaftliche Be-
reiche, wie die Gas- und Fernwärmeversorgung, der Kohlenbergbau und -veredelung, die Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas sowie die Mineralölverarbeitung wesentlich zur Beschäftigung beitragen, deren Beiträge hier nicht 
erfasst sind. 

Mit der Energiewende werden in Deutschland in vielen Bereichen neue Arbeitsplätze geschaffen. Die erneuer-
baren Energien sind inzwischen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das zeigen die Beschäftigtenzahlen. Der Aus-
bau der erneuerbaren Energien bot im Jahr 2014 rund 355.000 Personen Beschäftigung (GWS, DLR, ISI, DIW, 
Prognos 2015). In diesen Berechnungen, die die Strom-, Wärme- und Biokraftstofferzeugung einbeziehen, sind 
neben der Energieerzeugung auch Liefer- und Leistungsverflechtungen einschließlich Beschäftigte der öffent-
lichen Hand (u. a. der öffentlichen Forschung) berücksichtigt. Aufgrund der hohen Investitionen bei Windener-
gie an Land ist in diesem Bereich mehr Beschäftigung entstanden. In der Photovoltaik-Branche ist die Konso-
lidierung hingegen vorangeschritten, wodurch insgesamt ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet 
wurde (2013: 371.000 Personen). Investitionen in die Energieeffizienz und weiteren Bereichen der Energie-
wende lassen weitere neue Arbeitsplätze entstehen. Die Bundesregierung setzt sich für stabile Rahmenbedin-
gungen ein, damit Investitionen und Beschäftigung in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau bleiben 
und sich nachhaltig entwickeln. 
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13 Maßnahmen 

Instrument Umsetzungsstand (kurz) 

A. Erneuerbare Energien 

1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Das EEG 2014 legt folgende Änderungen fest: 

• Ausbaukorridore für den Ausbau von Energie aus Wind, Solar und
Biomasse (§ 3) 

• Anpassung der finanziellen Förderung sowie verbindliche Direktver-
marktung bzw. Marktprämie (§32) 

• Aufhebung des Grünstromprivileg

• Regelungen zur Eigenversorgung (§58)

• Neuregelung der Besonderen Ausgleichsregelung (§60 ff)

• Wettbewerbliche Ausschreibungen nach EEG (§2, § 53 und §85 ff):
Ende Juli 2015 hat die Bundesregierung Eckpunkte für die Ausschrei-
bungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen vorge-
legt. Das Eckpunktepapier wurde bis zum 1.10.2015 öffentlich konsul-
tiert. Erste Ausschreibungsrunden für PV-Freiflächenanlagen wurden
bereits erfolgreich durchgeführt.

• Veröffentlichung der wissenschaftlichen EEG-Evaluierungsberichte

2 KfW-Förderprogramm „Erneuerbare 
Energien-Speicher“ 

Finanzierung von stationären Batteriespeichersystemen in Verbindung mit 
einer Photovoltaikanlage 

3 Exportinitiative Erneuerbare Energien Das fortlaufende Beratungsangebot des BMWi unterstützt deutsche Firmen 
bei der Erschließung von Auslandsmärkten durch Marktinformationen, Ge-
schäftsanbahnung, Marketing-Unterstützung und Projektentwicklungspro-
grammen 

B. Gebäude bezogene Maßnahmen 

B.1 Strategie Klimafreundliches Bauen und Wohnen (Aktionsprogramm Klimaschutz 2020) 

4 Strategie „Klimafreundliches Bauen 
und Wohnen“ 

Strategieentwicklung: Die Bundesregierung wird eine Strategie entwickeln, 
welche die Belange der Energieeffizienzstrategie Gebäude mit weiterge-
henden klimaschutzrelevanten Maßnahmen verbindet. Es werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen auch 
übergeordnete Fragen der Stadtentwicklung oder der Erschließung ländli-
cher Räume sowie der Herausforderungen des demografischen Wandels, 
behandelt. Ziel ist es, die Strategie in 2016 als Teil des Klimaschutzplans 
2050 zu beschließen. 

5 Datenbasis zur Strategie Klimafreund-
liches Bauen und Wohnen 

Datenbasis: Als Basis für die Strategie ist ein verlässlicher Überblick zu 
bautechnischen Daten notwendig, mit dem Ziel, eine differenzierte Bewer-
tung der Klimawirkungen des Gebäudebestandes zu ermöglich. Zur Ver-
besserung der Datenbasis strebt die Bundesregierung ein Forschungsvorha-
ben an. 

6 BUILD UP - Skills -QUALITRAIN Das Projekt unterstützt die berufliche Aus- u. Weiterbildung der am Bau 
Beschäftigten und die Etablierung einer nationalen Qualifikationsplattform 
mit Mitteln der Europäischen Union.  

7 Berufsbildung für nachhaltige Ent-
wicklung – Über grüne Schlüsselkom-
petenz zu klima- und ressourcenscho-
nendem Handeln im Beruf“ (BBNE) 

Das erste Bundesprogramm mit explizitem Umwelt-und Klimaschutz-
schwerpunkt im Rahmen des Europäischen Sozialfond, um die Handlungs-
felder „Gewerbe übergreifende Qualifizierung und „Jeder Job ist grün“ zu 
stärken. Die Laufzeit geht von 2015 bis 2021, entsprechende Förderrichtli-
nien wurden 2015 veröffentlicht. 
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8 Klimafreundlich Wohnen für einkom-
mensschwache Haushalte 

Die Bundesregierung prüft eine Ergänzung des Wohngeldes um eine Kli-
makomponente. Ein Forschungsprojekt erarbeitet die Gesamtproblematik 
auf, um hieraus Handlungsempfehlungen zu entwickeln (2015 – 2016).  

Daneben prüft die Bundesregierung eine Ergänzung im SGB II und XII. 

9 Mietspiegel Die Bundesregierung prüft, ob und wie die „anerkannten wissenschaftli-
chen Grundsätze“, nach denen qualifizierte Mietspiegel zu erstellen sind, 
konkretisiert werden können. Die Berücksichtigung der energetischen Aus-
stattung und Beschaffenheit im Mietspiegel ist Bestandteil der Überprü-
fung. 

10 KfW-Förderprogramm: Energetische 
Stadtsanierung 

Mit dem Programm werden seit Ende 2011 durch die Förderung integrierter 
Quartierskonzepte und Sanierungsmanager im Quartier sowie u. a. der 
energetischen Quartiersversorgung (insbes. Wärmeversorgung) umfassende 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und in der 
kommunalen Infrastruktur angestoßen. Darüber hinaus ist die Weiterent-
wicklung des KfW-Programms „Energetische Stadtsanierung“ ein Schwer-
punkt im „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“. 

11 Klimaschutz in Kommunen – Kommu-
nalrichtlinie 

Gefördert werden mit der Kommunalrichtlinie Beratungsleistungen, die Er-
stellung von Klimaschutzkonzepten und das Klimaschutzmanagement so-
wie investive Klimaschutzmaßnahmen beispielsweise im Bereich der LED-
Beleuchtung und der Belüftung. Im Zuge des Aktionsprogramms Klima-
schutz 2020 sind die finanziellen Mittel für die Kommunalrichtlinie deut-
lich erhöht worden 

12 Förderung der Sanierung von Sport-, 
Jugend und Kulturstätten (Modellpro-
jekte) 

Mit dem Bundesprogramm, das im Jahr 2015 startet, sollen überregionale, 
größere Projekte der sozialen Infrastruktur zur sozialen Integration und zum 
Klimaschutz gefördert werden. 

Daneben soll die niederschwellige Förderung von klimaschutzrelevanten 
Maßnahmen relevante Klimaschutzpotenziale mit geringen bis mittleren In-
vestitionsvolumina heben. 

13 Novelle der Mini-KWK-Richtlinie Für die Förderung von Mini-KWK-Anlagen bis 20 Kilowatt elektrisch gel-
ten ab 1. Januar 2015 verbesserte Förderkonditionen. Eine weitere Novel-
lierung folgt im Jahr 2016 (Novelle zum 1. Januar 2015). 

14 Beseitigung steuerlicher Hemmnisse 
für Wohnungsunternehmen 

Die Bundesregierung prüft unter Einbezug aller relevanten Aspekte, inwie-
fern für Wohnungsgenossenschaften und –unternehmen Hemmnisse und 
steuerliche Nachteile bestehen, in Strom aus erneuerbaren Energien oder 
KWK zu investieren. 

15 Ideenwettbewerb „Klimafreundliches 
Bauen begehrlich machen“ 

Der Ideenwettbewerb hat als Ziel, neue kommunikative Lösungsansätze zu 
suchen, und so das klimafreundliche und energiesparende Wohnen und 
Bauen begehrlich zu machen. Ein Konzept soll Ende 2015 vorliegen, so 
dass mit deiner Durchführung in den Jahren 2016 – 2017 zu rechnen ist. 

B.2 Energieeffizienz im Gebäudebereich (NAPE) 

16 Energieeffizienzstrategie Gebäude Die Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) ist das Strategiepapier für die 
Energiewende im Gebäudebereich, das neben den technischen und energe-
tischen Aspekten auch erste Ansätze ökonomischer und perspektivisch ge-
sellschaftspolitischer Belange des Gebäudebereichs im Blick hat. Gleich-
falls übergreifend werden Aspekte wie die Interaktion mit anderen Sekto-
ren, z. B. Strom-Wärme, berücksichtigt. Derzeit erfolgt die Erarbeitung der 
Strategie, geplante Kabinettbefassung: November 2015.  

17 Richtlinie über die Förderung der 
Energieberatung in Wohngebäuden 
Vorort:  – Vor-Ort-Beratung – 

Novellierung der BAFA-Vor-Ort-Beratung für eine Verbesserung der För-
derkonditionen, Einbeziehung der Wohnungseigentümergemeinschaft, so-
wie zukünftig Beachtung der zu entwickelnden Sanierungsfahrpläne. In 
Kraft getreten zum 1. März 2015. Eine Evaluierung ist für 2017 geplant. 
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18 Anreizprogramm Energieeffizienz • Alternative zur nicht umgesetzten steuerlichen Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung

• Zuschuss –Förderung  für die neue Heizungstechnologie „Brennstoff-
zelle“

• Zuschuss- Förderung für den Einbau von Lüftungsanlagen in Kombi-
nation mit Maßnahmen an der Gebäudehülle u. a. zur Vermeidung von
„Schimmelpilzbefall“: „Lüftungspaket“

• Zuschuss-Förderung  für besonders effiziente Heizungen:  „ Heizungs-
paket“

• Die Zuschuss-Programme befinden sich in Vorbereitung, Start der
Maßnahmen ist für Anfang 2016 geplant

• Qualitäts-, Effizienz- und Bildungsoffensiven: Programm befindet sich
in Vorbereitung, Start der Maßnahme ist Anfang 2016 geplant.

19 CO2-Gebäudesanierungsprogramm 

(KfW-Förderprogramme zum energie-
effizienten Bauen und Sanieren)) 

Weiterentwicklung, Verstetigung und Aufstockung des Programms im 
Bereich Gebäudesanierung und Neubauten, Ergänzung eines Pro-
grammteils zur Förderung energieeffizienter Nichtwohngebäude sowie 
Planung eines neuen Förderstandards „Effizienzhaus Plus“ im Wohn-
gebäudebereich. 

Wohngebäude-Förderprogramme: 

• „Energieeffizient Bauen“-Kredit: Förderung über zinsverbilligte
Kredite. Für die beiden höchsten Effizienzhausstufen werden zudem 
Tilgungszuschüsse von 10% bzw. 5% gewährt. 

• „Energieeffizient Sanieren“-Kredit: Verbesserung der Bedingungen
für zinsverbilligte Kredite in Verbindung mit Tilgungszuschüssen 

• „Energieeffizient Sanieren-Investitionszuschuss“. Verbesserung der
Bedingungen für Investitionszuschüsse. 

• „Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung“-Zuschuss  Das Pro-
gramm bietet Zuschüsse für die Baubegleitung bei einer energetischen 
Sanierung von Wohngebäuden durch einen qualifizierten Sachverstän-
digen aus der Energieeffizienz-Expertenliste 

Nichtwohngebäude-Förderprogramme: 

• KfW-Energieeffizienzprogramm – Energieeffizient Bauen und Sa-
nieren 

Seit 1. Juli 2015: Förderung von energetischen Sanierungen an ge-
werblich genutzten Nichtwohngebäuden oder von Einzelmaßnahmen 
durch zinsverbilligte Kredite in Verbindung mit Tilgungszuschüssen. 
Der Neubau zum KfW-Effizienzhaus wird mit zinsverbilligten Kredi-
ten gefördert. 

• „IKK/IKU-Energieeffizient Bauen und Sanieren“

Für Nichtwohngebäude der kommunalen und sozialen Infrastruktur erfolgt 
die Förderung in Form zinsverbilligter Kredite in Verbindung mit Tilgungs-
zuschüssen. Seit Oktober 2015 ist zudem auch der Neubau und der Erwerb 
von energieeffizienten Nichtwohngebäuden förderfähig. 

20 Heizungs-Check Weiterentwicklung des Heizungs-Checks nach DIN EN 153 78, sowie Mo-
nitoring und Evaluierung. Aufnahme der Förderung im Jahr 2016. 

21 Energieberatung für Kommunen und 
Unterstützung kommunaler Energieef-
fizienz-Netzwerke 

 Die Bundesregierung macht sich stark für Energieeffizienz-Netzwerke von 
Kommunen zum Aufbau von Sanierungskonzepten und zur Neubaubera-
tung. Mit einem neuen Förderprogramm hilft die Regierung den Kommu-
nen, Teilnehmer für die Netzwerke zu gewinnen, die Netzwerke aufzu-
bauen, zu begleiten und deren Qualität zu sichern. Die Energieberatung von 
Kommunen wird zusammengelegt mit Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz in der Abwasserbehandlung. Die Richtlinie ist 2015 in 
Kraft getreten. 
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22 Energieeinsparrecht • Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) zum 1. Mai 2014: Ver-
schärfung der Effizienzstandards für Neubauten um durchschnittlich
25 Prozent ab Januar 2016. Eine weitere Neuregelung in der EnEV be-
trifft die Stärkung der Aussagekraft von Energieausweisen und die Er-
weiterung der Pflichten bei der Ausstellung von Energieausweisen, um
die Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verbessern.

• Einführung eines Niedrigstenergiegebäudestandards für Neubauten:
Gemäß EU-Gebäuderichtlinie ist die Einführung eines Niedrigstener-
giegebäudestandards für Neubauten für private Gebäude ab 2021, für
öffentliche Gebäude ab 2019 geplant. Hierzu  sind vorbereitende Gut-
achten vergeben worden. Die Novelle der Verordnung ist für 2016 ge-
plant.

• Abgleich EnEV mit EEWärmeG: Geprüft werden Überschneidungen
an Schnittstellen und Vereinfachungsmöglichkeiten, insbesondere mit
dem Ziel einer verbesserten Integration der erneuerbaren Energien in
die Wärmeversorgung von Gebäuden sowie eine Effektivierung des
Vollzugs. Die Möglichkeit, EnEV und EEWärmeG zusammenzulegen,
wird geprüft. . Hierzu wurde ein Gutachten vergeben, das Vorhaben
läuft  bis Ende 2015.

• Prüfauftrag zur Weiterentwicklung der Heizkostenabrechnung: Es
wird geprüft, inwieweit eine Weiterentwicklung der Abrechnungs- 
bzw. Verbrauchsinformationsvorschriften einen Beitrag zu weiteren
Energieeinsparungen leisten kann. Ergebnisse werden für das Jahr
2016 erwartet.

23 Mietrecht Die Bundesregierung prüft die Regelungen zur Mieterhöhung nach Moder-
nisierung einschließlich der Härtefallklausel. Hierdurch sollen Mieter vor 
finanzieller Überforderung geschützt werden. Dabei ist aus klima- und 
energiepolitischer Sicht darauf zu achten, dass weiterhin Anreize zur 
Durchführung energetischer Modernisierungsmaßnahmen bestehen. 

24 Gebäudeindividuelle Sanierungsfahr-
pläne für Wohngebäude und Nicht-
wohngebäude 

Entwicklung standardisierter gebäudeindividueller Sanierungsfahrpläne für 
Wohn- und Nichtwohngebäude, mit denen Gebäudeeigentümer in die Lage 
versetzt werden , technisch und wirtschaftlich optimale Lösungen zur Sa-
nierung ihre Gebäude zu realisieren. Dazu wurde eine wissenschaftliche 
Begleitforschung ausgeschrieben. Derzeit erfolgt die Erarbeitung des Gut-
achtens für Wohngebäude, Erarbeitung für Nichtwohngebäude ist für 2016 
vorgesehen. 

25 Marktanreizprogramm zur Förderung 
erneuerbarer Energien im Wärme-
markt (MAP) 

Die Novellierung vom 1. April 2015 verbessert die Förderung, um mehr 
private, gewerbliche, industrielle und kommunale Investitionen in Anlagen 
zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien anzureizen; innova-
tive Technologien wurden neu in die Förderung aufgenommen und die För-
derung insgesamt attraktiver gestaltet.  Zudem führt die Bundesregierung 
eine MAP-Informationsinitiative durch 

26 Standardsetzung inkl. Entwicklung 
von Systemkomponenten für Bau- und 
Anlagentechnik 

Gutachten zur Standardisierung von bau- und anlagen-technischen Syste-
men. Berücksichtigung der Ergebnisse in der Energieeffizienzstrategie Ge-
bäude. Ergebnisse werden Ende 2015 erwartet. 

27 Solares Bauen / Energieeffiziente 
Stadt  

Vorbereitung einer ressortübergreifenden Förderbekanntmachung, für 2016 
geplant. 

28 Innovative Vorhaben klimaneutraler 
Gebäudebestand 2050 

Das Programm soll zur Begleitung der Energieeffizienzstrategie Gebäude 
innovative und modellhafte Vorhaben fördern. Ziel ist anhand dieser Pro-
jekte darzustellen, was derzeit technisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll, 
rechtlich möglich und geeignet sowie breit und sozialverträglich nutzbar 
ist. Start der Maßnahme ist 2016.  
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29 Energiewende Plattform Gebäude Vor dem Hintergrund ambitionierter Zielsetzungen im Gebäudebereich 
wurde die Energiewende Plattform Gebäude 2014 gegründet. Gemeinsam 
mit den Akteuren aus Immobilienwirtschaft, Gewerbe, Industrie sowie der 
Verbraucherseite und der öffentlichen Hand wurden die vielfältigen Poten-
tiale des Gebäudesektors für die Energiewende sowie Herausforderungen 
und Maßnahmen diskutiert.  

C. Energieeffizienz (sektorübergreifende Maßnahmen) 

30 Wettbewerbliches Ausschreibungsmo-
dell, 
hier: STEP up! 

Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells für Energieef-
fizienz mit Schwerpunkt Stromeffizienz: Förderrichtlinie Step up! Projekt-
trägerausschreibung ist geplant, Start der Maßnahme für 2016. 

31 Förderrichtlinie Energieeinspar-
contracting 

Förderrichtlinie Einsparcontracting: Beratung von Kommunen und KMU 
bei Vorbereitung und Durchführung von Energieeffizienz-Contracting. 
Start der Maßnahme zum Januar 2015. 

32 Ausfallbürgschaften Contracting Abbau bestehender Hemmnisse bei der Finanzierung von Einsparcontrac-
ting-Projekten. Beginn der Maßnahme ab 2016. 

33 KfW-Energieeffizienzprogramme Es können Investitionen zur Energieeinsparung in Produktionsanlagen/ - 
prozessen gefördert werden. 

Die verbesserten Förderbedingungen wurden im Juli 2015 wirksam. 

34 Offensive Abwärmenutzung • BAFA-Programm „Energieberatung Mittelstand“: Fortführung und
Ausweitung ab Januar 2015: Beratung auch zur Abwärmenutzung, -
bis zu 80 Prozent der Kosten sind förderfähig

• Novellierung der Richtlinie „Querschnittstechnologien“ ist ebenfalls
zum Januar 2015 in Kraft getreten.

• 2016 Einführung eines speziellen Programms zur Förderung der Ab-
wärmenutzung und -vermeidung

35 Förderrichtlinie zum Pilotprogramm 
„Einsparzähler“ 

Die Förderrichtlinie zur Digitalisierung der Energieeffizienz ist in Erarbei-
tung, das Inkrafttreten Ende 2015 geplant. Zusätzlich ist die Ausschreibung 
von Begleitvorhaben vorgesehen.  

36 Überprüfung Effizienzgebot im BIm-
SchG 

Die Bundesregierung prüft inwieweit die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie im BImSchG als Betreiberpflicht weiter konkretisiert werden 
kann. 

37 Programme zur energieeffizienten Pro-
duktion (Querschnitt Mittelstand, Op-
timierung Produktionsprozesse) 

Unternehmen werden seit 2013 unterstützt, wenn sie den Produktionspro-
zess besonders energieeffiziente und klimaschonend gestalten.  

Unternehmen aus dem Mittelstand bekommen Investitionszuschüsse, wenn 
sie hocheffiziente Querschnittstechnologien einsetzen. 

38 Initiative Energieeffizienznetzwerke 2014 bis 2020 sollen rund 500 Netzwerke mit 8 - 15 Unternehmen entste-
hen. Diese freiwilligen Zusammenschlüsse  sollen durch das Festlegen kon-
kreter Einsparziele und Umsetzung konkreter Maßnahmen die Energieeffi-
zienz der beteiligten Unternehmen verbessern,. Hierzu wurde im Dezember 
2014 eine Vereinbarung mit 18 Verbänden und Organisationen der Wirt-
schaft unterschrieben (inzwischen sind 2 weitere Verbände dem Aktions-
bündnis beigetreten), im Juni 2015 ein Praxis-Leitfäden veröffentlicht und 
die Einrichtung einer Geschäftsstelle ausgeschrieben. Die Geschäftsstelle 
wird bis Ende 2015 eingerichtet. Zudem ist ein Monitoring geplant. 
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39 Novelle der EU-Label-Richtlinie Um die Wirksamkeit der EU-Energieeffizienzkennzeichnung - auch als 
EU-Energielabel bekannt – auch in Zukunft zu gewährleisten, wird die EU-
Label-Richtlinie überarbeitet. Die Kommission hat im Juli einen entspre-
chenden Verordnungsentwurf vorgelegt und es ist geplant, dass die Ver-
handlungen dazu bis Sommer 2016 abgeschlossen werden. Zur Vorberei-
tung der deutschen Position wurden im Rahmen einer Dialog-Reihe bisher 
sechs Workshops mit verschiedenen Stakeholdern durchgeführt. 

40 Nationale Top-Runner-Initiative Mit der Nationalen Top-Runner-Initiative (NTRI) bündelt die Bundesregie-
rung Maßnahmen zur Beschleunigung der Marktdurchdringung qualitativ 
hochwertiger Dienstleistungen und Produkte, die zur Senkung des Energie-
verbrauchs beitragen. Mit der NTRI soll die Motivation für Stromeffizienz 
und produktbezogene Energieeffizienz produktorientiert und sektorüber-
greifend gestärkt und ausgeweitet werden. Der Start der Initiative  ist für 
Anfang 2016 geplant. 

41 Energieauditpflicht für Nicht-KMU / 
Großunternehmen einführen 

(Umsetzung Art. 8 EED) 

Große Unternehmen werden verpflichtet, bis Ende 2015 und danach alle 
vier Jahre Energieaudits durchzuführen. Das Energiedienstleistungsgesetz 
wurde entsprechend geändert.  Die Änderungen traten im April 2015 in 
Kraft. 

Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt, um die EU-Energieeffizienzrichtlinie 
(Art. 8 Abs. 4 EED) umzusetzen. 

42 Die Mittelstandsinitiative Energie-
wende und Klimaschutz weiterentwi-
ckeln 

Aufgrund ihres Erfolgs wird die Initiative auch nach 2015 fortgeführt und 
weiterentwickelt. Konkret wird die Bundesregierung den Dialog zwischen 
Politik und mittelständischen Unternehmen weiter ausbauen, Informationen 
und Beratung optimieren und den Erfahrungsaustausch langfristig fördern. 
Die Servicestelle der Initiative gibt Unternehmen aus Handel, Handwerk 
und Gewerbe Auskunft bei Fragen zur Energiewende in der betrieblichen 
Praxis. 

43 Weiterentwicklung der Energiebera-
tung Mittelstand 

Förderrichtlinie zum 1.1.2015 in Kraft getreten. 

44 Förderung von Energieeffizienzmana-
gern zur Hebung von Potenzialen z. B. 
in Gewerbegebieten 

Integration in das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“, im 
Herbst 2015 in Kraft getreten.  

45 Nationales Effizienzlabel für Heizun-
gen 

Am 12.8.2015 wurden die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung vom 
Kabinett beschlossen (Novelle EnVKG). Das neue Effizienzlabel gilt ab 
dem 1. Januar 2016 für Heizkessel, die älter als 15 Jahre sind, und liefert 
kostenfrei Informationen über den individuellen Effizienzstatus des einge-
bauten Heizkessel, zudem werden Verbraucher auf weitergehende Energie-
beratungen sowie auf verschiedene Förderungen  hingewiesen. 

46 Exportinitiative Energieeffizienz Die Initiative des BMWi unterstützt deutsche Technologie- und Lösungsan-
bieter im Kontext Energieeffizienz bei der Erschließung von Auslands-
märkten. Das Angebot beinhaltet die Bereitstellung von Marktinformatio-
nen, die Vermittlung von Kontakten zur Geschäftsanbahnung sowie Maß-
nahmen zur Marketingunterstützung im Ausland. 

47 Plattform Energieeffizienz Die Plattform Energieeffizienz hat im Jahr 2015 in ihren Arbeitsgruppen 
„Innovative Finanzierungsinstrumente“, Rechtsrahmen/EDL „Beratung und 
Information“, „Wettbewerbliches Ausschreibungsmodell“ und „Systemfra-
gen“ gearbeitet. 

48 Entwicklung von Kennzahlen und 
Benchmarks im gewerblichen Bereich 
und für Haushalte  

Förderung von FuE-Vorhaben zur Entwicklung von Vergleichskennzahlen, 
Standards und Benchmarks im Bereich Haushalte, GHD, Industrie. Daten-
erhebung und FuE-Bekanntmachung sind für 2016 geplant. 
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49 Entwicklung des IKT-bedingten 
Strombedarfs in Deutschland 

Eine Studie soll Einsparpotentiale der verschiedenen Teilbereiche aufzei-
gen und auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge entwickeln. Sie wurde im 
Januar 2015 vergeben und ein erster Zwischenbericht wurde im Juni 2015 
vorgelegt Der Abschlussbereich ist für Oktober 2015 geplant. 

50 BMEL-Bundesprogramm zur Steige-
rung der Energieeffizienz in Landwirt-
schaft  

 Durch die BLE zugelassene Berater sollen einzelbetriebliche Energieein-
sparkonzepte erarbeiten. Start für 2016 geplant 

51 Wiederaufnahme des Bundespro-
gramms zur Förderung der Energieef-
fizienz in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau 

Programm der Jahre 2009 bis 2012 wird 2016 bis 2018 neu aufgelegt, um 
KMUs bei Modernisierung sowie Neubau von Niedrigenergiegebäuden für 
die pflanzliche Erzeugung zu unterstützen. 

52 Informationsangebote zum branchen-
spezifischen Energiesparen entwickeln 
/ Branchenspezifische Effizienzkam-
pagnen  

Bereits umgesetzt wird die Energie- und Klimaschutzkampagne des 
DEHOGA Bundesverbandes. Kontaktaufnahme mit weiteren Branchenver-
bänden läuft, Start weiterer branchenspezifischer Kampagnen für 2016 ge-
plant. 

53 Prüfung Energieeffizienzgesetz Die Bundesregierung prüft, ob zur wirksamen Umsetzung des NAPE ein 
Energieeffizienzgesetz geschaffen werden sollte, um bestehende Vorschrif-
ten zu bündeln. Start der Arbeiten im Mai 2015. 

D. Verkehr 

54 Stärkung der Elektromobilität • Nationale Plattform Elektromobilität

• Förderrichtlinie Elektromobilität: Förderung von anwendungsorien-
tierten F+E Maßnahmen sowie von der Beschaffung von Elektrofahr-
zeugen (Antriebe, Optimierung der Wertschöpfungskette, Informa-
tions- u. Kommunikations-technologien).

• Beschaffungsinitiative Elektromobilität: Der Anteil der insgesamt neu
angeschafften/angemieteten Fahrzeuge mit einem Emissionswert unter
50 g (alternativ: elektrische Mindestreichweite von 40 km) soll über
die bereits vereinbarten 10% hinaus weiter erhöht werden.

• Mit dem Elektromobilitätsgesetz (EmoG) und den darauf basierenden
Neuregelungen - 50. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrecht-
licher Vorschriften und die diese begleitenden Verwaltungsvorschrif-
ten (VwV-StVO) - erhalten Städte und Gemeinden die rechtlichen
Möglichkeiten für die  Privilegierung von Elektrofahrzeugen. Durch
eine Ausnahme im Führerscheinrecht für elektrisch betriebene Fahr-
zeuge in der Klasse N2 können Batteriefahrzeuge bis zu einem Ge-
samtgewicht bis maximal 4,25 t mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B
(Pkw-Führerschein) geführt werden.

• Das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzel-
lentechnologie soll im Rahmen eines Anschlussprogrammes  von 2016
an bis 2026 fortgesetzt werden. Im Nachtragshaushalt 2015 sind hier-
für Mittel in Höhe von 161 Mio. € (2016 25 Mio. €, 2017 50 Mio. €,
2018 86 Mio. €) bereitgestellt worden.

• Pilotprojekt Oberleitungs-Lkw: Ausgehend von bereits geförderter
Fahrzeugentwicklung und Teststrecke bereitet Bundesregierung Feld-
versuch unter realen Bedingungen vor (Ausschreibung läuft).

55 Ladesäulenverordnung Die Ladesäulenverordnung schafft verbindliche Steckerstandards für die 
Ladeinfrastruktur zur Elektromobilität. Sie tritt nach der Bundesratsbefas-
sung voraussichtlich 2016 in Kraft. Zudem sollen im Strommarktgesetz La-
deinfrastrukturbetreiber den Letztverbrauchern gleichgestellt werden. 
Dadurch wird Rechtsklarheit in Bezug auf die energiewirtschaftlichen 
Pflichten der Betreiber erzielt. 

56 Weiterentwicklung der LKW-Maut Um den Güterverkehr klimafreundlicher auszugestalten, soll die LKW-
Maut weiterentwickelt und auf Energieeffizienzklassen umgestellt werden. 
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57 Befristetes Förderprogramm zur 
Markteinführung von energieeffizien-
ten Nutzfahrzeugen 

Arbeiten zu einer möglichen Ausgestaltung laufen. 

58 Förderprogramm alternativer Antriebe 
im ÖPNV 

Die Bundesregierung fördert bereits seit mehreren Jahren Forschung, Ent-
wicklung, Praxisanwendung bzw. Markteinführung alternativer Antriebe 
im ÖPNV. Insbesondere die Elektrifizierung des straßengebundenen ÖPNV 
ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Förderung der Elektromobilität. 
Technologieoffen fördern mehrere Bundesressorts arbeitsteilig den Einsatz 
von Hybridbussen, Plug-in-Hybridbussen, Elektrobussen und Wasserstoff-
/Brennstoffzellenbussen in Verkehrsbetrieben im gesamten Bundegebiet. 

59 Stärkung des Schienengüterverkehrs Der Schienenverkehr soll in den folgenden Jahren verstärkt ausgebaut wer-
den. Hierfür werden deutlich höhere Investitionen zwischen 2016 und 2018 
in den Infrastrukturausbau fließen. 

Neben der Realisierung von Bedarfsplanvorhaben werden die kapazitätser-
höhenden Maßnahmen des Sofortprogramms Seehafen-Hinterlandverkehr 
II beginnend im Jahr 2015 bis 2020 umgesetzt  

Für das Sofortprogramm Seehafen-Hinterlandverkehr II wurde die Finan-
zierungsvereinbarung für eine erste Tranche abgeschlossen, Maßnahmen 
für eine zweite Tranche werden gegenwärtig geprüft.  

Für die Strecken-Elektrifizierungen werden derzeit die Finanzierungsmoda-
litäten verhandelt. 

Eine Stärkung des Schienengüterverkehrs erfolgt zusätzlich durch die Bun-
desförderung für private Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs. 
Am 1. Juli 2015 hat das Bundeskabinett beschlossen, die Förderung des 
kombinierten Verkehrs einer Haushaltsanalyse (sog. Spending Review) zu 
unterziehen.  

Die Spending Review hat den Auftrag zu  untersuchen, ob das Förderpro-
gramm angemessene Ziele verfolgt, ob diese Ziele erreicht werden, ob dies 
wirtschaftlich geschieht und wie ggf. die Förderung optimiert werden kann. 
Die Ergebnisse der Spending Review werden bei der zukünftigen Weiter-
entwicklung der Förderung ab 2017 berücksichtigt..Um während der Spen-
ding Review eine Fördergrundlage zu gewährleisten, wurde ein Antrag an 
die EU-Kommission zur einjährigen Verlängerung (bis 31.12.2016) der be-
stehenden Richtlinie gestellt, da diese einen Geltungszeitraum bis 
31.12.2015 hat. 

60 Stärkung des Verkehrsträgers Wasser-
straße  

Die Richtlinie über Zuwendungen für Binnenschifffahrtsunternehmen zur 
nachhaltigen Modernisierung von Binnenschiffen vom 21. Juli 2015 ersetzt 
die Förderrichtlinie für emissionsärmere Motoren.  

Die Förderrichtlinie des Bundes für private Umschlaganlagen des Kombi-
nierten Verkehrs (Nr. 60) gilt auch für Anlagen zum Umschlag auf die 
Wasserstraße. 

61 Stärkung regionaler Wirtschaftskreis-
läufe 

Vergabe einer Vorstudie der Bundesregierung zu regionalen Wirtschafts-
kreisläufen wird vorbereitet. Die Studie soll eine vorbereitende Analyse als 
Grundlage zur Erstellung von Leitfäden für Kommunen erarbeiten. 

62 Stärkung des öffentlichen Personen-
verkehrs 

Bund und Länder haben vereinbart, dass die Regionalisierungsmittel im 
Jahr 2016 auf 8 Mrd. Euro erhöht und in den Folgejahren jährlich mit einer 
Rate von 1,8 Prozent dynamisiert werden. Bund und Länder haben außer-
dem vereinbart, die Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(GVFG) im Rahmen der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen ungekürzt über 2019 hinaus fortzuführen.  

63 Stärkung des Rad – und Fußverkehrs Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur und Verknüpfung des 
Radverkehrssystems mit anderen Verkehrsträgern durch investive, nicht in-
vestive und kommunikative Maßnahmen. Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen. Aktueller Projektaufruf zum Nationalen Radverkehrsplan für das 
Förderjahr 2016 mit den Schwerpunkten Elektromobilität sowie Rad und 
Raum. 
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64 Weiterentwicklung der Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie 

Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) wird als entscheidendes Um-
setzungsinstrument für die Energiewende im Verkehr fortgeführt. 

Ein Baustein ist das vom BMVI geplante dichte Netz von Schnellladestati-
onen für Elektrofahrzeuge auf den bewirtschafteten Rastanlagen auf Bun-
desautobahnen (rund 430). Die Ausstattung der rund 400 durch die Auto-
bahn Tank & Rast GmbH bewirtschafteten Rastanlagen mit Schnelllade-
säulen erfolgt schrittweise möglichst bis Ende 2017. Die ersten drei 
Schnellladesäulen wurden auf der Autobahnraststätte Köschinger Forst an 
der A 9 im September 2015 in Betrieb genommen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der MKS werden auch Pilotprojekte 
und Markthochlaufprogramme initiiert, um zu demonstrieren, was tech-
nisch möglich ist. 

E. Treibhausgasemissionen  

(vgl. Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020) 

65 Emissionshandel Geplante Einführung der Marktstabilitätsreserve zum Jahr 2019 und Über-
führung der bisherigen Backloading-Mengen sowie Restmengen aus der 
letzten Handelsperiode in die Marktstabilitätsreserve trägt zur Stabilisie-
rung des ETS bei. 

66 LED-Leitmarktinitiative Die LED-Leitmarktinitiative dient dem Abbau von nicht-finanziellen Um-
setzungshemmnissen bei der Umstellung der kommunalen Innen- und Au-
ßenbeleuchtung auf LEDs. Um diese Hemmnisse und ihren Einfluss auf die 
Marktentwicklung zu analysieren mit dem Ziel, künftig auch im kommuna-
len Bereich verstärkt auf LED-Leuchtmittel umzustellen, konnte mittler-
weile ein LED-LMI Begleitvorhaben vergeben werden.  

67 Energetische Sanierungsfahrpläne für 
die öffentliche Hand 

Für den Bereich des Bundes wird derzeit der Entwurf eines energetischen 
Sanierungsfahrplans Bundesliegenschaften (ESB) innerhalb der Bundesre-
gierung abgestimmt. Er sieht vor, Liegenschaftsenergiekonzepte (LEK) für 
alle Liegenschaften zu erstellen, die im Rahmen der konzeptionellen Vorar-
beiten zum ESB als sanierungsbedürftig identifiziert wurden. Auf Basis der 
LEK werden dann in den kommenden Jahren konkrete energetische Sanie-
rungsmaßnamen durchgeführt. 

68 Dialogprozess „Wirtschaft macht Kli-
maschutz“ 

Ein Auftrag zur Konzipierung des Dialogprozesses wurde ausgeschrieben 
und soll noch im Jahr 2015 vergeben werden. Erste Ergebnisse werden da-
mit gegen Ende des ersten Halbjahres 2016 vorliegen. 

69 Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) 
– Klimaschutzcheck für Kleinstunter-
nehmen 

Im Rahmen des Pilotprojektes werden Kleinstunternehmen für Klima-
schutzmaßnahmen in ihren Betrieben sensibilisiert. Hieraus soll eine För-
derrichtlinie erwachsen. 

70 Aktionsbündnis Klimaschutz Das Aktionsbündnis soll die Bundesregierung bei der Umsetzung der im 
Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beschlossenen Maßnahmen unter-
stützten. 

71 Klimaschutzplan 2050 Im Juni 2015 wurde mit einer Auftaktkonferenz der Dialogprozess zur Er-
arbeitung von Maßnahmenvorschlägen für den Klimaschutzplan 2050 ge-
startet. 

72 Stromsparcheck (Überprüfung) Ziel ist, zu prüfen, wie die situationsbezogene Beratung und finanzielle Un-
terstützung bei der Beschaffung energiesparender und ressourcenschonen-
der Technik (Haushaltsgroßgeräte), orientiert am Bedarf, fortgeführt wer-
den kann. 

73 Stromsparinitiative (Wiedereinfüh-
rung) 

Ziel der Stromsparinitiative ist es, möglichst viele private Haushalte zu mo-
tivieren, ihre Energiesparpotenziale zu nutzen und Strom einzusparen. 
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F. Kraftwerkspark und Strommarktdesign 

74 Strommarkt-Gesetz Das Strommarktgesetz wurde im November 2015 vom Kabinett beschlos-
sen. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Frühjahr 2016 abgeschlossen 
werden. 

75 Novelle des KWK-Gesetzes und 

Anpassung des KWK-Ziels  

• Novelle des KWK-Gesetzes wurde im September 2015 vom Kabinett
beschlossen 

• Änderung des KWK-Ziels wird durch KWKG-Novelle angestrebt. So
ist es angesichts der zunehmenden Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien sinnvoll, das Ausbauziel von 25 Prozent bis 2020 nicht auf
die gesamte sondern auf die regelbare Stromerzeugung zu beziehen.
Gleichzeitig soll die zukünftige Förderung auf den Erhalt hoch effizi-
enter und klimafreundlicher gasbetriebener KWK-Anlagen der öffent-
lichen Versorgung konzentriert werden.

76 Europäisches Monitoring der Versor-
gungssicherheit 

• Das Monitoring der Versorgungssicherheit soll verbessert und länder-
übergreifend betrachtet werden. Außerdem sollen die Regulierer ne-
ben konventionellen und erneuerbaren Erzeugungseinheiten zukünftig
auch Flexibilitätsoptionen, z. B. das Lastmanagement, berücksichti-
gen. Der vom Bundeswirtschaftsministerium angestoßene Prozess baut
auf den Arbeiten des regionalen „Pentalateralen Energieforums“ auf.

• Studie: Versorgungssicherheit in Deutschland und seinen Nachbarlän-
dern veröffentlicht. Sie enthält Vorschläge zu einem länderübergrei-
fenden Monitoring und der Bewertung

• Erklärung des Pentalateralen Forums (Deutschland, Österreich, die
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz) zur grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit in Versorgungssicherheitsfragen
und zum Monitoring im Juni 2015 verabschiedet.

77 Plattform Strommarkt Die Plattform widmet sich der Frage, wie der Strommarkt gestaltet sein 
soll, damit dieser bei wachsenden Anteilen von Wind- und Sonnenstrom 
eine zuverlässige, möglichst kosteneffiziente und umweltverträgliche 
Stromversorgung sicherstellt.  

Am 2. April 2015 fand die 2. Sitzung der Plattform statt und diskutierte ins-
besondere über das Grünbuch zum Strommarktdesign und Ausschreibun-
gen im Rahmen des EEG. 

G. Netzinfrastruktur 

78 Gesetz zur Änderung von Bestimmun-
gen des Rechts des Energieleitungs-
baus 

Ende März 2015 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf beschlossen, 
mit dem insbesondere die Möglichkeiten der Erdverkabelung erweitert wer-
den sollten. In diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung – unter Be-
rücksichtigung der Einigung der Regierungskoalition vom 1. Juli 2015 – ei-
nen Formulierungsvorschlag erarbeitet, der insbesondere ein klares Be-
kenntnis dahingehend enthält, dass neue Gleichstromleitungen als Erdkabel 
zu planen sind und dort, wo Menschen wohnen, soll künftig ein absolutes 
Freileitungsverbot herrschen. Bei Drehstrom-Vorhaben sollen Erdkabel aus 
technischen Gründen zunächst im Rahmen von Pilotvorhaben getestet wer-
den. Allerdings soll u. a. die Anzahl der Pilotvorhaben, wo dann eine Teil-
verkabelung möglich ist, noch einmal erweitert werden. Neben der Erleich-
terung der Erdverkabelung enthält der Formulierungsvorschlag auch die 
Anpassung des Bundesbedarfsplans (BBPlG) und des EnLAG-Bedarfs-
plans in Umsetzung des Netzentwicklungsplans 2024. Der Formulierungs-
vorschlag zum „Gesetzentwurf zur Änderung von Bestimmungen des 
Rechts des Energieleitungsbaus“ wurde am 7. Oktober 2015 vom Bundes-
kabinett beschlossen. 
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79 Anreizregulierungsverordnung • Evaluierungsbericht  - Veröffentlichung des Evaluierungsberichts im
Januar 2015. 

• Novelle - Der im Januar vorgelegten Evaluierungsbericht der Bundes-
netzagentur zur Anreizregulierung und die im September 2014 präsen-
tierten Ergebnissen der Netzplattform-Studie „Moderne Verteilernetze 
für Deutschland“ Eckpunkte werden in die Weiterentwicklung der An-
reizregulierungsverordnung einfließen.  

80 Gesetz zur Digitalisierung der Ener-
giewende 

Das Gesetz definiert, sowohl technischen Standards für intelligente Mess-
systeme als auch Standards für den Datenschutz, um die weitere Entwick-
lung bzgl. der Digitalisierung des Energiebereichs voranzutreiben. Veröf-
fentlichung des Referentenentwurfs Anfang September 2015  

Ziel ist eine Kabinettbefassung im November 2015. 

81 Verteilnetzstudie „Moderne Verteil-
netze für Deutschland“ 

Erarbeitung und Veröffentlichung:  Die Studie im Auftrag des BMWi aus 
dem Jahr 2014 macht deutlich, dass mit den gesetzlich verankerten Ausbau-
korridoren des EEG 2014 und einem dadurch besser planbaren Erneuerba-
ren-Ausbau die Kosteneffizienz des Aus- und Umbaus der Verteilernetze 
erheblich verbessert wird. 

82 Plattform Energienetze Mit dem weiter wachsenden Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien wachsen auch die Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Für 
leistungsfähige und intelligente Netze in Deutschland und Europa müssen 
deshalb die Stromnetze ausgebaut und modernisiert werden. Vor diesem 
Hintergrund hat das Bundeswirtschaftsministerium im Februar 2011 die 
ständige Plattform Energienetze ins Leben gerufen. Hier erarbeiten konti-
nuierlich die wesentlichen Interessenvertreter - Netzbetreiber, Bundes- und 
Länderinstitutionen sowie Verbände - gemeinsam Lösungsvorschläge zum 
Netzausbau und zur Modernisierung der Stromnetze. 

H. Energieforschung und Innovation 

83 6. Energieforschungsprogramm des
Bundes 

Im Rahmen der gesamten Programmperiode 2011-2014 wurden rund 3,5 
Milliarden Euro für die Förderung von Forschung und Entwicklung zur 
Verfügung gestellt. Im Jahr 2014 wurden 819 Millionen Euro Fördermittel 
verausgabt. 

84 Horizonte 2020 / Rahmenprogramm 
für Forschung und Innovation  

Im Jahr 2014 startete das europäische Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation „Horizont 2020“. Für die Förderperiode 2014 bis 2020 sind 
rund 5,9 Milliarden Euro für „Sichere, saubere und effiziente Energie“  für 
die nicht-nukleare Energieforschung vorgesehen. 

85 Plattform Forschung und Innovation Die erste Sitzung der Plattform, die die „AG neue Technologien“ der ehe-
maligen Netzplattform und das bisherige Dialogforum „Neue Energietech-
nologien“ fortsetzt, fand am 13. Mai 2015 statt. Die Plattform dient als be-
ratendes Gremium, in dem ein Dialog über die strategische Ausrichtung der 
Energieforschungspolitik mit den nationalen Akteuren in Bund, Ländern, 
Wirtschaft und Wissenschaft geführt wird. Ziel ist die beschleunigte 
Markteinführung neuer Energietechnologien durch stärkere Vernetzung der 
Forschungsaktivitäten in Deutschland. Die zweite Sitzung findet am 1.Dez. 
2015 statt. 

86 Forschungsforum Energiewende Akteure aus Ländern, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft tref-
fen seit 2013 im „Forschungsforum Energiewende“ zusammen. Das Forum 
leistet eine wissenschaftsbasierte Politikberatung, und befasst sich mit der 
effektiven Koordinierung und langfristigen Ausrichtung der Energiefor-
schung und entwickelt forschungspolitische Schlussfolgerungen mit Blick 
auf Strukturen, Instrumente und Themen in der Zukunft. 
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87 Förderprogramm „Schaufenster intelli-
gente Energie - Digitale Agenda für 
die Energiewende“ (SINTEG) 

Mit dem Förderprogramm sollen in großflächigen Modellregionen sichere 
und massengeschäftstaugliche Verfahren und Technologien sowie neue An-
sätze für einen sicheren Netzbetrieb bei hohen Anteilen fluktuierender 
Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie entwickelt und demonstriert 
werden. Die Bekanntmachung zum Förderprogramm wurde im Februar 
2015 veröffentlicht. 

88 „Forschungsnetzwerk Energie“ Um die Effizienz und Transparenz in der Energieforschung zu erhöhen, 
wurden in ausgewählten Themenfeldern „Forschungsnetzwerke Energie“ 
ins Leben gerufen. Sie dienen als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik und haben das Ziel, den Ergebnistransfer zu beschleu-
nigen und Impulse aus der Praxis frühzeitig in die Förderstrategien zu in-
tegrieren. In 2015 haben  

• das Forschungsnetzwerk Energie in Gebäuden und Quartieren
(Auftakttreffen: März 2015. kontinuierliche Arbeit in 9 AGs) 

• das Forschungsnetzwerk Stromnetze

(Auftakttreffen: Mai 2015, kontinuierliche Arbeit in 4 AG)

• das Forschungsnetzwerk Energiesystemanalyse

(Auftakttreffen: Dezember 2015)

die Arbeit aufgenommen. Die Bundesregierung prüft die Einrichtung weite-
rer Forschungsnetzwerke als begleitende Maßnahmen zum Energiefor-
schungsprogramm. 

89 Förderung von Speichern • Förderinitiative Energiespeicher: Die Technologieentwicklung fördert
die Bundesregierung seit 2012 im Rahmen der Förderinitiative Ener-
giespeicher mit 200 Millionen Euro. Ein Statusseminar mit rd. 200
Teilnehmern fand im April 2015 statt.

• Förderprogramm für dezentrale Batteriespeichersysteme:  Am 1. Mai
2013 startete das Förderprogramm für dezentrale Batteriespeichersys-
teme. Das Programm ist bis zum 31.12.2015 befristet. Gefördert wird
die Investition in Batteriespeichersysteme, welche zusammen mit Pho-
tovoltaikanlagen betrieben werden.

• Trilaterale Pumpspeicherstudie(sog. D-A-CH-Kooperation) Die Er-
gebnisse wurden am 18. August 2014 veröffentlicht

• Speicherkonferenz 2014:  Am 8. Oktober 2014 fand die Konferenz
„Speicher im Kontext der Energiewende“ zu aktuellen wissenschaftli-
che Erkenntnisse zum Speicherbedarf sowie zum Einsatz von Spei-
chern in Stromnetzen und im Strommarkt statt.

90 Förderung im Themenfeld Elektromo-
bilität - „Elektromobilität - Positionie-
rung der Wertschöpfungskette“ 
(ELEKTRO POWER II) 

Die Bundesregierung unterstützt die Forschung und Entwicklung wichtiger 
Schlüsseltechnologien im Bereich der Elektromobilität mit über 200 Millio-
nen Euro jährlich.  

Der Förderwettbewerb „ELEKTRO POWER II: Elektromobilität - Positio-
nierung der Wertschöpfungskette“ ist Bestandteil eines umfangreichen 
Maßnahmenpakets, mit dem die im Nationalen Entwicklungsplan Elektro-
mobilität von 2009 beschlossenen Ziele umgesetzt werden. 

91 Umweltinnovationsprogramm Mit dem Umweltinnovationsprogramm (UIP) werden Demonstrationsvor-
haben gefördert, die eine innovative, Umwelt entlastende Technologie erst-
malig großtechnisch umsetzen. 

Die Maßnahmen werden im Rahmen der geltenden Haushalts- und Finanzplanungsansätze der Ressorts (ein-
schließlich Stellen und Planstellen) unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel umge-
setzt.  
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Das vorliegende Dokument ist die Stellungnahme zum vierten Monitoring-Bericht der Bundesregierung. 
Der  ist Teil einer Langfriststrategie, welche im Energiekonzept der 
Bundesregierung vom September 2010 verankert wurde und deren ehrgeizige Ziele nach der Reaktorkatastrophe 
im japanischen Fukushima mit dem im Juni 2011 gesetzlich festgeschriebenen Ausstieg aus der Kernenergie noch 
ambitionierter wurden. Der Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ soll i) einen faktenbasierten Überblick 
über den Stand der Umsetzung der Energiewende geben, ii) die Zielerreichung evaluieren, Maßnahmen 
bewerten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Zielerreichung vorschlagen und iii) in Fortschrittsberichten 
wahrscheinliche Entwicklungen darstellen und Handlungsempfehlungen ableiten (BMWi, 2015a). Dazu bestellte 
die Bundesregierung eine unabhängige Expertenkommission aus vier Energiewissenschaftlern, welche die von 
den Ministerien zu erstellenden, jährlichen Monitoring-Berichte begutachten und kommentieren soll. 

Der vierte Monitoring-Bericht der Bundesregierung entwickelt das Gerüst für die langfristige Begleitung 
der Energiewende weiter. Die Monitoring-Berichte sind mittlerweile ein etablierter und wichtiger Bestandteil der 
Transformation des Energiesystems. Nach dem stärker problemorientierten Fortschrittsbericht des Jahres 2014 
beschreibt der  nun wieder stark faktenorientiert Indikatoren und deren Veränderung. 
Vor diesem Hintergrund wiederholt die Expertenkommission ihre Empfehlung, in den Monitoring-Berichten der 
Bundesregierung über die bloße Darstellung von Indikatoren und deren Veränderungen hinauszugehen und auf 
die Analyse und Bewertung der beobachteten Entwicklungen abzuzielen. Die Benennung von Problemen, die 
Analyse von Ursachen und die Schlussfolgerungen für politische Initiativen sind dringend einzufordern, insbeson-
dere wenn Ziele in einzelnen Handlungsfeldern mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Evaluation 
ist auch eine zentrale Aufgabe der Monitoring-Berichte. 

Die diesjährige  bezieht sich auf den Entwurf des Monitoring-Be-
richts, welcher der Expertenkommission vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 
05.11.2015 zur Verfügung gestellt wurde. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Ressortabstim-
mung, das Kapitel „Verkehr“ fehlte vollständig. Eine zielführende Kommentierung war deshalb für diesen wich-
tigen Teil der Energiewende leider nicht möglich. Auch in diesem Jahr werden relevante Entwicklungen, Ziele 
und Maßnahmen eingehend analysiert. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen 

 Monitoring-Prozess als Element der Energiewende,
 integrierte Entwicklung des Energiesystems,
 Treibhausgasemissionen, 
 erneuerbare Energien, 
 Energieeffizienz und Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz,
 Verkehr, 
 Elektrizitätswirtschaft,
 Energiepreise und Kosten,
 gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkungen der Energiewende und
 Ausblick 2030.
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Die Kernenergie wird in diesem Bericht nicht behandelt, da sich keine Änderung des Ausstiegsfahrplans abzeich-
net. Mit den damit verbundenen Herausforderungen (etwa Endlagersuche, Sicherung der finanziellen Mittel, 
Klageverfahren der Energieversorgungsunternehmen) wird sich die Expertenkommission zu einem späteren Zeit-
punkt befassen. 

Dabei ordnet die vorliegende Stellungnahme Aussagen des Monitoring-Berichts der Bundesregierung ein 
und ergänzt diese, wenn Bereiche von erheblicher Bedeutung aus Sicht der Expertenkommission ausführlicher 
behandelt werden sollten (z. B. Sektorkopplung, Monitoring des Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, Ener-
giekosten oder Ausblick 2030). Auftragsgemäß verzichtet unser Bericht auf prognostische Aussagen, soweit dies 
den Einsatz von Modellen bedeutet, sowie auf die fundierte Evaluation von Maßnahmen. Allerdings betrachten 
wir die vermutlichen Auswirkungen der getroffenen energie- und umweltpolitischen Entscheidungen im Hinblick 
auf die perspektivische Zielerreichung, um  zu identifizieren. Die vorliegende Stellung-
nahme bezieht sich ebenso wie der Monitoring-Bericht auf das Berichtsjahr 2014, wobei aufgrund des Veröffent-
lichungszeitpunktes auch die schon verfügbaren Informationen des Jahres 2015 berücksichtigt werden. 

Wie die Bundesregierung in ihrem Monitoring-Bericht herausarbeitet, verläuft die Entwicklung bei den 
Zielindikatoren recht unterschiedlich. Bei einigen befinden wir uns auf dem Zielpfad (etwa bei der erneuerbaren 
Stromerzeugung), bei anderen liegen wir deutlich darunter (etwa bei den Treibhausgasemissionen und bei der 
Effizienz im Verkehr). Die Expertenkommission teilt im Wesentlichen die Einschätzung der Bundesregierung, 
sieht aber bei einigen Indikatoren mehr oder weniger ausgeprägte . Im Folgenden 
sollen kurz die Veränderungen bei wichtigen Zielgrößen skizziert werden, denn aus den empirischen 
Entwicklungen bei den zentralen Zielgrößen des Energiekonzepts ergeben sich umfassende 
Handlungsnotwendigkeiten. 

Festzustellen ist, dass das zentrale Ziel der Bundesregierung, die  bis 2020 um 
40 % gegenüber 1990 zu reduzieren, erheblich gefährdet ist. Gegenüber den Werten im Jahr 2014 kann dieser 
Wert nur erreicht werden, wenn die Emissionen bis 2020 jedes Jahr im Durchschnitt um rund 28 Mio. t CO2-
Äquivalente (insgesamt um 170 Mio. t) gesenkt werden. Vergleicht man diese Werte mit den längerfristigen 
Veränderungen in den Jahren von 2000 bis 2014, in denen die temperaturbereinigten Treibhausgasemissionen 
jahresdurchschnittlich nur um kaum mehr als 9 Mio. t CO2-Äquivalente abgenommen hatten, wird erkennbar, 
dass das Tempo der Emissionsminderung in den wenigen Jahren bis 2020 mindestens verdreifacht werden muss. 

Der , mit Blick auf das Ziel bis 2020 einen 
Mindestanteil von 35 % am Stromverbrauch zu erreichen, befindet sich auf Zielkurs. Ersten Schätzungen zufolge 
könnte im laufenden Jahr 2015 bereits ein Anteil von 33 % erreicht werden.1 Garant dieses Erfolgs ist das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Nach erneuter Novellierung gilt nun die zum 01. August 2014 in Kraft 
getretene Fassung (EEG, 2014). Hierin wurden erstmals spartenspezifische Ausbaukorridore definiert und somit 
politisch avisierte Ausbaumengen konkretisiert, während für das Gesamtziel weiterhin an relativen Zielgrößen 
festgehalten wird. Bis zum Jahr 2025 soll ein Anteil an der Bruttostromerzeugung von 40 % bis 45 % erreicht 
werden. 

1 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Stromverbrauch wirklich ein sinnvoller Ziel-Bezugspunkt für den Anteil der erneuer-
baren Energien darstellt. Dies setzt nämlich die wenig plausible Annahme voraus, dass in dem (auch im Jahr 2015 wiederum gestiegenen) 
Stromexportüberschuss kein Strom aus erneuerbaren Energien enthalten ist. Ein besserer Bezugspunkt wäre sicher die Stromerzeugung, an 
der die erneuerbaren Energien im Jahr 2015 vermutlich mit knapp 30 % beteiligt sein werden. 
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Deutschland muss einen nationalen Beitrag erneuerbarer Energien zum Bruttoendenergieverbrauch von 
18 % im Jahr 2020 erfüllen. Im Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie 2009/28/EG, 
mit dem die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland initialisiert wurde, geht die Bundesregierung davon aus, 
dass sogar ein Anteil von 19,6 % bis 2020 realisiert werden kann (BReg, 2009). Gegenwärtig beträgt der 

 gemäß dem Monitoring-Bericht der Bundesregierung 
jedoch erst 13,5 %, nachdem im Jahr 2013 ein Anteil von 13,2 % erreicht werden konnte. Die Bundesregierung 
sollte Wege aufzeigen, die Stagnation des EE-Anteils jenseits des Elektrizitätssektors zu überwinden. 

Der soll bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2008 um 20 % reduziert werden. In 
den vergangenen sechs Jahren von 2008 bis 2014 konnte er temperaturbereinigt bereits um 6,5 % reduziert 
werden, zur Zielerreichung ist in den verbleibenden sechs Jahren bis 2020 mehr als eine Verdoppelung dieser 
Rate notwendig. Dies erfordert erhebliche zusätzliche Anstrengungen, zumal gerade in den vergangenen vier 
Jahren der Zielpfad erkennbar verfehlt wurde. 

Erkennbar anders stellt sich die Situation beim  dar, der bis 2020 gegenüber 2008 
um 10 % gemindert werden soll. Tatsächlich war von 2008 bis 2014 mit einem Rückgang um 4,6 % schon nahezu 
die Hälfte erreicht. Maßgeblich hierfür waren die höhere Stromnutzungseffizienz sowie die Industriekonjunktur 
gerade auch in stromintensiven Branchen. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass im Jahr 2015 wieder ein leichter 
Stromverbrauchsanstieg zu registrieren ist, so dass die Fortsetzung des rückläufigen Trends keineswegs als 
gesichert gelten kann. Es wird zu prüfen sein, ob die auf Stromeinsparung zielenden Instrumente im Rahmen des 
Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) eine Zielerreichung erwarten lassen. 

Die Erhöhung des  im Jahr 2014 stellt einen weiteren Rückschritt in 
Bezug auf das Ziel des Energiekonzepts dar. Verantwortlich für diese Entwicklung sind sowohl der Individual- als 
auch der Güterverkehr auf der Straße. Beide Sektoren verzeichnen eine Zunahme der Gesamtfahrleistung auf 
die höchsten Werte in der Geschichte der Bundesrepublik, welche nicht durch Effizienzfortschritte kompensiert 
werden konnte. Hierbei spielen Rebound-Effekte zwischen verbesserter Fahrzeugeffizienz und Fahrleistung, aber 
auch zwischen Fahrzeugeffizienz und Fahrzeuggewicht und -leistung eine entscheidende Rolle. Für den 
Verkehrssektor stellt sich die Situation mit Blick auf die Erreichung des Ziels einer Verbrauchssenkung um 10 % 
bis 2020 gegenüber 2005 als besonders problematisch dar. Um dieses Ziel noch zu erreichen, müsste der 
Energieverbrauch im Vergleich zu 2014 jedes Jahr um 2 % gemindert werden, während es im Mittel der Jahre 
von 2005 bis 2014 sogar eine leichte Steigerung um 0,2 % gab. 

Günstiger stellt sich die Situation für den  dar (hier interpretiert als der 
Endenergieverbrauch zur Deckung des Raumwärmebedarfs), der im Vergleich zu 2008 bis 2020 um 20 % und bis 
2050 um 80 % reduziert werden soll. Tatsächlich geht der diesbezügliche Endenergieverbrauch seit Anfang dieses 
Jahrhunderts zurück. Während er von 1990 bis 2000 noch um rund 14 % gestiegen war, sank er von 2000 bis 
2014 immerhin um fast 24 %. Bezogen auf das Zielbasisjahr 2008 ging er bis 2014 um nahezu 10 % zurück, obwohl 
im gleichen Zeitraum die gesamte Wohnfläche noch um reichlich 7 % zugenommen hat. Den Trend des 
rückläufigen Energieverbrauchs gilt es insbesondere mit Blick auf die langfristigen Notwendigkeiten zu 
verstärken. 

Die Bundesregierung will die in Deutschland beginnend mit 2008 pro Jahr um 
2,1 % steigern. Der empirische Befund zeigt allerdings, dass im Durchschnitt der Periode von 1990 bis 2014 bisher 
nur eine jährliche Steigerung um 1,8 % eingetreten ist. Vom Zielbasisjahr 2008 bis 2014 betrug die Rate 
(temperaturbereinigt) sogar lediglich 1,2 %. Deutschland liegt also in den vergangenen sechs Jahren durchweg 
unterhalb des Zielpfades. Um das Ziel für 2020 noch zu erreichen, müsste die Endenergieproduktivität von 2015 
an jedes Jahr um rund 3 % zulegen. 
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)-ϰ 

ϭϰ. IŶ AďďilduŶg ϭ ǁiƌd eiŶ kuƌsoƌisĐhes Fazit zu deƌ ďisheƌigeŶ EŶtǁiĐkluŶg uŶd zu deŶ zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg
ďis ϮϬϮϬ ŶoĐh ŶotǁeŶigeŶ VeƌäŶdeƌuŶgeŶ ausgeǁählteƌ )ielgƌößeŶ gegeďeŶ. DaŶaĐh zeigt siĐh, dass ŵit 
geǁisseŶ AusŶahŵeŶ ďeiŵ “tƌoŵǀeƌďƌauĐh uŶd ďeiŵ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh zuƌ Rauŵǁäƌŵe ďei deŶ üďƌigeŶ 
eŵissioŶs- uŶd effizieŶzďezogeŶeŶ )ieleŶ ŵehƌ odeƌ ǁeŶigeƌ gƌoße AďǁeiĐhuŶgeŶ zǁisĐheŶ deŶ )ielpfadeŶ uŶd 
deŶ ďisheƌ ƌealisieƌteŶ VeƌäŶdeƌuŶgeŶ auftƌeteŶ. Das tƌifft pƌoŵiŶeŶt auf die TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ, deŶ 
PƌiŵäƌeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh, die EŶdeŶeƌgiepƌoduktiǀität uŶd deŶ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh iŵ Veƌkehƌ zu. UŶteƌ 
laŶgfƌistigeŶ AspekteŶ gilt dies auĐh füƌ deŶ EŶeƌgieǀeƌďƌauĐh deƌ Haushalte füƌ die RauŵheizuŶg. EiŶe 
)ielǀeƌfehluŶg ist auĐh ďei deƌ Kƌaft-Wäƌŵe-KoppluŶg ŵit BliĐk auf deƌeŶ AŶteil aŶ deƌ NettostƌoŵeƌzeuguŶg zu 
eƌǁaƌteŶ. Dies gilt zuŵiŶdest daŶŶ, ǁeŶŶ das iŵ gelteŶdeŶ Kƌaft-Wäƌŵe-KoppluŶgsgesetz ;KWKGͿ geŶaŶŶte )iel 
eiŶes AŶteils ǀoŶ Ϯϱ % deƌ gesaŵteŶ “tƌoŵeƌzeuguŶg uŶd ŶiĐht die UŵdefiŶitioŶ des )ielďezugs auf die 
ƌegelďaƌe “tƌoŵeƌzeuguŶg zugƌuŶde gelegt ǁiƌd. IŶ dieseŵ Fall ǁäƌe das )iel sogaƌ pƌaktisĐh sĐhoŶ eƌƌeiĐht. 

ϭϱ. Iŵ EŶtǁuƌf des MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐhts ϮϬϭϱ, deŶ die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ aŵ Ϭϱ.ϭϭ.ϮϬϭϱ eƌhalteŶ hat, ǁiƌd
deƌ Gƌad deƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg füƌ säŵtliĐhe IŶdikatoƌeŶ eƌstŵals ŵit eiŶeŵ PuŶktesǇsteŵ ďeǁeƌtet. Die Eǆpeƌ-
teŶkoŵŵissioŶ ďegƌüßt die Idee, ďei deŶ ƋuaŶtitatiǀeŶ EŶeƌgieǁeŶde-IŶdikatoƌeŶ deŶ TƌeŶd duƌĐh eiŶ PuŶkte-
sǇsteŵ daƌzustelleŶ. “ofeƌŶ ǁeŶigeƌ als die ǀolle PuŶktzahl ǀeƌgeďeŶ ǁiƌd, ďesteht die Gefahƌ eiŶeƌ )ielǀeƌfeh-
luŶg iŶ deŵ eŶtspƌeĐheŶdeŶ BeƌeiĐh, iŶsďesoŶdeƌe ǁeŶŶ das )ieljahƌ ŶiĐht ŵehƌ feƌŶ ist. Es ǁiƌd jedoĐh eiŶe 
ÜďeƌaƌďeituŶg des PuŶktesǇsteŵs aŶgeƌegt. “o sollteŶ die EŶtǁiĐkluŶgeŶ des letzteŶ Jahƌes gegeŶüďeƌ deŶ EŶt-
ǁiĐkluŶgeŶ fƌüheƌeƌ Jahƌe eiŶ höheƌes GeǁiĐht eƌhalteŶ, daŵit eƌkeŶŶďaƌ ǁiƌd, oď die jüŶgste EŶtǁiĐkluŶg dazu 
geeigŶet ist, die eǀeŶtuell dƌoheŶde )ielǀeƌfehluŶg zu ǀeƌƌiŶgeƌŶ ďzǁ. zu ǀeƌgƌößeƌŶ. Dies ǁüƌde daŶŶ auĐh die 
DƌiŶgliĐhkeit zusätzliĐheƌ MaßŶahŵeŶ ďesseƌ ǀeƌdeutliĐheŶ. 

AďďilduŶg ϭ: GegeŶüďeƌstelluŶg deƌ ďisheƌigeŶ uŶd deƌ zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg ŶotǁeŶdigeŶ VeƌäŶdeƌuŶgeŶ 
ausgeǁählteƌ )ielǁeƌte ďis ϮϬϮϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϭϲ. Die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ hat iŶ deŶ letzteŶ JahƌeŶ ǀeƌsĐhiedeŶe VoƌsĐhläge zuƌ EŶtǁiĐkluŶg eiŶes
koŶsisteŶteŶ IŶdikatoƌeŶsǇsteŵs geŵaĐht, ŵit desseŶ Hilfe das koŵpleǆe BüŶdel ǀoŶ politisĐheŶ )ielsetzuŶgeŶ 
deƌ EŶeƌgieǁeŶde haŶdluŶgsleiteŶd aďgeďildet uŶd ďeǁeƌtet ǁeƌdeŶ kaŶŶ. EiŶige VoƌsĐhläge siŶd ǀoŶ deƌ 
BuŶdesƌegieƌuŶg aufgegƌiffeŶ ǁoƌdeŶ, so die HieƌaƌĐhisieƌuŶg deƌ )iele iŵ RahŵeŶ deƌ EŶeƌgieǁeŶde odeƌ die 
NutzuŶg ǀoŶ IŶŶoǀatioŶsiŶdikatoƌeŶ. EiŶige VoƌsĐhläge siŶd hiŶgegeŶ iŵ ǀoƌliegeŶdeŶ BeƌiĐht ŶiĐht aufgegƌiffeŶ 
ǁoƌdeŶ. Es sei ŶoĐh eiŶŵal auf die ǁeseŶtliĐheŶ EŵpfehluŶgeŶ deƌ EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ aus deŶ ďisheƌigeŶ 
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vier Stellungnahmen hingewiesen, um die für das weitere Monitoring entwickelten Empfehlungen nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen. Insbesondere sollte die Berücksichtigung folgender Aspekte geprüft werden. 

 Entwicklung von Leitindikatoren (vgl. Kapitel 1 in EWK, 2014a),
 evidenzbasierte Evaluation von Maßnahmen, insbesondere die Unterscheidung zwischen endogenen und

exogenen Entwicklungen (vgl. Kapitel 3 in EWK, 2014b), 
 Stilllegung von Emissionsrechten (vgl. Kapitel 4 in EWK, 2014b),
 Weiterentwicklung der Indikatoren zur Versorgungssicherheit (vgl. Kapitel 6 in EWK, 2014a),
 verbesserte Leistungsbilanzierung (vgl. Kapitel 6 in EWK, 2012 und Kapitel 6 in EWK, 2014a), 
 Anwendung der energiewirtschaftlichen Gesamtrechnung (vgl. Kapitel 7 in EWK, 2012, Kapitel 7 in EWK,

2014a und Kapitel 11 in EWK, 2014b; Kapitel 8), 
 internationale Vergleiche der Energiestückkosten (vgl. Kapitel 11 in EWK, 2014b; Kapitel 8),
 Betrachtung gesamtwirtschaftlicher Auswirkungen (vgl. Kapitel 12 in EWK, 2014b; Kapitel 9),
 Nutzung einer umfassenden Innovationsindikatorik (vgl. Kapitel 10 in EWK, 2014b), 
 Nutzung modellbasierter Analysen (vgl. Kapitel 2 in EWK, 2014b),
 Berücksichtigung von Verteilungskonflikten (vgl. Kapitel 7 in EWK, 2014a; Kapitel 9),
 Berücksichtigung der Akzeptanz (vgl. Kapitel 13 in EWK, 2014b),
 Indikatoren zur Umweltwirkung (vgl. Kapitel 5 in EWK, 2012 und Kapitel 5 in EWK, 2014a), 
 Möglichkeiten zur Sektorkopplung (Kapitel 2), 
 Perspektive 2030 (Kapitel 2).

Wir stehen dazu in einem konstruktiven Dialog mit der Bundesregierung und erkennen an, dass zu einigen Punk-
ten noch Forschungsbedarf besteht. 

Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung adressiert das Thema , allerdings noch auf 
einem vergleichsweise abstrakten Niveau. Es geht dabei um flexibel einsetzbare Technologien zur Nutzung von 
erneuerbarer Überschuss-Elektrizität zur Bereitstellung von Wärme (Power-to-Heat), Treibstoffen oder chemi-
schen Rohstoffen (Power-to-X). Unter den gegebenen Marktbedingungen einschließlich der geltenden Regelun-
gen zu Abgaben und Steuern sind diese Technologien noch nicht wirtschaftlich. 

Dem Wunsch des Bundeswirtschaftsministeriums folgend hat sich die Expertenkommission mit der Frage 
der  beschäftigt und entwickelt dazu auf wissenschaftlicher Grundlage einige Ideen. Eine Op-
tion stellen sogenannte Ramsey-Preise dar, mit deren Hilfe eine optimale Preisdifferenzierung eines homogenen 
Produkts (Elektrizität) auf verschiedenen Teilmärkten vorgenommen werden kann. Dieses Konzept ähnelt den 
„anrechenbaren Preisen“, einer im Bereich der wärmegeführten Kraft-Wärme-Kopplung angewendeten Preisbil-
dungsmethode. Als alternatives Konzept wird eine steuerfinanzierte Lösung diskutiert. In beiden Fällen handelt 
es sich um erste Denkanstöße, nicht um einen fertig ausformulierten Vorschlag zur Kostenzuordnung. 

Im Zentrum der Ausführungen stehen . Sie werden heute überwiegend auf 
den Regelenergiemärkten „systemdienlich“ eingesetzt, doch wäre es aus Sicht der Energiewende wünschens-
wert, wenn sich das Potenzial von Power-to-Heat (einschließlich Power-to-X-Technologien) auch auf den regulä-
ren Energiemärkten durchsetzen könnte. Unsere Überlegungen sollen dazu einen Beitrag leisten. 
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Die Expertenkommission stimmt mit der Bundesregierung überein, dass die Entwicklung der Treibhaus-
gasemissionen mit den bisher implementierten Maßnahmen zu einer Verfehlung des Reduktionsziels für das Jahr 
2020 führen dürfte. Es wäre hierbei wünschenswert gewesen, wie im Kapitel zum Primärenergieverbrauch auch 
bei den Treibhausgasemissionen auf den Temperatureinfluss hinzuweisen. Nach einer Schätzung dürften die 

nämlich unter Berücksichtigung des Temperatureinflusses im Jahr 2014 lediglich um 
1,7 % und nicht um 4,3 % niedriger gewesen sein als 2013. 

Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung geht allerdings davon aus, dass mit den 
 das Ziel doch noch erreicht werden kann. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere das 

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) sowie die Stilllegungsini-
tiative für ältere Braunkohlekraftwerke. In diesem Zusammenhang bedauert es die Expertenkommission, dass 
ihr der Klimaschutzbericht der Bundesregierung nicht zeitgerecht zur Verfügung gestanden hat. 

Die Expertenkommission erkennt die inzwischen  der Bundesregierung an. Sie ist 
aber angesichts der Dimension der zur Zielerreichung noch notwendigen Reduktion (170 Mio. t CO2-Äquivalente) 
und der verbleibenden Zeit bis 2020 der Ansicht, dass diese Aktivitäten für die Zielerreichung nicht ausreichen 
werden, zumal die gesunkenen Weltmarktpreise für Energie die Emissionsminderungen im Elektrizitätsbereich 
wie auch in den anderen Sektoren erschweren. Zudem ist es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, für 
potenziell wirksame Instrumente wie die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung die not-
wendigen politischen Mehrheiten zu finden. Aus Sicht der Expertenkommission hätte dies eine der wirksamsten 
Maßnahmen sein können. Darüber hinaus kann keineswegs als gesichert gelten, dass die diversen Maßnahmen, 
welche die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, bis zum Jahr 2020 ausreichende Treibhausgasreduktio-
nen erbringen werden. So sollen von der angestrebten Reduktion von 22 Mio. t CO2-Äquivalente im Elektrizitäts-
sektor nur noch 12,5 Mio. t durch die De-facto-Stilllegung alter Braunkohlekraftwerke und 4 Mio. t durch die 
Neufassung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes erreicht werden. Selbst wenn sie erreicht wird, sind die 22 
Mio. t CO2-Äquivalente – wie in der letzten Stellungnahme dargelegt – aus Sicht der Expertenkommission nicht 
ausreichend. 

Abbildung 2 zeigt, dass auch im vergangenen Jahr bei 
den temperaturbereinigten Treibhausgasemissionen gelungen ist. Dazu hätten bei einem linearen Verlauf die 
Treibhausgasemissionen auf Basis der temperaturbereinigten Werte für 2013 bis 2020 jahresdurchschnittlich um 
gut 3 % sinken müssen. Mit der hier geschätzten Reduktion im Jahr 2014 um 1,7 % bleibt man demnach deutlich 
dahinter zurück. Auch die absoluten Werte der künftig erforderlichen jährlichen Reduktion liefern ein plastisches 
Bild der weiteren Notwendigkeiten. Der Zielwert für 2020 bedeutet maximale Treibhausgasemissionen von rund 
765 Mio. t CO2-Äquivalente (temperaturbereinigt). Bis zum Jahr 2020 müssen dafür jedes Jahr die Treibhausgase 
um im Durchschnitt rund 28 Mio. t CO2-Äquivalente (insgesamt um 170 Mio. t) gesenkt werden, was gegenüber 
dem Zeitraum 2000 bis 2014 mit einer temperaturbereinigten Treibhausgasemissionsminderung von insgesamt 
knapp 115 Mio. t CO2-Äquivalente oder jahresdurchschnittlich nur kaum mehr als 9 Mio. t CO2-Äquivalente eine 
Verdreifachung darstellt. 
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AďďilduŶg Ϯ: EŶtǁiĐkluŶg deƌ teŵpeƌatuƌďeƌeiŶigteŶ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϬ 
ďis ϮϬϭϰ soǁie )iele ďis ϮϬϱϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

Ϯϰ. Iŵ ǀoƌigeŶ Jahƌ hatte die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ eiŶe gaŶze Reihe ǀoŶ VoƌsĐhlägeŶ geŵaĐht, ǁie ŵit deƌ
eƌkeŶŶďaƌeŶ )ielǀeƌfehluŶg uŵgegaŶgeŶ ǁeƌdeŶ sollte. Die aktuelle “ituatioŶ stellt siĐh aus “iĐht deƌ EǆpeƌteŶ-
koŵŵissioŶ deƌgestalt daƌ, dass zǁaƌ fast alle BeteiligteŶ iŶ Politik, WiƌtsĐhaft uŶd GesellsĐhaft die aŶspƌuĐhs-
ǀolleŶ TƌeiďhausgasƌeduktioŶsziele ŵittƌageŶ ǁolleŶ, aďeƌ kauŵ BeƌeitsĐhaft ďesteht, die zuƌ UŵsetzuŶg Ŷot-
ǁeŶdigeŶ MaßŶahŵeŶ zu akzeptieƌeŶ, ǁeŶŶ diese ǀoƌdeƌgƌüŶdig ŵit NaĐhteileŶ füƌ die eigeŶe PositioŶ ǀeƌďuŶ-
deŶ siŶd. Jedeƌ ǁeiß, dass es KliŵasĐhutz ŶiĐht zuŵ Nulltaƌif geďeŶ kaŶŶ, uŶd deŶŶoĐh ist das VeƌhalteŶ ǀieleƌ 
daƌauf ausgeƌiĐhtet, ǀoŵ KliŵasĐhutz eiŶeŶ diƌekteŶ ǁiƌtsĐhaftliĐheŶ Voƌteil zu eƌzieleŶ. EiŶ solĐhes Modell kaŶŶ 
ŶiĐht fuŶktioŶieƌeŶ. 

EƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ 

Ϯϱ. Bis zuŵ Jahƌ ϮϬϮϬ eƌsĐheiŶt das EƌƌeiĐheŶ des ϯϱ %-MiŶdestziels füƌ deŶ AŶteil deƌ StƌoŵeƌzeuguŶg aus
eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ aŵ “tƌoŵǀeƌďƌauĐh iŵ EŶeƌgiekoŶzept deƌ BuŶdesƌegieƌuŶg ǁahƌsĐheiŶliĐh. Das )iel 
köŶŶte sogaƌ deutliĐh üďeƌtƌoffeŶ ǁeƌdeŶ. Mit BliĐk auf deŶ Beitƌag zuŵ üďeƌgeoƌdŶeteŶ KliŵasĐhutzziel ist dies 
zu ďegƌüßeŶ, da dies PoteŶzial zuƌ KoŵpeŶsatioŶ aŶdeƌeƌ, ŶiĐht eƌƌeiĐhteƌ )iele ŵit siĐh ďƌiŶgt. Aus “iĐht deƌ 
EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ stellt deƌ aŶsteheŶde “ǇsteŵǁeĐhsel iŵ EƌŶeueƌďaƌe-EŶeƌgieŶ-Gesetz ǀoŶ deƌ Pƌeis- zuƌ 
MeŶgeŶsteueƌuŶg eiŶeŶ ǁeiteƌeŶ “Đhƌitt auf deŵ Weg daƌ, die “tƌoŵeƌzeuguŶg aus eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ deŵ 
Wettďeǁeƌď auszusetzeŶ. IŶ dieseŵ KoŶteǆt spielt peƌspektiǀisĐh auĐh die “teigeƌuŶg ŶiĐht EEG-geföƌdeƌteƌ 
“tƌoŵŵeŶgeŶ eiŶe zuŶehŵeŶde Rolle. Dieses “egŵeŶt sollte ďei deƌ zuküŶftigeŶ AusgestaltuŶg des Föƌdeƌƌe-
giŵes stäƌkeƌe BeaĐhtuŶg fiŶdeŶ. 
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Ist-EŶtǁiĐkluŶg ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ: -Ϯϲ,ϳ % ;-ϭ,ϯ % p. a.Ϳ
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Im Bereich der erneuerbaren Wärme lässt der Monitoring-Bericht der Bundesregierung große Datenunsi-
cherheiten und wiederholte Umstellungen der Berechnungsmethodik erkennen, ohne dass dies transparent er-
läutert würde. So weichen die ausgewiesenen Anteile und der Entwicklungstrend vom letztjährigen Fortschritts-
bericht deutlich ab. Eine höhere Datentransparenz ist nicht zuletzt für die Bewertung des Fortschritts zum Errei-
chen des 14 %-Ziels im Jahr 2020 unabdingbar. Der  war im Jahr 2014 rückläufig. 
Der Monitoring-Bericht führt dies auf die milde Witterung zurück, liefert jedoch keine Begründung dafür, warum 
auch der prozentuale Anteil abgenommen hat. 

Mit Blick auf die Entwicklung der  sind erhebliche Daten- und 
Definitionsabweichungen hinsichtlich der Zielsetzungen (Anteil der erneuerbaren Energien vs. Treibhausgasmin-
derung) festzustellen, so dass die Belastbarkeit der bislang verwendeten Indikatorik fragwürdig erscheint. Durch 
die mögliche Mehrfachanrechnung bestimmter Kraftstoffe könnte das seitens der EU vorgegebene 10 %-Ziel bis 
2020 rechnerisch zwar noch erreicht werden, der tatsächliche Beitrag zur Treibhausgasminderung dürfte jedoch 
deutlich geringer ausfallen. 

Der Anteil der  stieg auf 13,5 % im Jahr 2014, die 
Entwicklung hat sich jedoch deutlich verlangsamt. Fortschritte werden praktisch nur noch durch den Zuwachs 
der erneuerbaren Stromerzeugung erreicht. Mit Blick auf die zur Zielerreichung von 18 % im Jahr 2020 verblei-
bende Zeit erscheint dies bedenklich. 

Der  zeigt, dass sich die Entwicklungen beim Stromverbrauch und 
beim Endenergieverbrauch zur Raumwärme mit Blick auf die Ziele für das Jahr 2020 annähernd zielkonform voll-
zogen haben. Bei den übrigen effizienzbezogenen Zielen zum Primärenergieverbrauch, zur Endenergieprodukti-
vität und zum Endenergieverbrauch im Verkehr bestehen dagegen mehr oder weniger große negative Abwei-
chungen. Angesichts dieser im Monitoring-Bericht bestätigten Entwicklungen hat die Bundesregierung im Zuge 
des NAPE ein Bündel von rund 40 neuen Instrumenten angestoßen. Deren Wirkungen bis zum Jahr 2020 sind 
aber vielfach noch unsicher. Die Expertenkommission hätte sich deshalb Strategien für den Fall gewünscht, dass 
die avisierten Einsparungen hinter den Erwartungen zurück bleiben. 

Dem Wunsch der Bundesregierung, das  zu begleiten, kommt die Expertenkommission 
gerne nach. Sie versteht darunter nicht nur die Bewertung makroökonomischer Indikatoren, sondern auch der 
einzelnen Instrumente hinsichtlich ihrer Wirkungen, ihrer Effektivität und Effizienz. Allerdings sind die Wirkungen 
vielfach noch nicht belastbar abzuschätzen. Deshalb hat die Expertenkommission vorerst nur einige grundsätzli-
che Überlegungen angestellt. Dazu gehören die Frage nach den Ursachen einer „Energieeffizienz-Lücke“ und ins-
besondere die . Letzteres ist für den NAPE von besonderer Bedeutung, 
da er anstelle von Regulierung stark auf Verhaltensänderungen durch Information und Beratung setzt. 

Des Weiteren haben wir einen Vorschlag für for-
muliert. Diese adressieren die Eignung von Instrumenten für die relevanten Handlungsfelder, die Anforderungen 
an die Indikatorik und die Datenbasis sowie die Beurteilung der Effektivität insbesondere unter Berücksichtigung 
der Einflüsse endogener und exogener Faktoren und deren Wirkungszusammenhänge – auch mit Blick auf das 
Erreichen langfristiger Energie- und Klimaschutzziele. Dabei sollten die Instrumente und Maßnahmen effizient 
umsetzbar sein, ebenso wie der zugehörige Monitoring-Prozess selbst. Empfehlungen müssen stets den Anfor-
derungen an Transparenz und Neutralität genügen. 
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Ein gutes Energieeffizienz-Monitoring 

(1) identifiziert die zielführenden Instrumente nach dem Kriterium der relevanten Handlungsfelder, 
(2) verfügt über eine geeignete Indikatorik, 
(3) stützt sich auf eine hinreichend belastbare und aktuelle Datenbasis, 
(4) verfügt über eine geeignete Methodik zur Beurteilung der Effektivität von Instrumenten und Maßnahmen 

insbesondere unter Berücksichtigung endogener und exogener Faktoren, 
(5) unterscheidet direkte und indirekte Wirkungen, 
(6) berücksichtigt auch Verteilungswirkungen, 
(7) prüft, ob die Wirkung von Instrumenten nachhaltig ist, 
(8) überprüft die Effizienz von Instrumenten und Maßnahmen, 
(9) ist selbst effizient umsetzbar, 
(10) ist transparent und neutral. 

Weil sich die NAPE-Instrumente noch im Prüf- und Planungsstadium oder am Beginn der Implementie-
rungsphase befinden, ist ein ergebnisorientiertes Ex-post-Monitoring des NAPE gegenwärtig nicht möglich. Ta-
belle 1 und Tabelle 2 zeigen am Beispiel von ausgewählten Instrumenten den 

. Die Tabellen mögen als grundsätzliches Muster einer Bewertungsmatrix verstanden 
werden, hinter der für die einzelnen Instrumente noch mehr oder weniger detaillierte Modellrechnungen, (Da-
ten-)Erhebungen u. Ä. durchgeführt werden müssen. Eine wesentliche Frage ist dabei auch, wie sich die Entwick-
lung ohne die Maßnahme vollzogen hätte (Bestimmung der Baseline bzw. der Referenzentwicklung) und welche 
Überlagerungen mit anderen Maßnahmen und externen Faktoren bestehen. Dies muss an dieser Stelle weiteren 
Untersuchungen vorbehalten bleiben. 
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Verbraucherkampagne, 
Schulung der Verkäufer 

im Handel; Dialogprozess 
mit Herstellern 

Pflicht zur Einführung 
von regelmäßigen  

Energie-Audits;  
1. Audit bis 05.12.2015, 

danach alle 4 Jahre 

Ausschreibungsmodell 
"STEP up!"  

(Stromeffizienz- 
potenziale) 

Zinsverbilligung; 
Einstiegsstandard  
(10 % Einsparung);  
Premiumstandard  
(30 % Einsparung) 

Beratung, Information, 
Motivation 

Ordnungsrechtliche Ver-
pflichtung 

Wettbewerbliche 
 Effizienzerschließung 

Finanzielle Anreize für  
Investitionen im Bereich 

von Produktions- 
anlagen/-prozesse 

Hersteller, Handel und 
Verbraucher 

Unternehmen mit mehr 
als 250 Beschäftigten  

oder Jahresumsatz von 
mehr als 50 Mio. Euro 

und Bilanzsumme mehr 
als 43 Mio. Euro; insge-

samt rund 50.000 Unter-
nehmen 

Unternehmen, Energie- 
dienstleister, Stadtwerke, 
Energiegenossenschaften 

und andere Akteure 

Unternehmen der  
gewerblichen Wirtschaft, 

Contractoren und Frei-
berufler 

Strom Alle Energieträger Strom Alle Energieträger, aber 
mit Schwerpunkt Strom 

Ausschreibung BAFA im 
August 2015; Laufzeit des 
Projekts bis Ende 2018, 

ggf. bis Ende 2020 

Energiedienstleistungs-
gesetz am 05.02.2015 

vom Bundestag  
beschlossen 

Pilotphase "STEP up!"  
ab 2015; Begleitung 

durch die AG "Wettbe-
werbliches Ausschrei-

bungsmodell" der Platt-
form Energieeffizienz 

Umsetzung durch die 
KfW 2015; gefördert wer-
den Investitionsmaßnah-
men zur Energieeinspa-

rung von mindestens 
10 % bzw. 30 %. 

Weiterführung Stake- 
holderdialog; extern  
moderierter Dialog- 
prozess mit Geräte- 

herstellern, Handel und 
Verbrauchern; Förder- 
volumen: 6 Mio. Euro 

p. a. für das beauftragte  
Konsortium 

Bei Nichterfüllung des 
Audits Bußgeld von 

50.000 Euro;  
Freistellung von Audit-

Pflicht bei Existenz eines 
Energie-/Umwelt- 

management-systems  
(EMAS)  

Planung: Bis 2018 Aus-
schreibungen mit einem 
Volumen von rund 300 

Mio. Euro;  
bei Bewährung Fortfüh-
rung, Weiterentwicklung 

und ggf. Ausweitung 

Ausbau der Zusammenar-
beit mit Landesförderin-

stituten 

85,0 50,5 26,0-51,5 29,5 

5,1 3,4 1,5-3,1 2,0 

Zielerreichungs-,  
Wirkungs-  

und Wirtschaftlichkeits-
kontrolle sind Auftrags-

gegenstand 

Keine Berichterstattungs-
pflicht der Unternehmen, 
nur Stichprobenkontrol-
len durch BAFA bei 20 % 

der Unternehmen 

Geplant Geplant 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Ja, Stromverbrauch wird 
unmittelbar adressiert 

Ja, Energieeffizienz  
allgemein 

Ja, Stromverbrauch wird 
unmittelbar adressiert 

Ja, Energie- und speziell 
Stromeffizienz 

Diffusionsgrad der  
„beworbenen“  

Top-Runner-Geräte 

Ja, auf Basis der Berichte 
zum Audit  

(aber nur Stichproben) 

Anzahl der teilnehmen-
den Unternehmen  

zusammen mit Preis- und 
Einspardaten der  

Maßnahmen 

Nur über Auswertung der 
KfW-Angaben zu den  

begünstigten  
Unternehmen und  

Maßnahmen 

Absatzdaten der  
Top-Runner-Geräte  

verfügbar 

Ja, auf Basis der Berichte 
zum Audit  

(aber nur Stichproben) 

Daten liegen mit dem  
Ergebnis der  

Ausschreibungsverfahren 
vor 

Ja, falls alle relevanten 
Förderdaten hinsichtlich 

der geförderten  
Maßnahmen und deren 

Ergebnisse verfügbar sind 

Referenzentwicklung  
definieren;  

Breitenwirkung des  
Instruments:  

Informationsverbreitung,  
erreichte Zielgruppen;  
Wechselwirkung mit  

anderen Instrumenten 
(z. B. Öko-Design-RL) 

Befragung nach Umset-
zung der Potentiale,  

soweit Berichte an BAFA 
dazu keine Aussagen  

treffen; potentiell hohe 
Wechselwirkungen mit 

EU-ETS 

Referenzentwicklung  
bezüglich der bei der 

Ausschreibung zum Zuge 
gekommenen  
Maßnahmen;  

Umfang der Beteiligung 
an der Ausschreibung;  

Vorher-/Nachher-Analy-
sen auf Basis der Unter-

nehmensdaten 

Referenzentwicklung  
für die geförderten  

Maßnahmen;  
Vorher-/Nachher-Analy-

sen auf Basis der  
Unternehmensdaten; 

Wechselwirkungen mit 
EU-ETS 

Direkt:  
Marktdurchdringung der  

Top-Runner-Geräte;  
indirekte Wirkungen eher 

schwach 

Direkt:  
Einsparwirkungen; 

signifikante indirekte 
Wirkungen nicht  

erkennbar 

Direkt:  
Einsparwirkungen; 

signifikante indirekte 
Wirkungen nicht  

erkennbar 

Direkt:  
Einsparwirkungen; 

signifikante indirekte 
Wirkungen nicht  

erkennbar 

Vermutlich gering;  
ggf. abhängig von Kosten 
der Top-Runner-Geräte 

Verteilungswirkungen  
innerhalb der Branchen 
(KMU vs. Nicht-KMU) 

Bezüglich Akteursvielfalt  
abhängig vom  

Ausschreibungsmodus 

Nur begrenzte  
Verteilungswirkungen 

Dauerhaftigkeit des 
 Instruments; 

Vergleichsstudien 

Durch regelmäßiges  
Audit langfristige 

Wirkungen  
wahrscheinlich 

Abhängig von  
Dauerhaftigkeit des  

Ausschreibungs- 
programms 

Bei langfristigen  
Investitionsvorhaben  

implizit gegeben 

Kosten für das Projekt 
sind vergleichsweise  

gering; Effizienz hängt 
von der Effektivität ab 

Kosten wohl eher gering; 
Effizienz abhängig von 

Energieeinsparung;  
potentiell hohe Effizienz 

Im Grundsatz hoch;  
abhängig auch von Art 

und Umfang der  
Ausschreibung und der 

Teilnehmer 

Mittelaufwand bei  
niedrigem Zins begrenzt; 

Effizienz abhängig von 
Mitnahmeeffekten 

Nur bei begrenztem  
Mitteleinsatz  

(ggf. Aufgabe des  
Projektnehmers) 

Hoch, soweit belastbare 
Daten aus den Berichten 

vorliegen 

Vergleichsweise günstig, 
weil hohe Datenverfüg-

barkeit 

Je nach Datenlage güns-
tig; aber: Abschätzung 
der Mitnahmeeffekte 

Bei weichen Instrumen-
ten Transparenz eher 

schwierig 

Abhängig von Sicher- 
stellung und Realisierung 

der Stichproben 

Hoch bei Öffentlichkeit 
der Ausschreibungs- 

verfahren 

Hoch bei Verfügbarkeit 
der Daten für die  

geförderten Maßnahmen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Veƌkehƌ 

ϯϯ. Das Kapitel zum Verkehr lag der Expertenkommission im Entwurf des Monitoring-Berichts, der am
05.11.2015 vom BMWi versandt wurde, noch nicht vor. Daher kann sich die Expertenkommission nicht darauf 
beziehen. Dennoch können allgemeingültige Aussagen zum Verkehr auf Grundlage der bekannten Entwicklungen 
getroffen werden. Eine späteƌe KoŵŵeŶtieƌuŶg könnte in einem gesonderten Bericht oder aber in der Stellung-
nahme zum Monitoring-Bericht 2016 erfolgen. 

ϯϰ. Die Erhöhung des EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs iŵ Veƌkehƌ im Jahr 2014 stellt einen weiteren Rückschritt in
Bezug auf das Ziel des Energiekonzepts dar, welches bis zum Jahr 2020 eine zehnprozentige Minderung des End-
energieverbrauchs gegenüber 2005 vorsieht (vgl. Abbildung 3). Verantwortlich für diese Entwicklung sind sowohl 
der Individual- als auch der Güterverkehr auf der Straße. Beide Sektoren verzeichnen eine Zunahme der Gesamt-
fahrleistung auf die höchsten Werte in der Geschichte der Bundesrepublik, welche nicht durch Effizienzfort-
schritte kompensiert werden konnte. Hierbei spielen Rebound-Effekte zwischen verbesserter Fahrzeugeffizienz 
und Fahrleistung, aber auch zwischen Fahrzeugeffizienz und Fahrzeuggewicht und -leistung eine wesentliche 
Rolle. 

AďďilduŶg ϯ: EŶtǁiĐkluŶg des EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs iŵ Veƌkehƌ iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϭ ďis ϮϬϭϰ, soǁie 
)iele füƌ ϮϬϮϬ uŶd ϮϬϱϬ 

Quelle: Eigene Darstellung 

ϯϱ. Angesichts der derzeitigen Entwicklung ist die Erreichung des 2020-Ziels in weite Ferne gerückt. Verschie-
dene Szenarien prognostizieren eine Verfehlung selbst mit zusätzlichen Maßnahmen. Das Aktionsprogramm Kli-
maschutz fokussiert sich derzeit auf den Güterverkehr und wird die Ziellücke nicht schließen. Die Expertenkom-
mission ist weiterhin der Ansicht, dass die )ieleƌƌeiĐhuŶg iŵ Veƌkehƌssektoƌ nicht ausreichend ernstgenommen 
wird. Das schlägt sich auch darin nieder, dass keine Maßnahmen erkennbar vorbereitet werden, die dem Problem 
Abhilfe leisten. Ein weiteres Indiz dafür ist die Tatsache, dass seitens der Bundesregierung im Fortschrittsbericht 
2014 allenfalls für das Jahr 2030 eine Minderung des Energieverbrauchs von 10 % erwartet wird. Gerade auch 
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vor dem Hintergrund der jüngst bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei der Angabe der spezifischen CO2-
Emissionswerte von Kraftfahrzeugen besteht hier dringender Handlungsbedarf. 

Die Überprüfung der existierenden Instrumente zur Emissions- und Energieverbrauchsreduktion im Ver-
kehr und deren Weiterentwicklung ist nötig, um zusätzliche Reduktionen anzureizen. Darüber hinaus ist auch 
über die Einführung neuer Instrumente nachzudenken. Dabei greift der Fokus der 

 (MKS) auf Kraftstoffe und technische Optionen nach Ansicht der Expertenkommission zu kurz. Eine ver-
kehrsträgerübergreifende, integrierte Strategie zum Mobilitätssystem mit quantitativen Zielen ist nötig, welche 
Infrastrukturplanung, Raumplanung, Politikinstrumente, Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) sowie intermodale Verkehrskonzepte aufeinander abstimmt. 

Darüber hinaus sind  zu berücksichtigen. So ist für den Erfolg oder 
Misserfolg der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge die Weiterentwicklung der Batterietechnologie entschei-
dend. Um dem Anspruch eines Leitmarktes für Elektromobilität gerecht zu werden, sind auch infrastrukturelle 
Veränderungen erforderlich. Für den Langstreckeneinsatz und insbesondere für den Straßengüterverkehr ist je-
doch der Brennstoffzellenantrieb aus heutiger Sicht die vielversprechendste Technologie. Hierfür ist der Infra-
strukturaufbau noch entscheidender, da diese Fahrzeuge zwingend auf eine Tankstelleninfrastruktur für Wasser-
stoff angewiesen sind. 

Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit begrüßt die Expertenkommission die Entwicklung eines statis-
tischen  in Übereinstimmung mit den Entwicklungen im europäischen Ausland. Gleich-
zeitig zeigt sie Verständnis dafür, dass aktuell noch keine Zahlenangaben veröffentlicht werden, da die entspre-
chenden Untersuchungen und Berechnungen noch laufen. 

Die Bundesregierung schlägt mit dem Entwurf des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes eine 
 vor. Bezog der entsprechende Indikator sich bisher auf die gesamte Nettostrom-

erzeugung, soll er sich künftig auf die regelbare Stromerzeugung beziehen. Das Gesetz strebt damit offenkundig 
de facto keinen weiteren quantitativen Zuwachs an KWK-Strom an, sondern setzt primär auf den Brennstoff-
wechsel von Kohle zu Erdgas. Mit dem größer werdenden Anteil der erneuerbaren Energien und deren begrenz-
ter KWK-Fähigkeit wird das KWK-Ausbauziel zusätzlich abgeschwächt. Nach Auffassung der Expertenkommission 
wird dadurch der Vorrang zwischen dem Ausbauziel für die erneuerbaren Energien und dem KWK-Ausbauziel 
zugunsten der erneuerbaren Energien geklärt. In der Folge bedeutet dies, dass der wärmegeführte Betrieb von 
KWK-Anlagen in Zukunft zugunsten einer Backup-Stromerzeugung für die Erneuerbaren deutlich zurückgehen 
wird. 

Die Expertenkommission teilt die Ansicht des Monitoring-Berichts, dass der 
 der Energiewende hinterherhinkt. Ein erstes Feld sind die im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) 

aus dem Jahr 2009 benannten ursprünglich 24 Netzausbauprojekte (bislang wurde nur das Ausbauprojekt mit 
der Nr. 22 widerrufen). Das Ausmaß der Verzögerung der EnLAG-Projekte wird in Abbildung 4 deutlich. Es sind 
vier Kurven zu erkennen. Der „Ursprungspfad“ verdeutlicht den im Jahr 2009 vorgesehenen Zeitrahmen. Des 
Weiteren sind aktualisierte Zeitpfade eingezeichnet, wobei für das Jahr 2015 ein „Best-Case“-Szenario hinzuge-
fügt worden ist. Ende 2014 wurden tatsächlich 367 km fertiggestellt, über 100 km weniger als 2013 noch prog-
nostiziert und über 450 km weniger als ursprünglich vorgesehen. Zusätzlich möchte die Expertenkommission da-
rauf hinweisen, dass der Netzausbau an Land mit dem Netzausbau auf See besser koordiniert werden muss, da 
ansonsten der Offshore-Windstrom zwar bis zu den Umspannstationen an der Küste geleitet werden kann, von 
dort aber nur teilweise in die Verbrauchszentren weitergeleitet werden könnte. 
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AďďilduŶg ϰ: UƌspƌüŶgliĐh geplaŶteƌ uŶd tatsäĐhliĐheƌ )ielpfad des Netzausďaus ŶaĐh EŶLAG 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von BNetzA (2015a) 

ϰϭ. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 27. August 2015 seinen Referentenentwurf für
ein Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) vorgelegt. Diesem Vorschlag zufolge 
soll sich der Preis für Elektrizität nach wettbewerblichen Grundsätzen frei am Markt bilden. „Die Höhe der Strom-
preise am Großhandelsmarkt wird regulatorisch nicht beschränkt“. Es gibt nur wenige Beobachter, die davon 
ausgehen, dass diese Selbstbeschränkung der Energiepolitik genügend dauerhaft ist, dass private Investitions-
entscheidungen belastbar darauf aufbauen können. Beim StƌoŵŵaƌktdesigŶ Ϯ.Ϭ teilt die Expertenkommission 
daher die vielfach geäußerte Skepsis gegenüber dem Versprechen der Politik, sich künftig aus der Preisbildung 
am Stromgroßhandelsmarkt herauszuhalten. Dieses Versprechen stellt keine belastbare Grundlage für die Markt-
teilnehmer dar, nicht zuletzt auch deshalb, weil mit der strategischen Reserve implizit eine neue Möglichkeit zur 
regulatorischen Preisbeeinflussung geschaffen werden soll. 

ϰϮ. Aus Anlass der geplanten Gesetzesinitiative zur Digitalisierung der Energiewende hat sich die Experten-
kommission mit dem Thema „Sŵaƌt EŶeƌgǇ“ befasst. Empfehlungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
jedoch noch nicht ableiten. 

EŶeƌgiepƌeise uŶd EŶeƌgiekosteŶ 

ϰϯ. Im Hinblick auf die Bezahlbarkeit der Elektrizitätsversorgung begrüßt die Expertenkommission die Bemü-
hungen der Bundesregierung, den weiteren AŶstieg deƌ LetztǀeƌďƌauĐheƌausgaďeŶ zu bremsen. Für die Berichts-
periode sind Erfolge erkennbar, doch gibt es andererseits auch Anzeichen dafür, dass sich der Ausgabenanstieg 
wieder beschleunigen könnte. Ein Indiz dafür ist der aktuelle Entwurf des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes mit 
impliziten CO2-Vermeidungskosten von mehr als 300 Euro/t. Ein weiteres Indiz ist der Beschluss zum Verkabe-
lungsvorrang beim Ausbau des Höchstspannungsnetzes. Die Expertenkommission empfiehlt den politischen Ent-
scheidungsträgern, den Aspekt der Bezahlbarkeit nicht aus den Augen zu verlieren, gerade angesichts der zahl-
losen Wünsche und Forderungen, deren Umsetzung mit zusätzlichen Ausgaben verbunden ist. 
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ϰϰ. Die Expertenkommission plädiert daher erneut dafür, die aggƌegieƌteŶ LetztǀeƌďƌauĐheƌausgaďeŶ füƌ
Elektƌizität als Indikator für die Bezahlbarkeit der Elektrizität aus gesamtwirtschaftlicher Sicht heranzuziehen, 
und legt auch in ihrem diesjährigen Bericht wieder eine detaillierte Übersicht vor, wobei es sich um teilweise 
vorläufige Werte handelt. Die absoluten Letztverbraucherausgaben sind im Berichtszeitraum leicht gesunken. 
Momentan entwickelt sich also die Energiewende im Bereich der Elektrizität leicht vorteilhaft aus Sicht der pri-
vaten, gewerblichen und industriellen Verbraucher. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass dies v. a. den 
drastisch gesunkenen Ausgaben für „Erzeugung und Vertrieb“ zu verdanken ist. Gegenüber dem Jahr 2010 hat 
sich diese Position nahezu halbiert. Zu den Ursachen dafür gehören der gut um ein Fünftel gesunkene Absatz von 
nicht-erneuerbarer Elektrizität und die stetig sinkenden Großhandelspreise. Der Einbruch der Großhandelspreise 
ist dabei nur zu einem Teil durch den sogenannten Merit-Order-Effekt bestimmt und damit energiewendegetrie-
ben. Die Großhandelspreise werden maßgeblich durch die Entwicklung der internationalen Preise für Primär-
energieträger (Steinkohle und Erdgas) und die Preisentwicklung für CO2 bestimmt. 

ϰϱ. Der von der Expertenkommission vorgeschlagene Indikator– der AŶteil deƌ LetztǀeƌďƌauĐheƌausgaďeŶ
füƌ Elektƌizität aŵ ŶoŵiŶaleŶ BƌuttoiŶlaŶdspƌodukt – ist im Berichtszeitraum 2014 leicht auf 2,4 % gesunken 
(70 Mrd. Euro) (vgl. Abbildung 5). Die Letztverbraucherausgaben für Wärme und Verkehr sind v. a. aufgrund der 
internationalen Öl- und Gaspreisentwicklung zurückgegangen. Diese betragen für Wärme im Jahr 2013 insgesamt 
3,5 % (100 Mrd. Euro), für Verkehr im Jahr 2014 etwa 2,8 % (83 Mrd. Euro). Für das Jahr 2013 summierte sich der 
Anteil der Letztverbraucherausgaben für Energie auf etwa insgesamt 9,0 % (255 Mrd. Euro). 

AďďilduŶg ϱ: AŶteil deƌ LetztǀeƌďƌauĐheƌausgaďeŶ füƌ Elektƌizität aŵ BƌuttoiŶlaŶdspƌodukt 

Quelle: Eigene Darstellung 

ϰϲ. In der letzten Stellungnahme wurde das Konzept der EŶeƌgiestüĐkkosteŶ zum Monitoring der Belastung
der Unternehmen durch Energiekosten eingeführt. Der Bundesregierung wird empfohlen, stärker auf Energie-
stückkosten abzustellen. Dazu werden in dieser Stellungnahme Weiterentwicklungen vorgestellt: Anhand einer 
Dekomposition wird die Frage geklärt, welche „Treiber“ für die Entwicklung der Energiestückkosten im deutschen 
und europäischen Produzierenden Gewerbe verantwortlich waren. Es zeigt sich, dass gestiegene Energiestück-
kosten insbesondere durch sekundäre Energieträger zu erklären sind. Eine gestiegene Wertschöpfung wirkt die-
sem Effekt entgegen. Ferner zeigt sich, dass die deutsche Energiewende für die Energiestückkosten der heimi-
schen Industrie teilweise eine geringe Bedeutung besitzt. Bemerkenswert ist zudem, dass die im Energiewende-
kontext wichtige Produktgruppe „Elektrizität, Gas, Fernwärme“ in Deutschland (zumindest bis 2011) einen gerin-
geren Kostenanstieg als in Europa erzeugt. Detailliert beleuchtet wird auch der tertiäre Sektor. Die Energiestück-
kosten im Dienstleistungssektor sind weniger stark gestiegen als im primären und sekundären Sektor. 
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ϰϳ. Der Indikator der Energiestückkosten wird dahingehend weiterentwickelt, dass nun auch „indirekte“, d. h.
in den Vorleistungen enthaltene Energiekosten Berücksichtigung finden. Diese nehmen seit Jahren auf sehr brei-
ter Basis zu und sind (mittlerweile) für die meisten Sektoren weit bedeutsamer als die „direkten“ Energiekosten. 
Dies gilt beispielsweise für die Sektoren des Produzierenden Gewerbes. Die iŶdiƌekteŶ EŶeƌgiekosteŶ in den von 
uns näher betrachteten sechs wichtigen Sektoren des Produzierenden Gewerbes betragen zwischen 5 und 11 
Milliarden Euro je Sektor und liegen damit zum Teil über den direkten Energiekosten, die nur 2 bis 8 Milliarden 
Euro je Sektor ausmachen.  

ϰϴ. Der Indikator der Energiestückkosten erhält seine Aussagekraft v. a. bei transnationalen Betrachtungen.
Der Vergleich der deutschen totaleŶ EŶeƌgiestüĐkkosteŶ mit dem europäischen Durchschnitt in Abbildung 6 ver-
deutlich an dieser Stelle dreierlei: Die heimischen totalen Energiestückkosten der betrachteten Sektoren liegen 
erstens strukturell auf einem niedrigeren Niveau als in Europa. Zweitens haben sich die totalen Energiestückkos-
ten in Europa über den Zeitraum dynamischer nach oben entwickelt als hierzulande. Und drittens gelang es 
Deutschland nach der letzten Wirtschaftskrise deutlich besser, die totalen Energiestückkosten nach unten zu 
führen als dem europäischen Durchschnitt. Der Grund für Letzteres liegt darin, dass die betrachteten Sektoren 
des deutschen Produzierenden Gewerbes ihre Wertschöpfungen zwischen 2008 und 2011 in der Regel ausweiten 
konnten und gleichzeitig die totalen Energiekosten zurückgingen. Im europäischen Durchschnitt hingegen gingen 
die totalen Energiekosten teilweise weniger stark zurück und insbesondere die Wertschöpfungen der Industrien 
entwickelten sich schlechter als in Deutschland. Die „totalen Energiekosten“ bzw. die von uns vorgeschlagene 
Maßzahl der „totalen Energiestückkosten“ zeigen also für das deutsche Produzierende Gewerbe ein günstigeres 
Bild als für den europäischen Durchschnitt. 

AďďilduŶg ϲ: Totale EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŶ ausgeǁählteŶ SektoƌeŶ des deutsĐheŶ uŶd euƌopäisĐheŶ Pƌo-
duzieƌeŶdeŶ Geǁeƌďes zǁisĐheŶ ϭϵϵϱ uŶd ϮϬϭϭ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 
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Neben den Energiekosten im Verarbeitenden Gewerbe bzw. im Produzierenden Gewerbe werden auch 
die  analysiert. Zwischen 1995 und 2011 sind die durch-
schnittlichen direkten Energiestückkosten im Dienstleistungssektor weniger stark gestiegen als im primären oder 
im sekundären Sektor. Die Dienstleister sind somit weniger stark von den allgemein zunehmenden Energiekos-
tenbelastungen in der deutschen Wirtschaft betroffen. 

Wie der Monitoring-Bericht zur Energiewende festhält, fehlen für einen aktuelleren internationa-
len Energiestückkostenvergleich. Daher macht die Expertenkommission einen Vorschlag zur Aktualisierung der 
Datenbasis. 

Viele Maßnahmen der Energiewende sind mit Zusatzkosten verbunden. Eine faire 
 auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftsunternehmen ist für die Politik von großer Bedeu-

tung. Die Expertenkommission hat sich dazu bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen ausführlich geäu-
ßert und greift das Thema erneut auf. Entsprechende Erwägungen sollten auf politischer Ebene bei der weiteren 
Ausgestaltung der Energiewende verstärkt eine Rolle spielen.  

Bei den Ausführungen handelt es sich nicht um die Entwicklung einer umfassenden Lösung dieser Proble-
matik, sondern um exemplarische Hinweise dazu, wie auf wissenschaftlichem Fundament eine 

 aussehen könnte. In Verteilungsdebatten sollte zunächst untersucht werden, ob man den 
Status quo im Hinblick auf Pareto-Effizienz verbessern kann. In diesem Fall ist es möglich, eine Gruppe bzw. ein-
zelne Individuen besser zu stellen, ohne dass dabei irgendjemand anderes schlechter gestellt werden muss. Der 
Bericht präsentiert einige Beispiele mit teilweise beträchtlichem Optimierungspotenzial. Wenn es etwa möglich 
ist, die Warmmiete durch  zu senken, dann erleidet der Vermieter keinen Nach-
teil, da er die Sanierungskosten über die Kaltmiete refinanzieren kann und der Mieter profitiert von einer gerin-
geren Warmmiete. Allerdings sind viele Maßnahmen im Bereich der Energiewende nicht in dieser Form finan-
zierbar. Am Beispiel der Gebäudesanierung können „unrentierliche Mehrkosten“ entstehen, die durch Vermieter 
(zu geringe Kaltmiete), Mieter (höhere Warmmiete) oder Steuerzahler (staatliche Fördermittel) gedeckt werden 
müssten. Darin liegt ein zentraler Verteilungskonflikt. Die Bundesregierung sollte deshalb die Pareto-Ineffizien-
zen analysieren und Lösungsansätze entwickeln. 

Auch auf  kommt es zu Verteilungseffekten: Während insbesondere der Bausektor 
von Sanierungen profitiert, kommt es zu Einbußen bei den Energielieferanten. Durch quantitative Analysen kön-
nen die Verteileffekte zwischen Sektoren aufgezeigt werden. Wir geben ein Beispiel dazu. Die Expertenkommis-
sion ist der Ansicht, dass ein derart strukturiertes Verständnis über die Verteilungseffekte ein wesentlicher Faktor 
für den Erfolg der Energiewende ist. 

Die Expertenkommission hatte sich in ihrer letztjährigen Stellungnahme kritisch mit den Aussagen der 
Bundesregierung über die Wirkungen der Energiewende auf  auseinander gesetzt 
und bemängelte dabei insbesondere den verwendeten methodischen Ansatz. Da der Monitoring-Bericht 2015 
die Aussagen aus dem vergangenen Jahr unverändert wiederholt, sieht sich die Expertenkommission dazu ver-
anlasst, diese Thematik noch einmal aufzugreifen und legt die Ergebnisse einer Untersuchung über die volkswirt-
schaftlichen Wirkungen des EEG vor. Der Wachstumseffekt beruht im Kern darauf, dass die mit dem EEG ausge-
lösten Investitionen zum großen Teil über Differenzkosten finanziert werden, die in Form der EEG-Umlage durch 
die Letztverbraucher überwiegend erst in den kommenden Jahren refinanziert werden. 



Drucksache 18/6780 – 128 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ 

Z-18 

ϱϱ. Abbildung 7 zeigt die WiƌkuŶgeŶ des EEG als prozentuale Änderung des BIP im Energiewende-Szenario
gegenüber dem kontrafaktischen Szenario. Im Ergebnis lassen sich grob eine Zubauphase und eine Finanzierungs-
phase erkennen. Die Zubauphase zwischen 2000 und 2014 ist gekennzeichnet durch den kontinuierlichen Leis-
tungszubau und die hohen Investitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie die damit verbundenen Sekun-
däreffekte. Die Differenzkosten steigen zunächst nur langsam, jedoch erhöht sich ihr Volumen ab 2010. Der Aus-
fuhrsaldo und die vermiedenen Energieimporte nehmen zunächst eine untergeordnete Rolle ein. Der Verlauf des 
resultierenden Gesamteffekts (durchgezogene Linie) liegt bis 2014 über der Nulllinie und erreicht im Jahr 2010 
einen Spitzenwert von 0,9 % des BIP. Ohne das EEG wäre der Wachstumseffekt entsprechend geringer ausgefal-
len. Dieser Wachstumseffekt beruht im Kern darauf, dass die Differenzkosten über die EEG-Umlage nicht bereits 
im Jahr der erneuerbaren Investitionen getätigt werden, sondern überwiegend erst in den kommenden Jahren. 
Der negative Wachstumseffekt höherer Elektrizitätspreise auf das Wirtschaftswachstum wird also erst mit Ver-
zögerung eintreten, zunächst dominiert der positive Effekt als Folge der mit den erneuerbaren Investitionen an-
gestoßenen zusätzlichen Nachfrage. 

AďďilduŶg ϳ: GesaŵtǁiƌtsĐhaftliĐhe AusǁiƌkuŶgeŶ deƌ iŵ )eitƌauŵ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϰ eƌƌiĐhteteŶ EEG-AŶlageŶ 
als ÄŶdeƌuŶg aŵ BƌuttoiŶlaŶdspƌodukt 

Quelle: Eigene Berechnungen entsprechend Ensys (2015) 

AusďliĐk ϮϬϯϬ 

ϱϲ. In ihren Monitoring-Berichten und im ersten Fortschrittsbericht vom Dezember 2014 konzentriert sich die
Bundesregierung auf den Zeithorizont bis zum Jahr 2020. Angesichts der bis dahin verbleibenden fünf Jahre emp-
fiehlt die Expertenkommission, die Analyse in künftigen Monitoring-Berichten für den )eithoƌizoŶt ďis zuŵ Jahƌ 
ϮϬϯϬ auszudehnen. Dies auch deshalb weil seit Erstellung des Energiekonzepts im Jahr 2010 eine Reihe von Ver-
änderungen eingetreten ist und aktuelle Referenzszenarien darauf hindeuten, dass das Klimaschutzziel 2030 
ohne zusätzliche Maßnahmen deutlich verfehlt werden könnte. 
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In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, den  des 
Energiekonzepts für 2030 zu vervollständigen. In der Zielhierarchie der Bundesregierung betrifft dies die Ergän-
zung eines Kernziels für Energieeffizienz sowie die Komplettierung der Steuerungsziele für erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr. Auf dieser Ebene können Ziele allerdings auch 
indikativ angelegt werden. 

Die Zielfestlegung kann auf der Grundlage bestehender oder noch anzustoßender 
 erfolgen. Dabei sollten einerseits gezielt robuste Entwicklungsstrategien in den Fokus genommen und ande-

rerseits geprüft werden, welche alternativen Wege gangbar sind, falls unerwartete Entwicklungen eintreten, die 
eine Pfadkorrektur erforderlich machen, damit die Kernziele und insbesondere das Oberziel für 2030 erreicht 
werden. 

Die Energiewende kommt voran, wenn auch insgesamt nicht so schnell wie ursprünglich geplant und er-
forderlich. Während in einzelnen Bereichen wie der erneuerbaren Elektrizitätserzeugung die Ziele für das Jahr 
2020 erreicht oder übererfüllt werden dürften, reichen die bisherigen Fortschritte in anderen Bereichen noch 
nicht aus. Letzteres gilt namentlich für das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 % zu reduzieren. Im 
Verkehr läuft die Entwicklung sogar in die falsche Richtung. 

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung einen umfangreichen Katalog von Gesetzesinitiativen und 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die drohende Verfehlung des Treibhausgasminderungsziels zu vermei-
den. Allerdings ist es bisher nicht gelungen, parlamentarische Mehrheiten gerade für vermutlich besonders wirk-
same Instrumente zu erzielen wie etwa die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Die De-
fizite liegen jetzt vor allem in der zeitnahen und wirkungsstarken Umsetzung der Beschlüsse. Dies gilt beispiels-
weise für den Stromnetzausbau und die Energieeffizienz. 

Aus Sicht der unabhängigen Expertenkommission sollten mögliche Verfehlungen einzelner Ziele des Ener-
giekonzepts nicht allein der Politik zugeschrieben werden. Neben wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konflik-
ten erschweren auch exogene Ursachen wie beispielsweise die niedrigen Weltmarktpreise für fossile Energien 
und CO2-Emissionsrechte das Erreichen der Energiewendeziele. Dies bietet jedoch keinen Grund dafür, die Ziele 
pauschal als zu ehrgeizig einzustufen. Stattdessen sollte das Energiewende-Monitoring sowohl die Ursachen für 
mögliche Zielverfehlungen als auch die Maßnahmen und deren Beiträge zur Zielerreichung realistisch analysie-
ren, um bei Bedarf und mit Blick auf eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung 
„nachsteuern“ zu können. 

In ihren Kommentaren zu den jährlichen Monitoring-Berichten der Bundesregierung präsentiert die Ex-
pertenkommission dafür Anregungen. Die Expertenkommission wird den konstruktiven und teilweise auch kriti-
schen Dialog mit der Bundesregierung fortsetzen, und zwar gerade auf den Feldern, wo der Energiewende-Fort-
schritt schwieriger zu erzielen ist als gedacht. Dass diese Zusammenarbeit fruchtbar ist, schlägt sich auch darin 
nieder, dass die Bundesregierung bereits zahlreiche Anregungen aufgegriffen und umgesetzt hat. 



Drucksache 18/6780 – 130 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Z-20 

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“  



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 131 – Drucksache 18/6780 

Vorwort 

i 

Das vorliegende Dokument ist die Stellungnahme zum vierten Monitoring-Bericht der Bundesregierung. 
Der Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ ist Teil einer Langfriststrategie, welche im Energiekonzept der 
Bundesregierung vom September 2010 verankert wurde und deren ehrgeizige Ziele nach der Reaktorkatastrophe 
im japanischen Fukushima mit dem im Juni 2011 gesetzlich festgeschriebenen Ausstieg aus der Kernenergie noch 
ambitionierter wurden. Der Monitoring-Prozess dient dem Ziel, die Umsetzung des Maßnahmenprogramms und 
des Energiekonzepts zu überprüfen, um bei Bedarf nachsteuern zu können. Dazu bestellte die Bundesregierung 
eine unabhängige Expertenkommission aus vier Energiewissenschaftlern, welche die von den Ministerien zu 
erstellenden, jährlichen Monitoring-Berichte begutachten und kommentieren soll. Nach dem letztjährigen, 
breiter angelegten Fortschrittsbericht, der alle drei Jahre veröffentlicht wird und sein Augenmerk auch auf die 
kommenden Jahre richtet und eine größere Analysekomponente enthält, bezieht sich die Stellungnahme im 
aktuellen Jahr 2015 wieder auf einen Monitoring-Bericht. Diese regulären Berichte liefern im Schwerpunkt einen 
faktenbasierten Überblick über den Fortschritt bei der Umsetzung der Energiewende. 

Die diesjährige Stellungnahme bezieht sich auf den Entwurf des vierten Monitoring-Berichts, der uns vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 05.11.2015 zur Verfügung gestellt wurde. Dieser be-
fand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Ressortabstimmung, das Kapitel „Verkehr“ fehlte vollständig. Eine 
zielführende Kommentierung war vor diesem Hintergrund für diesen wichtigen Teil der Energiewende, bei dem 
angesichts der derzeitigen Entwicklung die Erreichung des 2020-Ziels in weite Ferne gerückt ist, leider nicht mög-
lich. Ansonsten lagen uns in diesem Jahr die notwendigen Entwürfe und Informationen mit hinreichendem zeit-
lichen Vorlauf vor. Wir danken dem BMWi für die Anstrengungen diesbezüglich. 

In Begleitung des Monitoring-Prozesses sowie zum Informationsaustausch bezüglich des vierten Monito-
ring-Berichts fanden zahlreiche Treffen mit Vertretern des BMWi, der Bundesnetzagentur (BNetzA) und des Um-
weltbundesamtes (UBA) statt. Im September 2015 kam es auch zu einem gesonderten Informationsaustausch 
zwischen der Expertenkommission und Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI). In diesen Treffen wurde Raum gegeben, geplante politische Instrumente der Bundesregierung zu kon-
kretisieren und kritischen Nachfragen der Expertenkommission nachzukommen. 

Einige der in den Treffen angeregten Themen konnten bereits in diese Stellungnahme aufgenommen wer-
den (z. B. das Thema der „integrierten Entwicklung“ des Energiesystems). Weiterhin war der Vorsitzende der 
Expertenkommission Mitglied im „Forschungsforum Energiewende“ beim Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und im Kuratorium des Akademieprojekts „Energiesysteme der Zukunft“ der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina, der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und acatech. 
Unser Dank gilt allen Gesprächspartnern, insbesondere unseren Ansprechpartnern aus den Ministerien und den 
Bundesbehörden, für die konstruktive Zusammenarbeit. 

Der im Dezember 2014 beschlossene Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) stellt die zentrale 
Säule der Bundesregierung in der 18. Legislaturperiode zur Steigerung der Energieeffizienz im Verbrauch und zur 
Einsparung von Energie dar. Dem NAPE wird ein eigenes Unterkapitel im vierten Monitoring-Bericht der Bundes-
regierung gewidmet. Für die Zukunft soll ein gesonderter Monitoring-Prozess zum NAPE initiiert werden, welcher 
von der Expertenkommission begleitet wird. In diesem Zusammenhang hervorzuheben ist ein Gedankenaus-
tausch der Expertenkommission mit Prof. Dr. Ortwin Renn von der Universität Stuttgart im September 2015. 
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Besprochen wurden dabei Themen im Rahmen des Energieeffizienz-Monitorings, etwa zur verhaltensökonomi-
schen Ausgestaltung von Politikinstrumenten. Dem Thema Energieeffizienz und NAPE widmen wir in dieser Stel-
lungnahme ein breit angelegtes, grundsätzliches Kapitel. Der Austausch mit dem Akademieprojekt „Energiesys-
teme der Zukunft“ soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. 

Auch die Stellungnahme der Expertenkommission zum ersten Fortschrittsbericht der Bundesregierung hat 
in Politik und Öffentlichkeit einen Beitrag zur Diskussion der Zielerreichung der Energiewende geleistet. Eine 
Vielzahl unserer Anregungen und Konzepte wurde von der Bundesregierung und von Dritten sehr positiv aufge-
nommen. Dazu gehört etwa das Thema der Energiestückkosten, welches von anderen Forschungsinstituten und 
Institutionen aufgegriffen wurde. Auf zentrale Empfehlungen, die insbesondere noch nicht von der Bundesregie-
rung aufgegriffen wurden, werden wir in der Folge detaillierter hinweisen bzw. unsere Vorschläge weiter vertie-
fen. Am 25.02.2015 konnten die Mitglieder der Expertenkommission dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
des Deutschen Bundestags ihre Sicht auf den Sachstand zur Energiewende darstellen und bestehende Erfolge 
und Defizite diskutieren. 

Die vorliegende Stellungnahme hätte die Expertenkommission nicht ohne den herausragenden Einsatz 
ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellen können. Ein ganz herzlicher Dank geht des-
halb an Martin Baikowski, Oliver Kaltenegger, Roland Kube und Dr. Jörg Lingens von der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, Lars Dittmar und Fernando Oster vom Fachgebiet Energiesysteme der TU Berlin, Maike 
Schmidt vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Stuttgart so-
wie Andreas Prahl vom Ecologic Institut, Berlin. 

Fehler und Mängel dieser Stellungnahme gehen allein zu Lasten der Unterzeichner. 

Berlin, Münster, Stuttgart, 18. November 2015 

Georg Erdmann Andreas Löschel 

Frithjof Staiß Hans-Joachim Ziesing 
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Wie die Bundesregierung in ihrem Monitoring-Bericht herausarbeitet, verläuft die Entwicklung bei den 
Zielindikatoren recht unterschiedlich. Bei einigen befinden wir uns auf dem Zielpfad (etwa bei der erneuerbaren 
Stromerzeugung), bei anderen liegen wir deutlich darunter (etwa bei den Treibhausgasemissionen und bei der 
Effizienz im Verkehr). Die Expertenkommission teilt im Wesentlichen die Einschätzung der Bundesregierung, 
sieht aber bei einigen Indikatoren mehr oder weniger ausgeprägte Risiken für die Zielerreichung. 

Im Entwurf des Monitoring-Berichts 2015, den die Expertenkommission am 05.11.2015 erhalten hat, wird der 
Grad der Zielerreichung für sämtliche Indikatoren erstmals mit einem Punktesystem bewertet. Die Expertenkom-
mission begrüßt die Idee, bei den quantitativen Energiewende-Indikatoren den Grad der Zielerreichung durch 
ein Punktesystem darzustellen. Sofern weniger als die volle Punktzahl vergeben wird, besteht die Gefahr einer 
Zielverfehlung in dem entsprechenden Bereich, insbesondere wenn das Zieljahr nicht mehr fern ist. Es wird je-
doch eine Überarbeitung des Punktesystems angeregt. So sollten die Entwicklungen des letzten Jahres gegen-
über den Entwicklungen früherer Jahre ein höheres Gewicht erhalten, damit erkennbar wird, ob die jüngste Ent-
wicklung dazu geeignet ist, die eventuell drohende Zielverfehlung zu verringern bzw. zu vergrößern. Dies würde 
dann auch die Dringlichkeit zusätzlicher Maßnahmen besser verdeutlichen. 

Das Kapitel enthält darüber hinaus eine Übersicht der wesentlichen Empfehlungen der Expertenkommission aus 
den bisherigen vier Stellungnahmen, um die für das weitere Monitoring entwickelten Empfehlungen nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Wir stehen dazu in einem konstruktiven Dialog mit der Bundesregierung und 
erkennen an, dass zu einigen Punkten noch Forschungsbedarf besteht. 

Der Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ soll i) einen faktenbasierten Überblick über den Stand der 
Umsetzung der Energiewende geben, ii) die Zielerreichung evaluieren, Maßnahmen bewerten und ggf. 
Maßnahmen zur Zielerreichung vorschlagen und iii) in Fortschrittsberichten wahrscheinliche Entwicklungen 
darstellen und Handlungsempfehlungen ableiten (BMWi, 2015a). Der vierte Monitoring-Bericht der 
Bundesregierung entwickelt entsprechend das Gerüst für die langfristige Begleitung der Energiewende weiter. 
Die Monitoring-Berichte sind mittlerweile ein etablierter und wichtiger Bestandteil der Transformation des 
Energiesystems. Nach dem stärker problemorientierten Fortschrittsbericht des Jahres 2014 beschreibt der 
Monitoring-Bericht 2015 nun wieder stark faktenorientiert Indikatoren und deren Veränderung. Die 
Expertenkommission wiederholt vor diesem Hintergrund ihre Empfehlung, in den Monitoring-Berichten der 
Bundesregierung über die bloße Darstellung von Indikatoren und deren Veränderungen hinauszugehen und auf 
die Analyse und Bewertung der beobachteten Entwicklungen abzuzielen. Die Benennung von Problemen, die 
Analyse von Ursachen und die Schlussfolgerungen für politische Initiativen sind dringend einzufordern, wenn 
Ziele in einzelnen Handlungsfeldern mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Dies gilt insbesondere 
für zentrale Zielgrößen des Energiekonzepts. Evaluation ist auch eine zentrale Aufgabe der Monitoring-Berichte. 

Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung erläutert die , die im Kern 
auf einen Vorschlag der Expertenkommission zurückgeht. Die politischen Ziele Senkung der 
Treibhausgasemissionen, Ausstieg aus der Kernenergie, Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Versorgungssicherheit bilden den Rahmen für den Umbau der Energieversorgung. Die Kernziele hingegen 
beschreiben die zentralen Strategien des Energiekonzepts. Sie bestehen im Ausbau der erneuerbaren Energien 
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und in der Senkung des Primärenergieverbrauchs bzw. der Steigerung der Energieeffizienz. Steuerungsziele für 
die Handlungsfelder Strom, Wärme und Verkehr konkretisieren die Kernziele.  

Im Entwurf des Monitoring-Berichts 2015, der am 05.11.2015 vom BMWi versandt wurde, wird der Grad 
der Zielerreichung für etliche Indikatoren erstmals mit einem Punktesystem bewertet. Wie die Bundesregierung 
in ihrem Monitoring-Bericht herausarbeitet, verläuft die Entwicklung bei den einzelnen Zielindikatoren recht 
unterschiedlich. Bei einigen Zielindikatoren befinden wir uns auf den Zielpfad (etwa bei der erneuerbaren 
Stromerzeugung), bei anderen Zielindikatoren sind wir deutlich unter dem Zielwert (etwa bei den 
Treibhausgasemissionen und bei der Effizienz im Verkehr). Die Expertenkommission teilt im Wesentlichen die 
Einschätzung der Bundesregierung zu den einzelnen Indikatoren, sieht bei einigen Indikatoren allerdings mehr 
oder weniger ausgeprägte Risiken für die Zielerreichung. Tabelle 1 stellt die Trend-Einschätzungen des 
Monitoring-Berichts nach dem neu entwickelten Punktesystem dar. 

Quelle: Eigene Darstellung entsprechend BMWi (2015a) 

Um zu dieser Einschätzung zu gelangen, wird zunächst die Entwicklung der Indikatoren vom Basisjahr 
20081 bis zum Zieljahr, meist 2020, durch eine lineare Trendschätzung (Kleinste-Quadrate-Methode) 
fortgeschrieben. Anschließend wird verglichen, wie nahe der Prognosewert für 2020 am jeweils anvisierten 
Zielwert liegt. Je nach Größe der Abweichung wird eine Punktewertung von 1 bis 5 Punkten vergeben. Die 
gegenüber der Bundesregierung kritischere Einschätzung der Expertenkommission schlägt sich auch im 
Punktesystem nieder, stehen doch drei Punkte bei den Treibhausgasemissionen, beim Primärenergieverbrauch 
und in der Endenergieproduktivität schon für eine Abweichung vom Zielwert um bis zu 40 %. Grundsätzlich 
scheint die Bewertung der Zielerreichung also durchaus ähnlich zu sein, auch wenn aus vielfach dokumentierten 

                                                        
1 Die Trendrechnungen des Monitoring-Berichts 2015 beziehen sich auf das Jahr 2008, da die Ziele des Energiekonzepts vornehmlich auf eben 
dieses Basisjahr bezogen sind. 

Erneuerbare Energien am Bruttoendenergieverbrauch 13,5 % 18 % 

Erneuerbare Energien am Bruttostromverbrauch 27,4 % mindestens 35 %  

Erneuerbare Energien am Wärmeverbrauch 12,2 % 14 %  

Erneuerbare Energien im Verkehrsbereich 5,6 % 10 %  

Primärenergieverbrauch (unbereinigt) -8,7 %  -20 % ggü. 2008 

Endenergieproduktivität 1,6 % p. a. 2,1 % p. a. ab 2008 

Bruttostromverbrauch -4,6 % -10 % ggü. 2008 

Wärmebedarf Gebäudesektor -12,4 % -20 % ggü. 2008 

Endenergieverbrauch Verkehrssektor 1,7 %  -10 % ggü. 2005 

Treibhausgasemissionen -27 % -40 % ggü. 1990
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poteŶzielleŶ )ielǀeƌfehluŶgeŶ ǀoŶ ϯϬ %, ϰϬ % odeƌ ϱϬ % oftŵals kauŵ politisĐhe “ĐhlussfolgeƌuŶgeŶ gezogeŶ 
ǁeƌdeŶ. )ǁaƌ ǁeƌdeŶ MaßŶahŵeŶ ďeŶaŶŶt uŶd aŶalǇsieƌt, die helfeŶ, die daƌgestellteŶ LüĐkeŶ zu sĐhließeŶ, 
diese ďleiďeŶ iŶ ihƌeŶ WiƌkuŶgeŶ uŶd AusgestaltuŶgeŶ aďeƌ häufig uŶklaƌ. EiŶe kƌitisĐheƌe BetƌaĐhtuŶg deƌ 
ďeoďaĐhteteŶ EŶtǁiĐkluŶgeŶ uŶd deƌ UƌsaĐheŶ füƌ die )ielǀeƌfehluŶgeŶ ǁäƌe aďeƌ ǁiĐhtig geǁeseŶ. Die liŶeaƌe 
FoƌtsĐhƌeiďuŶg ist eiŶe eiŶfaĐhe uŶd tƌaŶspaƌeŶte Methode, ďei deƌ iŶsďesoŶdeƌe keiŶe ǁeiteƌeŶ AŶŶahŵeŶ 
etǁa üďeƌ fuŶktioŶale FoƌŵeŶ odeƌ Paƌaŵeteƌ getƌoffeŶ ǁeƌdeŶ ŵüsseŶ. Die Methode eǆtƌapolieƌt ŶaĐh deŵ 
duƌĐhsĐhŶittliĐheŶ FoƌtsĐhƌitt deƌ eiŶďezogeŶeŶ ďeoďaĐhteteŶ Weƌte ;Ist-WeƌteͿ. Als eƌste ReaktioŶ auf deŶ 
BeǁeƌtuŶgsǀoƌsĐhlag ŵöĐhte die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ ŶaĐhfolgeŶd eiŶige offeŶe PuŶkte diskutieƌeŶ. 

ϱ. “oǁohl die aďsoluteŶ Ist-Weƌte als auĐh deƌeŶ )uǁaĐhsƌateŶ ǁeiseŶ stets “ĐhǁaŶkuŶgeŶ zǁisĐheŶ deŶ
JahƌeŶ auf, ǁoduƌĐh ďeƌeits die Wahl des “taƌtjahƌes EiŶfluss auf die PuŶkteǀeƌgaďe hat. Des WeiteƌeŶ ǁiƌd iŶ 
deŵ BeǁeƌtuŶgssĐheŵa deƌ FoƌtsĐhƌitt ledigliĐh aufgƌuŶd eiŶeƌ PuŶktsĐhätzuŶg füƌ das )ieljahƌ ďeuƌteilt. 
VielleiĐht ǁäƌe es ǀoƌteilhaft, zusätzliĐh KoŶfideŶziŶteƌǀalleϮ zuƌ BeǁeƌtuŶg heƌaŶzuzieheŶ. EiŶe TƌeŶdaŶalǇse 
auf Basis küƌzeƌeƌ uŶd soŵit aktuelleƌeƌ BeoďaĐhtuŶgszeitƌäuŵe ďedeutet zǁaƌ eiŶe ǁeŶigeƌ pƌäzise “ĐhätzuŶg, 
ƌeflektieƌt aŶdeƌeƌseits aďeƌ stäƌkeƌ die jüŶgste EŶtǁiĐkluŶg des IŶdikatoƌs uŶd liefeƌt ŵögliĐheƌǁeise eiŶeŶ 
höheƌeŶ IŶfoƌŵatioŶsgehalt ďezügliĐh deƌ zu eƌǁaƌteŶdeŶ Weƌte iŶ deŶ JahƌeŶ ϮϬϭϱ ďis ϮϬϮϬ. Iŵ RahŵeŶ deƌ 
UŵsetzuŶg politisĐheƌ MaßŶahŵeŶ tƌifft dies eďeŶfalls zu. Je Ŷäheƌ deƌ Ist-Weƌt deŵ )ieljahƌ ist, desto 
uŶǁahƌsĐheiŶliĐheƌ ǁeƌdeŶ gƌuŶdlegeŶde ÄŶdeƌuŶgeŶ des TƌeŶds duƌĐh PolitikŵaßŶahŵeŶ, deƌeŶ )eitƌauŵ 
zǁisĐheŶ RealisieƌuŶg uŶd Wiƌksaŵkeit siĐh ŵeist üďeƌ Jahƌe eƌstƌeĐkt. Die Effekte dieseƌ VaƌiatioŶeŶ auf die 
BeǁeƌtuŶg ǀoŶ IŶdikatoƌeŶ ǁeƌdeŶ zuŶäĐhst aŶhaŶd deƌ PƌogŶose des MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐhts zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg 
ďeiŵ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh ďeispielhaft ǀeƌdeutliĐht ;ǀgl. AďďilduŶg ϭͿ. Deƌ aŶǀisieƌte )ielǁeƌt füƌ ϮϬϮϬ ist eiŶe 
MiŶdeƌuŶg uŵ ϭϬ % gegeŶüďeƌ ϮϬϬϴ. Deƌ PƌogŶoseǁeƌt ǀoŶ ϱ,ϱϯ % MiŶdeƌuŶg gegeŶüďeƌ ϮϬϬϴ eŶtspƌiĐht deŵ 
PuŶktsĐhätzeƌ eiŶeƌ liŶeaƌeŶ RegƌessioŶ üďeƌ die Ist-Weƌte ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ. 

AďďilduŶg ϭ: )ielsteĐkďƌief: EŶeƌgiepƌoduktiǀität StƌoŵǀeƌďƌauĐh 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg eŶtspƌeĐheŶd BMWi ;ϮϬϭϱaͿ 

ϲ. AďďilduŶg Ϯ zeigt die VaƌiatioŶeŶ des PƌogŶoseǁeƌtes füƌ ϮϬϮϬ ;ƌote BalkeŶͿ ŵitsaŵt ϵϱ %-
KoŶfideŶziŶteƌǀall ;sĐhǁaƌze “tƌiĐheͿ, die siĐh je ŶaĐh AusgaŶgsjahƌ deƌ liŶeaƌeŶ FoƌtsĐhƌeiďuŶg eƌgeďeŶ. Wüƌde 
diese aď deŵ Jahƌ ϮϬϬϬ die Weƌte ďis ϮϬϭϰ ďeƌüĐksiĐhtigeŶ, daŶŶ sagt die liŶeaƌe TƌeŶdfoƌtsĐhƌeiďuŶg eiŶe 
MiŶdeƌuŶg des BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐhs ϮϬϮϬ ǀoŶ ϭ % gegeŶüďeƌ ϮϬϬϴ ǀoƌaus. Das eŶtspƌeĐheŶde 

Ϯ KoŶfideŶziŶteƌǀalle geďeŶ deŶ BeƌeiĐh aŶ, deƌ ďei uŶeŶdliĐheƌ WiedeƌholuŶg des )ufallseǆpeƌiŵeŶts deŶ ǁahƌeŶ Paƌaŵeteƌǁeƌt ŵit eiŶeƌ 
WahƌsĐheiŶliĐhkeit ǀoŶ ϵϱ % eiŶsĐhließt.
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ϰ 

KoŶfideŶziŶteƌǀall ďeǁegt siĐh zǁisĐheŶ -ϯ % uŶd ϱ %, uŵfasst also ŶiĐht das ReduktioŶsziel ǀoŶ ϭϬ %, d. h. eiŶe 
)ieleƌfülluŶg ǁäƌe aus dieseƌ laŶgfƌistigeŶ Peƌspektiǀe heƌaus ŶiĐht zu eƌǁaƌteŶ. Je späteƌ das AusgaŶgsjahƌ füƌ 
die TƌeŶdsĐhätzuŶg geǁählt ǁiƌd, desto höheƌ fällt iŵ Fall des BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐhs teŶdeŶziell die eƌǁaƌtete 
MiŶdeƌuŶg füƌ das Jahƌ ϮϬϮϬ aus, da deƌ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh ďis ϮϬϬϳ foƌtlaufeŶd gestiegeŶ ist. Eƌst ďei eiŶeƌ 
FoƌtsĐhƌeiďuŶg aď deŵ Jahƌ ϮϬϬϱ liegt deƌ )ielǁeƌt zuŵiŶdest iŵ KoŶfideŶziŶteƌǀall, deƌ PuŶktsĐhätzeƌ füƌ ϮϬϮϬ 
liegt aďeƌ ŶoĐh ϰ PƌozeŶtpuŶkte daƌuŶteƌ. Diese ÜďeƌleguŶgeŶ sollteŶ iŶ eiŶ BeǁeƌtuŶgssĐheŵa ŵit eiŶfließeŶ. 
Aktuelleƌe Ist-Weƌte ǁüƌdeŶ hieƌ ǁohl eiŶe ďesseƌe DaƌstelluŶg des TƌeŶds liefeƌŶ als eiŶ ƌelatiǀ laŶgeƌ BeoďaĐh-
tuŶgszeitƌauŵ. “ĐhließliĐh ist deƌ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh seit ϮϬϭϬ ;ďis ϮϬϭϰͿ stetig gesuŶkeŶ. Iŵ MoŶitoƌiŶg-
BeƌiĐht ǁiƌd deƌ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh aď deŵ BeƌiĐhtsjahƌ ϮϬϬϴ foƌtgesĐhƌieďeŶ, daheƌ ist diese VaƌiaŶte iŶ 
AďďilduŶg Ϯ faƌďliĐh ŵit eiŶeŵ duŶkelƌoteŶ BalkeŶ heƌǀoƌgehoďeŶ. 

ϳ. EƌǁägeŶsǁeƌt ist iŶ dieseŵ )usaŵŵeŶhaŶg eiŶe FoƌtsĐhƌeiďuŶg, iŶ deƌ ǀeƌsĐhiedeŶe Jahƌe eiŶe
uŶteƌsĐhiedliĐhe GeǁiĐhtuŶg eƌhalteŶ. “o köŶŶteŶ aktuelleƌe Jahƌe eiŶ höheƌes GeǁiĐht eƌhalteŶ als fƌüheƌe 
Jahƌe. Iŵplizit passieƌt dies ďeƌeits iŶ deŶ oďeŶ aŶgefühƌteŶ “ĐhätzuŶgeŶ. DeŶŶ ǁiƌd die TƌeŶdfoƌtsĐhƌeiďuŶg 
eƌst aď deŵ Jahƌ ϮϬϭϮ duƌĐhgefühƌt, so ǁeƌdeŶ ledigliĐh die letzteŶ dƌei Jahƌe, füƌ die DateŶ ǀoƌhaŶdeŶ siŶd, 
ďeƌüĐksiĐhtigt ;ϮϬϭϮ, ϮϬϭϯ uŶd ϮϬϭϰͿ. Fƌüheƌe Jahƌe eƌhalteŶ daŵit eiŶ GeǁiĐht ǀoŶ Ϭ % uŶd die letzteŶ dƌei 
Jahƌe eiŶ GeǁiĐht ǀoŶ jeǁeils eiŶeŵ Dƌittel ;GleiĐhgeǁiĐhtuŶgͿ. Bei eiŶeƌ FoƌtsĐhƌeiďuŶg aď deŵ Jahƌ ϮϬϭϭ uŶd 
fƌüheƌ gilt dies aŶalog, ǁoďei die eiŶďezogeŶeŶ Jahƌe gleiĐhgeǁiĐhtet ďetƌaĐhtet ǁeƌdeŶ. IŶ eiŶeŵ ŶäĐhsteŶ 
“Đhƌitt ǁäƌe deŶkďaƌ, die “ĐhätzuŶg deƌ GeǁiĐhte aus deŵ Modell selďst ;eŶdogeŶͿ festzulegeŶ. 

AďďilduŶg Ϯ: KoŶfideŶziŶteƌǀall füƌ deŶ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh ϮϬϮϬ ďei VaƌiatioŶ des AusgaŶgsjahƌes ei-
Ŷeƌ liŶeaƌeŶ TƌeŶdƌegƌessioŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϴ. Das Pƌoďleŵ des KoŶjuŶktuƌeiŶflusses auf deŶ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh zeigt siĐh iŶ deƌ Vaƌiaďilität des
PuŶktsĐhätzeƌs uŵ die )eit deƌ FiŶaŶzkƌise ϮϬϬϴ/ϮϬϬϵ. Aď dieseŶ “taƌtjahƌeŶ sageŶ RegƌessioŶsgeƌadeŶ deutliĐh 
geƌiŶgeƌe MiŶdeƌuŶgeŶ ǀoƌheƌ, als ďei fƌüheƌeŶ odeƌ späteƌeŶ “taƌtjahƌeŶ, da deƌ AusgaŶgsǁeƌt ǀeƌgleiĐhsǁeise 
sehƌ geƌiŶg ist. Koŵpleǆeƌe Modelle köŶŶteŶ als AusgleiĐh solĐheƌ “ĐhǁaŶkuŶgeŶ die Jahƌesǁeƌte ŵit 
KoŶjuŶktuƌiŶdikatoƌeŶ, etǁa ŵit deƌ VeƌäŶdeƌuŶg des BIP zuŵ Voƌjahƌ, geǁiĐhteŶ, uŵ eiŶe „GlättuŶg͞ deƌ 
)eitƌeihe zu eƌǁiƌkeŶ. FoƌtfühƌuŶgeŶ des TƌeŶds aď deŵ “taƌtjahƌ ϮϬϭϬ siŶd dagegeŶ duƌĐh koŶstaŶt hohe 
MiŶdeƌuŶgeŶ gepƌägt, ǁelĐhe die zu eƌǁaƌteŶdeŶ EŶtǁiĐkluŶgeŶ iŶ Ŷaheƌ )ukuŶft eǀeŶtuell ďesseƌ ƌeflektieƌeŶ. 
Deƌ EƌǁaƌtuŶgsǁeƌt füƌ ϮϬϮϬ liegt ďei ϭϬ % uŶd ǁüƌde auf eiŶe ǀollstäŶdige )ieleƌfülluŶg hiŶdeuteŶ. 
DeŵgegeŶüďeƌ liefeƌt das “taƌtjahƌ ϮϬϬϴ eiŶe ƌelatiǀ koŶseƌǀatiǀe AussiĐht. Aďeƌ auĐh hieƌ ist zu ďeaĐhteŶ, dass 
füƌ ϮϬϭϱ ǁiedeƌ ŵit eiŶeŵ “tƌoŵǀeƌďƌauĐhsaŶstieg geƌeĐhŶet ǁeƌdeŶ ŵuss. 
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ϵ. AuĐh die AďstufuŶg iŵ BeǁeƌtuŶgssĐheŵa aŶ siĐh sollte diskutieƌt ǁeƌdeŶ. Die PuŶkte ǁeƌdeŶ je ŶaĐh
AďǁeiĐhuŶg des PƌogŶoseǁeƌts ǀoŵ )ielǁeƌt ǀeƌgeďeŶ. Betƌägt die AďǁeiĐhuŶg ǁeŶigeƌ als ϭϬ % ǀoŵ )ielǁeƌt, 
ǀeƌgiďt das MoŶitoƌiŶg-“Đheŵa ϱ PuŶkte, ďei ǁeŶigeƌ als ϮϬ % AďǁeiĐhuŶg ϰ PuŶkte. ϯ PuŶkte giďt es alleƌdiŶgs 
ďei eiŶeƌ AďǁeiĐhuŶg ledigliĐh kleiŶeƌ als ϰϬ % ǀoŵ )ielǁeƌt. WeŶŶ also eiŶe pƌogŶostizieƌte 
VeƌďƌauĐhsŵiŶdeƌuŶg Ŷuƌ ϲ,ϭ % ďetƌägt uŶd daŵit ϯϵ % ǀoŵ )ielǁeƌt ǀoŶ ϭϬ % VeƌďƌauĐhsŵiŶdeƌuŶg aďǁeiĐht, 
ǀeƌgiďt das “Ǉsteŵ iŵŵeƌ ŶoĐh ϯ PuŶkte. Ϯ PuŶkte ǁüƌdeŶ ďei AďǁeiĐhuŶg ǀoŶ ǁeŶigeƌ als ϲϬ % ǀeƌgeďeŶ, etǁa 
eiŶeŵ PƌogŶoseǁeƌt ǀoŶ ϰ,ϭ %. ϭ PuŶkt ist als MiŶdestǁeƌt festgelegt, uŶaďhäŶgig ǀoŶ deƌ AďǁeiĐhuŶgsƌelatioŶ. 
EiŶe AlteƌŶatiǀe ǁäƌe eiŶ BeǁeƌtuŶgssĐheŵa, das koŶsisteŶte “Đhƌitte pƌo zusätzliĐheƌ ϭϬ %-AďǁeiĐhuŶg 
eiŶhält. EiŶe stƌikteƌe BeǁeƌtuŶg ŵit koŶstaŶteŶ IŶteƌǀalleŶ ǁüƌde ƌelatiǀ gƌoße AďǁeiĐhuŶgeŶ, etǁa ϱϬ % ǀoŵ 
)ielǁeƌt, soŵit uŵ eiŶeŶ PuŶkt heƌuŶteƌstufeŶ. WahƌsĐheiŶliĐheƌe )ielǀeƌfehluŶgeŶ ǁeƌdeŶ soŵit kƌitisĐheƌ 
heƌǀoƌgehoďeŶ uŶd HaŶdluŶgsďedaƌf ǀeƌstäƌkt heƌausgestellt. 

ϭϬ. Als zǁeiteŶ BeispieliŶdikatoƌ füƌ die AusǁiƌkuŶgeŶ ǀoŶ “eŶsitiǀitätsaŶalǇseŶ ďetƌaĐhteŶ ǁiƌ die
EŶtǁiĐkluŶg deƌ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ des MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐhts, deƌ siĐh alleƌdiŶgs Ŷuƌ auf die ŶiĐht 
teŵpeƌatuƌďeƌeiŶigteŶ UƌspƌuŶgsǁeƌte ďezieht ;ǀgl. AďďilduŶg ϯͿ. Hieƌ eƌgiďt siĐh eiŶ aŶdeƌes Bild: EiŶ späteƌeƌ 
“taƌtpuŶkt deƌ liŶeaƌeŶ TƌeŶdsĐhätzuŶg fühƌt teŶdeŶziell zu gƌößeƌeŶ AďǁeiĐhuŶgeŶ ǀoŵ )ieltƌeŶd, da siĐh die 
TƌeiďhausgasƌeduktioŶ zuletzt ǀeƌlaŶgsaŵt hat. WegeŶ deƌ gƌößeƌeŶ “ĐhǁaŶkuŶgeŶ füƌ das KƌiseŶjahƌ ϮϬϬϵ uŶd 
füƌ die EŵissioŶssteigeƌuŶg iŵ Jahƌ ϮϬϭϯ ǁeƌdeŶ die KoŶfideŶziŶteƌǀalle ďei kuƌzfƌistigeŵ BetƌaĐhtuŶgszeitƌauŵ 
gƌößeƌ ;ǀgl. AďďilduŶg ϰͿ. Als dƌittes Beispiel soll deƌ AŶteil eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ aŵ WäƌŵeǀeƌďƌauĐh 
ďetƌaĐhtet ǁeƌdeŶ ;ǀgl. AďďilduŶg ϱͿ. Dieseƌ IŶdikatoƌ ǁeist, zuŵiŶdest gƌafisĐh, ǁeŶigeƌ KoƌƌelatioŶ ŵit deƌ 
koŶjuŶktuƌelleŶ Lage auf uŶd fluktuieƌt ŶiĐht so staƌk. Deƌ )ielǁeƌt eiŶes AŶteils ǀoŶ ϭϰ % liegt stets iŵ 
KoŶfideŶziŶteƌǀall ;ǀgl. AďďilduŶg ϲͿ. DeŵŶaĐh sollte deƌ )ielǁeƌt ďis ϮϬϮϬ eƌƌeiĐhďaƌ seiŶ. Die jüŶgste 
EŶtǁiĐkluŶg iŶ ϮϬϭϰ ŵahŶt jedoĐh zuƌ VoƌsiĐht. AďsĐhließeŶd ďleiďt festzustelleŶ, dass die BeǁeƌtuŶg deƌ 
EŶtǁiĐkluŶgeŶ deƌ eiŶzelŶeŶ IŶdikatoƌeŶ duƌĐh eiŶ eiŶfaĐhes PuŶktesĐheŵa eiŶe siŶŶǀolle EŶtǁiĐkluŶg des 
MoŶitoƌiŶgs daƌstellt. Das BeǁeƌtuŶgskoŶzept sollte aďeƌ ǁeiteƌeŶtǁiĐkelt ǁeƌdeŶ. Die BeǁeƌtuŶgeŶ iŶ deƌ 
“telluŶgŶahŵe köŶŶeŶ hieƌzu AŶhaltspuŶkte liefeƌŶ. EiŶe AŶpassuŶg köŶŶte teŶdeŶziell eiŶ höheƌes Ausŵaß aŶ 
)ielǀeƌfehluŶgeŶ offeŶlegeŶ. 

AďďilduŶg ϯ: )ielsteĐkďƌief: TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg eŶtspƌeĐheŶd BMWi ;ϮϬϭϱaͿ 
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AďďilduŶg ϰ: KoŶfideŶziŶteƌǀall füƌ die TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ ϮϬϮϬ ďei VaƌiatioŶ des AusgaŶgsjahƌes ei-
Ŷeƌ liŶeaƌeŶ TƌeŶdƌegƌessioŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

AďďilduŶg ϱ: )ielsteĐkďƌief: WäƌŵeǀeƌďƌauĐh aus eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg eŶtspƌeĐheŶd BMWi ;ϮϬϭϱaͿ 

AďďilduŶg ϲ: KoŶfideŶziŶteƌǀall füƌ AŶteil eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ aŵ WäƌŵeǀeƌďƌauĐh ϮϬϮϬ ďei VaƌiatioŶ 
des AusgaŶgsjahƌes eiŶeƌ liŶeaƌeŶ TƌeŶdƌegƌessioŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 
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Die Expertenkommission hat in den letzten Jahren verschiedene Vorschläge zur Entwicklung eines 
konsistenten Indikatorensystems gemacht, mit dessen Hilfe das komplexe Bündel von politischen Zielsetzungen 
der Energiewende handlungsleitend abgebildet und bewertet werden kann. Einige Vorschläge sind von der 
Bundesregierung aufgegriffen worden, so die Hierarchisierung der Ziele im Rahmen der Energiewende oder die 
Nutzung von Innovationsindikatoren. Einigen Vorschlägen ist hingegen im vorliegenden Bericht nicht gefolgt 
worden. Es sei noch einmal auf die bisherigen Empfehlungen in den vorherigen Stellungnahmen hingewiesen, 
um die für das weitere Monitoring entwickelten Empfehlungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 
Insbesondere sollte die Berücksichtigung folgender Aspekte noch einmal geprüft werden: 

 Leitindikatoren: Indikatorensysteme können zur Reduktion von Komplexität sowie besseren Kommunizier-
barkeit beitragen, indem Leitindikatoren entwickelt werden. Diese Leitindikatoren können handlungsleitend 
sein und müssen darüber hinaus durch ein breites Indikatorensystem untermauert werden. Die Experten-
kommission schlägt für den Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ der Bundesregierung die Nutzung von 
zehn Leitindikatoren für fünf verschiedene Dimensionen der Energiewende vor. Dieser Vorschlag wurde von 
der Bundesregierung in einem der früheren Monitoring-Berichte aufgegriffen, mittlerweile aber wieder fal-
lengelassen (vgl. Kapitel 1 in EWK, 2014a). 

 Maßnahmenevaluation: Aus Sicht der Expertenkommission ist eine evidenzbasierte Analyse, d. h. eine auf
empirischen Belegen basierende Untersuchung, einzelner Maßnahmen im Rahmen der Energiewende wich-
tig, um deren Wirksamkeit hinsichtlich der Zielerreichung zu überprüfen. Die Expertenkommission hat ver-
schiedene Vorschläge zur Wirkungsanalyse gemacht. Die Evaluation findet im Monitoring-Bericht aber noch 
kaum statt (vgl. Kapitel 3 in EWK, 2014b). 

 Unterscheidung zwischen endogenen und exogenen Entwicklungen: Indikatoren können zeigen, ob man sich
auf dem Zielpfad befindet oder nicht, sie erlauben jedoch bestenfalls sehr begrenzte Aussagen zu den Ursa-
chen und den oft komplexen und vielschichtigen Einflussfaktoren. Es gilt zu analysieren, ob Wirkungen tat-
sächlich auf das Instrument zurückführbar sind oder ob exogene Faktoren für die messbaren Fortschritte 
verantwortlich sind (vgl. Kapitel 2 in EWK, 2014b). 

 Stilllegung von Emissionsrechten: Vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten bei der Erreichung des Klima-
ziels hat die Expertenkommission vorgeschlagen, eine breitere Debatte über mögliche Beiträge zur Zielerrei-
chung zu führen. Dies umfasst auch den möglichen Ankauf verbunden mit der anschließenden Stilllegung 
von Emissionsrechten im EU-Emissionshandel (vgl. Kapitel 4 in EWK, 2014b). 

 Versorgungssicherheit: In der Tat scheint der System Average Interruption Duration Index (SAIDI) als Maß-
zahl für die kurzfristige Versorgungssicherheit sinnvoll. Allerdings dürften auch Unterbrechungen unter drei 
Minuten für den Stromkunden zu Beeinträchtigungen und vermutlich zu volkswirtschaftlichen Schäden füh-
ren. Ausfälle unter drei Minuten könnten sogar ähnliche volkswirtschaftliche Kosten nach sich ziehen wie 
Ausfälle, die länger als drei Minuten dauern. Daher sollten auch diese Beobachtungen erhoben und berück-
sichtigt werden (vgl. Kapitel 6 in EWK, 2014a). 

 Leistungsbilanz: In den letzten Jahren hatte die Expertenkommission mehrfach auf die sich international
durchsetzenden statistischen Methoden für die Leistungsbilanzierung hingewiesen und empfohlen, die ent-
sprechenden Berechnungen als einen zentralen Indikator für die Elektrizitätsversorgungssicherheit zu ver-
wenden. Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung bestätigt, dass dies künftig der Fall sein wird (vgl. Ka-
pitel 6 in EWK, 2012 und Kapitel 6 in EWK, 2014a). 
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 Energiewirtschaftliche Gesamtrechnung: Die Expertenkommission hat die aggregierten Letztverbraucher-
ausgaben für Elektrizität, Wärme und Kraftstoffe dargestellt und in das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 
gesetzt. Die Expertenkommission ist nach wie vor der Auffassung, dass dies ein geeigneter Indikator ist, um 
die generelle Bezahlbarkeit von Energie auf gesamtwirtschaftlicher Ebene darzustellen (vgl. Kapitel 7 in EWK, 
2012, Kapitel 7 in EWK, 2014a und Kapitel 11 in EWK, 2014b; Kapitel 8). 

 Internationaler Vergleich der „Energiestückkosten“: Als Ergänzung zu der bisher ausschließlich nationalen 
Betrachtung des Energiekostenanteils an der Bruttowertschöpfung empfiehlt die Expertenkommission das 
Monitoring auf einen internationalen Vergleich der „Energiestückkosten“ (Anteil der Energiekosten an der 
Bruttowertschöpfung) auszuweiten. Dadurch können Kostenentwicklungen im internationalen Vergleich 
besser verglichen werden. Dies erlaubt eine umfassendere Beurteilung der Wettbewerbswirkungen von 
Energiepreisänderungen. In diesem Jahr werden in Kapitel 8 der Stellungnahme neben direkten Energie-
stückkosten auch indirekte Energiestückkosten ermittelt (vgl. Kapitel 11 in EWK, 2014b). 

 Gesamtwirtschaftliche Wirkungen: Der aktuelle Monitoring-Bericht der Bundesregierung wiederholt noch 
einmal die Aussagen zu den gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der Energiewende aus dem letztjährigen 
Fortschrittsbericht. Die Expertenkommission hatte dazu bereits im Vorjahr eine kritische Stellungnahme ab-
gegeben und Alternativvorschläge unterbreitet, die im diesjährigen Monitoring-Bericht jedoch keinen Wi-
derhall finden (vgl. Kapitel 12 in EWK, 2014b; Kapitel 9). 

 Innovationen: Die Expertenkommission hatte in den letzten Jahren ein Konzept für umfassende Innovations-
indikatoren entwickelt, das über den Ansatz der Monitoring-Berichte hinausgeht und das die mit der Ener-
giewende bedingte Innovationsdynamik besser als die Zahl der Patentanmeldungen oder die Höhe der staat-
liche Ausgaben für Forschung und Entwicklung abbilden kann. Auch dies wird im aktuellen Monitoring-Be-
richt der Bundesregierung noch nicht berücksichtigt (vgl. Kapitel 10 in EWK, 2014b). 

 Verteilungsprobleme: Die Berücksichtigung von Verteilungskonflikten ist zentral für das Gelingen der Ener-
giewende. In dieser Stellungnahme beleuchten wir diesbezüglich das Konzept der Pareto-Effizienz näher und 
verdeutlichen es an Beispielen im Verkehrs- und Gebäudebereich (Kapitel 9). Im Monitoring-Bericht 2015 
werden Auswirkungen von Energiekostensteigerungen auf unterschiedliche Haushalte durch konstruierte 
Haushaltstypen dargestellt. Aus Sicht der Expertenkommission gibt es allerdings bessere Indikatoren, die die 
Verteilungswirkungen verdeutlichen können. Hierzu wurden Vorschläge unterbreitet (vgl. Kapitel 7 in EWK, 
2014a). 

 Akzeptanz: Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass auch Energiewende-Indikatoren erforderlich sind, 
mit denen die Akzeptanz der Energiewende dargestellt werden kann. Insbesondere der Expertenbericht aus 
dem Vorjahr 2014 hat hier auch konkrete Beiträge geleistet (vgl. Kapitel 13 in EWK, 2014b). 

 Indikatoren zur Umweltwirkung: Die Bunderegierung behandelt im Monitoring-Bericht nur kurz die Umwelt-
auswirkungen der Energiewende (jenseits der Treibhausgasemissionen), obwohl diese explizit auch im ener-
giepolitischen Zieldreieck genannt sind. Schwerpunktmäßig sollten hierbei die Entwicklung der Flächeninan-
spruchnahme sowie eine steigende Ressourcennutzung (insbesondere Seltene Erden und Metalle, unter Be-
rücksichtigung von Recycling) betrachtet werden (vgl. Kapitel 5 in EWK, 2012 und Kapitel 5 in EWK, 2014a). 

 Sektorkopplung: Technologien, die als Power-to-Heat, Power-to-Gas oder Power-to-X charakterisiert wer-
den, könnten eine wichtige Rolle zur Integration intermittierender Strommengen in die Energieversorgung 
spielen, doch sind diese Technologien unter den aktuellen Elektrizitätsbezugskosten unwirtschaftlich. Die 
Expertenkommission präsentiert in Kapitel 2 der diesjährigen Stellungnahme verschiedene Ideen, wie dieses 
Problem adressiert werden könnte. 
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 Ausblick 2030: Die Expertenkommission hat im letzten Jahr empfohlen, den bisherigen Zeithorizont bis zum
Jahr 2020 in künftigen Monitoring-Berichten bis zum Jahr 2030 auszudehnen. Dies wäre auch deshalb sinn-
voll, weil seit Erstellung des Energiekonzepts im Jahr 2010 eine Reihe von Veränderungen eingetreten ist 
und aktuelle Referenzszenarien darauf hindeuten, dass das Klimaschutzziel 2030 ohne zusätzliche Maßnah-
men deutlich verfehlt werden könnte. In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, den wenig 
ausdifferenzierten Zielkatalog des Energiekonzepts für 2030 zu vervollständigen. Zu diesen Fragen nimmt 
die Expertenkommission in Kapitel 10 Stellung. 
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Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung adressiert das Thema „Sektorkopplung“, allerdings noch auf einem 
vergleichsweise abstrakten Niveau. Es geht dabei um flexibel einsetzbare Technologien zur Nutzung von erneu-
erbarer Überschuss-Elektrizität zur Bereitstellung von Wärme (Power-to-Heat), Treibstoffen oder chemischen 
Rohstoffen (Power-to-X). Unter den gegebenen Marktbedingungen einschließlich der geltenden Regelungen zu 
Abgaben und Steuern sind diese Technologien noch nicht wirtschaftlich. 

Dem Wunsch des Bundeswirtschaftsministeriums folgend hat sich die Expertenkommission mit der Frage der 
Kostenzuordnung beschäftigt und entwickelt dazu auf wissenschaftlicher Grundlage einige Ideen. Eine Option 
stellen sogenannte Ramsey-Preise dar, mit deren Hilfe eine optimale Preisdifferenzierung eines homogenen Pro-
dukts (Elektrizität) auf verschiedenen Teilmärkten vorgenommen werden kann. Dieses Konzept ähnelt den „an-
rechenbaren Preisen“, einer im Bereich der wärmegeführten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) angewendeten 
Preisbildungsmethode. Als alternatives Konzept wird eine steuerfinanzierte Lösung diskutiert. In beiden Fällen 
handelt es sich um erste Denkanstöße, nicht um einen fertig ausformulierten Vorschlag zur Kostenzuordnung. 

Im Zentrum der Ausführungen stehen Power-to-Heat-Technologien. Sie werden heute überwiegend auf den Re-
gelenergiemärkten „systemdienlich“ eingesetzt, doch wäre es aus Sicht der Energiewende wünschenswert, wenn 
sich das Potenzial von Power-to-Heat-Technologien (einschließlich Power-to-X-Technologien) auch auf den regu-
lären Energiemärkten durchsetzen könnte. Unsere Überlegungen sollen dazu einen Beitrag leisten. 

Die sich bereits abzeichnende stärkere Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr ist nicht nur 
für das Erreichen der längerfristigen Klimaschutzziele unerlässlich, sondern auch mittelfristig für eine effiziente 
Transformation des Energiesystems von Bedeutung: Strom, Wärme und Mobilität müssen stärker als bisher als 
Gesamtsystem verstanden und optimiert werden. Sinnvoll eingesetzte Informations- und 
Kommunikationstechnologien können diese Vernetzung unterstützen (Smart Grids, Smart Home, Smart Mobility 
usw.). Dadurch wird auch eine stärkere Zielflexibilisierung möglich. Das betrifft v. a. die Stromerzeugung aus fluk-
tuierenden erneuerbaren Energien, die erheblich an Bedeutung zunimmt. Denn die Ausbaukorridore im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) lassen erwarten, dass Wind und Sonne in zehn Jahren jede dritte Kilowattstunde 
Strom (2014: knapp jede sechste Kilowattstunde) erzeugen werden. Doch kann dieses Potenzial nur bei zeitglei-
chem Vorliegen einer entsprechenden Elektrizitätsnachfrage genutzt werden. Die zeitliche Anpassung von Ange-
bot und Nachfrage über Demand Side Management oder Stromspeicher bzw. der räumliche Ausgleich über ent-
sprechende Netzinfrastrukturen sind Maßnahmen innerhalb des Stromsystems. Power-to-Heat oder Power-to-
Mobility stellen hingegen sektorübergreifende Optionen dar. 

Schon bisher war der Energiesektor Elektrizität mit den Energiesektoren Wärme (z. B. über Hochtempe-
ratur-Prozesswärme, KWK, Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen) und Verkehr (elektrische Bahnen) ver-
koppelt. Diese Sektorkopplungen erhalten aber im Zuge der Energiewende eine neue Bedeutung. Indem in den 
Anwendungsbereichen zeitliche Flexibilitäten erschlossen werden, kann auch die Elektrizitätsnachfrage dem va-
riierenden Angebot an erneuerbaren Energien angepasst werden. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Elektrizi-
tätsversorgung werden immer mehr Stunden eines Jahres durch Elektrizitätsüberschüsse gekennzeichnet sein. 
Auch der diesjährige Monitoring-Bericht der Bundesregierung (BMWi, 2015a; Kasten in Kapitel 4.3.1) sieht daher 
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im Ausbau der Sektorkopplung eine interessante Möglichkeit, um die regenerativ erzeugten Elektrizitätsüber-
schüsse im Sinne des Klimaschutzes zu verwenden, indem mit ihrer Hilfe der Einsatz fossiler Energien in allen 
Energiesektoren zurückgedrängt werden kann.3 

Ein Beispiel sind Power-to-Heat-Konzepte in Verbindung mit Nah- und Fernwärmenetzen. Es handelt sich 
um eine Gruppe von Technologien, mit denen Elektrizität in (Niedertemperatur-)Wärme umgewandelt wird. Der 
energetische Nutzungsgrad ist meist sehr hoch und die spezifischen Investitionskosten sind eher gering (sofern 
bereits ein Wärmespeicher und ein Wärmeverteilnetz existiert). Aus Sicht der Thermodynamik haben Power-to-
Heat-Technologien allerdings den Nachteil, dass aus einem Energieträger mit hoher Energie (Elektrizität) ein min-
derwertiger Energieträger (Niedertemperatur-Wärme) erzeugt wird. 

Daneben steht der gesamte Bereich von Power-to-X, unter dem im Weiteren die strombasierte Erzeugung 
chemischer Sekundärenergieträger verstanden werden soll, welche – neben ihrer möglichen Funktion als Strom-
speicher – für vielfältige andere Anwendungen eingesetzt werden können. Es kann sich um gasförmige Stoffe 
wie Wasserstoff und Methan als Ersatz von Erdgas (Power-to-Gas) oder um flüssige Energieträger (Power-to-
Liquid) für stationäre und mobile Energieanwendungen handeln, aber auch um Rohstoffe für die Industrie 
(Power-to-Chemicals4). Die entsprechenden Technologien sind derzeit allerdings durch vergleichsweise hohe 
spezifische Investitionskosten gekennzeichnet. Außerdem reduziert sich die am Ende nutzbare Energiemenge 
bezogen auf die eingesetzte Strommenge je nach Anzahl der Konversionsschritte und deren jeweiligen energeti-
schen Nutzungsgraden.5 Unter der Überschrift „Sektorkopplung“ weist der Monitoring-Bericht der Bundesregie-
rung explizit darauf hin, dass die eingesetzte Elektrizität effizient zu nutzen ist. Bei den einzelnen Prozessen kann 
dies etwa durch Auskopplung und Nutzung von Wärme geschehen. Darüber hinaus lassen sich die energetischen 
Nutzungsgrade durch technologische Weiterentwicklungen steigern. 

Ob der Betrieb von Anlagen der Sektorkopplung wirtschaftlich darstellbar ist oder nicht und die entspre-
chenden Technologien am Markt überhaupt eine Chance haben, hängt – neben weiteren Faktoren – insbeson-
dere von den jeweiligen Strombezugskosten ab.6 Würden die von Power-to-Heat- bzw. Power-to-X-Betreibern 
verlangten Strombezugskosten den durchschnittlichen Industriestrompreisen von aktuell etwa 13,7 ct/kWh 
(BDEW, 2015a7) entsprechen, wären die erzeugten Produkte auf ihren Referenzmärkten Wärme bzw. Erdgas-
markt (Letztverbraucherpreis aktuell maximal 7 ct/kWh), Dieselkraftstoff (maximal 9 ct/kWh, einschließlich 
Treibstoffsteuer) und Benzin (maximal 13 ct/kWh, einschließlich Treibstoffsteuer) nicht wettbewerbsfähig, selbst 
wenn man bei den fossilen Energieträgern die CO2-Kosten noch hinzurechnen würde. 

Nimmt man vereinfachend an, dass regenerative Überschuss-Elektrizität am Großhandelsmarkt zu Preisen 
von Null beschafft werden kann, würde dies zwar die durchschnittlichen Strombezugskosten um aktuell etwas 

3 Es muss dabei aber ausgeschlossen sein, dass die zusätzliche Elektrizitätsnachfrage in fossilen Kraftwerken erzeugt wird.  

4 Bei diesen Konzepten wird auf der Basis von elektrischem Strom zunächst Wasserstoff gewonnen, der in Folgereaktionen zu (energierei-
chen) organischen Basischemikalien der chemischen Industrie konvertiert wird. Beispiele sind Methanol, Ethen, Propen, Formaldehyd etc. 

5 Aktuelle Kettenwirkungsgrade sind bei der Wasserstoff-Elektrolyse ca. 75 %, bei der Methansynthese aus Wasserstoff und CO2 ca. 60 % und 
für die Erzeugung flüssiger Kraftstoffe ca. 55 %.  

6 Auf das mit der Maximierung des Eigenverbrauchs von Solarstrom verbundene Problem der Kostentragung hatte die Expertenkommission 
bereits in einer früheren Stellungnahme hingewiesen. 

7 Ohne Stromsteuer, Jahresverbrauch 160 bis 20.000 MWh (mittelspannungsseitige Versorgung; Abnahme 100 kW/1.600 h bis 
4.000 kW/5.000 h). 
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über 3 ct/kWh reduzieren, doch wäre der verbleibende Strombezugspreis von rund 10 ct/kWh für Stromnetzent-
gelte und Umlagen (insbesondere EEG-Umlage) immer noch zu hoch. Ohne eine deutliche Entlastung bei den 
staatlich induzierten und regulierten Strompreiskomponenten können Power-to-Heat oder Power-to-X Techno-
logien nicht ökonomisch sinnvoll mit dem Elektrizitätssektor verknüpft werden, da wie beschrieben die Preise 
für die erzeugten Produkte über den Preisen der Referenzprodukte lägen. 

Damit die neuen Technologien als Nachfrager nach erneuerbarer Elektrizität am Markt auftreten (dies ist 
Ziel der stärkeren intersektoralen Kopplung), müssten die Betreiber von Stromnetzentgelten und Umlagen ent-
lastet werden, in dem z. B. für eingesetzten Strom aus regenerativen Anlagen, der nicht nach EEG vergütet wird, 
auch keine EEG-Umlage anfällt. Es stellt sich demnach die Frage, in welcher Höhe die Betreiber dieser Technolo-
gien zu entlasten sind bzw. wie die Kosten für die Erzeugung und die Bereitstellung von erneuerbarer Elektrizität 
den verschiedenen Sektoren zugeordnet werden sollen. 

In der wirtschafts- und energiewirtschaftlichen Literatur findet sich ein Konzept, welches die Frage nach 
der optimalen Kostenaufteilung beantworten kann, die sogenannte Ramsey-Regel (Erdmann und Zweifel, 2008; 
Kapitel 6.3.1). Ausgangspunkt ist ein Erzeuger, der ein Produkt (Elektrizität) auf verschiedenen Märkten verkauft 
(traditionelle Industriekunden, Kleinverbraucher sowie die Betreiber von Power-to-Heat- und Power-to-X-Anla-
gen). Unter der Bedingung, dass die Durchschnittskosten der Elektrizitätsbereitstellung gedeckt werden müssen, 
besagt die Ramsey-Regel, dass der Elektrizitätspreis zwischen verschiedenen Sektoren differenzieren soll, und 
zwar dergestalt, dass Sektoren mit einer unelastischen Nachfrage stärker zur Finanzierung der Gesamtkosten 
herangezogen werden sollen als Sektoren, die elastisch auf Preisänderungen reagieren. Wird entsprechend vor-
gegangen, kommt dies dem gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsoptimum am nächsten. 

Formal lautet die Ramsey-Regel: � = ൬ͳ − ��൰ 

Dabei gilt: 

Pi = Elektrizitätspreis auf dem Teilmarkt i 
ηi  = Preiselastizität der Nachfrage auf dem Teilmarkt i 
k = Konstante, die für die Kostendeckung sorgt8 

Der formale Ansatz der Ramsey-Regel ist erst anwendbar, wenn die Nachfrageelastizität ungleich Null ist, 
veränderte Elektrizitätspreise also die Elektrizitätsnachfrage des entsprechenden Sektors bzw. der entsprechen-
den Technologien effektiv beeinflussen. Unter den aktuellen Elektrizitätsbezugspreisen ist dies aber für Power-
to-Heat- und Power-to-Gas-Technologien nicht gegeben: Die Kosten der erzeugten Energieträger liegen über den 
Marktpreisen der Referenzenergien Wärme, Wasserstoff etc. und selbst bei einer geringfügigen Verringerung 
der Elektrizitätsbezugspreise würde immer noch keine Elektrizität für diese Technologien nachgefragt, denn de-
ren Wirtschaftlichkeit wäre nach wie vor nicht erreicht. 

Wie ist im Fall einer solchen speziellen Nachfragefunktion dieser Technologiebetreiber also konkret zu 
verfahren? Bei Nichtanwendbarkeit der Ramsey-Regel – und sofern diese Technologien den Nachweis echter 
Einsparungen an fossilen Energien erbringen – muss sich der Strombezugspreis am Modell von „anrechenbaren 
Preisen“ orientieren, das traditionell bei der (wärmegeführten) Kraft-Wärme-Kopplung Anwendung findet. Prak-

8 Falls die Grenzkosten über den Durchschnittskosten liegen, ist = 0. In diesem Fall entspricht die Ramsey-Regel der bekannten „Grenzkos-
ten = Preis“-Regel. 
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tikabel wird es, wenn der Regulator den Power-to-Heat-Betreibern vergünstigte Netznutzungsbedingungen ge-
währt. Diese berücksichtigen den Marktpreis der Referenzindustrie im jeweiligen Marktsegment (Erdgas für In-
dustriekunden bzw. Kleinverbraucher), den energetischen Nutzungsgrad der Power-to-Heat-Anlage, die Kapital- 
und Betriebskosten (ohne die Energiebezugskosten) unter Berücksichtigung einer angemessenen Rendite auf das 
eingesetzte Kapital sowie die Vorstellung, dass Überschuss-Elektrizität zum Preis von maximal 0 Euro/MWh9 be-
zogen werden kann. Das Resultat ist ein Geldbetrag, der von den Betreibern von Power-to-Heat-Anlagen für die 
Netznutzung und die Netzumlagen bezahlt werden muss. Ist dieser Betrag positiv, sind Power-to-Heat-Anlagen 
auch aus Sicht der übrigen Elektrizitätskunden attraktiv, weil mit der Verwertung von erneuerbarer Überschuss-
Elektrizität den Netzbetreibern Erlöse zufließen, die ansonsten nicht hätten erzielt werden können. Wegen der 
gesetzlichen Deckelung der Netzerlöse profitieren alle Letztverbraucher, wenn Power-to-Heat-Anlagen einen Teil 
dieser Netzerlöse beisteuern.10 

Bei der Übertragung dieser Ideen auf Power-to-X-Systeme zeigt sich, dass der Weg dieser Technologien 
bis zur Marktfähigkeit sehr viel länger ist. Zunächst handelt es sich bei der Referenzenergie um umverteilte und 
unversteuerte Energieträger mit einem entsprechend tieferen Referenzpreis. Gegenüber Power-to-Heat-Syste-
men sind außerdem die Energienutzungsgrade von Power-to-X-Systemen niedriger sowie die Investitionskosten 
höher. Bei Power-to-X-Systemen führt der vorstehend skizzierte Ansatz zu negativen Netzzahlungen. Im Gegen-
satz zu Power-to-Heat-Anlagen würden die Netzkunden per saldo nicht entlastet, sondern müssten Power-to-X-
Anlagen quersubventionieren. Angesichts der perspektivisch beträchtlichen Kostenwirkungen wäre unter die-
sem Gesichtspunkt eine Massenmarkt-Einführung entsprechender Technologien derzeit nicht zu empfehlen. 

Die Diskussion der Kostenzuordnung im Rahmen der Sektorkopplung findet eine alternative Antwort, 
wenn die Energiewende (und die daraus entstehenden Zusatzkosten) letztlich als ein öffentliches Gut für die 
gesamte Gesellschaft aufgefasst wird. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Strom aus erneuerbaren 
Energien nicht nur den CO2-Ausstoß senken, sondern auch andere Zielsetzungen verfolgen kann, etwa eine ge-
steigerte Energiesicherheit oder eine forcierte Technologieentwicklung. Dementsprechend wäre es dann nur fol-
gerichtig, wenn nicht die Marktteilnehmer in einzelnen Sektoren, sondern aller Sektoren gemeinsam an der Fi-
nanzierung beteiligt wären. In diesem Fall sollte sich die Aufteilung der Kosten an allgemeinen Besteuerungskri-
terien orientieren, allen voran am Kriterium der steuerlichen Leistungsfähigkeit. Allerdings wäre diese Lösung 
nur im Fall einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission umsetzbar. Darüber hinaus würde 
eine steuerfinanzierte Sektorkopplung zum Gegenstand staatlicher Lenkung und damit einer marktwirtschaftli-
chen Entwicklung mehr oder weniger entzogen. 

In Deutschland gibt es schon eine Reihe von privat finanzierten Power-to-Heat-Anlagen mit einer ge-
schätzten Gesamtkapazität von rund 500 MW. Insbesondere die Betreiber von Nah- und Fernwärmeanlagen ha-
ben in den letzten Jahren in diese Technologie investiert – trotz der Tatsache, dass die von diesen Systemen 
bereitgestellte Wärme zumeist teurer ist als die Referenzenergie Erdgas. Es stellt sich die Frage nach dem Finan-
zierungskonzept dieser bereits installierten und betriebenen Power-to-Heat-Anlagen. Deren Einsatz erfolgt nicht 
am traditionellen Energiemarkt (dort wäre eine Wirtschaftlichkeit meistens außer Reichweite), sondern am Re-
gelenergiemarkt (Sekundärreserve und/oder Minutenreserve). Diese Auktionsmärkte sind durch eine zweiglied-
rige Preisstruktur mit Leistungs- plus Arbeitspreisen gekennzeichnet. Der Betreiber einer Power-to-Heat-Anlage 

9 Beziehungsweise zu einem Preis unterhalb der Grenzkosten aller einsetzbaren fossilen Kraftwerke. 

10 Allerdings müssen Marktprämien auf erneuerbare Überschuss-Elektrizität bezahlt werden. 
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bietet einen Leistungspreis. Ist er mit seinem Gebot erfolgreich, erzielt er Erlöse in Höhe des gebotenen Leis-
tungspreises, und zwar ohne dass er eine einzige Megawattstunde Elektrizität beziehen und bezahlen muss. Erst 
mit dem Abruf der Leistung durch den Übertragungsnetzbetreiber muss der Betreiber seine Power-to-Heat-An-
lage aktivieren. In diesem Fall bezieht er die erforderliche Elektrizität und bezahlt den aktuellen Elektrizitätspreis 
inkl. der mit dem Elektrizitätsbezug üblichen Umlagen und Abgaben.11 Die erwarteten Elektrizitätsbezugskosten 
berücksichtigt er natürlich bei seinem Arbeitspreisgebot, was wiederum dazu führt, dass die Leistung von Power-
to-Heat-Anlagen am Regelenergiemarkt eher selten abgerufen wird, da Regelenergie aus anderen Anlagen 
(Pumpspeicher, Leistungsreduktion thermischer Kraftwerke, abschaltbare Lasten) zu geringeren Grenzkosten zur 
Verfügung steht. De facto führt eine solche Betriebsweise von Power-to-Heat-Anlagen aber nicht zu einer 
Marktintegration von regenerativer Überschuss-Elektrizität, sondern liefert einen Beitrag zur Systemintegration, 
wobei in den Power-to-Heat-Anlagen beim Abruf durch die Übertragungsnetzbetreiber keinesfalls nur regenera-
tive Elektrizität eingesetzt wird. Doch sind die Regelenergiemärkte vorerst geeignete Pilotmärkte für innovative 
Power-to-Heat-Technologien. 

11 Die Umlagen und Abgaben reduzieren sich deutlich, wenn der Power-to-Heat-Betreiber auf eigenerzeugte Elektrizität zurückgreifen kann. 
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Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ 
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Die Expertenkommission stimmt mit der Bundesregierung überein, dass die Entwicklung der Treibhausgasemis-
sionen mit den bisher implementierten Maßnahmen zu einer Verfehlung des Reduktionsziels für das Jahr 2020 
führen dürfte. Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung geht allerdings davon aus, dass mit den seit 2014 
beschlossenen Maßnahmen das Ziel doch noch erreicht werden kann. Zu diesen Maßnahmen gehören insbeson-
dere das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) sowie die Still-
legungsinitiative für ältere Braunkohlekraftwerke. In diesem Zusammenhang bedauert es die Expertenkommis-
sion, dass ihr der Klimaschutzbericht der Bundesregierung nicht zeitgerecht zur Verfügung gestanden hat. 

Die Expertenkommission erkennt die inzwischen ergriffenen Initiativen der Bundesregierung an. Sie ist aber an-
gesichts der Dimension der zur Zielerreichung noch notwendigen Reduktion (170 Mio. t CO2-Äquivalente) und 
der verbleibenden Zeit bis 2020 der Ansicht, dass diese Aktivitäten für die Zielerreichung nicht ausreichen wer-
den, zumal die gesunkenen Weltmarktpreise für Energie die Emissionsminderungen im Elektrizitätsbereich wie 
auch in den anderen Sektoren erschweren. Zudem ist es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, für poten-
ziell wirksame Instrumente wie die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung die notwendigen 
politischen Mehrheiten zu finden. Aus Sicht der Expertenkommission hätte dies eine der wirksamsten Maßnah-
men sein können. 

Darüber hinaus kann keineswegs als gesichert gelten, dass die diversen Maßnahmen, welche die Bundesregie-
rung auf den Weg gebracht hat, bis zum Jahr 2020 ausreichende Treibhausgasreduktionen erbringen werden. So 
sollen von der angestrebten Reduktion von 22 Mio. t CO2-Äquivalente im Elektrizitätssektor nur noch 12,5 Mio. t 
durch die De-facto-Stilllegung alter Braunkohlekraftwerke und 4 Mio. t durch die Neufassung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes (KWKG) erreicht werden. Selbst wenn diese Minderung erreicht wird, sind die 22 Mio. t CO2-
Äquivalente – wie in der letzten Stellungnahme dargelegt – aus Sicht der Expertenkommission nicht ausreichend. 

Im vorigen Jahr hatte die Expertenkommission eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie mit der erkenn-
baren Zielverfehlung umgegangen werden sollte. Die aktuelle Situation stellt sich aus Sicht der Expertenkommis-
sion dergestalt dar, dass zwar fast alle Beteiligten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die anspruchsvollen 
Treibhausgasreduktionsziele mittragen, aber kaum Bereitschaft besteht, die zur Umsetzung notwendigen Maß-
nahmen zu akzeptieren, wenn diese vordergründig mit Nachteilen für die eigene Position verbunden sind. Jeder 
weiß, Klimaschutz kann es nicht zum Nulltarif geben, und dennoch ist das Verhalten vieler darauf ausgerichtet, 
vom Klimaschutz einen direkten wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Ein solches Modell kann nicht funktionieren. 

Die Expertenkommission stimmt mit der Darstellung der Bundesregierung zur Entwicklung der Treibhaus-
gasemissionen zwar weitgehend überein. Die Expertenkommission hätte sich allerdings gewünscht, dass die Bun-
desregierung wie im Kapitel zum Primärenergieverbrauch auch bei den Treibhausgasemissionen auf den Tempe-
ratureinfluss hingewiesen hätte. Nach einer Schätzung von Ziesing dürften die Treibhausgasemissionen nämlich 
unter Berücksichtigung des Temperatureinflusses im Jahr 2014 lediglich um 1,7 % und nicht um 4,3 % niedriger 
gewesen sein als 2013 (Ziesing, 2015). 
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Ϯϲ. Die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ ďegƌüßt es, dass die BuŶdesƌegieƌuŶg auĐh deŶ duƌĐh die ǀeƌstäƌkte NutzuŶg
eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ ďeǁiƌkteŶ EŵissioŶsŵiŶdeƌuŶgseffekt zitieƌt. AlleƌdiŶgs ǁeƌfeŶ die geŶaŶŶteŶ Eŵissi-
oŶsŵiŶdeƌuŶgsďeitƌäge auĐh eiŶige FƌageŶ auf. “o solleŶ ǀoŶ ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ die duƌĐh eƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ 
ǀeƌŵiedeŶeŶ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ uŵ ϱϯ Mio. t COϮ-ÄƋuiǀaleŶte ;ǀoŶ ϵϱ auf ϭϰϴ Mio.tͿ gestiegeŶ seiŶ. Iŵ 
gleiĐheŶ )eitƌauŵ siŶd die gesaŵteŶ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ uŵ ϲϱ Mio. t COϮ-ÄƋuiǀaleŶte gesuŶkeŶ. DeŵŶaĐh 
ŵüssteŶ die eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ ŵit üďeƌ ϴϬ % zuƌ EŵissioŶsŵiŶdeƌuŶg ďeigetƌageŶ haďeŶ. EŶeƌgieeffizieŶz-
ǀeƌďesseƌuŶgeŶ uŶd EŶeƌgieeiŶspaƌuŶgeŶ, die ja duƌĐhaus füƌ eiŶige “ektoƌeŶ aufgezeigt ǁeƌdeŶ köŶŶeŶ, ǁäƌeŶ 
daƌaŶ also Ŷuƌ sehƌ uŶteƌgeoƌdŶet ďeteiligt geǁeseŶ. Dies eƌsĐheiŶt aŶgesiĐhts deƌ RelatioŶeŶ ŶiĐht sehƌ plausi-
ďel. Die BuŶdesƌegieƌuŶg sollte deshalď das UŵǁeltďuŶdesaŵt uŵ eiŶe eŶtspƌeĐheŶde PlausiďilitätskoŶtƌolle 
deƌ EƌgeďŶisse ihƌeƌ BeƌeĐhŶuŶgeŶ ďitteŶ. 

Ϯϳ. AďďilduŶg ϳ zeigt, dass auĐh iŵ ǀeƌgaŶgeŶeŶ Jahƌ keiŶ EiŶsĐhǁeŶkeŶ auf deŶ aŶgestƌeďteŶ )ielpfad ge-
luŶgeŶ ist. Dazu hätteŶ ďei eiŶeŵ liŶeaƌeŶ Veƌlauf die TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ auf Basis deƌ teŵpeƌatuƌďeƌei-
ŶigteŶ Weƌte füƌ ϮϬϭϯ ďis ϮϬϮϬ jahƌesduƌĐhsĐhŶittliĐh uŵ gut ϯ % siŶkeŶ ŵüsseŶ. Mit deƌ hieƌ gesĐhätzteŶ Re-
duktioŶ iŵ Jahƌ ϮϬϭϰ uŵ ϭ,ϳ % ďleiďt ŵaŶ deŵŶaĐh deutliĐh dahiŶteƌ zuƌüĐk. AuĐh die aďsoluteŶ Weƌte deƌ 
küŶftig eƌfoƌdeƌliĐheŶ jähƌliĐheŶ ReduktioŶ liefeƌŶ eiŶ plastisĐhes Bild deƌ ǁeiteƌeŶ NotǁeŶdigkeiteŶ. Deƌ )iel-
ǁeƌt füƌ ϮϬϮϬ ďedeutet ŵaǆiŵale TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ ǀoŶ ƌuŶd ϳϲϱ Mio. t COϮ-ÄƋuiǀaleŶte ;teŵpeƌatuƌďe-
ƌeiŶigtͿ. GegeŶüďeƌ deŶ WeƌteŶ iŵ Jahƌ ϮϬϭϰ kaŶŶ dieseƌ Weƌt Ŷuƌ eƌƌeiĐht ǁeƌdeŶ, ǁeŶŶ die EŵissioŶeŶ ďis 
ϮϬϮϬ jedes Jahƌ iŵ DuƌĐhsĐhŶitt uŵ ƌuŶd Ϯϴ Mio. t COϮ-ÄƋuiǀaleŶte ;iŶsgesaŵt uŵ ϭϳϬ Mio. tͿ geseŶkt ǁeƌdeŶ. 
VeƌgleiĐht ŵaŶ diese Weƌte ŵit deŶ läŶgeƌfƌistigeŶ VeƌäŶdeƌuŶgeŶ iŶ deŶ JahƌeŶ ǀoŶ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϰ, iŶ deŶeŶ 
die teŵpeƌatuƌďeƌeiŶigteŶ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ iŶsgesaŵt uŵ kŶapp ϭϭϱ Mio. t COϮ-ÄƋuiǀaleŶte odeƌ jah-
ƌesduƌĐhsĐhŶittliĐh Ŷuƌ uŵ kauŵ ŵehƌ als ϵ Mio. t COϮ-ÄƋuiǀaleŶte aďgeŶoŵŵeŶ hatteŶ, ǁiƌd eƌkeŶŶďaƌ, dass 
das Teŵpo deƌ EŵissioŶsŵiŶdeƌuŶg iŶ deŶ ǁeŶigeŶ JahƌeŶ ďis ϮϬϮϬ ŵiŶdesteŶs ǀeƌdƌeifaĐht ǁeƌdeŶ ŵuss. 

AďďilduŶg ϳ: EŶtǁiĐkluŶg deƌ teŵpeƌatuƌďeƌeiŶigteŶ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϬ 
ďis ϮϬϭϰ soǁie )iele ďis ϮϬϱϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 
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VeƌäŶdeƌuŶgeŶ deƌ TƌeiďhausgaseŵissioŶeŶ

Ist-EŶtǁiĐkluŶg ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ: -Ϯϲ,ϳ % ;-ϭ,ϯ % p. a.Ϳ

NotǁeŶdige MiŶdeƌuŶg ϮϬϭϰ ďis ϮϬϮϬ: -ϭϵ,ϲ % ;-ϯ,ϲ % p. a.Ϳ 
zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg: ϮϬϮϬ ďis ϮϬϱϬ ;-ϴϬ %Ϳ: -ϲϲ,ϳ % ;-ϯ,ϲ % p. a.Ϳ  

ϮϬϮϬ ďis ϮϬϱϬ ;-ϵϱ %Ϳ: -ϵϭ,ϳ % ;-ϳ,ϵ % p. a.Ϳ

▪ THG ďeƌeiŶigt ▪ MiŶdeƌuŶgsziele
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Der Emissionshandel wird von der Bundesregierung nach wie vor als ein zentrales Instrument für die Re-
alisierung der klimaschutzpolitischen Ziele angesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es mit Beginn der drit-
ten Handelsperiode 2013 kein nationales Emissionshandelsbudget mehr gibt, sondern nur noch ein EU-weites 
Gesamtbudget („Cap“). Im Jahr 2014 betrug es 2,05 Mrd. CO2-Äquivalente, es reduziert sich bis zum Ende der 
Handelsperiode 2020 um jährlich 1,74 %. Die am Emissionshandel beteiligten Anlagenbetreiber können im Be-
darfsfall ihren Reduktionsverpflichtungen nicht allein über den Handel von Emissionszertifikaten mit anderen 
Mitgliedstaaten der EU nachkommen. Vielmehr können Anlagenbetreiber auch nach 2013 noch Projektgutschrif-
ten nutzen, die sie in der zweiten Handelsperiode 2008-2012 aus den flexiblen Mechanismen CDM und JI (Clean 
Development Mechanism und Joint Implementation) erworben hatten. Allerdings setzt dies voraus, dass sie ihr 
Kontingent noch nicht ausgeschöpft hatten (DEHSt, 2015). Außerdem können noch die Überschüsse an Zertifika-
ten verwertet werden, die sich im Zusammenhang mit der ökonomischen Krise 2008/2009 durch den starken 
Rückgang von Energieverbrauch und CO2-Emissionen herausgebildet hatten. 

Insgesamt reichen offensichtlich die überschüssigen Projektgutschriften und Zertifikate auch in der bishe-
rigen dritten Handelsperiode noch aus, um einen Druck auf die Zertifikatspreise zu bewirken. Bis Mitte 2014 
bewegten sich die Zertifikatspreise meist deutlich unterhalb von 5 Euro/EUA, seither schwanken sie zwischen 
etwa 6 und 8 Euro/EUA. Unabhängig von der Tatsache, dass ungeachtet dieser niedrigen Preise das Emissions-
minderungsziel für die emissionshandelspflichtigen Anlagen im Jahr 2020 erreicht wird (minus 21 % im Vergleich 
zu 2005), gehen keine zusätzlichen Emissionsminderungsimpulse von dieser Situation aus, zumal angesichts der 
Energiepreisrelationen eher der Einsatz der emissionsintensiveren Energieträger, vornehmlich Stein- und Braun-
kohle, begünstigt wird. Erst mit der bevorstehenden Strukturreform für die vierte Handelsperiode ab 2020 und 
der Einführung der Marktstabilitätsreserve ab 01.01.2019 dürfte zusammen mit den ambitionierteren Klima-
schutzzielen bis 2030 der Emissionshandel gestärkt werden. 

Nach Auffassung der Expertenkommission sind die Schwierigkeiten, die zur Zielrealisierung notwendige 
Emissionsminderung um rund 170 Mio. t CO2–Äquivalente zu bewirken, nicht zu unterschätzen. Hierfür sprechen 
mehrere Gründe: 

 Angesichts der internationalen Energiepreisentwicklungen ist die Steinkohle gegenüber dem vergleichs-
weise emissionsverträglichen Erdgas konkurrenzfähiger geworden. Dies und die ebenfalls hohe Wettbe-
werbsfähigkeit der Braunkohle begünstigen eine eher klimaschädliche Stromerzeugungsstruktur. Mit dem 
sukzessiven Ausstieg aus der Kernenergie wird bis 2020 die weitgehend CO2-freie Stromerzeugung aus Kern-
energie größenordnungsmäßig im Vergleich zu 2014 um 60 bis 70 Mrd. kWh zurückgehen. Würde die ent-
sprechende Strommenge im Jahr 2020 zur Verfügung stehen, hätte dies v. a. eine geringere Erzeugung aus 
fossilen Kraftwerken zur Folge. Aus Gründen der Strommarktlogik und der EEG-Förderung unabhängig von 
den Strommarktgegebenheiten hat der Kernenergieausstieg als solcher praktisch keine Auswirkungen auf 
die erneuerbare Elektrizitätsproduktion. Ohne den Kernenergieausstieg könnten die CO2-Emissionen in 
Deutschland ceteris paribus um 40 bis 50 Mio. t tiefer sein als heute zu erwarten. 

 Selbst wenn das Regierungsprogramm zur zusätzlich angestrebten Reduktion von 22 Mio. t CO2-Äquivalente
im Elektrizitätssektor erreicht werden sollte, wäre der Kernenergieausstieg bezogen auf die Treibhaus-
gasemissionen noch nicht kompensiert. Doch der Erfolg des 22-Mio-Tonnen-Programms ist fraglich. Nach-
dem die ursprüngliche Absicht gescheitert war, hierzu eine Klimaabgabe im Kontext des Emissionshandels 
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zu erheben, will die Bundesregierung dies nun durch eine verstärkte Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 
und durch die Überführung alter Braunkohlekraftwerke in eine sogenannte Sicherheitsbereitschaft bei 
gleichzeitiger „Entschädigung“ der betroffenen Kraftwerksbetreiber erreichen. Dabei geht es um eine Still-
legung von 2,7 GW sowie eine Entschädigung von rund 230 Mio. Euro pro Jahr für sieben Jahre, zusammen 
also etwa 1,6 Mrd. Euro. Es wird erwartet, dass damit eine Emissionsminderung von 11 bis 12,5 Mio. t CO2 
im Jahr 2020 erreicht werden kann. Von der Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) wird bis 
2020 eine Emissionsminderung von bis zu 4 Mio. t CO2-Äquivalente erwartet. Doch ob das Programm bereits 
bis zum Jahr 2020 wirkt, ist fraglich, weil es sich um Baumaßnahmen handelt, die erfahrungsgemäß einige 
Jahre in Anspruch nehmen. Das Ergebnis ist also unbefriedigend in Bezug auf die Minderungsziele.  

 Zu bedenken ist auch, dass die Emissionen aus dem Elektrizitätssektor auch durch die hohen Stromexport-
überschüsse in die Höhe getrieben wurden. Eine weitere Steigerung dieser Überschüsse würde die künftige 
Emissionsbilanz zusätzlich belasten. Zumindest für 2015 ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal eine kräf-
tige Erhöhung des Exportüberschusses vorherzusehen. 

 Insgesamt sollte der Beitrag der Elektrizitätswirtschaft zur Emissionsminderung bis 2020 nicht überschätzt
werden, zumal der Emissionshandel, dem die Kraftwerke unterworfen sind, keine zusätzlichen Impulse setzt. 
In der gegenwärtigen Verfasstheit dürfte der Emissionshandel allerdings auch für die emissionshandels-
pflichtigen Anlagen außerhalb der Elektrizitätswirtschaft keine Anreize für eine zusätzliche Emissionsminde-
rung liefern, da die vorgesehenen strukturellen Reformen des Emissionshandels (abgesehen von dem wenig 
wirksamen Backloading noch in der Handelsperiode von 2013 bis 2020) ohnehin nicht vor 2021 greifen wer-
den. Die Bundesregierung könnte zwar auf einen früheren Start der Reformen hinwirken, doch dürfte dies 
am Widerstand einiger Mitgliedstaaten scheitern. 

 In diesem Zusammenhang möchte die Expertenkommission an ihren Vorschlag aus der Stellungnahme zum
zweiten Monitoring-Bericht erinnern, wonach unter Berücksichtigung des europäischen Emissionshandels 
die nationalen Emissionsminderungen, die mit den ohnehin fälligen Stilllegungen emissionsintensiv produ-
zierender Kraftwerke verbunden sind, durch Kauf und Stilllegung von EU-Emissionsrechten kompensiert 
werden könnten. Eine weitere Möglichkeit könnte sich dadurch eröffnen, dass die Bundesregierung Emissi-
onsrechte im Umfang der vermutlichen Zielverfehlung aufkauft und die Zertifikate anschließend stilllegt. Die 
Ausgaben dafür dürften sich angesichts der gegenwärtigen und absehbaren Preise bis 2020 in Grenzen hal-
ten. Selbst wenn die Zertifikatspreise auf 10 Euro/t CO2 steigen sollten, würde eine Emissionsminderung 
beispielsweise in einer Größenordnung von 50 Mio. t CO2 Kosten von allenfalls 500 Mio. Euro auslösen. Dies 
mag man vergleichen mit den Kosten der Kompensationszahlung für die stillzulegenden Braunkohlenkraft-
werke in Höhe von 1,6 Mrd. Euro. 

 Fraglich ist auch, ob die beiden großen Emittenten, der Gebäude- und Verkehrsbereich, den zur Zielerrei-
chung erforderlichen Beitrag zur Emissionsminderung schon bis 2020 leisten können. Zumindest im Verkehr 
müsste es dazu zu einer radikalen Trendwende kommen. Dagegen sprechen im Moment auch die gegenwär-
tig sehr niedrigen Kraftstoffpreise, die (ähnlich wie für den Raumheizungsbereich die niedrigen Preise für 
das leichte Heizöl) kaum Impulse für ein sparsameres Verhalten oder für Effizienzinvestitionen setzen. Hierzu 
werden Vorschläge in den entsprechenden Kapiteln der Stellungnahme entwickelt. 

 Im Übrigen sieht die Expertenkommission angesichts des Umsetzungsstandes des Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz (NAPE) und des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 sowie der teilweise noch fehlenden 
Konkretisierung der darin genannten Einzelmaßnahmen die Gefahr, dass die tatsächlichen Energieeinspa-
rungen und Emissionsreduktionen nicht ausreichen werden, um die verbleibende Lücke bis 2020 zu schlie-
ßen. 
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Vor diesem Hintergrund ist nach Auffassung der Expertenkommission damit zu rechnen, dass bis 2020 das ange-
strebte Ziel der Emissionsminderung deutlich verfehlt werden könnte. Weiterer Handlungsbedarf ist also evi-
dent, doch die Zeit dafür wird zunehmend knapper. Hinzu kommt schließlich, dass von den erwartbaren Verän-
derungen der demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eher energieverbrauchs- und damit 
verbunden emissionssteigernde Wirkungen ausgehen dürften. 

Vom Grundsatz her lassen sich die bekannten Hebel und Instrumente benennen, die den Handlungsbedarf 
umschreiben: Da beinahe die Hälfte aller inländischen Treibhausgasemissionen dem europaweiten Emissions-
handel unterliegt, sind hier Aktivitäten zur Verbesserung der Wirksamkeit des Emissionshandelssystems zwar 
vordringlich, doch sind hier kurzfristige Erfolge nicht zu erwarten. Daher sind auch für die vom Emissionshandel 
erfassten Bereiche zusätzliche nationale Maßnahmen ergänzend notwendig. Dabei müsste aber sichergestellt 
sein, dass die dadurch erreichten Emissionsminderungen durch den Kauf und die Stilllegung von Emissionsrech-
ten auch wirksam werden können, wie das mit der gescheiterten Klimaabgabe beabsichtigt war. 

Unabhängig davon kommt es darauf an, die Anstrengungen zur Emissionsminderung in den Sektoren au-
ßerhalb des Emissionshandels zu forcieren, die ohnehin weitgehend der nationalen Regulierung unterliegen. Dies 
bedeutet auch, dass zumindest die im ersten Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Energiewende ange-
sprochenen Maßnahmen mit großer Dringlichkeit konkretisiert und rasch umgesetzt werden. Das betrifft speziell 
den Gebäudebereich mit seinen trotz der bisher schon erzielten Erfolge nach wie vor hohen CO2-Reduktionspo-
tenzialen ebenso wie den Verkehrssektor mit seinen bisher den Zielen diametral entgegenlaufenden Verände-
rungen. 

Die Aussicht, dass die klimapolitisch besonders wirksamen Vorschläge zeitnah realisiert werden können, 
ist aus Sicht der Expertenkommission nicht unbedingt gewährleistet. Dies zeigen die Erfahrungen des vergange-
nen Jahres mit der gescheiterten Klimaabgabe und der bislang ebenfalls gescheiterten steuerlichen Förderung 
der Gebäudesanierung. Die Expertenkommission sieht hier im Kern ein grundsätzliches Problem, das fast alle 
gesellschaftlichen Schichten betrifft. Alle bekennen sich zur Wichtigkeit des Klimaschutzes, doch die Forderungen 
nach politischem Handeln beschränken sich auf Instrumente und Maßnahmen, die jeweils individuelle (wirt-
schaftliche) Vorteile versprechen. Sobald aber Belastungen erwartet werden, werden alle Hebel gegen das je-
weilige klimapolitische Instrument eingesetzt. Jeder weiß, Klimaschutz kann es nicht zum Nulltarif geben, aber 
dennoch ist das Verhalten vieler darauf ausgerichtet, vom Klimaschutz einen direkten wirtschaftlichen Vorteil zu 
erzielen. Ein solches gesellschaftspolitisches Modell kann nicht funktionieren. Die Bundesregierung sollte sich 
daher zeitnah auch mit der Option einer Zielverfehlung des nationalen Treibhausgasziels aus-einandersetzen und 
die Öffentlichkeit darüber informieren, wie sie damit – auch mit Blick auf das Jahr 2030 und danach – umzugehen 
gedenkt. 

Die Expertenkommission bedauert es, dass sie aufgrund der späten Verfügbarkeit des Klimaschutzberich-
tes des BMUB nicht in die Lage versetzt wurde, dazu eine entsprechende tiefergehende Kommentierung abzu-
geben. Dies könnte zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Bericht oder aber in der Stellungnahme 
zum Monitoring-Bericht 2016 nachgeholt werden. 
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Bis zum Jahr 2020 erscheint das Erreichen des 35 %-Mindestziels für den Anteil der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien am Stromverbrauch im Energiekonzept der Bundesregierung wahrscheinlich. Das Ziel könnte 
sogar deutlich übertroffen werden. Mit Blick auf den Beitrag zum übergeordneten Klimaschutzziel ist dies zu 
begrüßen, da dies Potenzial zur Kompensation anderer, nicht erreichter Ziele mit sich bringt. Aus Sicht der Ex-
pertenkommission stellt der anstehende Systemwechsel im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von der Preis- 
zur Mengensteuerung einen weiteren Schritt auf dem Weg dar, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
dem Wettbewerb auszusetzen. In diesem Kontext spielt perspektivisch auch die Steigerung nicht EEG-geförder-
ter Strommengen eine zunehmende Rolle. Dieses Segment sollte bei der zukünftigen Ausgestaltung des Förder-
regimes stärkere Beachtung finden. 

Im Bereich der erneuerbaren Wärme lässt der Monitoring-Bericht der Bundesregierung große Datenunsicherhei-
ten und wiederholte Umstellungen der Berechnungsmethodik erkennen, ohne dass dies transparent erläutert 
würde. So weichen die ausgewiesenen Anteile und der Entwicklungstrend vom letztjährigen Fortschrittsbericht 
deutlich ab. Eine höhere Datentransparenz ist nicht zuletzt für die Bewertung des Fortschritts zum Erreichen des 
14 %-Ziels im Jahr 2020 unabdingbar. Der Einsatz erneuerbarer Wärme war im Jahr 2014 rückläufig. Der Moni-
toring-Bericht führt dies auf die milde Witterung zurück, liefert jedoch keine Begründung dafür, warum auch der 
prozentuale Anteil abgenommen hat. 

Mit Blick auf die Entwicklung der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor sind erhebliche Daten- und Definiti-
onsabweichungen hinsichtlich der Zielsetzungen (Anteil der erneuerbaren Energien vs. Treibhausgasminderung) 
festzustellen, so dass die Belastbarkeit der bislang verwendeten Indikatorik fragwürdig erscheint. Durch die mög-
liche Mehrfachanrechnung bestimmter Kraftstoffe könnte das seitens der EU vorgegebene 10 %-Ziel bis 2020 
rechnerisch zwar noch erreicht werden, der tatsächliche Beitrag zur Treibhausgasminderung dürfte jedoch deut-
lich geringer ausfallen. 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch stieg auf 13,5 % im Jahr 2014, die Entwick-
lung hat sich jedoch deutlich verlangsamt. Fortschritte werden praktisch nur noch durch den Zuwachs der erneu-
erbaren Stromerzeugung erreicht. Mit Blick auf die zur Zielerreichung von 18 % im Jahr 2020 verbleibende Zeit 
erscheint dies bedenklich. 

Der Monitoring-Bericht 2015 der Bundesregierung konstatiert zu Recht, dass sich der Ausbau der erneu-
erbaren Energien im Stromsektor, mit Blick auf das Ziel bis 2020 einen Mindestanteil von 35 % am Stromver-
brauch zu erreichen, auf Zielkurs befindet. Ersten Schätzungen zufolge, könnte im laufenden Jahr 2015 bereits 
ein Anteil von 33 % erreicht werden (ZSW, 2015).12 Garant dieses Erfolgs ist das EEG. Nach erneuter Novellierung 

12 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Stromverbrauch wirklich ein sinnvoller Ziel-Bezugspunkt für den Anteil der erneuer-
baren Energien darstellt. Dies setzt nämlich die wenig plausible Annahme voraus, dass in dem (auch im Jahr 2015 wiederum gestiegenen) 
Stromexportüberschuss kein Strom aus erneuerbaren Energien enthalten ist. Ein besserer Bezugspunkt wäre sicher die Stromerzeugung, an 
der die erneuerbaren Energien im Jahr 2015 vermutlich mit knapp 30 % beteiligt sein werden. 
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gilt nun die zum 01. August 2014 in Kraft getretene Fassung (EEG, 2014). Hierin wurden erstmals spartenspezifi-
sche Ausbaukorridore definiert und somit politisch avisierte Ausbaumengen konkretisiert, während für das Ge-
samtziel weiterhin an relativen Zielgrößen festgehalten wird. Bis zum Jahr 2025 soll ein Anteil an der Brut-
tostromerzeugung von 40 % bis 45 % erreicht werden. 

Im Monitoring-Bericht 2015 der Bundesregierung wird hervorgehoben, dass sich die erneuerbaren 
Energien insgesamt betrachtet im Jahr 2014 zur mengenmäßig wichtigsten Stromquelle entwickelt haben. Wie 
sich dieser Trend perspektivisch nach Einschätzung der Bundesregierung fortsetzen wird, ob und wie die 
avisierten Entwicklungsziele für die einzelnen Sparten erreicht werden können, bleibt jedoch offen. Nach 
Einschätzung der Expertenkommission würde die Stomerzeugung von 161 TWh im Jahr 2014 bzw. 191 TWh im 
Jahr 2015 auf etwa 250 TWh im Jahr 2020 steigen, wenn die Ausbaukorridore eingehalten werden. Damit würde 
das 35 %-Ziel nicht nur sicher erreicht, sondern deutlich übererfüllt. Auch ohne Rückgang des Bruttostromver-
brauchs beliefe sich der regenerative Anteil im Jahr 2020 auf rund 42 %. Eine Punktlandung für das 35 %-Ziel 
würde in diesem Fall mit einer regenerativen Stromerzeugung von ca. 207 TWh erreicht. Diese Entwicklung wird 
durch die Windenergie an Land (ca. 40 % des Zuwachses der Stromerzeugung) und auf See (35 %) sowie durch 
die Photovoltaik (20 %) getragen. Der Zubau im Bereich der Biomasse leistet nur 5 %, die übrigen Ressourcen 
bleiben in Summe konstant. 

Der Monitoring-Bericht 2015 berichtet über die spartenspezifischen Anteile an der Stromerzeugung im 
Jahr 2014 und listet die Änderungen des EEG 2014 auf. Doch trifft nach Ansicht der Expertenkommission die 
Aussage über die Ausbaukorridore, eine verlässliche Steuerung des Ausbaus der erneuerbaren Stromerzeugung 
zu erreichen, im derzeit noch geltenden Förderregime nicht zu, denn das Über- oder Unterschreiten der avisier-
ten Ausbaukorridore hat nur unmittelbare Auswirkungen auf die Vergütungshöhe. Somit handelt es sich bei die-
sem Instrument weiterhin um eine Preissteuerung und nicht um eine Mengensteuerung. Die Mengensteuerung 
erfolgt allenfalls indirekt, wenn durch hohe Degressionsraten die Vergütungssätze soweit sinken, dass der wei-
tere Ausbau an Attraktivität verliert oder unwirtschaftlich wird. Dies führt aber nicht zu einer unmittelbaren Ein-
haltung der Zubaukorridore, wie die Daten des Jahres 2014 zeigen.  

Für die Windenergie an Land zeigt Abbildung 8, dass das Jahr 2014 das Jahr mit der bislang höchsten 
installierten Jahresleistung war. Es wurden 4.788 MW neu installiert, während Anlagen mit einer Leistung von 
395 MW stillgelegt wurden. Der Nettozubau betrug somit 4.393 MW, womit der avisierte Korridor (max. 2.600 
MW) deutlich übertroffen wurde (AGEE-Stat, 2015). Folglich wird zum 01. Januar 2016 der Degressionssatz, um 
den die Vergütung ab diesem Zeitpunkt vierteljährlich reduziert wird, den Maximalwert von 1,2 % erreichen. Ob 
die Degressionsrate auch zu den folgenden Degressionsterminen (01. April, 01. Juli, 01. Oktober) auf dem Höchst-
wert verharren wird, hängt von der Entwicklung des Zubaus in der zweiten Jahreshälfte 2015 ab. In der ersten 
Jahreshälfte 2015 wurde kaum mehr als die Hälfte des Vorjahreswertes erreicht. Auch wenn erfahrungsgemäß 
der Zubau in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfällt und wegen der zum 01. Januar 2016 anstehenden Absen-
kung der Vergütungssätze Vorzieheffekte zu erwarten sein dürften, sieht es im Jahr 2015 nicht nach einem wei-
teren Rekordjahr aus. Aussagen über eine Stabilisierung des Zubaus auf dem gewünschten Niveau sind auf dieser 
Basis noch nicht möglich. 
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RiĐhtet ŵaŶ deŶ BliĐk iŶ die )ukuŶft, düƌfte ŵit deŵ ďesteheŶdeŶ Föƌdeƌƌegiŵe iŶ deŶ koŵŵeŶdeŶ JahƌeŶ eiŶe 
dǇŶaŵisĐh ǁaĐhseŶde )ahl ǀoŶ AltaŶlageŶstillleguŶgeŶ zu eƌǁaƌteŶ seiŶ, da die eƌsteŶ zuďaustäƌkeƌeŶ Jahƌ-
gäŶge das EŶde deƌ VeƌgütuŶgsdaueƌ ǀoŶ Ϯϭ JahƌeŶϭϯ eƌƌeiĐheŶ. Uŵ eiŶeŶ Nettozuďau ǀoŶ Ϯ.ϱϬϬ MW zu eƌƌei-
ĐheŶ, ǁäƌe eiŶ Bƌuttozuďau zǁisĐheŶ etǁa Ϯ.ϴϬϬ MW ;ϮϬϭϰͿ uŶd ϯ.ϮϬϬ MW ;ϮϬϭϵͿ eƌfoƌdeƌliĐh. WeŶŶ aď deŵ 
Jahƌ ϮϬϮϬ die eƌsteŶ EEG-geföƌdeƌteŶ AŶlageŶ aus deŵ VeƌgütuŶgssǇsteŵ aussĐheideŶ, düƌfte deƌ Bƌuttoaus-
ďauďedaƌf üďeƌ ϰ.ϬϬϬ MW steigeŶ. Deƌ )uďau ŵüsste daŶŶ daueƌhaft eiŶ Niǀeau ǀoŶ ϰ.ϬϬϬ MW ďis ϲ.ϬϬϬ MW 
pƌo Jahƌ eƌƌeiĐheŶ, uŵ die Gesaŵtausďauziele füƌ die eƌŶeueƌďaƌe “tƌoŵeƌzeuguŶg iŶ deŶ FolgejahƌeŶ zu si-
ĐheƌŶ. Aus “iĐht deƌ EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ ist die Politik aŶ dieseƌ “telle gefoƌdeƌt, RegeluŶgeŶ zu tƌeffeŶ, die deŶ 
Betƌieď ǀoŶ WiŶdeŶeƌgieaŶlageŶ üďeƌ das EŶde des VeƌgütuŶgszeitƌauŵs hiŶaus ďis aŶ das tatsäĐhliĐhe EŶde 
ihƌeƌ teĐhŶisĐheŶ LeďeŶsdaueƌ siĐheƌŶ. Dies ǁüƌde zu eiŶeŵ steigeŶdeŶ eƌŶeueƌďaƌeŶ “tƌoŵaŶgeďot außeƌhalď 
deƌ EEG-FöƌdeƌuŶg fühƌeŶ uŶd die EŶtǁiĐkluŶg Ŷeueƌ VeƌŵaƌktuŶgsstƌuktuƌeŶ, GesĐhäftsŵodelle uŶd GƌüŶ-
stƌoŵpƌodukte auĐh üďeƌ deŶ “tƌoŵďeƌeiĐh hiŶaus ;z. B. Poǁeƌ-to-XͿ aŶƌeizeŶ uŶd so zu eiŶeƌ BesĐhleuŶiguŶg 
eiŶeƌ ǀolksǁiƌtsĐhaftliĐh tƌagfähigeŶ “ǇsteŵtƌaŶsfoƌŵatioŶ ďeitƌageŶ. 

AďďilduŶg ϴ: WiŶdeŶeƌgie aŶ LaŶd – EŶtǁiĐkluŶg des Bƌutto- ďzǁ. Nettozuďaus uŶd deƌ iŶstallieƌteŶ Ge-
saŵtleistuŶg iŵ )eitƌauŵ ǀoŶ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϱ uŶd peƌspektiǀisĐh zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg iŵ Jahƌ 
ϮϬϮϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϯϵ. Iŵ Offshoƌe-WiŶd-“egŵeŶt ďesĐhleuŶigte siĐh iŵ Jahƌ ϮϬϭϰ deƌ AufǁäƌtstƌeŶd aus deŵ Voƌjahƌ deutliĐh
;ǀgl. AďďilduŶg ϵͿ. EŶde des Jahƌes ϮϬϭϰ ďetƌug die iŶstallieƌte LeistuŶg Ϯ.ϯϰϬ MW, ǁas ϮϲϬ % des 
Voƌjahƌesǁeƌtes eŶtspƌiĐht. IŶ deƌ eƌsteŶ Jahƌeshälfte ϮϬϭϱ kaŵeŶ ǁeiteƌe ϴϬϲ MW hiŶzu, so dass ŵittleƌǁeile 
Offshoƌe-WiŶdpaƌks ŵit eiŶeƌ GesaŵtleistuŶg ǀoŶ ϯ.ϭϰϲ MW iŶ Betƌieď siŶd ;AGEE-“tat, ϮϬϭϱͿ. Weiteƌe 
GeŶehŵiguŶgeŶ liegeŶ ǀoƌ, so dass das iŵ EEG aǀisieƌte Ausďauziel ǀoŶ ϲ.ϱϬϬ MW ďis ϮϬϮϬ ƌealistisĐh eƌƌeiĐhďaƌ 
sĐheiŶt, sofeƌŶ die EŶtǁiĐkluŶgsdǇŶaŵik aufƌeĐhteƌhalteŶ ǁeƌdeŶ kaŶŶ. Die AusďaudǇŶaŵik iŵ Offshoƌe-WiŶd 

ϭϯ AŶalog zuƌ EEG-VeƌgütuŶgsdaueƌ ǀoŶ ŵaǆiŵal Ϯϭ JahƌeŶ ;ϮϬ Jahƌe zzgl. des Jahƌes deƌ IŶďetƌieďŶahŵeͿ soǁie uŶteƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg deƌ 
TatsaĐhe, dass ďeƌeits heute ŵehƌ als ϭ.ϯϬϬ WiŶdeŶeƌgieaŶlageŶ iŶ DeutsĐhlaŶd die aŶgesetzte LeďeŶsdaueƌ ǀoŶ ϮϬ JahƌeŶ eƌƌeiĐht ďzǁ. 
üďeƌsĐhƌitteŶ haďeŶ ;FƌauŶhofeƌ IWE“, ϮϬϭϰͿ. 
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hat aufgƌuŶd deƌ ǀeƌgleiĐhsǁeise hoheŶ VeƌgütuŶgssätze uŶŵittelďaƌ AusǁiƌkuŶgeŶ auf die Höhe deƌ EEG-
Uŵlage, ǁie die iŵ MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐht ϮϬϭϱ daƌgestellte EŶtǁiĐkluŶg zeigt. Deƌ aŶsteigeŶde TƌeŶd füƌ die EEG-
Uŵlage ǁiƌd siĐh ǀoƌaussiĐhtliĐh foƌtsetzeŶ. Die PƌogŶoseŶ deƌ AGORA geheŶ ǀoŶ eiŶeŵ ǁeiteƌeŶ AŶstieg deƌ 
EEG-Uŵlage auf Đa. ϳ,ϰ Đt/kWh ďis zuŵ Jahƌ ϮϬϮϯ aus. Eƌst daŶaĐh ǁiƌd eiŶ RüĐkgaŶg eƌǁaƌtet. 

AďďilduŶg ϵ: WiŶdeŶeƌgie auf See – EŶtǁiĐkluŶg des )uďaus uŶd deƌ iŶstallieƌteŶ GesaŵtleistuŶg iŵ )eit-
ƌauŵ ǀoŶ ϮϬϬϱ ďis ϮϬϭϱ uŶd peƌspektiǀisĐh zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg iŵ Jahƌ ϮϬϮϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϰϬ. Iŵ BeƌeiĐh deƌ Photoǀoltaik siŶd die zuďauaďhäŶgige, ŵoŶatliĐhe DegƌessioŶ uŶd die PƌeiseŶtǁiĐkluŶg
füƌ PhotoǀoltaiksǇsteŵe zuďauďestiŵŵeŶd. Das iŶteƌŶatioŶale MaƌktgesĐheheŶ – iŶsďesoŶdeƌe die AŶti-
DuŵpiŶg-)ölle auf ĐhiŶesisĐhe Module – fühƌte iŵ deutsĐheŶ Maƌkt zu eiŶeŵ EŶde deƌ PƌeisƌüĐkgäŶge ďei 
PhotoǀoltaikŵoduleŶ. Die Attƌaktiǀität deƌ IŶǀestitioŶ siŶkt hieƌduƌĐh zuŶehŵeŶd. Die )uďauaktiǀitäteŶ siŶd 
eŶtspƌeĐheŶd deutliĐh zuƌüĐkgegaŶgeŶ. Die ƌesultieƌeŶde UŶteƌsĐhƌeituŶg des aǀisieƌteŶ )uďaukoƌƌidoƌs fühƌte 
zu eiŶeƌ HalďieƌuŶg deƌ DegƌessioŶsƌate ďeƌeits zuŵ Ϭϭ.ϭϬ.ϮϬϭϰ auf Ϭ,Ϯϱ % pƌo MoŶat. Dies koŶŶte die 
ausďleiďeŶde PƌeisƌeduktioŶ ŶiĐht koŵpeŶsieƌeŶ, so dass zuŵ Ϭϭ.ϭϬ.ϮϬϭϱ die DegƌessioŶ ausgesetzt ǁuƌde. Die 
ŵit deŵ EEG ϮϬϭϰ eiŶgefühƌte aŶteilige BelastuŶg des “elďstǀeƌďƌauĐhs ŵit deƌ EEG-Uŵlage füƌ 
PhotoǀoltaikaŶlageŶ üďeƌ ϭϬ kW, eŶtzieht deŶ als ReaktioŶ auf die Ŷiedƌige EiŶspeiseǀeƌgütuŶg eŶtǁiĐkelteŶ 
GesĐhäftsŵodelleŶ zusätzliĐh die ökoŶoŵisĐhe Basis. 

ϰϭ. Die aďŶehŵeŶdeŶ IŶstallatioŶszahleŶ siŶd iŶ AďďilduŶg ϭϬ ďelegt. Füƌ FƌeifläĐheŶaŶlageŶ ǁuƌde ŵit deŵ
PilotǀoƌhaďeŶ zuƌ AŶǁeŶduŶg ǀoŶ AussĐhƌeiďuŶgeŶ zuƌ BestiŵŵuŶg deƌ VeƌgütuŶgssätze ǁiedeƌ eiŶ Maƌkt 
gesĐhaffeŶ, so dass hieƌ eiŶ )uďau iŶ Höhe deƌ ausgesĐhƌieďeŶeŶ MeŶgeŶ ǀoŶ duƌĐhsĐhŶittliĐh ϰϬϬ MW pƌo Jahƌ 
zu eƌǁaƌteŶ ist. Wie AďďilduŶg ϭϬ zeigt, ist deƌ )uďau iŶ deƌ eƌsteŶ Jahƌeshälfte ϮϬϭϱ eƌŶeut gesuŶkeŶ. Bis EŶde 
Juli ϮϬϭϱ ǁuƌdeŶ AŶlageŶ ŵit eiŶeƌ LeistuŶg ǀoŶ ϳϳϯ MW aŶ das öffeŶtliĐhe Netz aŶgesĐhlosseŶ ;AGEE-“tat, 
ϮϬϭϱͿ. Bei eiŶeƌ FoƌtsetzuŶg dieses EŶtǁiĐkluŶgstƌeŶds ǁiƌd die Photoǀoltaik die ihƌ zugedaĐhte Rolle iŵ 
eƌŶeueƌďaƌeŶ “tƌoŵŵiǆ ďis ϮϬϮϬ ŶiĐht eƌfülleŶ köŶŶeŶ. Die iŵ zuküŶftigeŶ AussĐhƌeiďuŶgsŵodell iŵplizite 
MeŶgeŶsteueƌuŶg ǁiƌd ǀoƌaussiĐhtliĐh Ŷuƌ das Photoǀoltaik-FƌeifläĐheŶsegŵeŶt uŶd GƌoßaŶlageŶ ŵit eiŶeƌ 
iŶstallieƌteŶ LeistuŶg oďeƌhalď ǀoŶ ϭ MW adƌessieƌeŶ. “oŵit uŶteƌliegt deƌ üďeƌǁiegeŶde Teil des 
Photoǀoltaikausďaus ǁeiteƌhiŶ deŵ “Ǉsteŵ deƌ PƌeissteueƌuŶg iŶkl. deƌ ďeƌeits ďesĐhƌieďeŶeŶ RisikeŶ füƌ die 
)ieleƌƌeiĐhuŶg. 
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AďďilduŶg ϭϬ: Photoǀoltaik – EŶtǁiĐkluŶg des Bƌuttozuďaus uŶd deƌ iŶstallieƌteŶ GesaŵtleistuŶg iŵ )eit-
ƌauŵ ǀoŶ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϱ uŶd peƌspektiǀisĐh zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg iŵ Jahƌ ϮϬϮϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϰϮ. Iŵ “egŵeŶt deƌ Bioŵasse hat das IŶkƌafttƌeteŶ des EEG ϮϬϭϰ zu eiŶeŵ ǁeiteƌeŶ staƌkeŶ RüĐkgaŶg des
AŶlageŶzuďaus gefühƌt, ŶaĐhdeŵ ďeƌeits die EEG-AŶpassuŶgeŶ iŵ Jahƌ ϮϬϭϮ eiŶe deutliĐhe AďsĐhǁäĐhuŶg des 
)uďaus ďeǁiƌkt hatteŶ. NaĐh ǀoƌläufigeŶ )ahleŶ des DeutsĐheŶ BioŵassefoƌsĐhuŶgszeŶtƌuŵs ;DBF), ϮϬϭϱͿ ďe-
tƌug deƌ )uďau ϮϬϭϰ Đa. ϮϴϬ MW, deƌ üďeƌǁiegeŶd ǀoƌ deŵ IŶkƌafttƌeteŶ des EEG ϮϬϭϰ zuŵ Ϭϭ. August ϮϬϭϰ 
eƌfolgte. Füƌ das Jahƌ ϮϬϭϱ ǁiƌd eiŶ )uďau ǀoŶ NeuaŶlageŶ ŵit eiŶeƌ LeistuŶg ǀoŶ ƌuŶd ϭϱ MW pƌogŶostizieƌt, 
ǁas eƌheďliĐh uŶteƌ deŵ aǀisieƌteŶ Ausďaupfad ǀoŶ ϭϬϬ MW pƌo Jahƌ liegt. UŶteƌ deŶ jetzigeŶ RahŵeŶďediŶ-
guŶgeŶ ist es sehƌ ǁahƌsĐheiŶliĐh, dass die “tƌoŵeƌzeuguŶg aus Bioŵasse aď deŵ Jahƌ ϮϬϮϭ, ǁeŶŶ die eƌsteŶ 
AŶlageŶ aus deƌ EEG-VeƌgütuŶg aussĐheideŶ, sigŶifikaŶt zuƌüĐkgeheŶ ǁiƌd. Iŵ UŶteƌsĐhied zu WiŶdeŶeƌgie ǁiƌd 
die Bioŵasse ŵit “iĐheƌheit ŶiĐht ohŶe eiŶe ǁeiteƌe FöƌdeƌuŶg ŶaĐh EŶde deƌ ϮϬ-jähƌigeŶ VeƌgütuŶgsphase aus-
koŵŵeŶ köŶŶeŶ. Die Politik ist aufgefoƌdeƌt, iŶ dieseŵ PuŶkt Klaƌheit zu sĐhaffeŶ, oď uŶd iŶ ǁelĐheƌ Weise 
;FoƌtsetzuŶg deƌ EEG-VeƌgütuŶg füƌ AltaŶlageŶ odeƌ Eƌsatz deƌ aus deƌ FöƌdeƌuŶg heƌausfalleŶdeŶ AltaŶlageŶ 
duƌĐh geföƌdeƌte NeuaŶlageŶͿ eiŶe VeƌstetiguŶg deƌ “tƌoŵeƌzeuguŶg aus Bioŵasse eƌƌeiĐht ǁeƌdeŶ soll.  

Bis zuŵ Jahƌ ϮϬϮϬ eƌsĐheiŶt das EƌƌeiĐheŶ des ϯϱ %-MiŶdestziels füƌ die “tƌoŵeƌzeuguŶg aus eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌ-
gieŶ auĐh uŶteƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg deƌ oďeŶ geŶaŶŶteŶ Aspekte ŶiĐht Ŷuƌ sehƌ ǁahƌsĐheiŶliĐh, es ist ǀielŵehƌ ǀoŶ 
eiŶeƌ ÜďeƌeƌfülluŶg des )iels auszugeheŶ. Mit BliĐk auf das KliŵasĐhutzziel ist dies zu ďegƌüßeŶ, da dies die 
NiĐhteƌfülluŶg iŶ aŶdeƌeŶ BeƌeiĐheŶ koŵpeŶsieƌeŶ kaŶŶ. Dieseƌ Eƌfolg ist jedoĐh ďislaŶg aussĐhließliĐh auf die 
FöƌdeƌuŶg iŵ RahŵeŶ des EEG zuƌüĐkzufühƌeŶ. EiŶe selďsttƌageŶde EŶtǁiĐkluŶg ist Ŷuƌ iŶ ǁeŶigeŶ EiŶzelfälleŶ 
ǀoŶ lokaleƌ DiƌektǀeƌŵaƌktuŶg ǀoŶ eƌŶeueƌďaƌeŵ “tƌoŵ geluŶgeŶ. Deƌ Fokus sollte zuküŶftig ǀeƌŵehƌt auf eiŶe 
“teigeƌuŶg deƌ ŶiĐht EEG-geföƌdeƌteŶ eƌŶeueƌďaƌeŶ “tƌoŵeƌzeuguŶg gelegt ǁeƌdeŶ. Die UŵstelluŶg deƌ Festle-
guŶg deƌ VeƌgütuŶgssätze auf eiŶ ǁettďeǁeƌďliĐhes AussĐhƌeiďuŶgsǀeƌfahƌeŶ ist hieƌ Ŷuƌ eiŶ eƌsteƌ “Đhƌitt. 

)ukuŶft des EEG – AussĐhƌeiďuŶgeŶ füƌ EƌŶeueƌďaƌe-EŶeƌgieŶ-AŶlageŶ 

ϰϯ. Mit deƌ Refoƌŵ des EEG iŵ Jahƌ ϮϬϭϰ uŶd deŵ Eƌlass deƌ FƌeifläĐheŶaussĐhƌeiďuŶgsǀeƌoƌdŶuŶg ;FFAV,
ϮϬϭϱͿ ǀoŵ Ϭϲ. Feďƌuaƌ ϮϬϭϱ hat die BuŶdesƌegieƌuŶg deŶ WeĐhsel iŶ das Ŷeue FöƌdeƌsǇsteŵ eiŶgeleitet. NaĐh 
deƌ auf Photoǀoltaik-FƌeifläĐheŶaŶlageŶ ďegƌeŶzteŶ Pilotphase solleŶ spätesteŶs aď ϮϬϭϳ ǁeiteƌe TeĐhŶologieŶ 
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von Ausschreibungen erfasst werden. An die Stelle administrativ festgelegter Vergütungssätze, die das EEG seit 
dessen Inkrafttreten im Jahr 2000 prägten, tritt ein wettbewerbliches Verfahren zur Ermittlung der Förderhöhe. 
Mit der Verfahrensänderung legt die BNetzA die ausgeschriebenen Mengen fest. Dies bedeutet den Wechsel von 
dem bisherigen System der Preissteuerung auf ein System der Mengensteuerung. Ob diese Umstellung des För-
derregimes zu einem Erfolg wird oder nicht, hängt maßgeblich von der konkreten Ausgestaltung der Ausschrei-
bungen ab. Hier kann man von den teils negativen Erfahrungen im internationalen Kontext lernen und Best-
Practice-Ansätze auf die speziellen Rahmen-, Markt- und Wettbewerbsbedingungen in Deutschland anwenden 
(IRENA/CEM, 2015). Positiv bewertet die Expertenkommission, dass der Systemwechsel zunächst im Rahmen 
einer Pilotphase an dem in sich geschlossenen und relativ homogenen Segment der Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen erprobt wird. Angesichts des straffen Zeitplans, wonach das Kabinett bereits im März 2016 über den Ge-
setzesentwurf zum Ausschreibungsdesign entscheiden soll, ist jedoch fraglich, ob die Pilotphase tatsächlich ver-
wertbare Ergebnisse hervorbringt. 

Die hohe Beteiligung an den ersten beiden Runden, in denen das Ausschreibungsvolumen jeweils mehr-
fach überzeichnet wurde (BNetzA, 2015b, 2015c), ist erfreulich. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die Beteili-
gung in den kommenden Ausschreibungsrunden entwickelt. Stoßen die Entwickler neue Projekte an und nehmen 
damit das Risiko in Kauf, das mit dem Wettbewerb um Förderberechtigungen zwangsläufig einhergeht, oder 
nimmt die Zahl der eingereichten Gebote in den folgenden Runden weiter ab? Die BNetzA stellte in diesem Zu-
sammenhang fest, dass sich 55 der insgesamt 136 Gebote in der zweiten Runde auf Flächen bezogen, die schon 
in der ersten Ausschreibungsrunde als Aufstellungsflächen benannt wurden. 

Dass Ausschreibungen bei hinreichendem Wettbewerb die Effizienz der Förderung steigern können, wenn 
sich im Wettbewerb niedrigere Vergütungssätze ergeben, zeigen die Ergebnisse der zweiten Ausschreibungs-
runde. Nachdem der durchschnittliche Zuschlagswert mit 9,17 ct/kWh in der ersten Runde noch über dem zuletzt 
geltenden EEG-Vergütungssatz für Freiflächenanlagen lag, hat die zweite Runde mit 8,49 ct/kWh einen einheitli-
chen Zuschlagswert hervorgebracht, der die bis zum 01. September 2015 geltende, administrierte Förderhöhe 
von 8,93 ct/kWh deutlich unterschritt. Der Vergleich zwischen dem Zuschlagswert und der zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung geltenden, administrierten Förderhöhe ist aufgrund der Realisierungsfrist von 24 Monaten jedoch 
nur eingeschränkt aussagefähig, da die Gebotspreise vorrangig durch die Erwartungen der Bieter zur zukünftigen 
Kostenentwicklung definiert werden. Offen ist in diesem Kontext u. a., ob die Mindestpreisregelung bzw. Im-
portzölle für Module und Zellen aus China, die zum Schutz vor Dumpingpreisen eingeführt wurden, verlängert 
werden. Die Maßnahmen laufen offiziell am 06. Dezember 2015 aus. Werden sie nicht verlängert, sind Preisnach-
lässe zu erwarten. Die Entscheidung der EU-Kommission könnte sich folglich auf die Realisierungsrate auswirken. 

Hinsichtlich der Bewertung der Ergebnisse sind aus Sicht der Expertenkommission darüber hinaus weitere 
Punkte zu berücksichtigen. Zunächst bleibt abzuwarten, wie viele der Projekte, die in der ersten und zweiten 
Runde einen Zuschlag erhielten, tatsächlich realisiert werden. Die Erfahrungen mit Ausschreibungssystemen in 
anderen Ländern zeigen, dass die Sicherstellung einer hohen Realisierungsrate zu den zentralen Herausforderun-
gen bei der Gestaltung des Ausschreibungsdesigns zählt. Die Höhe der Pönalen wird zu einem kritischen Para-
meter. Sind sie zu niedrig, gleicht der Zuschlag einem Optionsgeschäft, das der Akteur nur weiterverfolgt, sofern 
sich die Rahmenbedingungen für ihn in eine günstige Richtung entwickeln. Fallen die Pönalen dagegen zu hoch 
aus, stellen sie eine Eintrittsbarriere für weniger finanzkräftige Akteure dar und reduzieren damit das Wettbe-
werbsniveau. 

Im Eckpunktepapier zum Ausschreibungsdesign unterstreicht das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi, 2015b) den besonderen Stellenwert kleiner und mittlerer Akteure für den Erfolg der Energie-
wende. Lokal verankerte Unternehmen seien wichtig für die Akzeptanz und die Vielfalt an Akteuren steigere die 
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Wettbewerbsintensität. Zudem hebt das Ministerium die hohe Innovationskraft kleiner und mittlerer Unterneh-
men hervor. Die Expertenkommission begrüßt daher die Entscheidung, die bestehende Akteursvielfalt auch im 
Zuge des Systemwechsels erhalten zu wollen. Ob hierzu allerdings ein „einfaches, transparentes und gut ver-
ständliches Ausschreibungsdesign“ genügt, ist aus Sicht der Expertenkommission zumindest diskussionswürdig. 
Die Umstellung auf Ausschreibungen birgt ohne Zweifel neue Risiken für die Akteure und wird die Art und Weise, 
wie Projekte vorangetrieben und finanziert werden, verändern. Insbesondere wird der Systemwechsel die seit 
Jahren bestehenden, notwendigen Professionalisierungstendenzen in der Branche verstärken. Finanzkräftigere 
Akteure, bei denen sich das Risiko noch dazu über ein breiteres Projektportfolio verteilt, haben diesbezüglich 
sicherlich Vorteile.  

Nichtsdestotrotz bleibt der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland mit Ausnahme des Offshore-
Sektors ein kleinteiliges Geschäft, das meist schon bei der Flächenakquise, spätestens jedoch im Genehmigungs-
prozess, eine intensive Interaktion mit lokalen Interessenvertretern erfordert. Kleinere und mittlere Unterneh-
men mit lokaler Verankerung sind hier nicht selten besser aufgestellt. Schon heute zeigt sich ein breites Spektrum 
an Ansätzen, wie Bürgerbeteiligung in der Praxis umgesetzt werden kann. In vielen Fällen arbeiten Unternehmen 
mit der notwendigen Erfahrung und Finanzkraft mit Initiatoren vor Ort zusammen. Gut möglich also, dass der 
Wechsel des Fördersystems die Bedeutung dieser Partnerschaften stärkt und neue Konzepte für den Umgang 
mit Risiken hervorbringt. Die Innovationskraft kleiner und mittlerer Akteure ist hier aktiv gefordert. 

An dem Ziel gemessen, die Akteursvielfalt erhalten zu wollen, war die erste Ausschreibungsrunde für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen kein Erfolg. 40 % der Zuschläge entfielen auf ein einziges Unternehmen und seine 
Tochtergesellschaften. Andere Multiprojektbieter waren ebenso erfolgreich. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass in dem Segment der Photovoltaik-Freiflächen auch schon vor der Einführung der Pilotausschreibungen Ak-
teure mit einem größeren Projektportfolio aktiv waren. Die starke Konzentration ist daher eher eine Konsequenz 
des vergleichsweise geringen Ausschreibungsvolumens, das infolge der starken Vergütungskürzungen in den Vor-
jahren auf eine große Anzahl ruhender Projekte stieß. Die Expertenkommission empfiehlt, die Ergebnisse der 
kommenden Pilotausschreibungen im Hinblick auf die Akteursvielfalt weiterhin sorgfältig zu beobachten. 

Bezüglich der Ausweitung des neuen Fördersystems auf andere Technologien hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie klargestellt, dass es ein einheitliches Ausschreibungsdesign für alle Technologien nicht 
als sinnvoll erachtet und im Falle von Biomasse, Wasserkraft und Geothermie aufgrund des potenziell niedrigen 
Wettbewerbsniveaus bis auf Weiteres ganz auf die Einführung von Ausschreibungen verzichten will (BMWi, 
2015b). Die im Eckpunktepapier zum Ausschreibungsdesign vorgestellten Ansätze beziehen sich daher aus-
schließlich auf die Sparten Windenergie an Land, Windenergie auf See und Photovoltaik. 

Zum Stichtag der vorliegenden Stellungnahme besteht hinsichtlich des Ausschreibungsdesigns für die je-
weiligen Technologien nach wie vor Konkretisierungsbedarf. Absehbar ist aber, dass die Komplexität der Förde-
rung mit der Umstellung auf Ausschreibungen kaum abnehmen wird. Im Vergleich zum bisherigen EEG entfällt 
zwar die administrative Festlegung der Förderhöhe, dafür kommen im Gegenzug jedoch neue Parameter und 
Freiheitsgrade bei der Gestaltung des Designs hinzu, die administrativ festzulegen sind und die – wie bislang die 
Vergütungshöhe und weitere Parameter auch – den Einflüssen von Branchenverbänden, unterworfen sein wer-
den. Hierzu zählen u. a. das spartenspezifische Ausschreibungsvolumen, der zulässige Höchstwert für Gebote, 
einzuhaltende Fristen sowie die Art und Höhe von Pönalen im Falle von Projektverzögerungen und Nichtrealisie-
rungen. 

Im Hinblick auf die Erweiterung der Ausschreibungen auf Windenergieanlagen auf See und an Land sowie 
auf Photovoltaik-Dachanlagen bestehen aus Sicht der Expertenkommission folgende Herausforderungen. Es ist 
davon auszugehen, dass bei Windenergie an Land das Referenzertragsmodell oder ein ähnlich gelagertes Modell 
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einen Ausgleich für unterschiedliche Standorte leisten wird, zusätzlich bestehen Forderungen nach einer Steue-
rung der regionalen Verteilung. Damit besteht die Gefahr, dass das Ziel der Kosteneffizienz verfehlt wird. Als 
Alternative zum bestehenden Referenzertragsmodell wäre die Gewährung einer Vergütung für eine feste Anzahl 
an Volllaststundenäquivalenten, analog zur Regelung im KWKG, denkbar. Mit der spezifischen Leistung der Wind-
energieanlage ergäbe sich dann eine feste Zahl zu vergütender Kilowattstunden, unabhängig vom Standort, den 
fluktuierenden Wetterbedingungen, möglicher Abregelung durch die Netzbetreiber oder Vertriebspartner etc. 
Windstarke Standorte haben gegenüber windschwachen Standorten den Vorteil eines schnelleren Kapitalrück-
flusses, sind ansonsten aber gleichgestellt. Um die Finanzierung zu erleichtern, könnte man zudem eine höhere 
Vergütung beispielsweise für die Erzeugung der ersten 15.000 Volllaststunden ansetzen. 

Nach der obligatorischen Direktvermarktung ist der anstehende Systemwechsel von der Preissteuerung 
zur Mengensteuerung ein weiterer Schritt auf dem Weg, die demnächst bei der Stromerzeugung dominierenden 
erneuerbaren Energien vermehrt dem Wettbewerb auszusetzen. Eigentlich sollte damit erreicht werden, dass 
dieses wachsende Marktsegment mit der Zeit völlig auf eine öffentliche Förderung verzichten könnte. Trotz der 
starken Kostendegression im Bereich der Photovoltaik scheint der Weg dahin aber noch weit, nicht zuletzt wegen 
der gesunkenen Preise für fossile Brennstoffe und CO2-Emissionsrechte. Damit bleibt der weitere EE-Ausbau der 
Stromerzeugung abhängig von staatlichen Regulierungsvorgaben und den damit verbundenen politischen Risi-
ken. Dazu gehört beispielsweise die noch offene Frage, wie die Integration der EE-Elektrizität in den europäischen 
Elektrizitätsbinnenmarkt erfolgen soll. Aus Sicht der Expertenkommission kann man die Antwort auf diese Frage 
nicht mehr auf die lange Bank schieben. 

Zentrales Instrument der Bundesregierung zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien im Wär-
mesektor ist das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) aus dem Jahr 2008, das eine verpflichtende 
Quote für die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien im Neubaubereich beinhaltet. Das EEWärmeG 
enthält das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte spätestens bis 
zum Jahr 2020 auf 14 % anzuheben. Eine eindeutige Definition dieses Anteils findet sich jedoch weder im Geset-
zestext, noch in bisherigen bezugnehmenden Berichten der Bundesregierung.14 Auch im Monitoring-Bericht 2015 
unternimmt die Bundesregierung nicht den Versuch einer klaren Abgrenzung. Als Bezugsgröße ist lediglich ein 
Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte von 1.140 TWh in 2014 bzw. 1.278 TWh im Jahr 2013 angegeben. 
Nach Auffassung der Expertenkommission entspricht dies dem Verbrauch von Energie zur Erzeugung von Wärme 
und Kälte in den Anwendungsbereichen Raumwärme, Warmwasser, Prozesswärme, Klimakälte und Prozesskälte 
der Sektoren Private Haushalte, GHD und Industrie. Der Zusammenhang zwischen den Zielen des EEWärmeG in 
den Bereichen Gebäudebeheizung und Warmwasserbereitstellung und dem Energieverbrauch für Prozesswärme 
und -kälte im Industriesektor – dieser macht immerhin rund 35 % des gesamten Endenergieverbrauchs für 
Wärme und Kälte aus, unterliegt jedoch konjunkturellen Einflüssen – ist jedoch nicht transparent. So bleibt un-
klar, ob es sich bei dem angegebenen Wert tatsächlich um die im EEWärmeG adressierte Bezugsgröße handelt. 

Grundsätzlich ist es aus Sicht der Expertenkommission zu begrüßen, dass die Bundesregierung im Moni-
toring-Bericht 2015 den Verbrauch von elektrischem Strom zur Erzeugung von Wärme und Kälte allem Anschein 
nach im Vergleich zu vorangegangenen Berichten nicht mehr berücksichtigt, da dieser Ansatz sachgerechter im 

                                                        
14 Im Erfahrungsbericht 2012 zum EEWärmeG wird der Endenergieverbrauch für Wärme einschließlich dem Verbrauch von Strom zur Erzeu-
gung von Wärme zugrunde gelegt (BMU, 2012), während die konsolidierte Gesetzesbegründung 2008 davon spricht, den „Anteil erneuerba-
rer Energien an der Wärmeerzeugung […] bis zum Jahr 2020 auf 14 % des Endenergieverbrauchs“ zu erhöhen (BMU, 2008). 
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Sinne des EEWärmeG15 ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bundesregierung noch im Fortschrittsbericht 2014 
einen Rückgang des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte nach dem 
EEWärmeG von 9,4 % im Jahr 2012 auf 9,1 % im Jahr 2013 konstatierte, im Monitoring-Bericht 2015 nun aber 
einen deutlichen Anstieg auf 12,3 % im Jahr 2013 ausweist. Erklärt wird dieser Niveaueffekt bei der Anteilsbe-
rechnung mit der Nicht-Berücksichtigung des Stromverbrauchs in der Bezugsgröße. Offen bleibt, warum nun-
mehr zwischen den Jahren 2008 und 2013 ein kontinuierlicher Anstieg von 8,5 % auf 12,3 % zu verzeichnen ist 
und erst im Jahr 2014 ein leichter Rückgang auf 12,2 % folgt. Auf die Gründe für diese von der Darstellung im 
Fortschrittsbericht 2014 deutlichen Abweichungen – hier stieg der Anteil der erneuerbaren Wärme von 2008 bis 
2011 auf 9,5 % und war in den Jahren 2012 und 2013 bereits deutlich rückläufig – wird leider nicht eingegangen. 
Es ist zu vermuten, dass weitere nachträgliche, statistische Anpassungen vorgenommen wurden, die jedoch 
transparent zu machen wären. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass vorgenommene Anpassungen in der Berechnungsmethodik nicht zu 
einer Anpassung des vorgegebenen Zielpfads führten. Dem 14 % -Ziel liegt ein Anteil erneuerbarer Energien am 
Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte von 6,3 % im Jahr 2005 zu Grunde (DLR, 2008), nach aktuellen Be-
rechnungen (BMWi, 2015c) betrug der EE-Anteil 2005 jedoch bereits 8,0 %. Eine Anpassung des Zielwertes an 
die veränderte Ausgangslage erscheint im Lichte ambitionierter Klimaschutz- und Energiewendeziele geboten. 
Die Expertenkommission hält es daher für erforderlich, das im EEWärmeG festgeschriebene Ziel zu überprüfen 
und an den aktuellen Daten- und Kenntnisstand anzupassen. 

Die bisherige Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energien war durch eine jährlich voranschreitende, 
absolute Zunahme des Verbrauchs erneuerbarer Energieträger zur Wärme- und Kälteerzeugung gekennzeichnet. 
Aufgrund der außergewöhnlich warmen Witterung und der starken Temperaturabhängigkeit des Verbrauchs von 
nachwachsenden Rohstoffen (insbesondere Holz) in Haushalten und im Sektor GHD war jedoch im Jahr 2014 ein 
Rückgang um fast 12 % auf rund 140 Mrd. kWh zu verzeichnen.16 Auch der vorläufige, nicht witterungsbereinigte 
Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte hat um rund 11 % auf 1.140 Mrd. Kilowattstunden (2013: 1.278 Mrd. 
Kilowattstunden) abgenommen. Eine Fortschreibung des Trends auf Basis der Vorjahre bis zum Jahr 2020, die 
jedoch klimatische Ausreißer wie das Jahr 2014 nicht berücksichtigt, lässt eine Entwicklung auf durchschnittlich 
etwa 1.150 bis 1.200 Mrd. Kilowattstunden erwarten.17 Mit Blick auf das 14 %-Ziel wäre ein Verbrauch von er-
neuerbaren Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung von rund 170 Mrd. Kilowattstunden bis zum Jahr 2020 
erforderlich (gegenüber 158 Mrd. Kilowattstunden im deutlich kälteren Jahr 2013 und 146 Mrd. Kilowattstunden 
in 2012). 

Der Monitoring-Bericht 2015 bewertet die Entwicklung des Anteils der erneuerbaren Wärme mit der 
Höchstpunktzahl im Bewertungsraster, enthält aber leider keine Aussage dazu, ob das Ziel aus Sicht der Bundes-
regierung erreicht wird oder mit welchen Maßnahmen bei Nichterreichen ggf. nachgesteuert werden kann. Vor 
dem Hintergrund der gezeigten statistischen Intransparenz und einer vergleichsweise unsicheren Datenlage er-
scheint die vorgenommene Bewertung fragwürdig. Eine tiefergehende Analyse zum Rückgang des Einsatzes er-
neuerbarer Energien zur Wärmebereitstellung wäre wünschenswert, da die Entwicklungsdynamik in den letzten 
Jahren erheblich abgenommen hat und somit eine Zielerreichung keineswegs gesichert erscheint. 

15 Die konsolidierte Begründung zum EEWärmeG nimmt wie auch die Leitstudie 2008 explizit auf den „Wärmebedarf ohne Stromanteil“ Bezug 
(DLR, 2008). 

16 Der Endenergieverbrauch erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme und Kälte schließt den Einsatz von elektrischem Strom nicht 
mit ein und ist damit kompatibel zur Bezugsgröße des gesamten Endenergieverbrauchs für Wärme und Kälte. 

17 Im Energiekonzept der Bundesregierung ist das Effizienzziel definiert, den Wärmebedarf des Gebäudebestands 2020 gegenüber 2008 um 
20 % abzusenken, dies entspricht nach jetzigem Datenstand einem Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte von rund 1.150 TWh.  
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Nach einer Analyse des noch erforderlichen absoluten Zuwachses im Bereich der erneuerbaren Wärme 
und Kälte geht die Expertenkommission aktuell davon aus, dass mit den Instrumenten des EEWärmeG und des 
Marktanreizprogramms für erneuerbare Energien das Ziel bis 2020 erreichbar wäre, wenn nicht weiterhin ex-
terne Einflüsse, beispielsweise die Ölpreisentwicklung oder Attentismus bei den Investoren aufgrund von unkla-
ren zukünftigen Rahmenbedingungen negativ auf die Entwicklung wirken. So wurden zwar im Jahr 2014 lediglich 
266 Mio. Euro Fördermittel im Rahmen des MAP ausgezahlt, wodurch auch die Investitionen in Technologien zur 
erneuerbaren Wärmeerzeugung im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 % auf knapp 1,0 Mrd. Euro zurückgingen 
(BMWi, 2015c). Nach aktuellen Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle konnten jedoch 
durch in Kraft treten einer neuen Förderrichtlinie sowie neue Fördertatbestände bei den Antragszahlen ab April 
2015 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutliche Zuwächse von gut 23 % in den Kategorien Solarthermie-
Systeme, Biomasseanlagen und Wärmepumpen verzeichnet werden (BAFA, 2015a). Mit einer Fortführung des 
(geförderten) Anlagenausbaus in den Bereichen Solarthermie und Geothermie ist bis 2020 eine Erhöhung des 
Endenergieverbrauchs zur erneuerbaren Wärmeerzeugung um gut 8 TWh realistisch. Die Nutzung von Wärme 
aus erneuerbaren Brennstoffen in thermischen Abfallbehandlungsanlagen18 kann beim jetzigen Trend ein weite-
res Plus von bis zu 5 TWh beitragen. Das Ziel bis 2020 wäre somit auch bei einer Stagnation der Biomassenutzung 
zu erreichen. Aktuelle Prognosen für den Zubau von Pellet-Feuerungen gehen jedoch von Zuwächsen von bis zu 
12 % für das Jahr 2015 aus, der Verbrauch von Pellets im Inland wird nach ersten Einschätzungen 2015 sogar um 
bis zu 17 % oder rund 1,4 TWh steigen (DEPI, 2015). Zudem lässt der Biomasse-Ausbaukorridor von 100 MW 
elektrischer Leistung pro Jahr durch die Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung eine zusätzliche Brennstoffnut-
zung zur Wärmeerzeugung im Bereich von 0,3 Mrd. Kilowattstunden pro Jahr aus nachwachsenden Rohstoffen 
vermuten. Allerdings muss an dieser Stelle betont werden, dass die Zielerreichung v. a. von der jährlichen Ent-
wicklung des Holzverbrauchs in Klein- und Kleinstfeuerungsanlagen (bis zu 50 % des Gesamtverbrauchs erneuer-
barer Energien) abhängig ist und damit temperaturbedingten Schwankungen unterworfen sein kann.  

Der Sektor Verkehr zeichnet sich auf den ersten Blick durch eine Fülle inhaltlich verschiedener Zielver-
pflichtungen und Umsetzungspfade auf nationaler und internationaler Ebene aus. Auf EU-Ebene existiert das seit 
2009 im Rahmen der EU-Richtlinie 2009/28/EG einheitlich für alle EU-Mitgliedstaaten geltende Ziel der Errei-
chung eines Anteils von 10 % erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im Verkehrssektor bis zum Jahr 
2020. Grundsätzlich kommen für die Umsetzung alle nachhaltig produzierten, erneuerbaren Energieträger bio-
genen oder nicht-biogenen Ursprungs, die im Verkehrssektor verbraucht werden, in Frage. Der Beitrag von Bio-
kraftstoffen aus Abfällen und Reststoffen ist zudem mehrfach (doppelt) gewichtet anrechenbar, ebenso wie der 
Verbrauch von erneuerbarem Strom im Straßenverkehr (Faktor 2,5), jedoch im Unterschied zum Verbrauch von 
erneuerbarem Strom im Schienenverkehr, der zurzeit ohne weiteren Faktor in die Rechnung eingeht19. Die Be-
zugsgröße setzt sich entgegen ihrer Bezeichnung nicht aus dem gesamten Endenergieverbrauch im Verkehrssek-
tor zusammen, sondern lediglich aus Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, im Straßen- und im Schienenverkehr ver-
brauchter Biokraftstoff sowie Elektrizität. Erdgas oder Flüssiggas u. a. werden nicht einbezogen. 

Im Jahr 2015 wird das Verfahren der europäischen Biokraftstoffgesetzgebung überarbeitet. Mit der Richt-
linie (EU) 2015/1513 treten die Änderungen an der EU-Richtlinie 2009/28/EG, bezogen auf den Verkehrssektor, 

                                                        
18 Biogener Anteil bei 50 % angesetzt. 

19 Der erneuerbare Anteil des Stromverbrauchs im Verkehrssektor wird anhand des Anteils erneuerbarer Energien am gesamten Stromver-
brauch im Vor-Vorjahr oder wahlweise anhand des durchschnittlichen erneuerbaren Anteils am Stromverbrauch aller EU-Mitgliedsstaaten 
bestimmt. 
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in Kraft und sind bis 10. September 2017 in nationales Recht umzusetzen. Danach soll der Beitrag von Anbau-
biomasse wie Biodiesel oder Bioethanol zum 10 %-Ziel im Jahr 2020 auf maximal 7 % gedeckelt werden. Zudem 
soll eine unverbindliche Unterquote für „fortschrittliche“ Biokraftstoffe, beispielsweise BTL-Kraftstoff, von 0,5 % 
eingeführt werden. Die bestehenden Regelungen zur Mehrfachanrechnung sollen erheblich ausgeweitet wer-
den. Neben Biokraftstoffen aus Abfall- und Reststoffen wird beispielsweise auch der Beitrag von Kraftstoffen 
nicht-biogenen Ursprungs sowie aus Algen, Bakterien oder tierischen Fetten doppelt in die Anteilsberechnung 
eingehen. Darüber hinaus wird der Fahrstrom aus erneuerbaren Energieträgern im Schienenverkehr zukünftig 
2,5-fach gewichtet, erneuerbarer Strom im Straßenverkehr sogar fünffach. Sollten diese Anpassungen so umge-
setzt werden, würde zwar sichergestellt, dass die ursprünglichen Zielsetzungen nicht bzw. in nicht zu starkem 
Maße verfehlt werden, einen Beitrag zur Emissionsminderung im Verkehr leisten sie so jedoch kaum. Die Umset-
zung der Verkehrsziele der EU-Richtlinie 2009/28/EG in Deutschland basiert grundsätzlich auf dem Gesetz zur 
Einführung einer Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung 
energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften (BioKraftQuG) aus dem Jahr 2006, das 2009 durch das Gesetz 
zur Änderung der Förderung von Biokraftstoffen aktualisiert wurde. Bis einschließlich 2014 sind für Dieselkraft-
stoff eine erneuerbare Quote von 4,4 % und für Ottokraftstoff eine erneuerbare Quote von 2,8 % zu erfüllen, die 
über die Beimischung entsprechender Biokraftstoffe oder den Verkauf entsprechender Mengen an Reinkraftstoff 
nachzuweisen sind. Zusätzlich ist eine verbindliche, auf den gesamten Energieinhalt bezogene Quote in Höhe von 
6,25 % Biokraftstoff zu erfüllen, wobei auch Nachholungen aus vergangenen Jahren mit Quotenübererfüllung 
möglich sind. Der Monitoring-Bericht 2015 geht hierauf nicht im erforderlichen Maß ein. So enthält er beispiels-
weise keine Aussage dazu, ob die nationale Biokraftstoff-Quote in den Jahren bis 2014 erfüllt werden konnte 
oder ob entsprechende Pönalen zu entrichten waren. 

Im Unterschied zur EU-Richtlinie 2009/28/EG bezieht sich die nationale Quote auf die Markteinbringung 
der Kraftstoffe, der tatsächliche Verbrauchssektor spielt keine Rolle.20 Ab 2015 werden die energiebezogenen 
Quoten durch die Netto-Treibhausgasminderung des Biokraftstoffeinsatzes als Wirkungsmaßstab ersetzt. Ge-
setzlich verankert ist das Ziel, bis 2020 durch die Erhöhung der Beimischungsquote die Wirkung der Netto-Treib-
hausgasminderung sukzessive von 3,5 % im Jahr 2015, auf 4 % ab dem Jahr 2017 sowie auf schließlich 6 % im 
Jahr 2020 zu steigern. Mit Blick auf diese Zielsetzungen ist es bedauerlich, dass beispielsweise im Vorgriff der 
Umstellung auf Treibhausgasminderungsquoten die Auswirkungen auf die Berichterstattung für einen kurzen 
Zeitraum, beispielsweise ab 2012, nicht analysiert wurden. Eine vergleichende Bewertung ist somit zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht möglich, da die im Monitoring-Bericht 2015 ausgewiesenen energetischen Anteile keine Rück-
schlüsse auf die Erfüllung des Treibhausgasminderungsziels zulassen. 

Das Energiekonzept der Bundesregierung enthält kein explizites Ziel für die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien oder speziell regenerativer Kraftstoffe im Verkehrssektor (BReg, 2010). Dementsprechend referenziert die 
Bundesregierung im Monitoring-Bericht 2015 die Zeitreihe des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergie-
verbrauch Verkehr auf den nach EU-Richtlinie 2009/28/EG für Deutschland geltenden Zielanteil von 10 Prozent 
bis zum Jahr 2020. Nach einem Rückgang von 6,0 % im Jahr 2012 auf 5,5 % im Jahr 2013 beschreibt der Anteils-
verlauf, wie in Abbildung 11 dargestellt, nun einen leichten Anstieg auf 5,6 % im Jahr 2014. Als Gründe für diesen 
Umschwung werden Veränderungen im Marktumfeld sowie die Nutzung von Flexibilitätsinstrumenten bei der 
Quotenerfüllung wie Mehrfachanrechnungen oder Nachholungen genannt, ein möglicher Zusammenhang mit 
dem Ölpreis wird nicht diskutiert. Nach Angaben der Europäischen Statistikbehörde belief sich der Anteil erneu-
erbarer Energien am Endenergieverbrauch im deutschen Verkehrssektor gemäß den Vorgaben der EU-Richtlinie 
2009/28/EG bereits auf 6,3 % im Jahr 2013 (Eurostat, 2013) und liegt damit deutlich höher als der im Monitoring-

20 Der Biokraftstoffverbrauch der Landwirtschaft beispielsweise wird in der nationalen und internationalen Berichterstattung dem GHD-Sek-
tor zugeordnet und ist damit zwar nicht relevant im Sinne des EU-Ziels, kann jedoch auf die Biokraftstoffquote angerechnet werden. 
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ϯϰ 

BeƌiĐht ϮϬϭϱ gezeigte AŶteil. AufgƌuŶd dieseƌ DiffeƌeŶzeŶ ist uŶklaƌ, ŶaĐh ǁelĐheŶ DefiŶitioŶeŶ uŶd VoƌgaďeŶ 
deƌ BezugsgƌößeŶ deƌ eƌŶeueƌďaƌe AŶteil iŵ MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐht ϮϬϭϱ ďeƌeĐhŶet ǁuƌde, ďeispielsǁeise oď Mehƌ-
faĐhaŶƌeĐhŶuŶgeŶ geŵäß EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG iŵ DiǀideŶd eŶthalteŶ siŶd odeƌ aďeƌ ǁelĐhe Kƌaftstoffe iŵ 
Diǀisoƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg fiŶdeŶ. 

ϲϰ. Voƌläufige “ĐhätzuŶgeŶ füƌ das Jahƌ ϮϬϭϰ lasseŶ ǀeƌŵuteŶ, dass die EŶtǁiĐkluŶg aktuell ďei ϲ,ϰ % stag-
Ŷieƌt. Aďsolut eŶtspƌiĐht dies eiŶeƌ EŶeƌgieŵeŶge ǀoŶ ϯϵ,ϲ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶ. AuĐh eiŶe IŵpleŵeŶtieƌuŶg 
deƌ EU-ǁeiteŶ ŶeueŶ RegeluŶgeŶ zuƌ MehƌfaĐhaŶƌeĐhŶuŶg iŵ BeƌeiĐh eƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ eƌhöht deŶ EE-
AŶteil ledigliĐh uŵ Ϭ,ϲ PƌozeŶtpuŶkte auf ϳ,Ϭ % odeƌ ϰϯ,Ϯ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶ.Ϯϭ BezogeŶ auf ϮϬϮϬ uŶd uŶteƌ 
deƌ Pƌäŵisse eiŶes siĐh foƌtsetzeŶdeŶ TƌeŶds ďeiŵ gesaŵteŶ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh iŵ Veƌkehƌssektoƌ ǁäƌe also 
eiŶ aďsoluteƌ VeƌďƌauĐh ǀoŶ etǁa ϲϬ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶ aus eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgietƌägeƌŶ odeƌ eiŶe “teige-
ƌuŶg uŵ fast ϰϬ % iŶ deŶ koŵŵeŶdeŶ füŶf JahƌeŶ Ŷötig, uŵ die gesteĐkteŶ )iele zu eƌƌeiĐheŶ. EiŶe EiŶoƌdŶuŶg, 
oď die ďesteheŶdeŶ ŶatioŶaleŶ IŶstƌuŵeŶte dazu ausƌeiĐheŶ, fehlt. AďďilduŶg ϭϭ ǀeƌdeutliĐht deŶ theoƌetisĐheŶ 
)ielpfad iŶ deŶ koŵŵeŶdeŶ JahƌeŶ auf Basis deƌ aŶ Euƌostat geŵeldeteŶ DateŶ. 

AďďilduŶg ϭϭ: EŶtǁiĐkluŶg des AŶteils eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ aŵ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh iŵ Veƌkehƌssektoƌ, 
ďeƌeĐhŶet ŶaĐh ǀeƌsĐhiedeŶeŶ VoƌgaďeŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg auf Basis ǀoŶ Euƌostat ;ϮϬϭϯͿ

ϲϱ. BetƌaĐhtet ŵaŶ deŶ aďsoluteŶ BiokƌaftstoffǀeƌďƌauĐh zeigt siĐh, dass Biodiesel ŵit ƌuŶd ϮϮ,ϳ Mƌd. Kilo-
ǁattstuŶdeŶ uŶteƌ deŶ BiokƌaftstoffeŶ doŵiŶieƌeŶd ďleiďt, gefolgt ǀoŶ BioethaŶol ŵit kŶapp ϵ,ϭ Mƌd. Kiloǁatt-
stuŶdeŶ. Als eiŶzigeƌ Biokƌaftstoff deƌ zǁeiteŶ GeŶeƌatioŶ ǁiƌd BioŵethaŶ geŶutzt ;Ϭ,ϲ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶͿ. 
Deƌ VeƌďƌauĐh ǀoŶ elektƌisĐheŵ “tƌoŵ iŵ “tƌaßeŶ- uŶd “ĐhieŶeŶǀeƌkehƌ, deƌ aus eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ eƌzeugt 
ǁuƌde, ďeläuft siĐh auf ϯ,Ϯ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶ. OffeŶ ďleiďt alleƌdiŶgs, oď es siĐh hieƌďei uŵ eiŶe ďeƌeĐhŶete 
Gƌöße haŶdelt uŶd die Methodik siĐh aŶ die VoƌgaďeŶ deƌ EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG aŶlehŶt. IŶsgesaŵt ǁuƌde 
eiŶ VeƌďƌauĐh eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ iŵ Veƌkehƌssektoƌ ǀoŶ ƌuŶd ϯϱ,ϲ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶ eƌŵittelt. EŶoƌŵes 

Ϯϭ DateŶ zuƌ DoppelaŶƌeĐhŶuŶg ǀoŶ BiokƌaftstoffeŶ liegeŶ gegeŶǁäƌtig ledigliĐh ŶaĐh deŶ VoƌgaďeŶ deƌ aktuell gültigeŶ EU-RiĐhtliŶie 
ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG ǀoƌ.  

ϲ,Ϭ
ϱ,ϱ ϱ,ϲ

ϲ,ϵ
ϲ,ϯ ϲ,ϰ

ϳ,ϰ
ϳ,Ϭ ϳ,Ϭ

ϭϬ,Ϭ

Ϭ,Ϭ

Ϯ,Ϭ

ϰ,Ϭ

ϲ,Ϭ

ϴ,Ϭ

ϭϬ,Ϭ

ϭϮ,Ϭ

ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ

EE-AŶteil aŵ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh Veƌkehƌ ŶaĐh MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐht deƌ BuŶdesƌegieƌuŶg
EE-AŶteil aŵ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh Veƌkehƌ ŶaĐh EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG uŶd theoƌetisĐheƌ )ielpfad
EE-AŶteil aŵ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh Veƌkehƌ ŶaĐh EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG uŶd theoƌetisĐheƌ )ielpfad*

*Ϳ Voƌläufige AďsĐhätzuŶg deƌ AŶteils-EŶtǁiĐkluŶg uŶteƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg deƌ ďeǀoƌsteheŶdeŶ ÄŶdeƌuŶg deƌ EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG. 
DoppelaŶƌeĐhŶuŶg ǀoŶ BiokƌaftstoffeŶ eŶtspƌeĐheŶd deŶ aktuell gültigeŶ VoƌgaďeŶ.
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ϯϱ 

“teigeƌuŶgspoteŶzial hiŶsiĐhtliĐh deƌ QuoteŶeƌfülluŶg ďietet iŵ GegeŶsatz zuƌ AŶďauďioŵasse ǁeiteƌhiŶ die 
Elektƌoŵoďilität, zuŵal die BuŶdesƌegieƌuŶg ďekƌäftigt hat, aŶ deŶ iŵ EŶeƌgiekoŶzept gesteĐkteŶ aŵďitioŶieƌteŶ 
)ieleŶ ǀoŶ ϭ.ϬϬϬ.ϬϬϬ ElektƌofahƌzeugeŶ auf DeutsĐhlaŶds “tƌaßeŶ ďis ϮϬϮϬ festzuhalteŶ. “ollte diese theoƌeti-
sĐhe Maƌke eƌƌeiĐht ǁeƌdeŶ, ist ŵit eiŶeŵ auf das EU-)iel aŶƌeĐheŶďaƌeŶ, ŵehƌfaĐh geǁiĐhteteŶ “tƌoŵǀeƌ-
ďƌauĐh aus eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ ǀoŶ ƌuŶd ϲ Mƌd. KiloǁattstuŶdeŶ zu ƌeĐhŶeŶ. Es zeigt siĐh jedoĐh deutliĐh, 
dass ďis ϮϬϮϬ ŶoĐh ǁeiteƌe eƌheďliĐhe AŶstƌeŶguŶgeŶ ŶotǁeŶdig seiŶ ǁeƌdeŶ, die VoƌgaďeŶ deƌ EU iŵ Veƌkehƌs-
sektoƌ zu eƌfülleŶ, zuŵal ŵit aktuell kŶapp ϰϬ.ϬϬϬ ElektƌofahƌzeugeŶϮϮ eƌst ƌuŶd ϰ % des aǀisieƌteŶ Fuhƌpaƌks 
auf DeutsĐhlaŶds “tƌaßeŶ uŶteƌǁegs siŶd. 

ϲϲ. Die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ zǁeifelt aŶgesiĐhts deƌ gesĐhildeƌteŶ DateŶ- uŶd DefiŶitioŶsaďǁeiĐhuŶgeŶ aŶ
deƌ Belastďaƌkeit deƌ ďislaŶg ǀeƌǁeŶdeteŶ IŶdikatoƌik uŶd deƌ hieƌaus aďgeleiteteŶ BeǁeƌtuŶgeŶ zuƌ )ieleƌƌei-
ĐhuŶg. Es eƌsĐheiŶt zǁaƌ ǁahƌsĐheiŶliĐh, dass duƌĐh die daƌgestellte MögliĐhkeit deƌ MehƌfaĐhaŶƌeĐhŶuŶg ďe-
stiŵŵteƌ Kƌaftstoffe, das seiteŶs deƌ EU ǀoƌgegeďeŶe ϭϬ %-)iel ƌeĐhŶeƌisĐh eƌƌeiĐht ǁiƌd. EiŶe BeǁeƌtuŶg des 
Beitƌags deƌ eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ iŵ Veƌkehƌssektoƌ zuŵ AŶteil aŵ BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh ist daŵit je-
doĐh eďeŶso ǁeŶig ŵögliĐh ǁie eiŶe BeǁeƌtuŶg des Beitƌags zuƌ TƌeiďhausgasŵiŶdeƌuŶg uŶd soŵit zuŵ Kliŵa-
sĐhutzziel. 

ϰ.ϰ AŶteil eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ aŵ BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh 

ϲϳ. GegeŶǁäƌtig ďetƌägt deƌ AŶteil eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ aŵ BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh geŵäß deŵ Mo-
ŶitoƌiŶg-BeƌiĐht deƌ BuŶdesƌegieƌuŶg eƌst ϭϯ,ϱ %, ŶaĐhdeŵ iŵ Jahƌ ϮϬϭϯ eiŶ AŶteil ǀoŶ ϭϯ,Ϯ % eƌƌeiĐht ǁeƌdeŶ 
koŶŶte. IŶ deƌ EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG zuƌ FöƌdeƌuŶg deƌ NutzuŶg ǀoŶ EŶeƌgie aus eƌŶeueƌďaƌeŶ QuelleŶ ist 
füƌ jedeŶ EU-Mitgliedstaat eiŶ ǀeƌďiŶdliĐhes )iel füƌ deŶ Beitƌag eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ zuŵ BƌuttoeŶdeŶeƌgie-
ǀeƌďƌauĐh iŵ Jahƌ ϮϬϮϬ fiǆieƌt: DeutsĐhlaŶd ŵuss iŶ dieseŵ RahŵeŶ eiŶeŶ ŶatioŶaleŶ AŶteil ǀoŶ ϭϴ % eƌfülleŶ. 
Iŵ NatioŶaleŶ AktioŶsplaŶ füƌ eƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgie geŵäß deƌ RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG ;BReg, ϮϬϬϵͿ, ŵit deŵ die 
UŵsetzuŶg deƌ RiĐhtliŶie iŶ DeutsĐhlaŶd iŶitialisieƌt ǁuƌde, geht die BuŶdesƌegieƌuŶg daǀoŶ aus, dass sogaƌ eiŶ 
AŶteil ǀoŶ ϭϵ,ϲ % ďis ϮϬϮϬ ƌealisieƌt ǁeƌdeŶ kaŶŶ. 

ϲϴ. GƌuŶdsätzliĐh haŶdelt es siĐh ďeiŵ BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh uŵ eiŶe zusaŵŵeŶgesetzte Gƌöße, da
deƌ gesaŵte EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh uŵ LeistuŶgsǀeƌluste uŶd KƌaftǁeƌkseigeŶǀeƌďƌäuĐhe deƌ “ekuŶdäƌeŶeƌgie-
tƌägeƌ Elektƌizität uŶd FeƌŶǁäƌŵe eƌǁeiteƌt ǁiƌd. Füƌ die Bezugsgƌöße BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh aus eƌŶeueƌ-
ďaƌeŶ EŶeƌgieŶ gelteŶ zudeŵ eiŶige ǁeiteƌe, spezielle ReĐheŶǀoƌsĐhƌifteŶ. “o ǁiƌd die EƌzeuguŶg ǀoŶ Elektƌizität 
iŶ WasseƌkƌaftaŶlageŶ iŵ aktuelleŶ Jahƌ üďeƌ die ǀeƌgaŶgeŶeŶ ϭϱ Jahƌe uŶd die EƌzeuguŶg ǀoŶ Elektƌizität iŶ 
WiŶdeŶeƌgieaŶlageŶ üďeƌ die ǀeƌgaŶgeŶeŶ ǀieƌ Jahƌe Ŷoƌŵalisieƌt, uŵ “ĐhǁaŶkuŶgeŶ ďediŶgt duƌĐh ŵeteoƌo-
logisĐhe EiŶflüsse ausgleiĐheŶ zu köŶŶeŶ. )iel ist die AďďilduŶg deƌ poteŶzielleŶ “tƌoŵeƌzeuguŶg geŵäß des ak-
tuelleŶ “taŶdes des LeistuŶgsausďaus ďei deŶ ǀolatileŶ EŶeƌgietƌägeƌŶ. )udeŵ ist seit ϮϬϭϭ Ŷuƌ ŶoĐh ŶaĐhgeǁie-
seŶeƌŵaßeŶ ŶaĐhhaltig eƌzeugte flüssige Bioŵasse auf deŶ AŶteil eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ aŶƌeĐheŶďaƌ. 

ϲϵ. Das EŶeƌgiekoŶzept deƌ BuŶdesƌegieƌuŶg gƌeift das ϭϴ %-)iel ŶaĐh EU-RiĐhtliŶie ϮϬϬϵ/Ϯϴ/EG auf uŶd
sĐhƌeiďt es foƌt: Bis ϮϬϯϬ solleŶ ϯϬ %, ďis ϮϬϰϬ ϰϱ % uŶd ďis ϮϬϱϬ ϲϬ % des BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs aus 
eƌŶeueƌďaƌeŶ EŶeƌgieŶ gedeĐkt ǁeƌdeŶ ;BReg, ϮϬϭϬͿ. AlleƌdiŶgs ǁiƌd ďei deƌ BeƌeĐhŶuŶg des EƌŶeueƌďaƌeŶ-
AŶteils ŶaĐh EŶeƌgiekoŶzept auf ReĐheŶǀoƌsĐhƌifteŶ odeƌ EiŶsĐhƌäŶkuŶgeŶ hiŶsiĐhtliĐh deƌ NaĐhhaltigkeit ǀoŶ 
EŶeƌgietƌägeƌŶ ǀeƌziĐhtet ;BMWi, ϮϬϭϱĐͿ. Es giďt also gegeŶǁäƌtig zǁei VeƌsioŶeŶ des AŶteils eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌ-
gieŶ aŵ BƌuttoeŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh. Die GƌüŶde füƌ die uŶteƌsĐhiedliĐheŶ AŶsätze ďzǁ. die ReǀisioŶ des uƌ-

ϮϮ IŶkl. Kƌaftƌädeƌ uŶd Nutzfahƌzeuge. EigeŶe BeƌeĐhŶuŶgeŶ ŶaĐh KBA, ϮϬϭϱa. 
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sprünglichen Ansatzes werden im Monitoring-Bericht 2015 nicht erläutert bzw. sind nicht transparent. Ange-
sichts der Verlangsamung der Zunahme des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch er-
scheint die im Monitoring-Bericht 2015 vorgenommene Bewertung der Entwicklung mit der Höchstpunktzahl 
nicht angemessen, trotz der Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Stromerzeugung. Auch wenn die verblei-
bende Zeit bis 2020 inzwischen knapp wird, sollte die Bundesregierung Wege aufzeigen, um die Stagnation des 
EE-Anteils jenseits des Elektrizitätssektors zu überwinden.  
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Der empirische Befund zur Energieeffizienz zeigt, dass sich die Entwicklungen beim Stromverbrauch und beim 
Endenergieverbrauch zur Raumwärme mit Blick auf die Ziele für das Jahr 2020 annähernd zielkonform vollzogen 
haben. Bei den übrigen effizienzbezogenen Zielen zum Primärenergieverbrauch, zur Endenergieproduktivität 
und zum Endenergieverbrauch im Verkehr bestehen dagegen mehr oder weniger große negative Abweichungen. 
Angesichts dieser im Monitoring-Bericht bestätigten Entwicklungen hat die Bundesregierung im Zuge des NAPE 
ein Bündel von rund 40 neuen Instrumenten angestoßen. Deren Wirkungen bis zum Jahr 2020 sind aber vielfach 
noch unsicher. Die Expertenkommission hätte sich deshalb Strategien für den Fall gewünscht, dass die avisierten 
Einsparungen hinter den Erwartungen zurück bleiben. 

Dem Wunsch der Bundesregierung, das NAPE-Monitoring zu begleiten, kommt die Expertenkommission gerne 
nach. Sie versteht darunter nicht nur die Bewertung makroökonomischer Indikatoren, sondern auch der einzel-
nen Instrumente hinsichtlich ihrer Wirkungen, ihrer Effektivität und Effizienz. Allerdings sind die Wirkungen viel-
fach noch nicht belastbar abzuschätzen. Deshalb hat die Expertenkommission vorerst nur einige grundsätzliche 
Überlegungen angestellt. Dazu gehören die Frage nach den Ursachen einer „Energieeffizienz-Lücke“ und insbe-
sondere die Rolle von Markt- und Verhaltensversagen. Letzteres ist für den NAPE von besonderer Bedeutung, da 
er anstelle von Regulierung stark auf Verhaltensänderungen durch Information und Beratung setzt. 

Des Weiteren haben wir einen Vorschlag für 10 Leitsätze für ein gutes Energieeffizienz-Monitoring formuliert. 
Diese adressieren die Eignung von Instrumenten für die relevanten Handlungsfelder, die Anforderungen an die 
Indikatorik und die Datenbasis sowie die Beurteilung der Effektivität insbesondere unter Berücksichtigung der 
Einflüsse endogener und exogener Faktoren und deren Wirkungszusammenhänge – auch mit Blick auf das Errei-
chen langfristiger Energie- und Klimaschutzziele. Dabei sollten die Instrumente und Maßnahmen effizient um-
setzbar sein, ebenso wie der zugehörige Monitoring-Prozess selbst. Empfehlungen müssen stets den Anforde-
rungen an Transparenz und Neutralität genügen. 

Weil sich die NAPE-Instrumente noch im Prüf- und Planungsstadium oder am Beginn der Implementierungsphase 
befinden, ist ein ergebnisorientiertes Ex-post-Monitoring des NAPE gegenwärtig nicht möglich. Am Beispiel von 
ausgewählten Instrumenten wird stattdessen der Versuch einer schematischen Anwendung dieser Leitsätze un-
ternommen. 

Im Dezember 2014 hat das Kabinett den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) verabschiedet, 
in dem sie die Effizienzstrategie der Bundesregierung für die 18. Legislaturperiode beschreibt und auf eine Viel-
zahl von geplanten Maßnahmen verweist. Zugleich hebt sie hervor, dass das Monitoring der Umsetzung des 
NAPE im Rahmen des jährlichen Monitorings der Bundesregierung zur Umsetzung der Energiewende erfolgen 
und von der unabhängigen Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ begleitet sowie 
evaluiert werden soll. Die Expertenkommission nimmt sich dieser Aufgabe gerne an und nimmt sie zum Anlass, 
in den folgenden Abschnitten einige generelle Anmerkungen zum Monitoring der Entwicklung der Energieeffizi-
enz zu machen. Doch zunächst werden in der Tradition der bisherigen Stellungnahmen potenzielle Verfehlungen 
der Energieeffizienzziele und entsprechend zusätzliche Handlungsnotwendigkeiten adressiert. 
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ϯϴ 

ϱ.Ϯ IŶdikatoƌeŶďasieƌte BeǁeƌtuŶg effizieŶzďezogeŶeƌ )iele auf MakƌoeďeŶe 

ϳϭ. Wie iŶ deŶ ǀoƌaŶgegaŶgeŶ “telluŶgŶahŵeŶ ǁeƌdeŶ zuŶäĐhst die eŵpiƌisĐheŶ EŶtǁiĐkluŶgeŶ ďei deŶ
zeŶtƌaleŶ )ielgƌößeŶ des EŶeƌgiekoŶzepts uŶd deŶ daƌaus folgeŶdeŶ HaŶdluŶgsŶotǁeŶdigkeiteŶ ďetƌaĐhtet. 
Dazu soll kuƌz auf die VeƌäŶdeƌuŶgeŶ 

 ďeiŵ PƌiŵäƌeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh,
 ďeiŵ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh,
 ďeiŵ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh Veƌkehƌ,
 ďeiŵ EŶeƌgieeiŶsatz zuƌ Rauŵǁäƌŵe ďei deŶ HaushalteŶ soǁie
 ďei deƌ EŶdeŶeƌgiepƌoduktiǀität

eiŶgegaŶgeŶ ǁeƌdeŶ. 

ϳϮ. Deƌ PƌiŵäƌeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh soll ďis zuŵ Jahƌ ϮϬϮϬ iŵ VeƌgleiĐh zu ϮϬϬϴ uŵ ϮϬ % ƌeduzieƌt ǁeƌdeŶ. Wie
die BuŶdesƌegieƌuŶg zutƌeffeŶd festgestellt hat, koŶŶte eƌ iŶ deŶ ǀeƌgaŶgeŶeŶ seĐhs JahƌeŶ ǀoŶ ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ 
ďeƌeits uŵ ϴ,ϳ % ƌeduzieƌt ǁeƌdeŶ. Daďei haŶdelt es siĐh alleƌdiŶgs uŵ die UƌspƌuŶgsǁeƌte, also ŶiĐht uŵ teŵ-
peƌatuƌďeƌeiŶigte Weƌte, die eiŶ ƌealistisĐheƌes Bild deƌ tatsäĐhliĐheŶ VeƌďƌauĐhseŶtǁiĐkluŶg liefeƌŶ köŶŶeŶ. 
BeƌüĐksiĐhtigt ŵaŶ ŶäŵliĐh ŵit BliĐk auf die )ieleƌƌeiĐhuŶg die uŵ WitteƌuŶgseiŶflüsse uŶd aŶdeƌe Effekte ;La-
geƌďestaŶdsďeƌeiŶiguŶgͿ ďeƌeiŶigteŶ Weƌte, so hat siĐh deƌ PƌiŵäƌeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh iŵ gleiĐheŶ )eitƌauŵ Ŷuƌ 
uŵ ϲ,ϱ % ǀeƌƌiŶgeƌt. Dies ďedeutet, dass zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg iŶ deŶ ǀeƌďleiďeŶdeŶ seĐhs JahƌeŶ ďis ϮϬϮϬ ŵehƌ als 
eiŶe VeƌdoppeluŶg deƌ duƌĐhsĐhŶittliĐheŶ ReduktioŶsƌate ŶotǁeŶdig ist uŶd eƌheďliĐhe zusätzliĐhe AŶstƌeŶguŶ-
geŶ uŶteƌŶoŵŵeŶ ǁeƌdeŶ ŵüsseŶ, zuŵal geƌade iŶ deŶ ǀeƌgaŶgeŶeŶ ǀieƌ JahƌeŶ deƌ )ielpfad eƌkeŶŶďaƌ ǀeƌ-
fehlt ǁuƌde ;ǀgl. AďďilduŶg ϭϮͿ. 

AďďilduŶg ϭϮ: VeƌäŶdeƌuŶgeŶ des ďeƌeiŶigteŶ PƌiŵäƌeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ 
soǁie )iele füƌ ϮϬϮϬ uŶd ϮϬϱϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 
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ÄŶdeƌuŶg ϮϬϭϰ-ϮϬϮϬ ǁie ϮϬϬϴ-ϮϬϭϰ ;-ϭ,ϭ % p. aͿ: 
PEV iŵ Jahƌ ϮϬϮϬ: ϭϮ.ϳϬϰ PJ  = -ϭϮ,ϱ % ǀs. ϮϬϬϴ
)ielǀeƌfehluŶgsŵeŶge ϮϬϮϬ: ϭ.Ϭϴϰ PJ

ÄŶdeƌuŶg ϮϬϭϰ-ϮϬϮϬ ǁie ϭϵϵϬ-ϮϬϭϯ ;-Ϭ,ϱ % p. aͿ: 
PEV iŵ Jahƌ ϮϬϮϬ: ϭϯ.ϲϰϬ PJ = -ϵ,ϭ % ǀs. ϮϬϬϴ
)ielǀeƌfehluŶgsŵeŶge ϮϬϮϬ: ϭ.ϱϴϲ PJ

VeƌäŶdeƌuŶgeŶ des PƌiŵäƌeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs

Ist-EŶtǁiĐkluŶg ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ:   -ϭϬ,ϳ % ;-Ϭ,ϱ % p. a.Ϳ
ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ:     -ϲ,ϱ % ;-ϭ,ϭ % p. a.Ϳ

NotǁeŶdige “teigeƌuŶg ϮϬϭϰ ďis ϮϬϮϬ:   -ϭϰ,ϱ % ;-Ϯ,ϲ % p. a.Ϳ 
zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg: ϮϬϮϬ ďis ϮϬϱϬ:   -ϯϳ,ϱ % ;-ϭ,ϲ % p. a.Ϳ
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ϯϵ 

ϳϯ. Etǁas aŶdeƌs stellt siĐh die “ituatioŶ ďeiŵ BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐh daƌ, deƌ ďis ϮϬϮϬ gegeŶüďeƌ ϮϬϬϴ uŵ
ϭϬ % geŵiŶdeƌt ǁeƌdeŶ soll. TatsäĐhliĐh ǁaƌ ǀoŶ ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ ŵit eiŶeŵ RüĐkgaŶg uŵ ϰ,ϲ % sĐhoŶ Ŷahezu die 
Hälfte eƌƌeiĐht ;ǀgl. AďďilduŶg ϭϯͿ. MaßgeďliĐh hieƌfüƌ ǁaƌeŶ die höheƌe “tƌoŵŶutzuŶgseffizieŶz soǁie die IŶ-
dustƌiekoŶjuŶktuƌ geƌade auĐh iŶ stƌoŵiŶteŶsiǀeŶ BƌaŶĐheŶ. AlleƌdiŶgs ist ŶiĐht zu üďeƌseheŶ, dass iŵ Jahƌ ϮϬϭϱ 
ǁiedeƌ eiŶ leiĐhteƌ “tƌoŵǀeƌďƌauĐhsaŶstieg zu ƌegistƌieƌeŶ ist. “o ǁaƌ deƌ “tƌoŵǀeƌďƌauĐh iŶ deŶ eƌsteŶ dƌei 
QuaƌtaleŶ des Jahƌes ϮϬϭϱ uŵ Ϭ,ϴ % höheƌ als iŵ eŶtspƌeĐheŶdeŶ Voƌjahƌeszeitƌauŵ. Daheƌ kaŶŶ die Foƌtset-
zuŶg des ƌüĐkläufigeŶ TƌeŶds keiŶesǁegs als gesiĐheƌt gelteŶ. Es ǁiƌd soŵit daƌauf aŶkoŵŵeŶ, oď die auf 
“tƌoŵeiŶspaƌuŶg zieleŶdeŶ IŶstƌuŵeŶte iŵ NAPE eiŶe )ieleƌƌeiĐhuŶg eƌǁaƌteŶ lasseŶ. 

ϳϰ. Wie aŶ aŶdeƌeƌ “telle ŶoĐhŵals heƌǀoƌgehoďeŶ ǁiƌd ;ǀgl. Kapitel ϲͿ, stellt siĐh die “ituatioŶ iŵ Veƌkehƌs-
sektoƌ ŵit BliĐk auf die EƌƌeiĐhuŶg des )iels eiŶeƌ VeƌďƌauĐhsseŶkuŶg uŵ ϭϬ % ďis ϮϬϮϬ gegeŶüďeƌ ϮϬϬϱ als 
ďesoŶdeƌs pƌoďleŵatisĐh daƌ. 

AďďilduŶg ϭϯ: VeƌäŶdeƌuŶgeŶ des BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐhs iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ soǁie )iele füƌ 
ϮϬϮϬ uŶd ϮϬϱϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϳϱ. Deƌ Rauŵǁäƌŵeďedaƌf ;hieƌ iŶteƌpƌetieƌt als deƌ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh zuƌ DeĐkuŶg des Rauŵǁäƌŵeďe-
daƌfsͿ soll iŵ VeƌgleiĐh zu ϮϬϬϴ ďis ϮϬϮϬ uŵ ϮϬ % uŶd ďis ϮϬϱϬ uŵ ϴϬ %ƌeduzieƌt ǁeƌdeŶ. TatsäĐhliĐh geht deƌ 
diesďezügliĐhe EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐh seit AŶfaŶg dieses JahƌhuŶdeƌts zuƌüĐk. WähƌeŶd eƌ ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϬϬ 
ŶoĐh uŵ ƌuŶd ϭϰ % gestiegeŶ ǁaƌ, saŶk eƌ ǀoŶ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϰ iŵŵeƌhiŶ uŵ fast Ϯϰ % ;ǀgl. AďďilduŶg ϭϰͿ. BezogeŶ 
auf das )ielďasisjahƌ ϮϬϬϴ giŶg eƌ ďis ϮϬϭϰ uŵ Ŷahezu ϭϬ % zuƌüĐk, oďǁohl iŵ gleiĐheŶ )eitƌauŵ die gesaŵte 
WohŶfläĐhe ŶoĐh uŵ ƌeiĐhliĐh ϳ % zugeŶoŵŵeŶ hat. Daŵit hat eƌ ďeƌeits Ŷahezu die Hälfte deƌ ďis ϮϬϮϬ aŶge-
stƌeďteŶ ReduktioŶ uŵ ϮϬ % eƌƌeiĐht. DieseŶ TƌeŶd gilt es aufƌeĐht zu eƌhalteŶ uŶd ŵit BliĐk auf die laŶgfƌistigeŶ 
)iele ŶoĐh zu ǀeƌstäƌkeŶ. 

)u deƌ skizzieƌteŶ EŶtǁiĐkluŶg hat ŵaßgeďliĐh deƌ RüĐkgaŶg des spezifisĐheŶ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs zuƌ Rauŵ-
heizuŶg ǀ. a. iŶ deŶ JahƌeŶ ǀoŶ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϰ ďeigetƌageŶ, iŶ deŶeŶ eƌ uŵ ƌuŶd eiŶ Dƌittel geseŶkt ǁoƌdeŶ ist 
;ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϬϬ ǁaƌeŶ es deŵgegeŶüďeƌ ledigliĐh Ϯ,ϱ %Ϳ. AlleiŶ ǀoŶ ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ fiel deƌ spezifisĐhe Veƌ-
ďƌauĐh uŵ ƌuŶd ϭϲ % ;ǀgl. AďďilduŶg ϭϰͿ. 
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VeƌäŶdeƌuŶgeŶ des BƌuttostƌoŵǀeƌďƌauĐhs

Ist-EŶtǁiĐkluŶg ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ:   +ϳ,ϭ % ;+Ϭ,ϯ % p. a.Ϳ
ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ:    -ϰ,ϲ % ;- Ϭ,ϴ % p. a.Ϳ

NotǁeŶdige “teigeƌuŶg ϮϬϭϰ ďis ϮϬϮϬ:    -ϱ,ϳ % ;- ϭ,Ϭ % p. a.Ϳ 
zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg: ϮϬϮϬ ďis ϮϬϱϬ:  -ϭϲ,ϳ % ;- Ϭ,ϲ % p. a.Ϳ
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AďďilduŶg ϭϰ: VeƌäŶdeƌuŶgeŶ des ďeƌeiŶigteŶ EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs zuƌ DeĐkuŶg des Rauŵǁäƌŵeďe-
daƌfs iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ soǁie )iele füƌ ϮϬϮϬ uŶd ϮϬϱϬ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 

ϳϲ. Die BuŶdesƌegieƌuŶg ǁill die EŶdeŶeƌgiepƌoduktiǀität iŶ DeutsĐhlaŶd ďegiŶŶeŶd ŵit ϮϬϬϴ pƌo Jahƌ uŵ
Ϯ,ϭ % steigeƌŶ. Deƌ eŵpiƌisĐhe BefuŶd zeigt alleƌdiŶgs, dass iŵ DuƌĐhsĐhŶitt deƌ Peƌiode ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ ďisheƌ 
Ŷuƌ eiŶe jähƌliĐhe “teigeƌuŶg uŵ ϭ,ϴ % eiŶgetƌeteŶ ist. Voŵ )ielďasisjahƌ ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ ďetƌug die Rate ďezogeŶ 
auf die teŵpeƌatuƌďeƌeiŶigte EŶtǁiĐkluŶg sogaƌ ledigliĐh ϭ,Ϯ %. DeutsĐhlaŶd liegt also iŶ deŶ ǀeƌgaŶgeŶeŶ seĐhs 
JahƌeŶ duƌĐhǁeg uŶteƌhalď des )ielpfades. Uŵ das )iel füƌ ϮϬϮϬ ŶoĐh zu eƌƌeiĐheŶ, ŵüsste die EŶdeŶeƌgiepƌo-
duktiǀität ǀoŶ ϮϬϭϱ aŶ jedes Jahƌ uŵ ƌuŶd ϯ % zulegeŶ ;ǀgl. AďďilduŶg ϭϱͿ. 

AďďilduŶg ϭϱ: VeƌäŶdeƌuŶgeŶ deƌ ďeƌeiŶigteŶ EŶdeŶeƌgiepƌoduktiǀität iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg 
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)iele füƌ Rauŵǁäƌŵe ǀs. ϮϬϬϴ
ϮϬϮϬ:   -ϮϬ %
ϮϬϱϬ:   -ϴϬ %

VeƌäŶdeƌuŶgeŶ des HaushaltseŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs

Rauŵǁäƌŵe ϭϵϵϬ ďis ϮϬϬϴ:    -ϯ,ϲ % 
ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ:    -ϵ,ϴ % 

Üďƌ. VeƌďƌauĐh   ϭϵϵϬ ďis ϮϬϬϴ: Ϯϳ,ϰ %
ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ:    -ϭ,ϰ % 

IŶsgesaŵt ϭϵϵϬ ďis ϮϬϬϴ:     ϯ,Ϯ % 
ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ:    -ϳ,ϳ % 
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VeƌäŶdeƌuŶgeŶ deƌ EŶdeŶeƌgiepƌoduktiǀität

Ist-EŶtǁiĐkluŶg ǀoŶ ϭϵϵϬ ďis ϮϬϭϰ:   ϭ,ϴ % p. a.
ϮϬϬϴ ďis ϮϬϭϰ:   ϭ,Ϯ % p. a.

NotǁeŶdige “teigeƌuŶg ϮϬϭϰ ďis ϮϬϮϬ:   ϯ,Ϭ % p. a. 
zuƌ )ieleƌƌeiĐhuŶg: ϮϬϮϬ ďis ϮϬϱϬ:   Ϯ,ϭ % p. a.
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Ein kursorisches Fazit über die bisherige Entwicklung und die zur Zielerreichung bis 2020 noch notwendigen Ver-
änderungen ausgewählter Zielgrößen macht deutlich, dass sich die Entwicklungen beim Stromverbrauch und 
beim Endenergieverbrauch zur Raumwärme annähernd zielkonform vollziehen. Diesem positiven Trend stehen 
weniger günstige Entwicklungen bei dem Primärenergieverbrauch, der Endenergieproduktivität und v. a. dem 
Endenergieverbrauch im Verkehr entgegen. Unter langfristigen Aspekten gilt dies auch für den Energieverbrauch 
der Haushalte für die Raumheizung. 

Bundesregierung und Expertenkommission stimmen in der Auffassung überein, wonach zur Verbesserung 
der Energieeffizienz weiterer Handlungsbedarf besteht. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass sie „mit dem 
am 03. Dezember 2014 beschlossenen Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz die Anstrengungen zur Effizienz-
steigerung gebündelt und verstärkt (hat)“. Dabei scheint es auf den ersten Blick verwunderlich, dass die Einspar-
effekte der im NAPE enthaltenen Maßnahmen bis 2020 lediglich mit 390 bis 460 PJ beziffert werden, wobei die 
gesamte Deckungslücke beim Primärenergieverbrauch für 2020 im ersten Fortschrittsbericht noch mit mindes-
tens 1.400 PJ veranschlagt wurde. Die Bundesregierung erklärt dies damit, dass der NAPE nicht am Primärener-
gieverbrauch, sondern am Endenergieverbrauch ansetzt und deshalb Effizienzfortschritte im Umwandlungssek-
tor (einschließlich der energiestatistischen Effekte aus der zunehmenden regenerativen Stromerzeugung) zu ad-
dieren sind. Darüber hinaus geht sie davon aus, dass durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Emissionsreduk-
tion im Elektrizitätssektor sowie durch die bereits vor der Einführung des NAPE beschlossenen Effizienzmaßnah-
men wie die Verschärfung der Energieeinsparverordnung zusätzliche Effizienzgewinne erzielt werden können. 
Allerdings erscheint es durchaus nicht als gesichert, dass diese den Primärenergieverbrauch mindernden Effekte 
tatsächlich in dem notwendigen Umfang greifen werden. 

Obwohl sich – überwiegend witterungsbedingt – der Primärenergieverbrauch im Jahr 2014 deutlich verringert 
hat, ist die Deckungslücke im Jahr 2020 aber kaum nennenswert geringer geworden. Hinzu kommt, dass für das 
Jahr 2015 wieder mit einem Anstieg des Primärenergieverbrauchs gerechnet werden muss. Die Frage stellt sich 
deshalb weiterhin, wie die nach wie vor verbleibende Differenz in dem kurzen Zeitraum bis zum Jahr 2020 redu-
ziert werden soll. 

Einige Hinweise darauf enthält im vierten Monitoring-Bericht der Bundesregierung das Kapitel zum Ge-
bäudebereich, wo insbesondere auf das Anreizprogramm Energieeffizienz und das Marktanreizprogramm zur 
Förderung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt hingewiesen wird. Im Ergebnis sollen durch zusätzliche Effizi-
enzmaßnahmen im Gebäudebereich, in den Kommunen, in der Industrie und im Schienenverkehr bis zum Jahr 
2020 rund 5,5 Mio. t CO2 eingespart werden. Zusammen mit den etwa 25 bis 30 Mio. t CO2 durch den NAPE 
würden die Effizienzmaßnahmen insgesamt eine Emissionsminderung von vielleicht 30 bis 35 Mio. t CO2 bewir-
ken. Hinzuzurechnen sind Energieeinsparungen bzw. Emissionsminderungen im Verkehrssektor. Hierzu sagt der 
Bericht der Bundesregierung bisher noch nichts aus. Im vorliegenden Nationalen Aktionsprogramm Klimaschutz 
wurden dazu noch 7 bis 10 Mio. t CO2 ausgewiesen, was dann im Ergebnis zu einer Reduktion bis zum Jahr 2020 
von etwa 37 bis 45 Mio. t führt. Das vermutliche Emissionsdefizit im Jahr 2020 von rund 85 Mio. t CO2-Äquivalente 
wird dadurch aber nach wie vor nicht ausgeglichen. Die Expertenkommission bedauert deshalb, dass die Bun-
desregierung in ihrem Bericht zu den erwartbaren Zielverfehlungen im Jahr 2020 (vgl. Kapitel 3) keine expliziten 
und schlussfolgernden Aussagen trifft. 

Ein umfangreiches Monitoring des NAPE muss die bisherige Analyse und Bewertung makroökonomischer 
Indikatoren erweitern im Hinblick auf die Bewertung einzelner Instrumente, die im NAPE benannt werden. Zu-
nächst erscheint es der Expertenkommission wichtig, die grundsätzliche Eignung verschiedener Instrumente zur 
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Steigerung der Energieeffizienz zu analysieren. Hier geht es im Ergebnis auch um Überlegungen hinsichtlich der 
Hemmnisse für eine wirksame Effizienzpolitik. Die Anwendung von Instrumenten kann Einflüssen unterliegen, 
die in den Wirtschaftswissenschaften als Marktversagen bezeichnet werden. Marktversagenstatbestände sind 
seit vielen Jahrzehnten beschriebene unerwünschte Zustände des Marktes, die zu ineffizienten Lösungen führen. 
Diesbezüglich wurden verschiedene Theorien entwickelt, welche das Eingreifen in den Markt mit Hilfe von poli-
tischen Instrumenten rechtfertigen. Darüber hinaus können verhaltensbezogene Hemmnisse den Energieeffizi-
enz-Erfolg von Instrumenten beeinträchtigen. Dies ist für die Begleitung des NAPE von besonderer Bedeutung, 
da im NAPE auf weitgehende Regulierung verzichtet und stattdessen mit Information und Beratung eine Verhal-
tensänderung angestoßen werden soll. 

In diesem Kapitel beleuchten wir konzeptionell das Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz und klä-
ren dadurch, welche politischen Instrumente herangezogen werden können, um das Potenzial zu heben. Dazu 
ist es in einem ersten Schritt wichtig zu definieren, um welche Art von Energieeffizienz-Potenzial es sich eigentlich 
handelt, denn je nach Perspektive ist die „Energieeffizienz-Lücke“ unterschiedlich groß. Die „Energieeffizienz-
Lücke“ kann zum einen aus politischer Perspektive definiert werden. Entsprechend hat das Energiekonzept aus 
dem Jahr 2010 das Ziel formuliert, bis 2020 den Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 um 20 % und bis 2050 
um 50 % zu senken. Aus dieser Perspektive ist die „Lücke“ relativ leicht zu quantifizieren, indem der Status quo 
beim Primärenergieverbrauch mit dem Zielwert abgeglichen und eine einfache Differenz errechnet wird. Um 
jedoch konzeptionell über die „Energieeffizienz-Lücke“ nachzudenken, bietet sich an, dies anhand der Dimensio-
nen „(technische) Energieeffizienz“ (als Verhältnis von Energieeinsatz/-menge zu ökonomischer Aktivität) und 
„ökonomische Effizienz“ (Verhältnis von ökonomischen Kosten zu ökonomischer Aktivität)“ zu tun. Das Ausmaß 
der „Energieeffizienz-Lücke“ ist dann nicht mehr so leicht zu quantifizieren. Es können aber strukturierte Einsich-
ten darüber gewonnen werden, mit welchen politischen Instrumenten die Nutzung der Energieeffizienz-Poten-
ziale zu adressieren sind (vgl. Abbildung 16). 

 Aus rein technischer Perspektive ergibt sich eine relativ große „Energieeffizienz-Lücke“, d. h. mit den zur 
Verfügung stehenden Energieeffizienztechnologien könnte bei entsprechenden Investitionen eine relativ 
große Menge an Energie eingespart werden (bei gleichbleibender ökonomischer Aktivität). Ein solches breit 
angelegtes Vorgehen, bei dem jedes (technische) Energieeffizienz-Potenzial gehoben wird, führt zum tech-
nischen Optimum. 

 Offensichtlich ist aber nicht jede Maßnahme zur Steigerung der (technischen) Energieeffizienz auch aus öko-
nomischer Perspektive sinnvoll. Das ökonomische Optimum realisiert eine geringere Steigerung der Energie-
effizienz als das technische Optimum (die ökonomische „Energieeffizienz-Lücke“ ist damit kleiner), ist aber 
ökonomisch effizienter. Grundsätzlich führt die Beseitigung von Marktversagenstatbeständen im Markt für 
Energieeffizienz-Technologien zum ökonomischen Optimum. 

 Werden zusätzlich umweltbezogene Externalitäten (z. B. CO2-Emissionen) berücksichtigt und nur jene Poli-
tikmaßnahmen ergriffen, die einer Kosten-Nutzen-Abwägung stand halten, resultiert ein soziales Optimum. 
Dies würde nochmal die Energieeffizienz sowie die ökonomische Effizienz steigern. Die aus sozialer Perspek-
tive ermittelte „Energieeffizienz-Lücke“ ist demnach größer als aus enger ökonomischer Perspektive. 
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Ausgangspunkt Zunehmende ökonomische Effizienz

Zunehmende
Energieeffizienz Technisches

Optimum

Theoretisches
soziales

Optimum

Wahres
soziales

Optimum

Ökonomisches
Optimum

Beseitigung von 
Marktbarrieren hinsichtlich 
Energieeffizienz, wie hohe 

Diskontsätze und Trägheiten, 
Ignorieren von Heterogenität

Beseitigung 
umweltökonomischer 

Externalitäten und 
Marktversagens-
tatbestände des 
Energieangebots

Verzicht auf korrektive politische 
Interventionen, die nicht zu akzeptablen 

Kosten durchgeführt werden können

Beseitigung von Marktversagens-
tatbeständen im Markt für 

Energieeffizienz-Technologien

Netto-Effekt korrektiver 
politische Interventionen, die 

einer Kosten-Nutzen-
Abwägung standhalten

Quelle: Entsprechend Jaffe et al. (1999) 

Darüber hinaus ist noch an verhaltensbezogene Anomalien der Nutzer von Energieeffizienz-Technologien zu den-
ken. Auf diese soll im Folgenden im Hinblick auf das sogenannte „Energieeffizienz-Paradox“, eingegangen wer-
den. Verhaltensbezogene Anomalien sind noch nicht in Abbildung 16 berücksichtigt. Könnte Verhaltensversagen 
beseitigt werden, so wären noch einmal zusätzliche Energieeffizienz- und ökonomische Effizienz-Potenziale zu 
bergen. 

Als Energieeffizienz-Paradox wird die Beobachtung bezeichnet, dass energieeffiziente Technologien, die 
sich für den einzelnen Nutzer wirtschaftlich auszahlen, nicht implementiert werden. Für das offensichtlich nicht 
optimale Ergebnis des Energie(effizienz-)paradoxes könnten drei Ursachen verantwortlich sein: (i) Marktversa-
gen, (ii) verhaltensbezogene Anomalien und (iii) Modellfehler: 

(i) Marktversagen führen zu einer nicht pareto-optimalen Allokation von Ressourcen (vgl. Kapitel 9). Hinsichtlich 
der Energieeffizienz führen sie häufig zu ineffizient hohem Energieverbrauch. Die wichtigsten im NAPE-Kontext 
relevanten Gründe für Marktversagen, die auch häufig in der Literatur angeführt werden, sind Externalitäten, 
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Liquiditätsprobleme, Spillover-Effekte, Informationsasymmetrien und Prinzipal-Agent-Probleme23 (etwa im Be-
reich der Mieter-Vermieter-Problematik). 

(ii) Verhaltensbezogene Anomalien können ebenfalls für das Energie-Paradox verantwortlich sein. Die Annahme 
von strikt nutzenmaximierenden Individuen hält nicht immer einer empirischen Überprüfung stand. Die Verhal-
tensökonomik untersucht diese Abweichungen und gibt Hinweise, wie das Verhalten beeinflusst werden kann. 

Das nicht nutzenmaximierende Verhalten (Verhaltensversagen) liegt in (mindestens) drei Einschränkun-
gen der menschlichen Natur begründet: eingeschränkte Rationalität, eingeschränkte Willenskraft und einge-
schränktes Selbstinteresse. Eingeschränkte Rationalität ergibt sich dadurch, dass Menschen keine perfekten kog-
nitiven Fähigkeiten besitzen, um jedes Problem vollständig zu durchdringen und um das optimale Handeln abzu-
leiten. Eingeschränkte Willenskraft zeigt sich darin, dass Menschen das Optimale – selbst wenn tatsächlich be-
kannt – nicht wählen, also Entscheidungen treffen, die gegen ihre eigenen langfristigen Interessen laufen (z. B. 
schlechte Ernährung). Altruismus und selbstlose Taten (z. B. Spenden) können Hinweise für ein eingeschränktes 
Selbstinteresse sein. 

Neben Marktversagen kann auch Verhaltensversagen zu ineffizientem Energieverbrauch führen. Es gibt 
allerdings gleichzeitig Hinweise, warum das scheinbar irrationale Verhalten gar nicht so irrational sein könnte. 

 Kurzsichtigkeit: Individuen vernachlässigen langfristigen Nutzen aufgrund kurzfristiger Kosten. Dies ist bei-
spielsweise bei der Abwägung zwischen langfristigen Kraftstoffkostenersparnissen und höherer Anfangsaus-
gabe beim Kauf eines kraftstoffsparenden Autos der Fall; die Hinweise hierzu sind aber relativ gering. Zudem 
besitzen Käufer, solange sie nicht in eine neue energieeffiziente Technologie investieren, eine Art Option, 
deren Wert mit dem Grad der Unsicherheit über künftige Energiekosten und/oder günstigere Anschaffungs-
preise kraftstoffsparender Autos steigt. Was kurzsichtig erscheint, kann also tatsächlich eine individuell ra-
tionale Investmentstrategie darstellen. 

 Unachtsamkeit und Salienz (Auffälligkeit): Konsumenten lassen bei Kaufentscheidungen bestimmte Pro-
duktattribute (z. B. Energieeffizienz) außer Acht. Das kann individuell rational sein, wenn es mühsam ist, sich 
entsprechende Informationen einzuholen, zumal wenn Energieeffizienz nicht das allein ausschlaggebende 
Produktmerkmal ist. Gleichzeitig richten Menschen ihre Aufmerksamkeit auf saliente, „ins Auge springende“ 
Attribute und nicht auf vollständige Informationen. 

 Referenzpunkte und Verlustaversion: Menschen bewerten Veränderungen gegenüber einem (neutralen) Re-
ferenzpunkt, häufig gegenüber dem Status quo. Außerdem gewichten sie bei Entscheidungen unter Unsi-
cherheit potenzielle Verluste stärker als potenzielle Gewinne. 

 Heuristiken: Menschen wenden zur Entscheidungsfindung bei komplexen Sachverhalten Heuristiken oder 
Daumenregeln an, welche ebenfalls zu einem erhöhten Energieverbrauch führen können. 

Tabelle 2 fasst häufig angeführte Markt- und Verhaltensversagen hinsichtlich der Energieeffizienz-Lücke zusam-
men und nennt potenzielle Instrumente der Politik zur Adressierung der Versagenstatbestände. 

  

                                                        
23 In einer solchen Situation gibt es einen Auftraggeber (Prinzipal), der einen Auftragnehmer (Agent) mit einer Aufgabe betraut.  Jeder Ver-
tragspartner handelt annahmegemäß im eigenen Interesse, wodurch Konflikte entstehen können. Häufig bestehen gleichzeitig Infor-
mationsasymmetrien. 
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Umwelt-Externalitäten 

Durchschnittskostenpreisbildung 

Energiesicherheit 

Emissions-Bepreisung (Steuer, Cap-and-Trade) 

Marktpreisbildung 

Steuern, Strategische Reserve 

Liquiditätsprobleme Finanzierungsprogramme/Darlehen 

F&E Spillover-Effekt (Übertragungseffekt) 

Learning-by-doing Spillover-Effekt 

Steuererleichterung, Fördergelder 

Anreize für eine schnelle Markteinführung 

Informationen 

Informationsasymmetrie 

Prinzipal-Agent-Problem 

Learning-by-using Spillover-Effekt 

Informationen 

Eingeschränkte Rationalität 

Eingeschränkte Willenskraft 

Eingeschränktes Selbstinteresse 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Gillingham et al. (2009) 

(iii) Modellfehler werden als weitere Erklärungsmöglichkeit für das Energieeffizienz-Paradox angeführt. 
Teilweise sind ex-ante Analysen in Bezug auf die Energieeffizienz-Potenziale zu optimistisch und vernachlässigen 
bisweilen den Einbezug versteckter Kosten (z. B. Suchkosten). So blieben Haushalte oft aus rein nicht-monetären 
Gründen einem kostenfreien Energieeffizienz-Programm fern, für das umfangreiche Dokumente hätten einge-
reicht werden müssen. Auch werden die erwarteten Energieeinsparungen oftmals unter zu positiven Annahmen 
oder Laborbedingungen kalkuliert, so dass das Potenzial einer Maßnahme überschätzt wird. Außer Acht gelassen 
wird des Öfteren auch die Heterogenität der Nutzer, so dass Annahmen zur Wirtschaftlichkeit einer Energieeffi-
zienzinvestition fälschlicherweise nur für durchschnittliche Konsumenten getroffen werden. Dies berücksichtigt 
nicht, dass unterschiedliche Nutzer auch unterschiedliche Präferenzen besitzen. Es kann für einen Nutzer, der 
seine Klimaanlage im Fahrzeug nur wenige Tage im Jahr benutzen will, kosteneffizient sein, ein billiges Modell zu 
kaufen, das gleichzeitig aber vielleicht weniger energieeffizient ist. 

Aus obigen Überlegungen ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte für politische Maßnahmen. Diese be-
treffen sowohl die Adressierung von Marktversagen also auch von Verhaltensversagen. Eine wichtige Art von 
Marktversagen stellen Umwelt-Externalitäten dar. Für diese Art des Marktversagens kommen Preisinstrumente 
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in Betracht. Auch für die Energieeffizienz gilt, dass Preise sowohl Innovationen als auch die Diffusion von Ener-
gieeffizienz-Produkten sowie deren Nutzung stark beeinflussen. Daher muss abgewogen werden, ob nicht – auch 
aus Gründen der Kosteneffizienz – preisbezogene Instrumente ein geeignetes Mittel für die Erreichung der Ener-
gieeffizienz-Ziele darstellen und neben regulatorische und informatorische Maßnahmen treten sollen. Preisin-
strumente hätten einen gleichzeitigen Einfluss darauf, welche (energiesparenden) Produkte gekauft werden und 
wie (energiesparend) damit umgegangen wird. Diese Instrumente setzten nicht direkt am Verhaltensversagen 
an, erhöhen aber die Kosten irrational hoher Energieverbräuche. 

Die favorisierten Politikinstrumente zur Adressierung von Verhaltensversagen werden in der Wissenschaft 
als „Nudge“24 (zu Deutsch etwa „Stups“) bezeichnet. Verschiedene Ökonomen und Rechtswissenschaftler spre-
chen sich gegen das Nudging aus oder empfehlen Zurückhaltung, z. B. wegen der Gefahr der Bevormundung oder 
gar einer befürchteten Manipulation statt Aufklärung. Da die Existenz von Verhaltensversagen wohl grundsätz-
lich bejaht werden kann, ist davon auszugehen, dass angepasste Politikinstrumente wohlfahrtssteigernd wirken 
können. Daher soll nachfolgend eine – ebenfalls den Erkenntnissen der Verhaltensökonomik folgend – über-
schaubare Anzahl von sieben Handlungsempfehlungen gegeben werden (angelehnt an die 

 von Stern, 2000). Dabei wird Bezug genommen auf em-
pirische Ergebnisse insbesondere für die USA. Der Grund ist ein praktischer: Dort wurden – im Unterschied zu 
Deutschland – bereits etliche feldexperimentelle Untersuchungen zur Verhaltensökonomik durchgeführt. Diese 
Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu interpretieren und eine simple Übertragung auf den deutschen Kontext 
erscheint nicht angebracht. Vielmehr empfiehlt die Expertenkommission für den deutschen Kontext entspre-
chende Analysen mit belastbaren Methoden in der Zukunft durchzuführen. 

Strategien, bei denen die verschiedenen zur Verfügung stehenden Werkzeuge kombiniert werden, erzielen bes-
sere Wirkung als einzelne Werkzeuge. Allerdings sind sich widersprechende Aussagen zu vermeiden. Abrahamse 
et al. (2005) stellten in der Gesamtschau auf die 38 Studien fest, dass Maßnahmenbündel effektiver sind, z. B. 
die Kombination aus Zielbindung, Information und Belohnung. Die reine Wissensvermittlung ist wenig effektiv. 
Ein außerordentlich wichtiges Strategieelement für ein Bündel scheint die Kraft der Repetition zu sein: Allcott 
und Rogers (2012) analysierten den Home Energy Report, welcher zum Zeitpunkt der Studie an über 6 Mio. US-
Haushalte ging. Die Haushalte erhielten den Report monatlich bzw. alle paar Monate (Feedback). Die tatsächlich 
realisierten Stromeinsparungen in der Kohorte über 4 bis 5 Jahre waren ca. doppelt so hoch wie erwartet. Diese 
langfristige Perspektive wird unter (5) aufgegriffen.  

Wie beschrieben sind Konsumenten sehr heterogen und umweltrelevantes Verhalten zudem hochkomplex. Die 
oben angesprochenen persönlichen Diskontierungsraten bei der Bewertung zukünftiger Energieeinsparungen 
sind u. a. abhängig von Bildung, Haushaltsgröße, ethnischer Herkunft sowie (tendenziell) Einkommen und beein-
flussen die Zahlungsbereitschaft für Energieeffizienz-Technologien. Sogar die politische Einstellung kann eine 
Rolle spielen: Feedback an Haushalte zum eigenen Stromverbrauch und dem der Nachbarn sind Untersuchungen 
zufolge vier Mal effektiver bei US-Liberalen als bei US-Konservativen. Daher müssen die politischen Instrumente 
zielgerichtet und individualisiert eingesetzt werden. Maßgeschneiderten Informationen wurden in der Literatur 
des Öfteren positive Effekte bescheinigt. 

24 “[…] any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly 
changing their economic incentives.” (Thaler und Sunstein, 2008; S. 6). 
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Die Politikinstrumente sollten direkt an den menschlichen Schwächen ansetzen. Psychologische Effekte können 
sogar helfen, Energiesparen attraktiv zu machen: 

 Kurzsichtigkeit: Unternehmen verlangen bei Energieeffizienz-Entscheidungen, dass diese sich bereits kurz-
fristig lohnen. Daher ziehen Anderson und Newell (2004) neben informatorischen Maßnahmen auch finan-
zielle Instrumente in Betracht, welche die Attraktivität der Projekte erhöhen. Hier könnte ein „Pay As You 
Save (PAYS)“-Ansatz erwägenswert sein, bei dem die Anfangsausgaben für den Verbraucher reduziert wer-
den. Die damit erzielbare positive Wirkung kann mit dem „Pennies-a-Day“-Effekt erklärt werden, wonach es 
wichtiger sein kann, wann die Ausgaben anfallen als wie hoch die Ausgaben letztendlich sind. 

 Unachtsamkeit und Salienz (Auffälligkeit): Für US-Haushalte konnte gezeigt werden, dass Unachtsamkeit für
Energiefragen mitverantwortlich dafür ist, dass die Teilnahme an Home Audits sehr schwach ist. Ein gegen-
teiliger Effekt konnte aber beobachtet werden, als in 10 US-Städten (und einem County) Gesetze verabschie-
det wurden, welche für einige Gebäudetypen verlangten, den jährlichen Energieverbrauch an eine Behörde 
zu übermitteln. Der beobachtbare Verbrauchsrückgang war darauf zurückzuführen, dass Melder dem Ener-
gieverbrauch nun entsprechende Aufmerksamkeit widmeten. Bei der Ausgestaltung von Labels sollte darauf 
geachtet werden, dass der (ökonomische) Wert der Energieeinsparung das wichtigste Element für eine kos-
teneffiziente Investitionsentscheidung ist. Allgemein gilt es, einen „Information Overload“ mit seinen poten-
ziell negativen Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess zu vermeiden.  

 Referenzpunkte, Verlustaversion und Heuristiken: An dieser Stelle sollen zwei Strategien angesprochen wer-
den: (a) Standardeinstellungen und (b) Framing. Zunächst zu (a) Standardeinstellungen, die großes Potenzial 
besitzen, wie diese Beispiele zeigen: In einem Fall diversifizierte die Energiedienst GmbH ihre Dienstleistun-
gen und informierte die Kunden per Brief über den neuen grünen Standardtarif, welcher etwas billiger war 
als der Vorgängertarif. Für einen alternativen Tarif, entweder günstiger oder teurer, mussten die Kunden 
einen Antwortbrief schicken. Zwei Monate nach der Anfrage verblieben immer noch 94 % beim ersten Tarif. 
In einem anderen Beispiel wurden unterschiedliche Standardtemperaturen für eine Waschmaschine pro-
grammiert (Gruppe 1 mit 95°C vs. Gruppe 2 mit 0°C), was in einer Energieeinsparung von 24 % resultierte. 
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass Standardeinstellungen Referenzpunkte und Empfehlungen dar-
stellen. Entscheider werden nur zögerlich wechseln, weil sie verlustavers sind und die Anstrengung scheuen 
(im obigen Beispiel u. a. Antwortbrief verfassen). Standardeinstellungen sind „klebrig“ (Thaler und Sunstein, 
2003, S. 177). (b) Für ein gutes Framing sollten aus diesen Gründen energiebezogene Informationen so for-
muliert werden, dass energiesparende Maßnahmen Verluste vermeiden (statt zu Gewinnen in der gleichen 
Höhe zu führen). Wegen der Referenzabhängigkeit von Menschen sollten Informationen möglichst in Ver-
gleichen präsentiert werden, insbesondere mit sozialem Kontext, da Individuen einem starken normativ so-
zialen Einfluss unterliegen. Information über das Verbrauchsverhalten der Nachbarn haben bisweilen grö-
ßere Effekte als allgemeine Argumente zum Energiesparen. Der Hinweis „Schließe dich den anderen Hotel-
gästen an, die Umwelt zu schützen“ führt zu umweltfreundlicherem Verhalten als Hinweise, die nur auf den 
Umweltschutz abstellen. Sofern die Situation des Individuums noch unmittelbarer beschrieben wird 
(„Schließe dich den anderen Hotelgästen in diesem Raum an…“), verbessern sich die Resultate sogar (Gold-
stein et al., 2008). 
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Dazu gehören kontextuelle oder externe Faktoren wie Regulierungen (z. B. Bauvorschriften), die Verfügbarkeit 
von Infrastrukturen (z. B. für „Neue Mobilität“) oder Energiepreise. 

Kontinuierlich bedeutet auch – entgegen der menschlichen Neigung der Kurzsichtigkeit – eine langfristige Per-
spektive einzunehmen. Für den oben genannten Home Energy Report wurde festgestellt, dass eine Intervention 
zunächst einen unmittelbaren Energieeinspareffekt zeigt, dieser Effekt aber sehr schnell abnimmt. Wird über 
zwei Jahre Feedback gegeben, dann sinkt der Effekt zwar mit einer deutlich geringeren Rate, aber selbst nach 
zwei Jahren haben die Verbraucher das energiesparende Verhalten offenbar noch nicht vollständig habitualisiert. 
Eine weitere Fortsetzung der Feedbacks verbesserte zusätzlich die Ergebnisse. Es kann daher angenommen wer-
den, dass Verbraucher erst mit der Zeit einen (energiesparenden) „Kapitalstock“ aufbauen. Außerdem sollten für 
ein zukünftiges Monitoring des Verbraucherverhaltens verstärkt IKT-Lösungen Anwendung finden. Der Einsatz 
von Smart Metern eröffnet neue Möglichkeiten bei der Datenproduktion und -analyse, welche den Haushalten 
über Web-Anwendungen aufbereitet zurückgemeldet werden können. 

Diesbezüglich soll zum einen in Erinnerung gerufen werden, dass zu optimistische ex-ante Analysen bisweilen die 
Grenzen des Erwartbaren übersteigen, und zum anderen die Gefahr besteht, die Wechselbeziehung zwischen 
Energieeffizienz und ökonomischer Effizienz zu übersehen. 

Dieses Vorgehen ist wichtig, um die Perspektive der Handelnden zu verstehen und ihre Aufmerksamkeit und ihr 
Engagement zu gewinnen. Ein häufiges Anwendungsbeispiel im Energieeffizienz-Kontext sind gemeinsam abge-
stimmte Zielvorgaben. 

Die Expertenkommission empfiehlt, den genannten Kriterienkatalog bei der konkreten Ausgestaltung, beim Mo-
nitoring und der Fortschreibung der Maßnahmen im NAPE im Auge zu behalten, um die angestrebten Beiträge 
zur Steigerung der Energieeffizienz tatsächlich realisieren zu können.  

Aus Sicht der Expertenkommission ist ein rein indikatorenbasiertes Monitoring auf Makroebene nicht aus-
reichend. Deswegen wird ein instrumenten- und maßnahmenbezogenes Monitoring ergänzend als notwendig 
erachtet. Die Aufgabe einer instrumenten- und maßnahmenbezogenen25 Evaluierung ist ungleich zeit- und per-
sonalaufwändiger als ein rein indikatorengestütztes Monitoring auf der Makroebene. Vor diesem Hintergrund 
versteht die Expertenkommission ihre Aufgabe zum Monitoring des NAPE vorrangig in der Begleitung der von 
Dritten zu übernehmenden tiefergehenden Datenanalysen und -aufarbeitungen. Dafür werden im Folgenden 10 
Leitsätze formuliert, unter denen sich auch das Monitoring des NAPE subsummieren lässt, das gleichwohl sehr 
stark instrumenten- bzw. maßnahmenorientiert ist und dementsprechend eines erweiterten Evaluationssets be-

                                                        
25 Unter Instrumenten werden im Weiteren Handlungen der Regierung verstanden; unter Maßnahmen werden verstanden die konkrete 
Umsetzung bzw. Anwendung durch die Marktteilnehmer. Ein konkretes Beispiel zur Unterscheidung: Ein Instrument ist das KfW-Gebäude-
sanierungsprogramm, die Maßnahmen beziehen sich auf die Sanierungsinvestitionen der Gebäudeeigentümer. 
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darf. Mit der Formulierung von Leitsätzen möchte die Expertenkommission dem Monitoring des NAPE Leitplan-
ken geben. Die nachfolgenden Erläuterungen sind somit auf das Themenfeld Energieeffizienz zugeschnitten, die 
Leitsätze sind jedoch so allgemein formuliert, dass sie auf zahlreiche andere Monitoring-Prozesse übertragen 
werden können. So wurden sie implizit auch für den bisherigen Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ ange-
wendet. 

Primäre Aufgabe des Effizienz-Monitorings sollte eine Darstellung der Entwicklung des Effizienzfortschritts und 
der Senkung des Energieverbrauches sein. Hierzu zählt auch die bewertende Einordnung der Entwicklung in Be-
zug auf die im Energiekonzept definierten Zielpfade.  

Dazu ist es zunächst erforderlich, die zielführenden Instrumente nach dem Kriterium der relevanten Handlungs-
felder zu identifizieren. Kriterien für die Relevanz sind beispielsweise das vorhandene Einsparpotenzial und die 
Bedeutung im Rahmen notwendiger langfristiger Strukturänderungen. Wichtige Handlungsfelder sind demnach 
der Gebäudebereich, der Stromverbrauch in der Industrie, der Stromverbrauch elektrischer Geräte in privaten 
Haushalten ebenso wie der Verkehrssektor. 

Analog gilt dies für den NAPE. Aufgabe des Monitorings ist es an dieser Stelle zu prüfen und zu bewerten, ob die 
eingesetzten Instrumente in den relevanten Handlungsfeldern anzusiedeln sind und ob sie geeignet erscheinen, 
den avisierten Effekt auszulösen. Bei Bedarf werden geeignetere zusätzliche Instrumente vorgeschlagen. Dabei 
ist die Kompatibilität mit rechtlichen Erfordernissen und politischen Programmen (Renn, 2008) sicherzustellen. 
Zu prüfen sind auch die zeitlichen Intervalle der Evaluierung einzelner Instrumente. 

Ein Beispiel für eine solche Überprüfung wäre die Frage, ob eine Sanierungstiefe mit dem Standard KfW 100 
ausreicht, um das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 zu erreichen. Wegen der langen durch-
schnittlichen Sanierungszyklen von durchschnittlich 40 Jahren im Gebäudebereich werden in den nächsten Jah-
ren sanierte Gebäude den Zustand des Gebäudesektors in 2050 maßgeblich beeinflussen. Nicht ausreichende 
Sanierungstiefen können zu Lock-in Effekten führen. Aus Sicht der Expertenkommission sollte daher bei mit öf-
fentlichen Mitteln geförderten Sanierungsmaßnahmen sichergestellt sein, dass damit die langfristige Zielerrei-
chung eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 gewährleistet ist. 

Das von der Bundesregierung bislang im Rahmen des Monitoring-Prozesses verwendete Indikatoren-Set ist stark 
aggregiert und vorwiegend an den Zielen des Energiekonzepts orientiert. Hiermit kann die Frage „Wo stehen wir 
bei der Zielerreichung?“ gut beantwortet werden, während eine Antwort auf die Frage „Warum weichen wir vom 
Zielpfad ab?“ nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße gegeben werden kann. Die Expertenkommission hält 
es aber für wichtig, dass bei einer durch die Indikatoren angezeigten drohenden Zielverfehlung auch die Pro-
bleme klar benannt und die Ursachen vertieft analysiert werden. Dies ist nicht zuletzt eine Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Nachsteuerung. 

Zur notwendigen Analyse der Wirkungen und Beiträge der Einzelinstrumente und -maßnahmen zur Umsetzung 
der Effizienzziele hält die Expertenkommission die Entwicklung eines erweiterten Indikatoren-Sets mit detaillier-
teren Inhalten für erforderlich. Als Beispiel sei der Stromverbrauch privater Haushalte genannt. Hier stellen Haus-
haltsgeräte und die Heizungspumpe relativ große Verbrauchsposten dar. Neue Modelle sind deutlich effizienter, 
so dass in dieser Verbrauchskomponente ein nicht unerhebliches Einsparpotenzial liegt, wenn sie in der Breite 
Anwendung findet. Im Rahmen des Monitorings ist deshalb die Kenntnis des Diffusionsgrades entscheidend. Nur 
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so kann eine korrekte Bewertung des noch verbleibenden Einsparpotenzials erfolgen und die Notwendigkeit bzw. 
Sinnhaftigkeit von Fördermaßnahmen abgeleitet werden. 

Die Qualität eines indikatorbasierten Monitorings steht in direktem Zusammenhang mit der Verfügbarkeit, der 
Qualität und Aktualität der Datengrundlage. Die Expertenkommission hat diesbezüglich bereits in ihren vorher-
gehenden Stellungnahmen u. a. auf die Notwendigkeit der Novellierung des Energiestatistikgesetzes hingewie-
sen. 

Das bisher durchgeführte Monitoring zum Fortschritt im Energieeffizienzbereich ist ausschließlich auf die Zielset-
zungen des Energiekonzepts fokussiert und nutzt wenige, sehr stark aggregierte Indikatoren. Diese basieren auf 
Angaben des Statistischen Bundesamtes und der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Für den hier vorgeschla-
genen, erweiterten Monitoring-Ansatz sind jedoch sektor- und anwendungszweckorientierte Detaildaten not-
wendig. Hier ist die Datensituation aber begrenzt. 

Dies zeigt sich beispielsweise am möglichen Indikator Sanierungstiefe. Hier kämen einige potenzielle Datenquel-
len in Betracht, die jedoch keinen amtlichen Charakter haben und deren dauerhafte Verfügbarkeit z. T. nicht 
gesichert ist. Denkbar wäre die Erhebung möglicher Indikatoren für die Sanierung von Wohngebäuden (etwa zur 
Außenwanddämmung oder Heizungserneuerung) im Rahmen der alle 3-4 Jahre vorgesehenen IWU-Befragung 
der Gebäudeeigentümer zu verankern, die bislang jedoch nur einmal durchgeführt wurde (BEI/IWU, 2010). Für 
die Zwischenjahre ohne eigene Erhebung könnten Hilfsindikatoren auf der Basis jährlich verfügbarer Förderdaten 
ermittelt werden, z. B. durch Auswertung von KfW- und BAFA-Förderstatistiken zu Neubauten und zum Gebäu-
debestand und anhand verfügbarer Programm-Evaluationen (u. a. IWU/BEI, 2012). Im Bereich der Nichtwohnge-
bäude im GHD-Sektor wurde im Rahmen der alle zwei Jahre durchgeführten Verbrauchserhebung eine Gebäu-
detypologie entwickelt und mit den jeweiligen Erhebungsdaten aktualisiert. Bisher liegen Daten für die Jahre 
2008 und 2010 vor (Fraunhofer ISI et al., 2013), weitere Erhebungsjahre auch in anderen Quellen (z. B. BMVBS, 
2011). Die unterschiedlichen Quellen sind hier zu einem aussagefähigen Gesamtbild zusammenzuführen. 

Auf Instrumenten- oder Maßnahmenebene fehlen belastbare Daten meist vollständig. Für ein Monitoring der 
Energieeffizienz im Bereich der oben erwähnten Haushaltsgeräte wären beispielsweise neben detaillierten Ab-
satzzahlen nach Effizienzklassen auch Daten zur Entsorgung von Altgeräten notwendig. Weil viele der für eine 
tiefergehende Analyse notwendigen Detaildaten bislang nicht oder nur verstreut verfügbar sind, empfiehlt die 
Expertenkommission den systematischen Aufbau geeigneter Statistiken und Erhebungen für die unterschiedli-
chen Aspekte der Energieeffizienz. Nur so können Instrumente zielgerichtet konzipiert und in ihrer Wirksamkeit 
bewertet werden. 

Mit den bislang verwendeten Indikatoren kann festgestellt werden, ob sich beispielsweise der Stromverbrauch 
verändert hat und ob man sich auf dem Zielpfad befindet oder nicht. Sie erlauben jedoch bestenfalls sehr be-
grenzte Aussagen zu den Ursachen und den oft komplexen und vielschichtigen Einflussfaktoren. Hier bedarf es 
zunächst einer Detailanalyse mit Blick auf die Wirksamkeit bzw. Effektivität von Instrumenten und Maßnahmen. 
Dabei gilt es zu analysieren, ob Wirkungen tatsächlich auf das Instrument zurückführbar sind oder ob exogene 
Faktoren für die messbaren Fortschritte verantwortlich sind. Wesentliche exogene Faktoren sind die Energie-
preise, in den emissionshandelspflichtigen Bereichen zusätzlich die CO2-Zertifikatspreise sowie die allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung und der technische Fortschritt. Aus Sicht der Expertenkommission ist es sinnvoll, mit 
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geeigneten Mitteln retrospektiv den Einfluss der exogenen gegenüber den endogenen Effekten zu überprüfen 
bzw. zu quantifizieren – etwa mit Hilfe der seinerzeit zur Energiewende-Konzeption herangezogenen Modelle. 
So dürfte z. B. der Verfall der Weltmarktpreise für Öl und Gas in den Basisszenarien nicht abgebildet worden sein. 

Je nach Betrachtungsraum können auch weitere im Kontext der Energiewende genutzte Instrumente als exogene 
Faktoren wirken, wenn Wechselwirkungen zwischen den Instrumenten bestehen. Im Rahmen von Szenarien bie-
ten sich Sensitivitätsanalysen an, um den Einfluss exogener Faktoren zu isolieren. 

Auch Rebound-Effekte können eine Rolle spielen (vgl. Leitsatz zu Rebound-Effekten). Beim NAPE stellt sich dies-
bezüglich u. a. die Frage, ob die Einführung des Top-Runner-Prinzips z. B. bei Kühlgeräten tatsächlich zu einer 
Verringerung des Stromverbrauchs führen wird oder ob die spezifischen Effizienzgewinne durch Rebound-Ef-
fekte, etwa durch den Kauf größerer oder zusätzlicher Geräte, teilweise wieder aufgezehrt werden. Diese dyna-
mischen Effekte treten auch in den anderen Sektoren auf, insbesondere im Verkehr (vgl. Kapitel 6). 

Zudem sollte eine Wirkungsanalyse prüfen, ob Ergebnisse tatsächlich durch das Instrument erzielt werden oder 
ob im Wesentlichen Mitnahmeeffekte die Entwicklung treiben. Ein Beispiel hierfür wäre die Frage, ob ein Gebäu-
desanierungsprogramm energetische Sanierungen tatsächlich auslöst oder ob die Sanierung nicht ohnehin 
durchgeführt worden wäre und die Förderung lediglich „mitgenommen“ wird. Hier bestehen natürlich Abstufun-
gen, da es auch möglich ist, dass die Sanierung ohne Förderung zwar durchgeführt, aber nicht die gleiche Sanie-
rungstiefe erreicht worden wäre wie mit der Inanspruchnahme des Förderprogramms. Diese Fragestellungen 
sollten bei der Evaluation von Förderprogrammen eine zentrale Rolle spielen (z. B. durch Befragung der Teilneh-
mer oder Vergleich mit Kontrollgruppe o. Ä.). 

Eine systematische, evidenzbasierte Analyse ist wichtig, um auch diejenigen Wirkungen der Instrumente zu über-
prüfen, die sich in den Indikatoren nicht oder nur verspätet niederschlagen. Insbesondere für zentrale Instru-
mente ist eine ausführliche Wirkungsanalyse wichtig. Zur Evaluation von Maßnahmen hat die Expertenkommis-
sion in ihrer letzten Stellungnahme einen umfassenden Vorschlag unterbreitet. 

Der NAPE und das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 sind Beispiele dafür, dass staatliche Instrumente Wirkun-
gen entfalten können, die weit über die im Kern zugrundeliegende Intention hinausgehen können und z. T. auch 
sollen. Ein Beispiel dafür sind Veränderungen von Wertschöpfungs- und Beschäftigungsstrukturen und damit 
neue Akteurskonstellationen. So sehen sich etablierte Unternehmen Neu- und Quereinsteigern mit neuen Tech-
nologien und Geschäftsmodellen gegenüber und reagieren darauf. Dies gilt sowohl innerhalb einzelner Branchen 
als auch branchenübergreifend und hat letztlich Auswirkungen darauf, in welche Bereiche künftig investives Ka-
pital fließt. Es ist also der Systemzusammenhang bei der Analyse zu berücksichtigen. 

Verteilungswirkungen sind für die politische und ethische Akzeptanz von Instrumenten von zentraler Bedeutung. 
Deshalb ist die Analyse der Verteilungswirkungen beim Energieeffizienz-Monitoring wichtig. Diesen Aspekt hat 
die Expertenkommission in den Stellungnahmen – nicht zuletzt in diesem Jahr (vgl. Kapitel 9) – thematisiert. 
Dabei können Verteilungsfragen durchaus auch eine regionale Komponente beinhalten, wie aktuell das Beispiel 
des Klimabeitrags der Kohle zeigt. Und schließlich sind sozio-ökonomische Implikationen zu berücksichtigen, die 
einen erheblichen Einfluss auf die Akzeptanz und damit den Erfolg von Maßnahmen haben können. Im Kern geht 
es somit um die gerechte Verteilung von Chancen und Lasten und damit die ethische Akzeptanz (Renn, 2008). 
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Die Expertenkommission hält eine Überprüfung der Nachhaltigkeit von Instrumenten für einen wesentlichen Be-
standteil eines Effizienz-Monitorings. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ein dauerhafter Beitrag zum Errei-
chen der Energie- und Klimaziele geleistet wird. Denn es ist durchaus möglich, dass Instrumente zwar kurz- und 
mittelfristig Erfolge bringen, die langfristige Zielerreichung aber z. B. durch Lock in-Effekte deutlich erschwert 
werden kann. Beispielsweise wäre „Autostehenlassen“ und ÖPNV nehmen eine kurzfristige Reaktion, während 
Auto verkaufen und ÖPNV nutzen eine langfristige Wirkung wäre, die neben dem kurzfristigen Energieeffekt auch 
die Änderung von Siedlungsstrukturen zur Folge haben könnte. 

Ein Beispiel für eine erweiterte Nachhaltigkeitsprüfung besteht auch in der Einbeziehung einer gesamtökologi-
schen Bilanzierung, die sowohl die sogenannten grauen Energien als auch die Verwendung von nicht-energeti-
schen Rohstoffen einbezieht. Weil diese Aspekte gerade etwa im Gebäudebereich von erheblicher Bedeutung 
sind, sollten sie bei der Ausgestaltung von Instrumenten ebenfalls berücksichtigt werden. Dadurch wird es auch 
möglich, die Minimierung von negativen Nebeneffekten zu berücksichtigen und einen Beitrag zu den generellen 
Nachhaltigkeitszielen zu leisten. 

Neben der Effektivität von Instrumenten und Maßnahmen ist es wichtig beurteilen zu können, ob der Aufwand 
in einem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis steht. Dies betrifft u. a. den Einsatz öffentlicher Fördermittel 
oder den staatlich induzierten Einsatz von privatem Kapital. Beispiele hierfür sind die KfW-Programme zur ener-
getischen Sanierung von Gebäuden auf der einen Seite und die Vorgaben der Energieeinsparverordnung auf der 
anderen. Häufig wird als Effizienzkriterium der Mitteleinsatz in Euro je eingesparter Kilowattstunde oder Tonne 
CO2 verwendet. 

Allerdings ist die Messung der Effizienz von Instrumenten und Maßnahmen schwierig, insbesondere dann, wenn 
– im Sinne des effizienten Einsatzes begrenzter Mittel – verschiedene Instrumente und Maßnahmen im selben 
Bereich oder in anderen Bereichen der Energiewende miteinander verglichen werden. Es besteht die Gefahr, 
dass wichtige indirekte und strukturelle Effekte (auch Lock in-Effekte) ausgeblendet werden. Die Herausforde-
rung besteht also darin, relevante Kriterien für eine angemessene Beurteilung der Effizienz von Instrumenten 
und Maßnahmen zu entwickeln. 

Bei der effizienten Umsetzung des Energieeffizienz-Monitoring geht es um den Aufwand bei der Beurteilung ein-
zelner Instrumente. Dieser Aufwand kann eventuell nicht mehr vertretbar sein, insbesondere wenn es sich um 
das Monitoring von Instrumenten handelt, die nur kleine Zielbeiträge leisten. Das Energieeffizienz-Monitoring 
sollte sich deshalb auf jene Instrumente und Maßnahmen beschränken, die für das Gelingen der Energiewende 
besonders relevant sind. Die Auswahl könnte z. B. anhand der den Instrumenten im NAPE zugesprochenen Treib-
hausgas-Einsparpotenziale erfolgen (vgl. Kapitel 5.5). 

Monitoring-Prozesse sollen den Stand der Dinge aufarbeiten und analysieren. Sie weisen dabei positive Entwick-
lungen ebenso wie Fehlentwicklungen aus und wirken damit zwangsläufig bei ihren Adressaten handlungslei-
tend. Deshalb ist es wichtig, Aussagen nicht nur abzusichern, sondern auch transparent zu machen, was ange-
sichts der Komplexität von Sachverhalten oftmals einen Abwägungsprozess zwischen Detaillierung und Über-
sichtlichkeit erfordert. In jedem Fall müssen Schlussfolgerungen aber vom Adressat gut nachvollziehbar sein. 
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Sofern Empfehlungen gegeben werden, müssen diese auf einer fachlich neutralen Ebene erfolgen. In diesem 
Sinne sollte das Selbstverständnis eines Monitorings auf dem Prinzip der Redlichkeit aufbauen, das z B. im Wis-
senschaftsbetrieb einen zentralen Bestandteil der „guten wissenschaftlichen Praxis“ darstellt (DFG, 2013). 

Darüber hinaus empfiehlt die Expertenkommission aufgrund der beschriebenen Datenlücken und der komplexen 
Zusammenhänge das Monitoring in geeigneter Form zu institutionalisieren, da nur eine kontinuierliche Arbeit 
mit dem Aufbau entsprechender Expertise konsistente Ergebnisse zu gewährleisten vermag. „Geeignet“ bedeu-
tet hierbei auch, dass ein hinreichendes Maß an Flexibilität vorhanden sein muss, damit auf Veränderungen im 
Prozess angemessen reagiert werden kann. 

Die im Anhang zum vierten Monitoring-Bericht für den Bereich „Energieeffizienz“ aufgeführte Liste von 
rund 40 Instrumenten ist auf den ersten Blick durchaus beeindruckend. Aber für diese Liste gilt wie für den ei-
gentlichen NAPE, dass viele der genannten Instrumente teilweise schon länger implementiert sind oder sich noch 
im Prüf-, Forschungs- und Planungsstadium befinden oder angesichts ihrer Ausgestaltung eine eher geringe Wir-
kung erwarten lassen. Dies gilt sicher für manche der umgesetzten oder geplanten Beratungs- und Informations-
aktivitäten sowie im Hinblick auf den Wirkungszeitraum bis 2020 für die im Anhang zum Bericht angeführten 
Forschungsvorhaben und Strategieentwicklungen. 

Beispielsweise erscheint Skepsis angebracht, dass die mit einer jährlichen Emissionsminderung von über 
5 Mio. t CO2 als besonders wirksam dargestellte Top-Runner-Strategie diese Erwartung angesichts ihres Designs 
erfüllen wird. So setzt dieses Vorhaben ausschließlich auf einen freiwilligen Dialogprozess mit den relevanten 
Stakeholdern; von verbindlichen Verabredungen ist jedenfalls nicht die Rede. Und ob dann letztlich das Investi-
tionsverhalten der Konsumenten in die gewünschte Top-Runner-Richtung bewegt werden kann, ist ebenfalls mit 
einigen Fragezeichen zu versehen. Außerdem ist zu bedenken, dass sich das Vorhaben momentan noch in der 
Ausschreibung befindet und wohl allenfalls im Laufe des Jahres 2016 praktisch gestartet werden kann. Mit ersten 
wahrnehmbaren Effekten wird vermutlich erst von 2017 an gerechnet werden können, so dass der Zielerfüllungs-
beitrag in der verbleibenden kurzen Zeit bis 2020 wohl begrenzt bleiben dürfte.  

Ähnliche Überlegungen gelten für die Energieeffizienznetzwerke. Die Expertenkommission zweifelt nicht 
daran, dass solche Netzwerke einen hohen Effizienzsteigerungseffekt aufweisen können, sie sieht aber das Risiko, 
ob schon bis 2020 die angestrebten 500 Netzwerke aufgebaut werden und wirksame Emissionsminderungen 
entfalten können. Die Idee lernender Energieeffizienz-Netzwerke (LEEN) funktioniert und wurde auch schon 
mehrere dutzend Male in Deutschland praktiziert. Gemäß der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke aus dem Jahr 
2014, eine Vereinbarung zwischen Bundesregierung und 18 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft, sol-
len bis zum Jahr 2020 insgesamt 500 solcher Netzwerke initiiert und gefördert werden. Das Konzept ist allerdings 
– wie in Deutschland offenbar unvermeidlich – ziemlich formalistisch geraten. Ein Beispiel: Warum wird für LEEN-
Netzwerke die Teilnahme von mindestens fünf Unternehmen gefordert? Könnte ein Netzwerk aus zwei oder drei 
Unternehmen nicht ebenfalls eine Verbesserung der Energieeffizienz erreichen? 

Aus Sicht der Unternehmen besteht ein Anreiz zur Teilnahme an LEEN-Netzwerken darin, dass unter be-
stimmten Bedingungen die geforderte Pflicht zu Energieaudits entfällt. Wegen der damit möglichen wechselsei-
tigen Kannibalisierung der Wirkungen der beiden Instrumente „Energienetzwerke“ und „Energieaudit“ müssen 
wir diesen Aspekt künftig in unserem NAPE-Instrumenten-Monitoring wohl im Auge behalten. Ab 2016 soll es 
ein jährliches Monitoring der LEEN-Netzwerke geben, das über folgende Punkte Auskunft gibt: Zahl der Netz-
werke; Erfüllen sie die formalen Kriterien der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke; Summe der umgesetzten 
Maßnahmen (gemeint wohl: Zahl der geplanten und umgesetzten Maßnahmen; wobei der relevante Zeitraum 
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nicht ganz klar ist); Schätzung der damit verbundenen Energieeinsparungen und CO2-Reduktionen auf Basis von 
Stichproben. Das Instrumenten-Monitoring „Effizienznetzwerke“ ist damit also bereits angelaufen, auch wenn 
das Monitoring vielleicht nicht alle unsere „10 Kriterien für ein gutes Energieeffizienz-Monitoring“ erfüllen mag. 
Im Detail lässt sich das allerdings momentan noch nicht beurteilen. Auch kann festgehalten werden, dass die von 
uns geforderte Institutionalisierung bei diesem NAPE-Instrument bereits erfolgt ist, zumindest bis zum Jahr 2020. 

Gerade angesichts der Tatsache, dass weiterhin ein erhebliches Risiko einer Verfehlung des Klimaschutz-
zieles für 2020 besteht, hätte sich die Expertenkommission stärkere Impulse für die Verbesserung der Energieef-
fizienz gewünscht und insbesondere Backup-Strategien für den Fall, dass die mit dem NAPE avisierten Einsparun-
gen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dies gilt vorrangig für Instrumente im Verkehrsbereich. Dabei könn-
ten auch die in diesem Kapitel skizzierten Erkenntnisse berücksichtigt werden, die sich aus dem Forschungsbe-
reich mit Blick auf jeweils geeignete politische Instrumente herausgebildet haben. 

Nach Auffassung der Bundesregierung soll das Monitoring des NAPE im Rahmen des Monitoring-Prozes-
ses der Energiewende geschehen. In Kapitel 5.4 hat die Expertenkommission allgemein gültige Leitsätze entwi-
ckelt, die bei einem Energieeffizienz-Monitoring berücksichtigt werden sollten. Nun wird der Versuch unternom-
men, für ausgewählte Instrumente aus dem NAPE ein Bewertungsschema mit Aussagen zu den Instrumenten 
selbst und mit Blick auf die von der Expertenkommission vorgeschlagenen Leitsätze für die Evaluierung einzelner 
Instrumente zu entwickeln. 

Ein ergebnisorientiertes Ex-post-Monitoring der im NAPE genannten Instrumente ist angesichts des Umsetzungs-
standes gegenwärtig nur kursorisch möglich. Oftmals wäre lediglich festzustellen, welchen Stand die Umsetzung 
inzwischen erreicht hat. Nur zu diesem Zweck wären die Auflistungen der einzelnen Instrumente mit den ent-
sprechenden Hinweisen im Monitoring-Bericht der Bundesregierung zunächst ausreichend, wenngleich die Kurz-
beschreibungen nicht immer den Charakter, die Ausgestaltung und die Wirkungsweise der Instrumente erkennen 
lassen. Eine etwas angereicherte Kurzdarstellung auf Grundlage der Leitsätze zum Monitoring ist der Tabelle 3 
und Tabelle 4 zu entnehmen. Im Kontext des NAPE-Monitorings wäre dies der Ausgangspunkt für weiterführende 
Analysen. 

Die Tabellen mögen als grundsätzliches Muster einer Bewertungsmatrix verstanden werden, hinter der 
für die einzelnen Instrumente noch mehr oder weniger detaillierte Modellrechnungen, (Daten-)Erhebungen u. Ä. 
durchgeführt werden müssen. Eine wesentliche Frage ist dabei auch, wie sich die Entwicklung ohne die Instru-
mente vollzogen hätte (Bestimmung der Baseline bzw. der Referenzentwicklung) und welche Überlagerungen 
mit anderen Instrumenten und externen Faktoren bestehen. Dies muss an dieser Stelle weiteren Untersuchun-
gen vorbehalten bleiben. 
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und Bilanzsumme mehr 
als 43 Mio. Euro; insge-

samt rund 50.000 Unter-
nehmen 

Unternehmen, Energie- 
dienstleister, Stadtwerke, 
Energiegenossenschaften 

und andere Akteure 

Unternehmen der  
gewerblichen Wirtschaft, 

Contractoren und Frei-
berufler 

Strom Alle Energieträger Strom Alle Energieträger, aber 
mit Schwerpunkt Strom 

Ausschreibung BAFA im 
August 2015; Laufzeit des 
Projekts bis Ende 2018, 

ggf. bis Ende 2020 

Energiedienstleistungs-
gesetz am 05.02.2015 

vom Bundestag  
beschlossen 

Pilotphase "STEP up!"  
ab 2015;  

Begleitung durch die  
AG "Wettbewerbliches 
Ausschreibungsmodell" 
der Plattform Energie- 

effizienz 

Umsetzung durch die 
KfW 2015;  

gefördert werden  
Investitionsmaßnahmen 
zur Energieeinsparung 
von mindestens 10 % 

bzw. 30 %. 

Weiterführung Stake- 
holderdialog; extern  
moderierter Dialog- 
prozess mit Geräte- 

herstellern, Handel und 
Verbrauchern; Förder- 
volumen: 6 Mio. Euro 

p. a. für das beauftragte  
Konsortium 

Bei Nichterfüllung des 
Audits Bußgeld von 

50.000 Euro;  
Freistellung von Audit-

Pflicht bei Existenz eines 
Energie-/Umwelt- 

management-systems 
(EMAS)  

Planung: Bis 2018 Aus-
schreibungen mit einem 
Volumen von rund 300 

Mio. Euro;  
bei Bewährung Fortfüh-
rung, Weiterentwicklung 

und ggf. Ausweitung 

Ausbau der Zusammenar-
beit mit Landesförderin-

stituten 

85,0 50,5 26,0-51,5 29,5 

5,1 3,4 1,5-3,1 2,0 

Zielerreichungs-,  
Wirkungs-  

und Wirtschaftlichkeits-
kontrolle sind Auftrags-

gegenstand 

Keine Berichterstattungs-
pflicht der Unternehmen, 
nur Stichprobenkontrol-
len durch BAFA bei 20 % 

der Unternehmen 

Geplant Geplant 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Ja, Stromverbrauch wird 
unmittelbar adressiert 

Ja, Energieeffizienz  
allgemein 

Ja, Stromverbrauch wird 
unmittelbar adressiert 

Ja, Energie- und speziell 
Stromeffizienz 

Diffusionsgrad der  
„beworbenen“  

Top-Runner-Geräte 

Ja, auf Basis der Berichte 
zum Audit  

(aber nur Stichproben) 

Anzahl der teilnehmen-
den Unternehmen  

zusammen mit Preis- und 
Einspardaten der  

Maßnahmen 

Nur über Auswertung der 
KfW-Angaben zu den  

begünstigten  
Unternehmen und  

Maßnahmen 

Absatzdaten der  
Top-Runner-Geräte  

verfügbar 

Ja, auf Basis der Berichte 
zum Audit  

(aber nur Stichproben) 

Daten liegen mit dem  
Ergebnis der  

Ausschreibungsverfahren 
vor 

Ja, falls alle relevanten 
Förderdaten hinsichtlich 

der geförderten  
Maßnahmen und deren 

Ergebnisse verfügbar sind 

Referenzentwicklung  
definieren;  

Breitenwirkung des  
Instruments:  

Informationsverbreitung,  
erreichte Zielgruppen;  
Wechselwirkung mit  

anderen Instrumenten 
(z. B. Öko-Design-RL) 

Befragung nach Umset-
zung der Potenziale,  

soweit Berichte an BAFA 
dazu keine Aussagen  

treffen; potenziell hohe 
Wechselwirkungen mit 

EU-ETS 

Referenzentwicklung  
bezüglich der bei der 

Ausschreibung zum Zuge 
gekommenen  
Maßnahmen;  

Umfang der Beteiligung 
an der Ausschreibung;  

Vorher-/Nachher-Analy-
sen auf Basis der Unter-

nehmensdaten 

Referenzentwicklung  
für die geförderten  

Maßnahmen;  
Vorher-/Nachher-Analy-

sen auf Basis der  
Unternehmensdaten; 

Wechselwirkungen mit 
EU-ETS 

Direkt:  
Marktdurchdringung der  

Top-Runner-Geräte;  
indirekte Wirkungen eher 

schwach 

Direkt:  
Einsparwirkungen;  

signifikante indirekte 
Wirkungen nicht  

erkennbar 

Direkt:  
Einsparwirkungen;  

signifikante indirekte 
Wirkungen nicht  

erkennbar 

Direkt:  
Einsparwirkungen;  

signifikante indirekte 
Wirkungen nicht  

erkennbar 

Vermutlich gering;  
ggf. abhängig von Kosten 
der Top-Runner-Geräte 

Verteilungswirkungen  
innerhalb der Branchen 
(KMU vs. Nicht-KMU) 

Bezüglich Akteursvielfalt  
abhängig vom  

Ausschreibungsmodus 

Nur begrenzte  
Verteilungswirkungen 

Dauerhaftigkeit des 
 Instruments;  

Vergleichsstudien 

Durch regelmäßiges  
Audit langfristige 

Wirkungen  
wahrscheinlich 

Abhängig von  
Dauerhaftigkeit des  

Ausschreibungs- 
programms 

Bei langfristigen  
Investitionsvorhaben  

implizit gegeben 

Kosten für das Projekt 
sind vergleichsweise  

gering; Effizienz hängt 
von der Effektivität ab 

Kosten wohl eher gering; 
Effizienz abhängig von 

Energieeinsparung;  
potenziell hohe Effizienz 

Im Grundsatz hoch;  
abhängig auch von Art 

und Umfang der  
Ausschreibung und der 

Teilnehmer 

Mittelaufwand bei  
niedrigem Zins begrenzt; 

Effizienz abhängig von 
Mitnahmeeffekten 

Nur bei begrenztem  
Mitteleinsatz  

(ggf. Aufgabe des  
Projektnehmers) 

Hoch, soweit belastbare 
Daten aus den Berichten 

vorliegen 

Vergleichsweise günstig, 
weil hohe Datenverfüg-

barkeit 

Je nach Datenlage güns-
tig; aber: Abschätzung 
der Mitnahmeeffekte 

Bei weichen Instrumen-
ten Transparenz eher 

schwierig 

Abhängig von Sicher- 
stellung und Realisierung 

der Stichproben 

Hoch bei Öffentlichkeit 
der Ausschreibungs- 

verfahren 

Hoch bei Verfügbarkeit 
der Daten für die  

geförderten Maßnahmen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Das Kapitel zum Verkehr lag der Expertenkommission im Entwurf des Monitoring-Berichts, der am 05.11.2015 
vom BMWi versandt wurde, noch nicht vor. Daher kann sich die Expertenkommission nicht darauf beziehen. 
Dennoch können allgemeingültige Aussagen zum Verkehr auf Grundlage der bekannten Entwicklungen getroffen 
werden. Eine Kommentierung könnte zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Bericht oder aber in 
der Stellungnahme zum Monitoring-Bericht 2016 nachgeholt werden. 

Die Erhöhung des Endenergieverbrauchs im Verkehr im Jahr 2014 stellt einen weiteren Rückschritt in Bezug auf 
das Ziel des Energiekonzepts dar, welches bis zum Jahr 2020 eine zehnprozentige Minderung des Endenergiever-
brauchs gegenüber 2005 vorsieht. Verantwortlich für diese Entwicklung sind sowohl der Individual- als auch der 
Güterverkehr auf der Straße. Beide Sektoren verzeichnen eine Zunahme der Gesamtfahrleistung auf die höchs-
ten Werte in der Geschichte der Bundesrepublik, welche nicht durch Effizienzfortschritte kompensiert werden 
konnte. Hierbei spielen Rebound-Effekte zwischen verbesserter Fahrzeugeffizienz und Fahrleistung, aber auch 
zwischen Fahrzeugeffizienz und Fahrzeuggewicht und -leistung eine wesentliche Rolle. 

Angesichts der derzeitigen Entwicklung ist die Erreichung des 2020-Ziels in weite Ferne gerückt. Verschiedene 
Szenarien prognostizieren eine Verfehlung selbst mit zusätzlichen Maßnahmen. Das Aktionsprogramm Klima-
schutz fokussiert sich derzeit auf den Güterverkehr und wird die Ziellücke nicht schließen. Die Expertenkommis-
sion ist weiterhin der Ansicht, dass die Zielerreichung im Verkehrssektor nicht ausreichend ernstgenommen wird. 
Das schlägt sich auch darin nieder, dass keine Maßnahmen erkennbar vorbereitet werden, die dem Problem 
Abhilfe leisten. Ein weiteres Indiz dafür ist die Tatsache, dass seitens der Bundesregierung im Fortschrittsbericht 
2014 allenfalls für das Jahr 2030 eine Minderung des Energieverbrauchs von 10 % erwartet wird. Gerade auch 
vor dem Hintergrund der jüngst bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei der Angabe der spezifischen CO2-
Emissionswerte von Kraftfahrzeugen besteht hier dringender Handlungsbedarf. 

Die Überprüfung der existierenden Instrumente zur Emissions- und Energieverbrauchsreduktion im Verkehr und 
deren Weiterentwicklung ist nötig, um zusätzliche Reduktionen anzureizen. Darüber hinaus ist auch über die 
Einführung neuer Instrumente nachzudenken. Dabei greift der Fokus der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 
(MKS) auf Kraftstoffe und technische Optionen nach Ansicht der Expertenkommission zu kurz. Eine verkehrsträ-
gerübergreifende, integrierte Strategie zum Mobilitätssystem mit quantitativen Zielen ist nötig, welche Infra-
strukturplanung, Raumplanung, Politikinstrumente, Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) sowie intermodale Verkehrskonzepte aufeinander abstimmt. 

Darüber hinaus sind Technologietrends im Verkehrssektor zu berücksichtigen. So ist für den Erfolg oder Misser-
folg der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge die Weiterentwicklung der Batterietechnologie entscheidend. Um 
dem Anspruch eines Leitmarktes für Elektromobilität gerecht zu werden, sind auch infrastrukturelle Veränderun-
gen erforderlich. Für den Langstreckeneinsatz und insbesondere für den Straßengüterverkehr ist jedoch der 
Brennstoffzellenantrieb aus heutiger Sicht die vielversprechendste Technologie. Hierfür ist der Infrastrukturauf-
bau noch entscheidender, da diese Fahrzeuge zwingend auf eine Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff ange-
wiesen sind. 
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beziehen. Dennoch können allgemeingültige Aussagen zum Verkehr auf Grundlage der bekannten Entwicklungen 
getroffen werden. Aus Sicht der Energiewendeziele stellt die jüngste Entwicklung des Endenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor einen klaren Rückschritt dar. Mit 2.629 PJ hat der Endenergieverbrauch im Jahr 2014 im Verkehr 
den höchsten Wert seit 2002 erreicht (AGEB, 2015a). Er hat sich damit erneut weiter vom 2020-Ziel einer zehn-
prozentigen Senkung des Endenergieverbrauchs gegenüber 2005 (2005: 2.586 PJ, 2020-Ziel: 2.328 PJ) entfernt. 
Um dieses Ziel noch zu erreichen, müsste der Verbrauch von 2014 bis 2020 im jährlichen Durchschnitt um 2,0 % 
gesenkt werden. Zum Vergleich: Von 2005 bis 2014 ist er pro Jahr im Mittel um 0,2 % gestiegen (vgl. Abbildung 
17). 

AďďilduŶg ϭϳ: EŶtǁiĐkluŶg des EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs iŵ Veƌkehƌ iŶ DeutsĐhlaŶd ǀoŶ ϭϵϵϭ ďis ϮϬϭϰ, soǁie 
)iele füƌ ϮϬϮϬ uŶd ϮϬϱϬ 

Quelle: Eigene Darstellung 

ϭϭϯ. Für die Fehlentwicklungen ist ausschließlich der Straßenverkehr verantwortlich, und zwar zum größten 
Teil der Individualverkehr (1.476 PJ, höchster Wert seit 2004), aber auch der Güterstraßenverkehr (690 PJ, höchs-
ter Wert seit 2006) (DIW, 2015a). Insgesamt wuchs der Energieverbrauch im Straßenverkehr um 1,4 % gegenüber 
2013. Dagegen war der Energieverbrauch im Schienenverkehr (-2,2 %), im Luftverkehr (-3,4 %) und in der Bin-
nenschifffahrt (-3,1 %) im Jahr 2014 niedriger als im Vorjahr. Ein Grund für diese Entwicklung ist die Zunahme 
der Gesamtfahrleistung. Der motorisierte Individualverkehr von Personen ist gegenüber 2013 um weitere 2,0 % 
gestiegen auf nunmehr 939,4 Mrd. Personenkilometer. Die Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr erhöhte 
sich um 2,3 % gegenüber 2013 und betrug 463,9 Mrd. Tonnenkilometer (DIW, 2015a). Beide Werte sind die 
höchsten jemals verzeichneten in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Zunahme der Gesamtfahrleistung 
steht ein stagnierender spezifischer Endenergieverbrauch im Straßenpersonen- und Straßengüterverkehr gegen-
über (vgl. Abbildung 18). Obwohl die spezifischen Verbrauchswerte seit 1991 beträchtlich gefallen sind, ist diese 
Entwicklung in den letzten Jahren einer Stagnation gewichen. Im Ergebnis resultieren daraus steigende absolute 
Endenergieverbrauchswerte. 
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AďďilduŶg ϭϴ: VeƌäŶdeƌuŶgeŶ deƌ spezifisĐheŶ VeƌďƌauĐhsǁeƌte iŵ StƌaßeŶǀeƌkehƌ ǀoŶ ϭϵϵϭ ďis ϮϬϭϰ 

Quelle: Eigene Darstellung 

ϭϭϰ. Der größte Anteil des Energieverbrauchs im motorisierten Individualverkehr entsteht durch die Nutzung 
von Personenkraftwagen. Der durchschnittliche Verbrauch des Bestandes der Personenkraftwagen ist in 
Deutschland von 2005 bis 2014 zwar von 7,8 l/100 km auf 7,3 l/100 km gefallen.26 Im gleichen Zeitraum stieg 
jedoch die Gesamtfahrleistung der Pkw von 578 Mrd. km auf 613 Mrd. km. Dabei nahm die Fahrleistung zuletzt 
von 2013 bis 2014 von 601 auf 613 Mrd. km zu. Im Resultat ist der gesamte Kraftstoffverbrauch der Personen-
kraftwagen von 2005 bis 2014 nahezu konstant geblieben mit 45,3 Mrd. l im Jahr 2005 und 45,0 Mrd. l im Jahr 
2014. Von 2013 auf 2014 war zuletzt ein Anstieg von 44,2 auf 45,0 Mrd. l zu verzeichnen (DIW, 2015a). Hierbei 
ist insgesamt ein Anstieg an Dieselverbrauch bemerkbar, der den Rückgang im Verbrauch von Benzin zuletzt 
überkompensierte. Auch die gesamten CO2-Emissionen der Personenkraftwagen sind von 2005 bis 2014 nahezu 
konstant geblieben bei etwa 110-111 Mio. t (Destatis, 2015a und eigene Berechnung). 

ϭϭϱ. Der Durchschnittsverbrauch neuer Personenkraftwagen ist von 2005 bis 2014 von 6,9 l/100 km auf 
5,4 l/100 km gefallen. Die spezifischen CO2-Emissionswerte von neuen Personenkraftwagen sanken im gleichen 
Zeitraum von 172 g/km auf 132 g/km (ICCT, 2015, 2014). Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass es sich bei diesen 
spezifischen Verbrauchs- und Emissionswerten der Neuwagen um Testzykluswerte handelt, die unter Laborbe-
dingungen ermittelt wurden und von den realen Werten abweichen. Grundlage für die Ermittlung der Testzyk-
luswerte ist derzeit der Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ). Der International Council on Clean Transportation 
schätzt die Abweichung zwischen Idealwerten und wirklichen Emissionen im Jahr 2013 auf 38 % (Mock et al., 
2014). Die Bedeutung dieser Abweichung und der kürzlich bekanntgewordenen Manipulation von Testwerten 
wird ausführlicher im Kapitel 6.2 unter dem Abschnitt zu CO2-Emissionsstandards diskutiert. 

ϭϭϲ. Verschiedene Studien haben einen direkten Rebound-Effekt zwischen einer Verbesserung der Fahrzeug-
effizienz und der zurückgelegten Strecke in Deutschland aufgezeigt (u. a. UBA, 2015 und Frondel et al., 2010). 

26 Die Erhebung des durchschnittlichen Verbrauchs des Fahrzeugbestandes erfolgt als Top-down-Berechnung und ist aus diesem Grund nicht 
von den Unklarheiten über die Testzykluswerte betroffen. 
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Danach werden reduzierte Fahrtkosten durch sparsamere Autos zu einem großen Teil durch längere Fahrtstre-
cken oder häufigeres Fahren aufgewogen, so dass der aggregierte Verbrauch sogar steigen kann. 

Neben erhöhter Fahrleistung ermöglicht eine Verbesserung der Fahrzeugeffizienz auch größere Wagen, stärkere 
Motorisierung und eine verbesserte Fahrzeugausstattung ohne den Fahrer mit zusätzlichem Kraftstoffverbrauch 
zu belasten. Bei dieser Art von Rebound ist nicht vollkommen klar, ob Fahrzeuggröße und -gewicht sich auch 
ohne Effizienzfortschritte so hätten entwickeln können ohne dem Fahrer zu hohe Kosten aufzubürden. Zumin-
dest wird diese Entwicklung durch steigende Effizienz begünstigt. 

Von 2005 bis 2014 nahm die durchschnittliche Leermasse neuer Pkw in Deutschland von 1.406 kg auf 1.474 kg 
zu. Im selben Zeitraum stieg die durchschnittliche Motorleistung neuer Pkw in Deutschland von 91 kW auf 103 
kW (ICCT, 2015, 2014). Sowohl das Fahrzeuggewicht, als auch die Motorleistung neuer Pkw in Deutschland lagen 
in 2014 über den EU-28-Vergleichswerten von 1.391 kg und 90 kW (ICCT, 2015). 

Es liegt daher nahe anzunehmen, dass die wirklichen Effizienzpotenziale der Personenkraftwagen wesentlich hö-
her sind, als sie derzeitig umgesetzt und mit den derzeitigen Standards vorgegeben werden. Eine Studie für die 
USA (Knittel, 2012) kommt zu dem Schluss, dass unter der Annahme, dass das durchschnittliche Fahrzeugge-
wicht, die durchschnittliche Motorleistung und das Drehmoment der Pkw von 1980 bis 2006 konstant geblieben 
wären, die Möglichkeit von Effizienzverbesserungen von knapp 60 % bestanden hätte. Dem steht eine tatsächli-
che Effizienzsteigerung von etwa 15 % im selben Zeitraum gegenüber. Daraus resultiert, dass der Großteil der 
Effizienzfortschritte für mehr Ausstattung und stärkere Motoren aufgewendet wurde. 

Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass im Zeitraum 2005 bis 2013 die CO2-Emissionen der 
deutschen Pkw um 12 % hätten sinken können, trotz steigenden Fahrzeugbestands. Voraussetzung hierfür wäre 
eine hinsichtlich der Motorleistung seit 2005 unveränderte Pkw-Flotte gewesen. Tatsächlich wurde aber nur eine 
Emissionsreduktion von 1,6 % erreicht. Die Differenz gehe v. a. auf den Bereich der Sport Utility Vehicles (SUV) 
und Geländewagen zurück, ein Segment mit hoher Motorleistung und hohem Verbrauch (Destatis, 2015b). 

Höhere Einsparungen sind also potenziell umsetzbar. Die Expertenkommission empfiehlt, zu dieser Art des 
Rebounds im deutschen Personenverkehr weitere wissenschaftliche Analysen durchführen zu lassen. 

ϭϭϳ. Verschiedene Szenarien prognostizieren einen geringfügig sinkenden Energieverbrauch im Verkehrssek-
tor im Jahr 2020 gegenüber 2014 (2.553 PJ – Politikszenarien VI: Aktuelle-Politik-Szenario; UBA, 2013), bzw. einen 
leicht steigenden Energieverbrauch (2.685 PJ – Projektionsbericht 2015: Mit-Maßnahmen-Szenario; BMUB, 
2015). In beiden Fällen wird das Endenergieverbrauchsziel für 2020 weit verfehlt. Die Politikszenarien VI erwar-
ten weiterhin eine Energieverbrauchsreduktion im Verkehr unter Berücksichtigung zusätzlicher Maßnahmen in 
einem Energiewende-Szenario. Die hier zusätzlich eingeführten Maßnahmen weisen jedoch nur geringe Schnitt-
mengen mit den Maßnahmen im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 auf. Die Instrumente beinhalten ordnungs-
rechtliche Maßnahmen (z. B. Verschärfung der CO2-Grenzwerte für alle Fahrzeugtypen und neue Flugzeuge), 
ökonomische Instrumente (z. B. rein Schadstoff bezogene Kfz-Steuer, Weiterentwicklung der Maut, Verbesse-
rung des öffentlichen Verkehrs), freiwillige Maßnahmen (Biokraftstoffe im Luftverkehr) und flankierende Maß-
nahmen (z. B. Ausbau des Schienennetzes). Auch unter Berücksichtigung der prognostizierten Verbrauchsreduk-
tion durch diese zusätzlichen Maßnahmen wird laut diesem Szenario das 2020-Ziel verfehlt, mit einem Endener-
gieverbrauch von 2.395 PJ. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Erreichung des 2020-Ziels unwahrscheinlicher 
geworden. 
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Um die Tendenzen eines steigenden Energieverbrauchs im Personenstraßenverkehr anzugehen, sollten 
die existierenden Instrumente hinsichtlich ihrer Anreizwirkung überprüft und ggf. angepasst werden. Des Wei-
teren sollte über die Einführung neuer, zusätzlicher Instrumente diskutiert werden, die weitere Reduktionspo-
tenziale erschließen. 

Eine überschlägige Übersetzung der im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 für den Verkehr geschätzten 
Emissionsminderungswirkungen einzelner Maßnahmen in Energieeinsparungen mittels durchschnittlicher Emis-
sionsfaktoren ergibt im Ergebnis eine potenzielle Reduktion des Energieverbrauchs von 103 bis 154 PJ. Die der-
zeitige Lücke zum 2020-Ziel beträgt rund 300 PJ. Die im Aktionsprogramm vorgeschlagenen Instrumente können 
also bestenfalls die Hälfte der nötigen Energieverbrauchsreduktionen bewirken, die nötig sind um das Ziel zu 
erreichen. Der Großteil der Emissionseinsparungen im Aktionsprogramm von etwa 7,5 bis 11,25 Mio. t CO2 wird 
durch Maßnahmen im Güterverkehr erzielt. Der Personenverkehr wird weniger adressiert, obwohl er doch für 
den Großteil der Verkehrsemissionen verantwortlich ist. Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz beinhaltet 
keine über das Aktionsprogramm hinausgehenden Vorschläge im Verkehrsbereich. 

Über die im Aktionsprogramm beschlossenen Maßnahmen hinaus sind Anpassungen existierender Instru-
mente denkbar. Die Höhe der verbrauchsunabhängigen Kfz-Steuer wird hauptsächlich von der Hubraumgröße 
des Fahrzeugs bestimmt. Der Emissionsaufschlag hat einen vergleichsweise geringeren Einfluss auf die Steuer-
schuld. Zu überlegen wäre die Umstellung auf eine rein emissionsbasierte Besteuerung auf ein wirksames An-
reizniveau, um die Nutzung von Fahrzeugen mit geringen Emissionswerten stärker zu unterstützen. 

Gegen die Reduktion der CO2-Emissionsstandards auf einen Zielwert von 95 g/km ab 2021 ist prinzipiell 
nichts einzuwenden. Gerade vor dem Hintergrund der jüngst bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei der 
Angabe der spezifischen CO2-Emissionswerte von Kraftfahrzeugen besteht jedoch dringender Handlungsbedarf. 
Es ist zu klären, inwieweit die Erreichung nationaler Emissions- und Energieverbrauchsziele mit dem Politikin-
strument der spezifischen Emissionsstandards durch unrealistische Testzyklen und potenziell unlauteres Verhal-
ten der Fahrzeughersteller gefährdet ist. Voraussetzung für den Erfolg von spezifischen Emissionsstandards sind 
zuverlässige Testverfahren, welche den realen Verbrauch möglichst realitätsnah abbilden. In diesem Zusammen-
hang rät die Expertenkommission zur zeitnahen Einführung repräsentativerer Testzyklen und zur Einführung von 
Abgastests auch unter echten Straßenbedingungen. Diese sollten kombiniert werden mit einer ausnahmslosen 
Einhaltungspflicht der Grenzwerte. Das 95 g/km-Ziel sollte allerdings nicht infolge strengerer Messvorschriften 
abgeschwächt werden.  

Die nominale Höhe der Energiesteuer hat sich seit 2003 nicht mehr verändert. Unter Betrachtung allge-
meiner Preissteigerungen ist der reale Betrag der Energiesteuer also stetig gesunken. Im europäischen Vergleich 
entspricht der Endverbraucherpreis für Benzin von 2015 in Deutschland mit 1,48 Euro/l dem gewichteten EU-28-
Durchschnitt. Der Preis für Diesel ist mit 1,18 Euro/1.000 l jedoch weit unter dem gewichteten Durchschnitt der 
EU von 1,24 Euro/1.000 l) (Europäische Kommission, 2015). Gerade die Energiesteuer bietet die Möglichkeit 
Rebound-Effekte einzudämmen, da sie senkenden spezifischen Emissionswerten höhere Kraftstoffpreise entge-
gensetzt und somit finanzielle Anreize für eine Reduzierung der Verkehrsleistung beitragen kann. Eine Ausgestal-
tungsmöglichkeit wäre z. B. eine CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe, wie sie in der Schweiz erhoben wird. Sie 
setzt Anreize zum sparsamen Verbrauch und zum Einsatz CO2-armer Energieträger. Die Einnahmen dieser Len-
kungsabgabe werden z. T. für die Unterstützung der energetischen Gebäudesanierung verwendet und z. T. an 
die Haushalte und Unternehmen zurückverteilt. Dabei erhält jede in der Schweiz wohnhafte Person den gleichen 
Betrag zurück, wodurch sparsame Haushalte finanzielle Vorteile erzielen können. Die Einnahmen, die von der 
Wirtschaft entrichtet wurden, werden proportional zur abgerechneten Lohnsumme zurückverteilt. CO2-intensive 
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Unternehmen sind von der Abgabe befreit, wenn sie sich zu Emissionsminderungsmaßnahmen verpflichten 
(BAFU, 2015). 

In der Besteuerung von Dienst- und Firmenwagen ist der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung vom 
Arbeitgeber zu versteuern. Mit einer gezielten Anreizsetzung in der Steuergestaltung (z. B. Steuerbefreiung) 
könnten verbrauchsarme Fahrzeuge gefördert werden und somit nach und nach den kommerziellen Fuhrpark 
durchdringen (Schade et al., 2014). Hinsichtlich neuer Instrumente nennt u. a. das Thesenpapier des Fraunhofer 
ISI zum Handlungsfeld Transport & Mobilität eine Vielzahl an Optionen, deren Einfluss auf den Endenergiever-
brauch des Verkehrs teilweise auch quantifiziert wird (Schade et al., 2014). 

In Anbetracht der Entwicklung der Emissionen und des Energieverbrauchs der Personenkraftwagen, u. a. 
bedingt durch eine steigende Gesamtfahrleistung, könnte die Erhebung nutzungsabhängiger Abgaben vom Pkw-
Verkehr, z. B. in Form einer Straßennutzungsgebühr, einer Einbindung in den EU-Emissionshandel oder einer 
CO2-Abgabe, Rebound-Effekte eindämmen und zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Emissionen beitra-
gen. Weiterhin würden volkswirtschaftliche Wohlfahrtseffekte erschlossen, die sich aus der potenziellen Reduk-
tion des Stauaufkommens auf den deutschen Straßen ergeben (vgl. Kapitel 9 zu Verteilungswirkungen der Ener-
giewende). Auf der anderen Seite gehen nutzungsabhängige Abgaben auch mit negativen Verteilungseffekten 
einher, u. a. aufgrund ihrer Unabhängigkeit vom Einkommen der Zahler. Diese resultierenden Verteilungseffekte 
sollten in der Ausgestaltung potenzieller Instrumente berücksichtigt und politisch abgewogen werden. 

Angesichts der in den letzten Jahren tendenziell stagnierenden bzw. eher steigenden Treibhausgasemis-
sionen im Verkehr und der empfundenen Probleme des europäischen Emissionshandels regt die Expertenkom-
mission an zu prüfen, ob eine Integration des Verkehrssektors in den EU-Emissionshandel einen wichtigen Impuls 
für eine übergreifende Dekarbonisierungsstrategie liefern könnte. Der zentrale Vorteil dieses Vorschlags wäre, 
dass der Verkehrssektor gemeinsam mit den energieintensiven Sektoren des europäischen Emissionshandels 
langfristig unter einen übergreifenden Emissionsdeckel gebracht wird. Die ökologische Treffsicherheit des Sys-
tems ist dadurch sichergestellt. Daneben werden im Unterschied zu CO2-Grenzwerten die tatsächlichen Emissio-
nen und nicht hypothetische Emissionen in einem Testzyklus belastet, alle Optionen zur Emissionsreduktion im 
Verkehr aktiviert, Rebound-Effekte reduziert und durch eine einheitlichere CO2-Bepreisung zwischen den Sekto-
ren erhebliche Kostenersparnisse bei der Emissionsreduktion erreicht (Chen et al., 2015). Mit der Auktionierung 
der Zertifikate werden Einnahmen generiert, welche etwa zur Unterstützung alternativer Antriebstechnologien 
eingesetzt werden können. Im Ergebnis könnten Zertifikateüberschüsse durch die zusätzliche Nachfrage aus dem 
Verkehrssektor unter sonst unveränderten Bedingungen rasch abgebaut werden, da die Nachfrageelastizität im 
Verkehrssektor geringer als in den anderen Emissionshandelssektoren ist. Dieser Ansatz ist kompatibel mit kom-
plementären Politiken, etwa der Weiterentwicklung der CO2-Grenzwerte, die ein Mindestmaß an technischem 
Fortschritt sicherstellen könnte, Mineralölsteuern oder einer an den CO2-Emissionen ausgerichteten Kfz-Steuer. 
Dies bedeutet auch, dass aus klimaschutzpolitischen Erwägungen die Setzung von CO2-Grenzwerten zugunsten 
des Emissionshandels nicht aufgegeben werden müsste. Immerhin dürfte die Grenzwertsetzung bisher noch die 
wirksamste Maßnahme zur Emissionsminderung im Verkehr gewesen sein. Die jüngsten Unregelmäßigkeiten bei 
den Kohlendioxid-Emissionen von Fahrzeugen wären unter einer CO2-Steuer oder im Emissionshandel nicht auf-
getreten, welche ja beim tatsächlichen Treibstoffverbrauch ansetzt. 

Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) des Bundesverkehrsministeriums erarbeitet Antriebs- und 
Kraftstoffoptionen und Anforderungen an die Energieinfrastruktur zur Erreichung der Ziele des Energiekonzepts 
für 2050. Im Rahmen des Fachdialogs zur MKS wurde jedoch angemerkt, dass der Fokus auf Kraftstoffe und tech-
nische Optionen der MKS zu kurz greift und eine verkehrsträgerübergreifende, integrierte Strategie zum Mobili-
tätssystem mit quantitativen Zielen nötig ist, welche Infrastrukturplanung, Raumplanung, Politikinstrumente, 
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Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), als auch intermodale Verkehrskonzepte aufeinan-
der abstimmt. Das Ziel sollte es sein, den Verkehr auf effizientere Verkehrsträger umzuleiten, den Verkehrsauf-
wand zu reduzieren und effizienter zu organisieren, als auch neue Mobilitätskonzepte einzuführen. Der Bundes-
verkehrswegeplan (BVWP) sollte das Intermodalitätskonzept verankern. Ebenso sollte die Investitionsstrategie 
des BVWP auf das zu erstellende Mobilitätskonzept abgestimmt werden (BMVBS, 2012). Weiterhin ist die kon-
sequente Förderung des ÖPNV und dessen Attraktivitätssteigerung (quantitativ und qualitativ) erforderlich, als 
auch der konsequente Ausbau der Radinfrastruktur. 

Integrierte, intermodale Mobilitätskonzepte können die Verkehrsteilnehmer zu einem Wechsel vom mo-
torisierten Individualverkehr zu alternativen oder komplementären Verkehrsangeboten (ÖPNV, Bahn, Fahrrad, 
Carsharing, Mietfahrzeuge, Mitfahrbörsen) bewegen. Es gibt Hinweise darauf, dass im Mobilitätsverhalten jün-
gerer Menschen die monomodale Nutzung des Autos an Bedeutung verliert und eine steigende Nutzung kom-
plementärer Verkehrsträger zu verzeichnen ist. So ist das Vorhandensein von Führerschein und Pkw in den Haus-
halten der 18- bis 35-jährigen von 84,2 % im Jahr 2000 auf 65,2 % im Jahr 2013 gesunken (Deutsches Mobilitäts-
panel, 2015, 2011). Gründe hierfür sind u. a. eine andere Einstellung zur Mobilität, geringere Budgets durch hö-
here Ausgaben für Kommunikations- und Informationstechnologie, eine zunehmende Verstädterung und eine 
Veränderung der Haushaltsstrukturen hin zu mehr Ein- und Zwei-Personenhaushalten. Demgegenüber steht ein 
wachsender Anteil älterer Verkehrsteilnehmer mit einer steigenden Pkw-Mobilitätsquote (Adolf et al., 2014). Vor 
diesem Hintergrund gilt es, die Nutzung intermodaler Mobilität zu Lasten des Individualverkehrs durch das Set-
zen geeigneter Rahmenbedingungen zu unterstützen.  

Für die Steigerung der Attraktivität von öffentlichem Nahverkehr, Carsharing-Angeboten etc. sind Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien ein wichtiger Baustein. Beispielhaft sei ein umfangreiches Projekt 
aus dem Schaufenster Elektromobilität in Baden-Württemberg vorgestellt. Für den Großraum Stuttgart wurde 
die sogenannte Mobilitätskarte „Polygo-Card“ entwickelt, die ab 2016 an 500.000 Zeitkarteninhaber im Ver-
kehrsverbund ausgegeben wird. Sie soll nicht nur die Nutzung des ÖPNV vereinfachen, indem sie in Bussen, S- 
und U-Bahnen sowie Zügen des Regionalverkehrs als Ticket (inkl. Abrechnung) verwendet werden kann, sondern 
dem Nutzer ein deutlich breiteres Mobilitätsspektrum eröffnen. Der Ausweis im Scheckkartenformat ermöglicht 
auch die Nutzung der Fahrzeugflotte der Carsharing-Anbieter „Car-2-Go“, „Flinkster“ und „Stadtmobil“ sowie der 
Fahrrad- und Pedelec-Verleiher „Call a bike“ und „Nextbike“. Sowohl die Buchung als auch die Abrechnung erfol-
gen direkt über die Karte. Zusätzlich kann die Karte von Fahrern von Elektrofahrzeugen zur Betankung und Ab-
rechnung an den öffentlichen Ladesäulen des ortsansässigen Energieversorgers genutzt werden. Angedacht ist 
eine zusätzliche Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten, so dass zukünftig Park-and-Ride-Parkplätze über die Karte 
gebucht werden können. Auch die Nutzung außerhalb des Mobilitätsbereichs als Eintrittskarte für Schwimmbä-
der, Bibliotheken etc. ist vorgesehen. Ebenso soll sie wahlweise mit Geldkartenfunktion oder als Kreditkarte er-
hältlich sein. Ziel ist, durch ein umfangreiches vernetztes Mobilitätsangebot verbunden mit einer sehr einfachen 
Handhabung viele Kunden für Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu gewinnen (STN, 2015). 

Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität zu entwickeln. 
Dies umfasst auf der Anbieterseite, dass die deutsche Automobilindustrie internationaler Leitanbieter werden 
soll. Auf dem Elektromobilitätsgipfel im Juni 2015 wurde betont, dass dieses Ziel bereits erreicht wurde. Es bleibt 
jedoch abzuwarten, ob allein die Tatsache hierfür ausreichend ist, dass die deutschen Hersteller bis Ende 2014 
schon 17 Serienmodelle eingeführt hatten, denen im Jahresverlauf 2015 bisher weitere zwölf Modelle folgten. 
Immerhin befand sich im internationalen Vergleich der meistverkauften Elektrofahrzeugmodelle im Jahr 2014 
kein Fahrzeug eines deutschen Herstellers unter den Top 5. 
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ϭϯϬ.  Auf der Nachfrageseite besteht die Zielsetzung darin, dass bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahr-
zeuge auf Deutschlands Straßen fahren sollen. Letzteres erscheint angesichts des bislang erreichten Fahrzeugbe-
stands kaum erreichbar. Vorliegende Entwicklungsprognosen gehen von etwa einer halben Million Elektrofahr-
zeuge im Jahr 2020 aus. Ende 2014 waren ca. 26.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen, davon rund 
7.000 Plug-In-Hybride. Im internationalen Vergleich der Entwicklung der Zulassungszahlen liegt Deutschland nur 
im Mittelfeld. Insbesondere in Märkten mit unterstützenden Rahmenbedingungen ist eine deutlich höhere 
Marktdynamik zu verzeichnen. Spitzenreiter sind die USA, dicht gefolgt von China (vgl. Abbildung 19). 

AďďilduŶg ϭϵ: EŶtǁiĐkluŶg des BestaŶds deƌ Elektƌofahƌzeuge ǁeltǁeit 

Quelle: Eigene Darstellung

ϭϯϭ. Um dem Anspruch eines Leitmarktes gerecht zu werden, sind darüber hinaus infrastrukturelle Verände-
rungen erforderlich. Hierzu zählt ein adäquater Aufbau der erforderlichen Ladeinfrastrukturen. Bis April 2015 
wurden deutschlandweit 2.521 öffentliche Ladestationen mit insgesamt 5.553 Ladepunkten errichtet (BDEW, 
2015b). Bis zum Jahr 2017 soll ein Netz mit Schnellladestationen an den Raststätten entlang der Bundesauto-
bahnen aufgebaut werden, um den Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen auch auf längeren Strecken zu 
erleichtern.27 

ϭϯϮ. Die Schlüsselkomponente für den Erfolg oder Misserfolg der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge ist die 
Weiterentwicklung der Batterietechnologie. Die Anforderungen sind dabei vielfältig. Zur Erhöhung der Reich-
weite der Fahrzeuge ist eine deutliche Erhöhung der massenbezogenen Energiedichte erforderlich. Gleichzeitig 
sind signifikante Kostensenkungen ebenso notwendig wie ein verbessertes Schnellladeverhalten. Die For-
schungs- und Entwicklungsansätze sind vielfältig, zielen aber insbesondere auf veränderte Materialkompositio-
nen ab. Besonders vielversprechend hinsichtlich der erzielbaren Energiedichte erscheint demnach die Entwick-
lung von Festkörperbatterien, die auf flüssige Elektrolyte verzichten. 

ϭϯϯ. Für den Langstreckeneinsatz und insbesondere für den Straßengüterverkehr ist jedoch der Brennstoffzel-
lenantrieb aus heutiger Sicht die vielversprechendste Technologie. Hierfür ist der Infrastrukturaufbau noch ent-
scheidender, da diese Fahrzeuge zwingend auf eine Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff angewiesen sind. 
Hier ist der Ausbau vorrangig entlang der Transitachsen vorgesehen. Gemäß EU-Richtlinie 2014/94/EU soll das 
Tankstellennetz im ersten Schritt so ausgebaut werden, dass im Umkreis von 300 km immer mindestens eine H2-

27 Die am 28.10.2015 im Kabinett diskutierte Ladesäulenverordnung soll für das seitens der EU gemäß der Richtlinie 2014/94/EU für Deutsch-
land bis 2020 formulierte Ziel von mindestens 100.000 öffentlichen Ladesäulen insbesondere klare, verbindliche Regelungen zu Steckerstan-
dards treffen und eine Kontrolle der Vorgaben sowie die technische Sicherheit der Anlagen sicherstellen (LSV, 2015). 
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Tankstelle erreichbar ist. Deutschland hat sich bereits 2012 zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2016 50 Wasserstoff-
tankstellen zu errichten, womit Deutschland zum ersten Land mit einer flächendeckenden Wasserstoff-Tankstel-
leninfrastruktur avancieren würde (CEP, 2015). 

Energieverbrauchsreduktionen im Bereich des Güterverkehrs können durch die Verlagerung des Güter-
verkehrs auf die Schiene realisiert werden. Grundlage hierfür ist die Identifizierung von Ausbaupotenzialen in der 
Schieneninfrastruktur und die langfristige Förderung des Ausbaus. Der Ausbau von konkurrenzfähigen, inner-
deutschen Schienenverbindungen im Personenverkehr kann zu Reduktionen im innerdeutschen Flugverkehr und 
somit zu Energieverbrauchsreduktionen führen (BMVBS, 2012). 
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Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit begrüßt die Expertenkommission die Entwicklung eines statistischen 
Leistungsbilanz-Indikators in Übereinstimmung mit den Entwicklungen im europäischen Ausland. Gleichzeitig 
zeigt sie Verständnis dafür, dass aktuell noch keine Zahlenangaben veröffentlicht werden, da die entsprechenden 
Untersuchungen und Berechnungen noch laufen. 

Die Bundesregierung schlägt mit dem Entwurf des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes eine Umdefinition des ge-
forderten KWK-Anteils vor. Bezog der entsprechende Indikator sich bisher auf die gesamte Nettostromerzeu-
gung, soll er sich künftig auf die regelbare Stromerzeugung beziehen. Das Gesetz strebt damit offenkundig de 
facto keinen weiteren quantitativen Zuwachs an KWK-Strom an, sondern setzt primär auf den Brennstoffwechsel 
von Kohle zu Erdgas. Mit dem größer werdenden Anteil der erneuerbaren Energien und deren begrenzter KWK-
Fähigkeit wird das KWK-Ausbauziel zusätzlich abgeschwächt. Nach Auffassung der Expertenkommission wird 
dadurch der Vorrang zwischen dem Ausbauziel für die erneuerbaren Energien und dem KWK-Ausbauziel zuguns-
ten der erneuerbaren Energien geklärt. In der Folge bedeutet dies, dass der wärmegeführte Betrieb von KWK-
Anlagen in Zukunft zugunsten einer Backup-Stromerzeugung für die Erneuerbaren deutlich zurückgehen wird. 

Die Expertenkommission teilt die Ansicht des Monitoring-Berichts, dass der Netzausbau hinter den Anforderun-
gen der Energiewende hinterherhinkt. Zusätzlich möchte die Expertenkommission darauf hinweisen, dass der 
Netzausbau an Land mit dem Netzausbau auf See besser koordiniert werden muss, da ansonsten der Offshore-
Windstrom zwar bis zu den Umspannstationen an der Küste geleitet werden kann, von dort aber nur teilweise in 
die Verbrauchszentren weitergeleitet werden könnte. 

Beim Strommarktdesign 2.0 teilt die Expertenkommission die vielfach geäußerte Skepsis gegenüber dem Ver-
sprechen der Politik, sich künftig aus der Preisbildung am Stromgroßhandelsmarkt herauszuhalten. Dieses Ver-
sprechen stellt keine belastbare Grundlage für die Marktteilnehmer dar, nicht zuletzt auch deshalb, weil mit der 
strategischen Reserve implizit eine neue Möglichkeit zur regulatorischen Preisbeeinflussung geschaffen werden 
soll. 

Aus Anlass der geplanten Gesetzesinitiative zur Digitalisierung der Energiewende hat sich die Expertenkommis-
sion mit dem Thema „Smart Energy“ befasst. Empfehlungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 
noch nicht ableiten. 

Die Fortschritte im Rahmen der Energiewende konzentrieren sich überwiegend auf den Bereich der Elekt-
rizität. Hier wird auch seit Jahren ein anspruchsvolles gesetzliches Instrumentarium eingesetzt und immer wieder 
nachgesteuert. Im Vergleich dazu sind die Fortschritte im Wärmemarkt bislang eher bescheiden (vgl. Kapitel 5) 
und im Verkehrsbereich praktisch inexistent (vgl. Kapitel 6). Demzufolge konzentriert sich auch die Diskussion 
der Folgewirkungen der Energiewende bezüglich Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit auf den Bereich der 
Elektrizitätswirtschaft. Auch weil offensichtliche Zielkonflikte zwischen Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit 
existieren, ist es sinnvoll, die Diskussion der elektrizitätswirtschaftlichen Implikationen der Energiewende in ei-
nem separaten Kapitel zu führen. 
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Unter dem Titel „Kraftwerke“ (vgl. Kapitel 8) befasst sich der aktuelle Monitoring-Bericht der Bundesre-
gierung mit den installierten Leistungen von Elektrizitätserzeugungsanlagen, und zwar getrennt nach regenera-
tiven und konventionellen Erzeugungsanlagen. Ersten Berechnungen zufolge ist die verbleibende gesicherte Leis-
tung geringer als von der Bundesregierung angegeben. Die Angaben des Monitoring-Berichts beziehen sich näm-
lich auf die Nennleistung – die höchste Erzeugungsleistung unter Normbedingungen zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der Anlage (so beispielsweise die Kraftwerksliste der BNetzA). Die Nennleistung ist jedoch kein sach-
gerechter Indikator, denn aufgrund von Alterungseinflüssen liegt die tatsächliche Höchstleistung von Erzeu-
gungsanlagen zumeist unter der Nennleistung. Die adäquate Kennzahl für Erzeugungsanlagen ist die Dauerleis-
tung, die auch als Engpassleistung bezeichnet wird, welche beispielsweise auch Leistungsabnahmen aufgrund 
von Alterungseinflüssen der Anlagen mitberücksichtigt. Die Expertenkommission empfiehlt der Bundesregierung 
und der BNetzA, künftig diese Kennzahl zu verwenden. 

Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung wiederholt die Ankündigung, die sogenannte Leistungsbi-
lanz zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast bzw. die „verbleibende gesicherte Leistung“ nach Abzug der Nachfrage-
last als einen Indikator für die Versorgungssicherheit heranzuziehen. Demnach kann die Elektrizitätsversorgung 
als gesichert gelten, wenn zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast die erwartete verfügbare Leistung nach Abzug der 
erwarteten Nachfragelast sowie der notwendigen Kapazitäten für Reserve- und Systemdienstleistung (Re-
gelenergie) positiv ist. Dabei müssen auch die möglichen Versorgungsbeiträge von Erzeugungsanlagen des be-
nachbarten Auslands berücksichtigt werden. Ist die Differenz positiv, spricht man von „Überdeckung“, andern-
falls von „Unterdeckung“. Nur ein überdecktes Elektrizitätssystem ist sicher,28 eine sich andeutende Unterde-
ckung weist auf eine nicht mehr gesicherte Elektrizitätsversorgung hin. 

Auch begrüßt die Expertenkommission die Absicht der Bundesregierung, für die Berechnungen zur Ver-
sorgungssicherheit „wahrscheinlichkeitstheoretische Analysen“ einzusetzen.29 Dabei kommt es nicht auf die Ex-
post-Situation für ein zurückliegendes Berichtsjahr an, sondern auf die Ex-ante-Prognose für einen mehrjährigen 
Zeitraum, beispielsweise die kommenden vier Jahre. Eine solche Prognose beruht auf technologiespezifischen 
Einschätzungen der Nichtverfügbarkeit von Erzeugungskapazitäten, und zwar getrennt nach geplanten und un-
geplanten Lastunterbrechungen. Tabelle 5 zeigt das Ergebnis einer aktuellen statistischen Erhebung zur Nicht-
verfügbarkeit von thermischen Kraftwerken der VGB PowerTech e. V. Darüber hinaus müssen auch die Kapazitä-
ten und Verfügbarkeiten von Wasserkraftwerken und Stromspeichersystemen (Pumpspeicher, Batterien, …) be-
rücksichtigt werden. 

28 Die Expertenkommission möchte noch einmal darauf hinweisen, dass der Begriff der Überkapazitäten in diesem Zusammenhang irrefüh-
rend ist. 

29 Vgl. den am 28. August 2015 vorgelegten Referentenentwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) , 
insbesondere § 51 „Monitoring der Versorgungssicherheit“. 
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Braunkohle 

100-199  15,2 % 4,4 % 10,8 % 0,5 % 10,3 % 

200-399  16,6 % 6,4 % 10,2 % 1,3 % 8,8 % 

400-599  12,2 % 7,5 % 4,7 % 1,8 % 2,9 % 

> 599 15,2 % 7,3 % 7,9 % 1,4 % 6,5 % 

Steinkohle mit 
Trockenentaschung 

100-199 13,0 % 8,4 % 4,6 % 0,8 % 3,7 % 

200-399  14,9 % 8,9 % 6,0 % 1,6 % 4,4 % 

400-599  14,6 % 9,1 % 5,5 % 1,0 % 4,5 % 

> 599 15,7 % 8,5 % 7,2 % 1,5 % 5,7 % 

Steinkohle mit  
Schmelzfeuerung 

100-199 16,2 % 8,7 % 7,5 % 0,7 % 6,8 % 

200-399  20,7 % 9,0 % 11,7 % 1,7 % 10,0 % 

GuD-Anlagen > 0  15,0 % 9,0 % 6,0 % 1,5 % 4,5 % 

Gasturbine > 0  11,6 % 7,5 % 4,1 % 0,5 % 3,6 % 

Quelle: Durchschnittliche Nichtverfügbarkeiten nach Energieträger und Blockgröße für Deutschland nach VGB PowerTech 
e. V. (2015) 

Um daraus die insgesamt zu erwartende Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen zum Zeitpunkt der Jahres-
höchstlast zu ermitteln, wird auf die Methode der rekursiven Faltung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu-
rückgegriffen (z. B. Krickeberg und Ziezold, 1995, S. 130 ff.). Mit der Methode der rekursiven Faltung wird be-
rücksichtigt,  

 dass die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfalls von zwei oder mehr Kraftwerksblöcken geringer ist
als die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls eines einzigen Blocks 

 dass die Wahrscheinlichkeit der gleichzeitigen Verfügbarkeit aller Blöcke geringer ist als die Wahrscheinlich-
keit der Verfügbarkeit eines einzigen Kraftwerksblocks 

Das Ergebnis der Berechnungen ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der gesicherten Leistung des ge-
samten Kraftwerksparks. Das Ergebnis lässt sich analytisch mit Hilfe der rekursiven Faltung herleiten, wenn man 
für alle Kraftwerke eine Binomial-Verteilung mit zwei Ausprägungen (verfügbar bzw. nicht-verfügbar) unterstellt. 
Andernfalls muss auf eine numerische Simulation zurückgegriffen werden. Die ist insbesondere dann erforder-
lich, wenn die zugrunde liegenden Verfügbarkeiten der einzelnen Kraftwerke nicht statistisch unabhängig sind. 
Der gleichzeitige Ausfall mehrerer Kraftwerksblöcke als Folge einer singulären Störung, beispielsweise der Erd-
gasversorgung oder des Höchstspannungsnetzes, wäre damit konzeptionell ausgeschlossen. 

Die Annahme der statistischen Unabhängigkeit lässt sich für den Bereich thermischer Kraftwerke noch 
halbwegs vertreten, doch für den Versorgungsbeitrag der dargebotsabhängigen Windkapazitäten ist diese An-
nahme unzulässig. Für Onshore-Wind kann man ersatzweise die empirische Häufigkeitsverteilung der kumulier-
ten Windeinspeisung heranziehen.30 Dafür stehen veröffentlichte Daten der vier Übertragungsnetzbetreiber auf 
stündlicher (bzw. seit 2009 viertelstündlicher) Auflösung zur Verfügung. Es ist allerdings noch umstritten, welche 

30 Da der Zeitpunkt der Jahreshöchstlast regelmäßig in den Abendstunden des Winterhalbjahres liegt, kann der Beitrag der Photovoltaik 
vernachlässigt werden. 



Drucksache 18/6780 – 208 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ 

70 

Schlussfolgerungen aus diesen Daten im Hinblick auf die gesicherte Leistung von Onshore-Windkraftanlagen ge-
zogen werden müssen. Beträgt die gesicherte Leistung von Onshore-Windkraftanlagen 

 1 % der installierten Onshore-Windkapazität (Ansicht der Übertragungsnetzbetreiber)
 > 5 % der installierten Onshore-Windkapazität (Ansicht von wissenschaftlichen Instituten, darunter

consentec/r2b (2010), dena (2010) oder DLR et al. (2012)) (EWK, 2014a; Kapitel 6.1)? 

Angesichts einer in Deutschland installierten Windkapazität von mehr als 40.000 MW hat die Antwort erhebliche 
Konsequenzen auf das Ergebnis der Leistungsbilanzanalyse.  

ϭϰϮ. Um die statistische Verteilungsfunktion der insgesamt gesicherten Leistung zu ermitteln, müssen die je-
weiligen Verteilungsfunktionen für nicht-erneuerbare und erneuerbare Leistungen „statistisch gefaltet“ werden, 
wobei sich wieder numerische Simulationsmethoden anbieten. Dabei wird erneut die statistische Unabhängig-
keit der beiden Verteilungen unterstellt. Mit anderen Worten ist die wahrscheinliche Verfügbarkeit von thermi-
schen Kraftwerken unabhängig von der Verfügbarkeit von Windkraftanlagen.31 Abbildung 20 skizziert, wie das 
Ergebnis aussehen könnte. 

AďďilduŶg ϮϬ: PƌoďaďilistisĐhe BestiŵŵuŶg deƌ gesiĐheƌteŶ LeistuŶg 

Quelle: Eigene Darstellung

ϭϰϯ. Maßgeblich für die Beurteilung der gesicherten Leistung ist das gewünschte bzw. verlangte Sicherheitsni-
veau. Es kann nur politisch bestimmt werden, allerdings lassen sich hierfür wohlfahrtstheoretische Überlegungen 
heranziehen, um Kosten und Nutzen unterschiedlicher Sicherheitsniveaus gegeneinander abzuwägen (Prak-
tiknjo, 2013). Ein Sicherheitsniveau von beispielsweise 95 % impliziert, dass statistisch betrachtet in einem von 
20 Jahren die inländischen Kraftwerkskapazitäten inkl. Erneuerbare nicht ausreichen, um die Jahreshöchstlast 
der Stromnachfrage zu decken.32 In diesem Fall muss der Leistungsbilanzausgleich durch Elektrizitätsimporte er-
folgen oder – sofern dies nicht möglich ist – durch nachfragebezogene Maßnahmen, wie sie beispielsweise in 
Belgien im Winter 2014/2015 erfolgreich implementiert worden sind, um eine drohende Versorgungslücke zu 
vermeiden. 

ϭϰϰ. Weder der Monitoring-Bericht der Bundesregierung noch die Expertenkommission sind zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt in der Lage, ein belastbares Ergebnis für eine nach dieser neuen Methode erstellte Leistungsbilanz 

31 Insbesondere Windkraftanlagen werden bei Netzengpässen und Stromüberschüssen vermehrt abgestellt. Demzufolge hat die Beurteilung 
der statistisch gesicherten Leistung von Windanlagen anhand der empirischen Einspeisungen einen Bias dergestalt, dass die verfügbaren 
Leistungen eventuell unterschätzt werden. 

32 Die oben gestellte Frage nach dem gesicherten Leistungsbeitrag von Windanlagen ist natürlich ebenfalls vom verlangten Sicherheitsniveau 
abgängig. 

100 
95

0
Gesicherte Leistung [GW]    Engpassleistung [GW]

Sicherheitsniveau [% der Engpassleistung]

Anteil der zum Zeitpunkt der Jah-
reshöchstlast wahrscheinlich 
verfügbaren Engpassleistung
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vorzustellen. Dies liegt an den aktuell noch laufenden Datenerhebungen und Berechnungen. Vorderhand stehen 
nur der Leistungsbilanzbericht der vier Übertragungsnetzbetreiber aus dem Vorjahr, der Bericht der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber zur Leistungsbilanz 2014 nach EnWG § 12 Abs. 4 und 5 (Stand 30.09.2014) sowie der 
Versorgungssicherheitsbericht des Pentalateralen Energieforums (PLEF) für Belgien, Deutschland, Frankreich, Lu-
xemburg, Niederlande, Österreich und der Schweiz (Pentalateral Energy Forum, 2015) zur Verfügung. Den Doku-
menten zufolge ist in Deutschland insgesamt in der näheren Zukunft kein Versorgungsengpass zu erwarten, al-
lerdings nur für den Fall, dass die wachsende regionale Diskrepanz zwischen Erzeugung und Verbrauch durch den 
rechtzeitigen Ausbau der Übertragungsnetze gedeckt wird. 

Bei einer insgesamt um 2,1 % rückläufigen Nettostromerzeugung aller Stromerzeugungsanlagen vermin-
derte sich die Nettostromerzeugung der KWK-Anlagen um 3,1 %. Diese Verminderung ist zum großen Teil auf 
den witterungsbedingt gesunkenen Wärmebedarf zurückzuführen. Dabei sank der KWK-Anteil an der gesamten 
Nettostromerzeugung leicht von 17,4 % auf 17,3 % (vgl. Tabelle 6). Erkennbar ist auch, dass die von 2003 bis 2010 
noch expansive Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung seither eher stagniert (Zuwachs 2003 bis 2010: knapp 
31 %; 2010 bis 2014: -0,9 %). Von dem im geltenden Gesetz noch vorgegebenen Ziel eines Erzeugungsanteils von 
25 % ist die bisherige Entwicklung jedenfalls noch weit entfernt. 

Quelle: AG Energiebilanzen (2015) 
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Mit 9,4 % verzeichneten im Jahr 2014 die KWK-Anlagen der allgemeinen Versorgung den größten Rück-
gang, während die industrielle KWK nur um 2,2 % sank. Einen Anstieg gab es lediglich bei den übrigen, meist 
kleinen und sehr kleinen KWK-Anlagen mit einem Plus von 7,8 %. Damit erreichte die Nettostromerzeugung die-
ser Gruppe mit 28,2 TWh das Erzeugungsniveau der industriellen KWK-Anlagen (28,3 TWh). Auffällig ist auch, 
dass die KWK-Stromerzeugung in der allgemeinen Versorgung im Jahr 2014 sogar noch deutlich (um reichlich 
10 %) niedriger war als 2003. Die Expansion innerhalb der Periode von 2003 bis 2014 ist somit überwiegend von 
den übrigen KWK-Anlagen getragen worden. 

Die Struktur des Brennstoffeinsatzes zur Strom- und Wärmeerzeugung in KWK-Anlagen hat sich deutlich 
zugunsten der erneuerbaren Energien verschoben, deren Anteile sich von 2003 bis 2014 auf 28 % etwa 
vervierfachte. Deutlich fiel dagegen der Steinkohleneinsatz, dessen Anteil sich in dieser Periode nahezu halbierte 
(vgl. Tabelle 7). Mit einem Anteil von rund zwei Fünfteln im Jahr 2014 blieb das Erdgas zwar noch immer der 
wichtigste Energieträger, doch sank er gegenüber dem bisherigen Spitzenwert von rund 50 % im Jahr 2006 um 
10 Prozentpunkte. Die übrigen Energieträger spielten eher eine untergeordnete Rolle. 

 
Quelle: AG Energiebilanzen (2015) 

Während der Gesamtnutzungsgrad der KWK in der Periode von 2003 bis 2014 im Wesentlichen unverän-
dert bei etwa 77 % stagnierte, haben sich aufgrund der strukturellen Verschiebungen des Brennstoffeinsatzes 
die spezifischen CO2-Emissionen schätzungsweise um rund ein Viertel gemindert. Unabhängig davon sind KWK-
Anlagen in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten. Schätzungen vom Öko-Institut 
(2014) und von Prognos et al. (2014) laufen für 2011/2012 auf CO2-Emissionsminderungen von 40 bis 56 Mio. t 
hinaus. Dies und die Tatsache, dass KWK-Anlagen, speziell in der allgemeinen Versorgung angesichts niedriger 
Strom(-börsen)preise, kaum noch wirtschaftlich zu betreiben sind, hat die Bundesregierung dazu veranlasst, das 
KWKG zu novellieren. Mit dem am 23. September 2015 vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf 
erwartet die Bundesregierung eine zusätzliche Emissionsminderung durch KWK-Anlagen um 4 Mio. t CO2 bis 
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2020. Dies ist Teil des ursprünglich für den Stromsektor insgesamt vorgesehenen zusätzlichen Minderungsbei-
trags von 22 Mio. t CO2. Nach einer überschlägigen Schätzung müssen bei einer zusätzlichen Emissionsminderung 
um 4 Mio. t CO2 bis 2020 neben der Bestandssicherung stilllegungsbedrohter KWK-Anlagen auf Erdgasbasis zu-
sätzlich Erdgas-KWK-Anlagen mit einer jährlichen Stromerzeugung von rund 10 TWh errichtet werden. Die KWK-
Stromerzeugung insgesamt würde sich dann in Größenordnungen von 110 bis 115 TWh bewegen. 

Wesentliche Elemente des vorgesehenen Förderprogramms sind: 

 Gezielte Förderung der Umstellung von Kohle auf Gas. Dazu sollen erstmalig neue oder modernisierte KWK-
Anlagen, die Kohle als Brennstoff verwenden, nicht mehr gefördert werden. Umgekehrt sollen Gas-KWK-
Anlagen eine verbesserte Förderung erhalten. 

 Stufenweise Einführung der verpflichtenden Direktvermarktung für Anlagen mit einer installierten Leistung
ab 100 kW. 

 Leistungsabhängiger Zuschlag für KWK-Strom, der aus neuen, modernisierten oder nachgerüsteten KWK-
Anlagen in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird. 

 Kein Zuschlag für selbstverbrauchten KWK-Strom für Anlagen von 100 kW und mehr. Kein Anspruch auf För-
derung für Contractoren und Anlagen der Wohnungswirtschaft. 

 Zuschläge werden für den Zeitraum nicht gewährt, in dem der Spotmarktpreis an der Strombörse Null oder
negativ ist. 

 Differenzierte Dauer der Zuschlagszahlung (gemessen in Vollbenutzungsstunden): Neue KWK-Anlagen mit
einer elektrischen Leistung von bis zu 50 kW erhalten Zuschläge für 45.000 Vollbenutzungsstunden, solche 
mit einer höheren Leistung als 50 kW lediglich für 30.000 Stunden. Für modernisierte oder nachgerüstete 
KWK-Anlagen gelten die Zuschläge je nach definierten Voraussetzungen für 10.000 bis 30.000 Vollbenut-
zungsstunden.  

 Anders als bei neuen, modernisierten oder nachgerüsteten KWK-Anlagen werden die Ansprüche auf Zahlung
eines Zuschlags für gasbefeuerte Bestandsanlagen auf die Zeit vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 
2019 begrenzt. 

 Verdoppelung des bisher geltenden Deckels für die Umlage von 750 Mio. Euro/a auf 1,5 Mrd. Euro/a.

Insgesamt sind die Regelungen für Betreiber neuer, modernisierter oder nachgerüsteter KWK-Anlagen im 
Vergleich zu den derzeit noch geltenden Bedingungen deutlich günstiger. Allerdings ist vor dem Hintergrund der 
derzeitigen und absehbaren Entwicklung der Börsenpreise für Strom und der Brennstoffpreise insbesondere für 
Erdgas nicht zu übersehen, dass die jetzt vorgesehenen Zuschläge nicht genügen könnten, um Anreize für Neu-
investitionen im Bereich der allgemeinen Versorgung und in der Industrie in einem Umfang zu schaffen, dass die 
angestrebte Emissionsminderung erreicht wird. 

Die Zuschlagsregelung für gasbefeuerte Bestandsanlagen kann zwar als ausreichend angesehen werden, 
doch hat die Regelung in Bezug auf die Vollbenutzungsstunden einige strukturelle Implikationen insoweit, als 
Anlagen mit höherer Auslastung gegenüber denjenigen mit geringeren Benutzungsstunden begünstigt sind, ob-
wohl deren Wirtschaftlichkeit eher günstiger ist als die der geringer ausgelasteten Anlagen. Dies ist auch vor dem 
Hintergrund zu bewerten, dass die durchschnittliche Auslastung insbesondere der erdgasbasierten Bestands-
KWK-Anlagen zuletzt deutlich gesunken ist. Ggf. sollte eine andere Staffelung der Vollbenutzungsdauer erwogen 
werden. Im Übrigen könnte sich die kurze Planungsperspektive für die KWK betreibenden Unternehmen von nur 
drei Jahren als anreizhemmend erweisen. Positiv ist, dass die Förderung 2017 evaluiert werden soll, um eine 
Reaktion auf starke Änderungen im energiewirtschaftlichen Umfeld zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Rege-
lung, wonach der Bundesminister für Wirtschaft und Energie regelmäßig, mindestens aber alle 2 Jahre, eine Eva-
luierung der Angemessenheit der Höhe der Zuschlagzahlungen für KWK-Anlagen durchführt. Wichtiger noch 
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dürfte aber die vorgesehene Evaluierung im Jahr 2018 sein, bei der die KWK insbesondere mit Blick auf die Errei-
chung der energie- und klimaschutzpolitischen Ziele der Bundesregierung bewertet werden soll. 

Bei diesem Monitoring sollte nach Auffassung der Expertenkommission auch die Fördereffizienz geprüft 
werden. Immerhin soll für die erwartete jährliche Emissionsminderung um 4 Mio. t CO2 der Kostendeckel für die 
Zulagen auf insgesamt 1,5 Mrd. Euro pro Jahr verdoppelt werden, was im Ergebnis einer vergleichsweise hohen 
spezifischen Förderung von 375 Euro je Tonne CO2 entspricht. In diesem Kontext möchte die Expertenkommis-
sion an ihre Aussagen in der Stellungnahme zum Fortschrittsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2014 
erinnern, wonach langfristig mit Blick auf die Treibhausgasminderungsziele bis 2050 einer fossil-basierten KWK, 
aber auch der KWK generell durch die stark rückläufigen Wärmesenken Grenzen gesetzt werden. Zusätzliche 
Begrenzungen werden sich daraus ergeben, dass mit der zunehmend auf erneuerbaren Energien beruhenden 
Stromversorgung immer größere Teile (soweit es Wind und PV betrifft) nicht mehr für den Einsatz der KWK ge-
eignet sein werden (abnehmende Stromsenke). Ob und in welchem Ausmaß die Power-to-xxx-Technologie diese 
Einschätzung ändern könnte, muss vorerst offen bleiben. Als gesichert erscheint, dass auf fossiler Basis die KWK 
nur eine Übergangsstrategie für die mittlere Frist darstellen kann. Mit dem Übergang von einer vornehmlich 
wärmegeführten zu einer zunehmend stromgeführten Fahrweise sollten dabei auch die Flexibilitätspotenziale 
der KWK ausgeschöpft werden. Dies könnte auch dafür sprechen, das Förderregime für die KWK künftig stärker 
auf eine stromgeführte Fahrweise auszurichten und die KWK-Investitionen im Verbund mit Power-to-Heat zu 
fördern. 

Eine weitere Neuregelung im vorliegenden Entwurf des KWK-Gesetzes betrifft die dort vorgenommene 
Umdefinition der von der KWK bis 2020 zu erreichenden Ziele. Während sich das bisher gesetzlich fixierte Ziel 
eines Anteils des KWK-Stroms von 25 % an der gesamten Nettostromerzeugung orientierte, soll nun Basis dieses 
Ziels die regelbare Stromerzeugung sein. In der längerfristigen Perspektive eines zunehmenden Anteils nicht-
KWK-fähiger regenerativ basierter Stromerzeugung mag diese Überlegung begründbar sein. Allerdings sind die 
quantitativen Effekte erheblich. Auf Basis der Nettostromerzeugung im Jahr 2014 in Höhe von rund 589 TWh 
(vgl. Tabelle 6) beträgt der Anteil des KWK-Stroms 17,3 %. Definiert man als regelbar die Stromerzeugung aus 
Kernenergie, Stein- und Braunkohle, Erdgas, sonstigen Gasen, Ölprodukten sowie aus Biomasse und Müll, dann 
wäre der KWK-Strom auf 478 TWh zu beziehen. Der KWK-Anteil würde sich somit auf 21,3 % erhöhen, also dem 
(neuen) Zielwert schon sehr nahe sein. 

Eine Beispielsrechnung für 2020 macht deutlich, welche Implikationen die Umdefinition für die Höhe der 
KWK-Stromerzeugung hätte. Für diese Rechnung wird angenommen, dass 

 der Bruttostromverbrauch im Jahr 2020 im Vergleich zu 2008 dem Energiekonzept der Bundesregierung fol-
gend um 10 % niedriger ist (entsprechend: 556 TWh), 

 der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch zielkonform auf 35 %, also absolut auf 195 
TWh steigt, 

 der Stromexportsaldo etwa auf dem Niveau des Jahres 2014 bleibt, so dass sich eine Bruttostromerzeugung 
in Höhe von 592 TWh ergibt. 

 der Eigenverbrauchsanteil der Kraftwerke anteilsmäßig etwas geringer ist als 2014, so dass sich die Net-
tostromerzeugung auf rund 561 TWh beläuft. 

 charakterisiert man die regenerativ erzeugte Stromerzeugung mit Ausnahme von Biomasse und Müll als 
nicht-regelbar, so ergibt sich dafür eine Erzeugung von 145 TWh, entsprechend würde die regelbare Net-
tostromerzeugung 416 TWh ausmachen. 

Bezieht man unter diesen Annahmen das 25 %-KWK-Ziel wie bisher auf die gesamte Nettostromerzeu-
gung, so müsste der KWK-Strom rund 140 TWh ausmachen, mithin gegenüber 2014 um knapp 39 TWh steigen. 
Ist der Zielbezugswert dagegen die regelbare Stromerzeugung, so würde das 25 %-Ziel bereits bei etwa 104 TWh 
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erreicht werden, was gegenüber 2014 praktisch eine Konstanz bedeutet. Aus diesem Zahlenbeispiel folgt zwei-
erlei: 

 Bei einem Bezug auf die gesamte Nettostromerzeugung müsste eine erhebliche zusätzliche KWK-Stromer-
zeugung erreicht werden, die zwar einen größeren Emissionsminderungseffekt mit sich brächte als dies mit 
dem gegenwärtig geplanten KWKG überhaupt beabsichtigt ist. Zugleich gibt es für eine derartige Ausweitung 
ohnehin keine ausreichenden Anreize. 

 Andererseits wäre die Zielerreichung bei einem Bezug auf die regelbare Stromerzeugung schon bei annä-
hernder Konstanz der heutigen KWK-Stromerzeugung gegeben. Allerdings wäre damit die erhoffte Emissi-
onsminderung von 4 Mio. t CO2 nicht möglich. 

 Würde es zu den erwarteten Resultaten als Folge des KWKG kommen, also eine Erhöhung der KWK-Strom-
erzeugung um rund 10 TWh bewirkt, dann würde das auf die regelbare Erzeugung bezogene Ziel mit fast 
28 % deutlich übertroffen werden (bezogen auf die gesamte Nettostromerzeugung würde der KWK-Anteil 
rund 20 % ausmachen). 

Die Überlegungen für 2020 sind kurzfristiger Natur. Wendet man den Blick auf die langfristigen Perspek-
tiven bis 2050, bei dem die erneuerbaren Energiequellen an der Stromerzeugung mit mindestens 80 % beteiligt 
sein sollen, wird der weit überwiegende Teil nicht KWK-fähig sein. Vor diesem Hintergrund ist das Festhalten an 
dem auf die gesamte Stromerzeugung bezogenen KWK-Ziel längerfristig fragwürdig. Aus Sicht der Expertenkom-
mission wäre dieses Ziel wohl schon Mitte der 2030er Jahre bei einem Regenerativanteil von 60 % nur bedingt 
realisierbar; im Jahr 2050 wäre dies völlig ausgeschlossen. 

Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung weist zu Recht darauf hin, dass der Netzausbau zwar voran-
kommt, aber deutlich zu langsam. Ein erstes Feld sind die im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) aus dem Jahr 
2009 benannten ursprünglich 24 Netzausbauprojekte (bislang wurde nur das Ausbauprojekt mit der Nr. 22 wi-
derrufen). Das Ausmaß der Verzögerung der EnLAG-Projekte wird in Abbildung 21 deutlich. Es sind vier Kurven 
zu erkennen. Der „Ursprungspfad“ verdeutlicht den im Jahr 2009 vorgesehenen Zeitrahmen. Des Weiteren sind 
aktualisierte Zeitpfade eingezeichnet, wobei für das Jahr 2015 ein „Best-Case“-Szenario hinzugefügt worden ist. 
Ende 2014 wurden tatsächlich 367 km fertiggestellt, über 100 km weniger als 2013 noch prognostiziert und über 
450 km weniger als ursprünglich vorgesehen. Die Südwestkuppelleitung (EnLAG-Vorhaben Nr. 4 und Nr. 10) von 
Thüringen nach Bayern wird als besonders wichtig eingestuft, um auch nach der Abschaltung bayerischer Kern-
kraftwerke die hohe Versorgungssicherheit aufrechterhalten zu können. 3 von insgesamt 7 ausstehenden Ab-
schnitten werden voraussichtlich 2016 fertiggestellt. 

Parallel zu den EnLAG-Vorhaben arbeiten die Netzbetreiber in Abstimmung mit der BNetzA an der Um-
setzung des im Jahr 2011 initiierten Netzausbaus. Die Umsetzung soll jetzt überwiegend in Form von Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Erdkabeln erfolgen. Grundlage ist der Netzentwicklungsplan 2014. Kürzlich hat die BNetzA 
insgesamt 63 der dort vorgesehenen 92 Maßnahmen bestätigt. Der Netzentwicklungsplan geht allerdings davon 
aus, dass die EnLAG-Projekte verwirklicht sind (so genanntes Starternetz). Doch es bleibt unklar, wie damit um-
gegangen werden soll, dass voraussichtlich nicht alle EnLAG-Vorhaben bis zum Zieljahr 2024 verwirklicht sein 
werden. 

Auch beim Offshore-Netzentwicklungsplan wurde nur ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen durch die 
BNetzA bestätigt, nämlich insgesamt drei von ursprünglich sieben Projekten. Die BNetzA begründet dies mit der 
„gesetzlich vorgeschriebenen Reduzierung der Ausbaugeschwindigkeit bei Offshore-Windkraftanlagen“ (BNetzA, 
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2015d). Aus Sicht der Expertenkommission sollte der Netzausbau an Land mit dem Netzausbau auf See besser 
koordiniert werden, da ansonsten der Offshore-Windstrom zwar bis zu den Umspannstationen an der Küste ge-
leitet werden kann, von dort aber nur teilweise in die Verbrauchszentren weitergeleitet werden könnte. Der 
Bundesregierung wird empfohlen, diesen Sachverhalt im Energiewende-Monitoring im Auge zu behalten. 

AďďilduŶg Ϯϭ: UƌspƌüŶgliĐh geplaŶteƌ uŶd tatsäĐhliĐheƌ )ielpfad des Netzausďaus ŶaĐh EŶLAG 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von BNetzA (2015a) 

ϳ.ϱ Elektƌizitätsŵaƌktƌefoƌŵ 

ϭϱϵ. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 27. August 2015 seinem Referentenentwurf 
für ein Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) vorgelegt. Hierzu möchte die Ex-
pertenkommission an ihre Einschätzung aus dem letzten Jahr erinnern, wonach die Bilanzkreise stärker als bisher 
in die Verantwortung für die Versorgungssicherheit genommen werden sollen. Auch dieser Aspekt wird im Refe-
rentenentwurf zum Strommarktgesetz konkretisiert. Der Gesetzgeber fordert von den Bilanzkreisverantwortli-
chen Bilanzkreistreue und erlaubt bei eventuellem Fehlverhalten eine fein abgestufte Pönalisierung. Allerdings 
wird sich in Zukunft noch weisen müssen, wie die Aufgabenzuordnung zwischen Übertragungsnetzen, Verteil-
netzen, Bilanzkreisen und Aggregatoren konkret funktionieren wird. Besonders herausfordernd sind die notwen-
dige Weiterentwicklung des wechselseitigen „Just-in-Time“-Informationsaustausches in Verbindung mit der 
Kommunikationsinfrastruktur sowie die Frage der technischen und personellen Befähigung der entsprechenden 
Marktteilnehmer. Die Expertenkommission weist in diesem Zusammenhang auf die jährlich erscheinenden Mo-
nitoring-Berichte des BKartA und der BNetzA zum Strom- und Gasmarkt hin, die sehr informativ über die ent-
sprechenden Fortschritte berichten. 

ϭϲϬ. Dem Referentenentwurf zufolge soll sich der Preis für Elektrizität nach wettbewerblichen Grundsätzen 
frei am Markt bilden. „Die Höhe der Strompreise am Großhandelsmarkt wird regulatorisch nicht beschränkt.“ Es 
gibt nur wenige Beobachter, die davon ausgehen, dass diese Selbstbeschränkung der Energiepolitik genügend 
dauerhaft ist, dass private Investitionsentscheidungen belastbar darauf aufbauen können. Der Kern des Problems 
besteht darin, dass der Wandel im Bereich der Elektrizitätserzeugung aktuell in einem sehr hohen Tempo erfolgt. 
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Aus Klimaschutzgründen ist dies zweifellos willkommen, doch ist nicht mehr auszuschließen, dass die Entwick-
lung am Ende chaotisch wird und die Behörden zum Eingreifen zwingen wird. 

Als Notbehelf sieht der aktuelle Gesetzentwurf den Aufbau einer strategischen Reserve im Umfang von 
zunächst etwa 2,5 GW vor. Diese Kapazitäten werden dem regulären Strommarkt entzogen und in den Verant-
wortungsbereich der Bundesnetzagentur übertragen. Die Kraftwerksbetreiber erhalten eine Entschädigung, die 
von den Netzkunden refinanziert werden muss. Es kann aber kaum überraschen, dass fast niemand mit diesem 
Kompromiss zufrieden ist. Der Kern des Dilemmas ist die Inkompatibilität des EE-Ausbauziels mit dem natürlichen 
Abschmelzen konventioneller Erzeugung inkl. Kernenergie-Ausstieg. Diese Inkompatibilität führt aktuell zu mas-
siven Überkapazitäten im Bereich der Erzeugung und zu entsprechend sehr geringen Großhandelspreisen. Aus 
klimaschutzpolitischer Sicht wäre es in einem solchen Fall angeraten, die fossil-, insbesondere aber die kohleba-
sierten Kraftwerke zwangsweise vom Netz zu nehmen, wie es die Bundesregierung für den Fall von Braunkohle-
kraftwerken bereits eingeleitet hat. Eine Beschränkung des Zubaus von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energie 
wäre nur dann vertretbar, wenn der Zielpfad weit überschritten werden sollte. 

Es gibt grundsätzlich zwei Wege, um die Symbiose zwischen den beiden Systemen wiederherzustellen. 
Der eine besteht darin, die Förderung der Erneuerbaren nicht mehr als Differenz der kalkulatorischen Erzeu-
gungskosten zu den Großhandelspreisen zu messen, sondern als Differenz zu den kalkulatorischen Kosten eines 
konventionellen Erzeugungssystems (z. B. Gaskraftwerke). Damit würde der Aufbau von erneuerbaren Kapazitä-
ten marktgerecht von den Knappheitsverhältnissen am Elektrizitätsmarkt gesteuert: Ist der Stromgroßhandels-
preis hoch, steigt die Investitionsneigung, ist er tief, sinkt sie. Der zweite Weg besteht darin, künftig auch die 
Differenz zwischen den kalkulatorischen Kosten von Elektrizität aus Gaskraftwerken und den Großhandelsprei-
sen auf die eine oder andere Art zu subventionieren. 

Mit der Einführung von Ausschreibungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen wird allerdings der erste Weg 
verbaut. Es droht damit ein Zustand, in dem praktisch alle für die Versorgung als gewünscht und notwendig er-
achteten Erzeugungskapazitäten nicht mehr allein über marktwirtschaftliche Preissignale (= Großhandelspreise 
für Elektrizität) finanziert werden, sondern von einem wie auch immer gestalteten staatlich organisierten För-
dersystem zusätzliche Finanzmittel erhalten. Damit verbunden entscheidet die Energiepolitik über Ausschrei-
bungsvolumina und betreibt damit so etwas wie Investitionslenkung. Vom Standpunkt der Versorgungssicherheit 
ist dagegen im Prinzip nichts einzuwenden, und die begünstigten Betreiber dürften sich – wie früher zu Mono-
polzeiten – mit dem System arrangieren. Jedoch hat das am Ende nur noch wenig mit einer wettbewerblichen 
Strommarktordnung zu tun. 

Aus Anlass der geplanten Gesetzesinitiative zur Digitalisierung der Energiewende hat sich die Experten-
kommission mit dem Thema „Smart Energy“ befasst. Unter dem Begriff „Smart Energy“ werden dabei intelligente 
Technologien der Energieerzeugung, Energiespeicherung, Stromübertragung und der Verbrauchssteuerung sub-
sumiert. Der Begriff „Smart Grid“ steht dabei vorrangig für die intelligente Energieübertragung und -verteilung 
und somit die Weiterentwicklung der Elektrizitätsnetze durch den Einsatz von Kommunikations-, Mess-, Regel-, 
Steuer- und Automatisierungstechnik sowie IT-Komponenten, während die Begriffe „Smart Metering“ und 
„Smart Home“ für die Steuerung von Verbrauchsverhalten durch den Einsatz von intelligenten technischen Kom-
ponenten verwendet werden. 

Gemäß der Definition der Bundesnetzagentur für „Smart Grid“ steht das „smart“ für die Erfassung der 
Netzzustände in „Echtzeit“ sowie eine deutlich erhöhte Ausnutzung der vorhandenen Netzkapazität durch die 
Steuerungs- und Regelungsmöglichkeiten oder – bei gleicher Auslastung – eine Verbesserung der Netzstabilität. 
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In Bezug auf Verteilernetze wird darunter auch die zunehmend bessere Möglichkeit verstanden, Systemzustände 
im Netz nachzuvollziehen und lokal einzugreifen. Dies bedeutet auch, dass verschiedene Parameter, die in einem 
konventionellen Netz bislang fixierte Größen waren, variabel werden. In smarten Netzen lassen sich z. B. Kapazi-
täten lokal und temporär erhöhen oder Stromflussrichtungen über einzelne Leitungsabschnitte verändern, wenn 
es die Einspeisesituation erfordert. Smart Grid-Strukturen sollen zudem die Grundlage dafür schaffen, dass auch 
kleine Netznutzer verstärkt Möglichkeiten marktlichen Handelns („Smart Market“) wahrnehmen können – ohne 
Einbußen bei der Netzsicherheit zu riskieren. 

Aktuelle Forschungsansätze beschäftigen sich u. a. mit einem zellulären Netzinfrastrukturaufbau, wie 
auch im Monitoring-Bericht 2015 seitens der Bundesregierung adressiert wird. Als Zellen können dabei sowohl 
einzelne Liegenschaften („Smart Homes“), Quartiere, Arealnetze oder auch ganze Regionen definiert werden. 
Diese Zellen handeln jeweils autonom, sind aber im überregionalen Verbund vernetzt und interagieren miteinan-
der. So sorgt jede Zelle im subsidiären Sinne primär für sich, indem Energieerzeugung und Last nach Möglichkeit 
ausgeglichen werden. Infrastrukturdienstleistungen werden bedarfsbedingt zusätzlich bezogen, um die Zelle in-
dividuell zu stabilisieren. Durch den Zellverbund und im gemeinschaftlichen Handeln innerhalb und zwischen den 
Zellen sowie über deren Grenzen hinweg könnte eine sehr robuste Energieinfrastruktur entstehen. Die wesent-
lichen Komponenten für den Aufbau und die Funktionsfähigkeit dieses Ansatzes sind automatisierte, standardi-
sierte und industrialisierte Abläufe zur effizienten Integration dezentraler Zellen unter Beachtung von Sicherheit 
und Datenschutz und ein Infrastruktur-Informationssystem (IIS), das als virtuelle Plattform Handlungs- und Par-
tizipationsräume für vielfältige Akteure bietet (c/sells, 2015). 

Während Stromnetze die Hauptoption für den räumlichen Ausgleich von Unterschieden in Erzeugung und 
Verbrauch darstellen, ist der zeitliche Ausgleich v. a. über sektorale und sektorenübergreifende Energiespeicher 
oder durch lastbezogene Maßnahmen wie Lastmanagement, Demand Response etc. möglich. Aktuell erscheint 
der Markt für Batteriespeicher als dynamisches Speichermarktsegment, weshalb auf die Entwicklungstrends und 
-treiber in diesem Bereich im Folgenden näher eingegangen werden soll. Werden Batteriespeicher einzeln oder 
als aus mehreren dezentralen Teilnehmern zusammengefasstes Speichersystem (Speicherschwarm, Cluster, 
Pool) im Sinne des Stromsystems systemdienlich eingesetzt, d. h. sie sind nicht nur netzverträglich und erfüllen 
die hohen Anforderungen der Netzbetreiber an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, sondern tragen durch 
ihr Verhalten im Stromnetz aktiv zur Stabilisierung und zum reibungslosen Betrieb bei, können sie die System-
transformation positiv unterstützen. 

In diesem Zusammenhang existiert seit Mai 2013 ein Förderprogramm „Erneuerbare Energien – Speicher“ 
von der KfW, das kleine Batteriespeichersysteme in Verbindung mit Photovoltaikanlagen fördert, wenn sie be-
stimmte Anforderungen an die Netzdienlichkeit erfüllen (z. B. Kappung der Einspeiseleistung auf 60 % der Nenn-
leistung der Photovoltaikanlage). Da für neue Photovoltaik-Kleinanlagen der Selbstverbrauch des erzeugten 
Stroms und die resultierende Vermeidung des Strombezugs aus dem Netz eine immer wichtigere Komponente 
der individuellen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung darstellt, ist das Interesse an Batteriespeichersystemen groß. 
Im Rahmen der KfW-Förderung wurden bereits weit über 12.000 Batteriespeicher gefördert und installiert (BSW, 
2015). Unter der Annahme einer durchschnittlich nutzbaren Speicherkapazität von 6,45 kWh entspricht das einer 
kumulierten geförderten nutzbaren Speicherkapazität von über 77 MWh, zusammen mit dem Anteil der nicht 
geförderten PV-Speicher (ca. 40-50 % aller in Deutschland verkauften Speicher) ergibt sich bis Ende Juli 2015 ein 
kumuliertes Volumen von etwa 112 MWh nutzbarer PV-Speicherkapazität (Kaires et al., 2015). 

Auch wenn diese Speicherkapazität systemisch momentan keine Rolle spielt, sollte dieses Technologiefeld 
beobachtet werden. Die Dynamik der Entwicklung könnte durch mehrere Faktoren zeitnah stark beschleunigt 
werden. An erster Stelle ist die zukünftige Preisentwicklung der Batteriesysteme zu nennen. Zurzeit sinken die 
Systempreise für Solarstromspeicher um durchschnittlich 18 % (Lithium-Ionen) bzw. 11 % (Blei-Säure) pro Jahr 
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(Kaires et al., 2015). Insbesondere die Ankündigung der Kooperation des Grünstromanbieters Lichtblick mit dem 
Elektrofahrzeughersteller Tesla, deren Ziel die Markteinführung des Batteriesystems Tesla Powerwall zu deutlich 
geringeren Preisen als herkömmliche Speichersysteme ist, wird zu deutlichen Preisreduktionen für Solarstrom-
speicher führen. Wenige Wochen später folgte die Bekanntgabe einer weiteren Kooperation eines Automobil-
herstellers mit einem Energieversorger mit der gleichen Zielstellung: Daimler und die EnBW kündigten an, mit 
einem ähnlichen Konzept in den Markt für stationäre Solarspeichersysteme einzusteigen. Im Zusammenhang mit 
der für 2017 geplanten Inbetriebnahme der Gigafactory durch Tesla/Panasonic und ggf. den Aufbau weiterer 
Batteriefertigungsstätten werden sowohl Skaleneffekte als auch erhebliche Fortschritte in der Zellchemie reali-
siert. Dies wird einen weiteren deutlichen Rückgang der Batteriepreise auslösen. Experten erwarten, dass spä-
testens ab 2018 Batterien für den mobilen Einsatz in Elektrofahrzeugen weniger als 200 Dollar/kWh kosten wer-
den. Dies wird auch die Endkundenpreise im stationären Energiespeichermarkt entsprechend weiter sinken las-
sen. Auch sog. Second-Life-Konzepte könnten hier eine Rolle spielen. Diese sehen vor, die Batterie aus dem Elek-
trofahrzeug zu entnehmen, sobald ihre Kapazität auf 80 % gesunken ist. Darauf folgt das zweite Leben in statio-
närer Anwendung. Dies könnte die Batteriekosten für die Erstanwendung im Elektrofahrzeug senken, weil sie 
noch einen Restwert erzielen, wenn sie in die Phase des zweiten Lebens übergehen. Noch stehen nicht ausrei-
chend gebrauchte Fahrzeugbatterien zur Verfügung, um dieses Konzept flächendeckend zu testen. Es bedarf 
auch der Definition von Standards für die Second-Life-Batterien um das Risiko für die Zweitanwender gering zu 
halten. 

Unabhängig von der energiewirtschaftlichen Relevanz entwickeln sich bereits Nischenanwendungen, in 
denen Speicher zum Einsatz kommen, auch ohne, dass dies für den individuellen Nutzer aktuell einen ökonomi-
schen Vorteil aus einzelwirtschaftlicher Sicht bedeutet. In der im Rahmen des Speicher-Monitorings erfassten 
Motivation der Nutzer für den Erwerb eines Speichersystems wird an erster Stelle der Wunsch der Absicherung 
gegen weitere zukünftige Strompreissteigerungen genannt. Hier zeigen sich deutlich die in Kapitel 5.3 analysier-
ten Verhaltensmuster, wenngleich sie in diesem Fall nicht zu verzögerter, sondern zu vorzeitiger Nutzung neuer 
Technologien führt. Die Speicherkäufer verhalten sich verlustavers, da sie die potenziellen Verluste durch Strom-
preissteigerungen höher bewerten als die für die Installation des Speichersystems erforderliche Investition. Wei-
tere Gründe die von den Akteuren für die Installation von Speichern genannt wurden sind der Wunsch zur Parti-
zipation und Mitgestaltung der Energiewende sowie das Interesse an der Technologie. Dies betrifft die Kombi-
nation von Photovoltaikanlagen mit stationären Batteriespeichern, aber auch die Kombination mit Elektrofahr-
zeugen (mobile Batteriespeicher) oder der Einsatz von großen Batteriespeichern im Regelenergiemarkt aktiviert 
erste Akteure. So wurde letzteres mit dem europaweit ersten kommerziellen Batteriepark auf Basis von Lithium-
Ionen-Batterien mit einer Leistung von 5 MW und einer Kapazität von 5 MWh von der WEMAG in Schwerin er-
folgreich demonstriert. Der Batteriepark erfüllt die Präqualifikationsanforderungen für Primärregelleistung und 
wird entsprechend vermarktet. 

Die bereits angesprochenen, im Jahresverlauf 2015 begonnenen Kooperationen von Unternehmen aus 
der Automobilbranche mit Unternehmen aus der Energiewirtschaft gehen über den reinen Verkauf dezentral 
verteilter Speichersysteme in Kombination mit Photovoltaikanlagen oder Brennstoffzellenheizungen hinaus. Sie 
zielen auf den Aufbau eines dezentralen Speicherpools, der über eine zentrale Stelle ansteuerbar ist – auch be-
kannt als „Schwarmstromkonzept“ (Sieg, 2014). Dabei werden die Anlagen in einem virtuellen Anlagenpool zu-
sammengefasst, der als solcher im Regelenergiemarkt vermarktet werden kann. Zurzeit wird vorrangig negative 
Sekundärregelleistung angeboten, d. h. wenn zu viel Strom im Netz ist, werden auf zentrale Anweisung hin die 
Batterien gezielt beladen und nehmen so den Überschuss aus dem Netz auf. Eine Erweiterung des Portfolios um 
das Angebot positiver Regelleistung ist in der Entwicklung. Ziel der Konzepte ist es, über die Erlöse aus dem 
Regelenergiemarkt neben dem optimierten Eigenverbrauch und dem so vermiedenen Strombezug eine zusätzli-
che Einnahmequelle für die Speicherbetreiber zu generieren und somit die Investition in Speicher auch beim 



Drucksache 18/6780 – 218 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ 

 

80 

aktuellen Preisniveau attraktiv zu machen. Dies unterstützt die Entwicklung eines Marktes, der unabhängig von 
öffentlichen Fördergeldern funktioniert. Der Speichereigentümer muss bei Teilnahme am Schwarmstromkon-
zept zumindest zeitweise einem Vermarkter den Zugriff und die Entscheidungshoheit über den Einsatz des Spei-
chers überlassen. Der Erfolg oder Misserfolg dieses Konzepts kann möglicherweise sehr interessante Hinweise 
für die Optionen der dezentralen Ausgestaltung der Energiewende liefern und ist daher intensiv zu beobachten. 

Ein weiterer Treiber für die Verbreitung dezentraler Speichersysteme ist in absehbarer Zeit aus dem Be-
reich der Photovoltaik-Stromerzeugung zu erwarten. Mit dem Ablauf des EEG-Vergütungszeitraums von 20 Jah-
ren wird ab dem Jahr 2021 eine jährlich zunehmende Anzahl von Anlagenbetreibern nach neuen Vermarktungs-
wegen für den Photovoltaikstrom aus den Altanlagen suchen.33 Aufgrund der auch absehbar niedrigen Großhan-
delsstrompreise, die keine attraktiven Erträge für ins Netz eingespeisten Strom versprechen, werden Betreiber 
von Kleinanlagen versuchen, den Photovoltaikstrom weitgehend selbst zu verbrauchen oder in lokalen Vermark-
tungskonzepten zu verkaufen. In Deutschland wurden von 2000 bis 2013 ca. 800.000 PV-Anlagen kleiner 10 kW 
installiert. Bei einer durchschnittlich angenommenen nutzbaren Speicherkapazität von 6 kWh in dieser Anlagen-
klasse (meist Anlagen auf Dächern von Ein- und Zweifamilienhäuser) ergibt sich damit ein theoretisch nutzbarer 
maximaler Speicher von 4,8 GWh bis zum Jahr 2034, falls alle PV-Altanlagen der Anlagenklasse bis 10 KW mit 
Batteriespeichern ausgerüstet werden. Dies sind Größenordnungen, die als systemtechnisch relevant eingestuft 
werden könnten. 

Im Fokus der Gesetzesinitiative zur Digitalisierung der Energiewende steht insbesondere die flächende-
ckende Verbreitung von Smart Metern, denen eine Schlüsselfunktion einerseits für den Aufbau intelligenter 
Netze und andererseits für das Erschließen von Effizienzpotenzialen zugeschrieben wird. Ob jedoch allein die 
Installation eines Smart Meters und die dadurch verfügbare transparente Information zum Stromverbrauch ge-
nügt, um Effizienzpotenziale in einem Ausmaß zu heben, dass zumindest die Mehrkosten für den Smart Meter 
kompensiert werden, ist fraglich. Der Entwurf der entsprechenden Gesetzesinitiative fokussiert folglich auf Ver-
brauchergruppen mit einem jährlichen Stromverbrauch oberhalb von 6.000 kWh bis zum Jahr 2020, da hier das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis in Modellrechnungen zu Gunsten des Nutzens auszufallen scheint. Um jedoch die vom 
Smart Meter bereitgestellten Informationen tatsächlich zur Nutzenoptimierung einsetzen zu können, müssten 
beispielsweise variable Tarife eingeführt werden. Diese ließen sich dann auch im Smart Home, das eine intelli-
gente, steuerbare Gesamtenergieversorgung eines Gebäudes inkl. Wärme-, Kälte-, Lüftungs- und Stromversor-
gung umfasst, sinnvoll einsetzen. Hierfür fehlen jedoch bislang die notwendigen Weichenstellungen und es wä-
ren – neben Modellrechnungen – vermehrt auch feldexperimentelle Befunde wünschenswert, die die Wirkungen 
etwa von informatorischen Maßnahmen und ökonomischen Anreizen auf das Energieverbrauchsverhalten aufzei-
gen. 

  

                                                        
33 Inzwischen kann davon ausgegangen werden, dass die technische Lebensdauer von PV-Anlagen die unter dem EEG erwartete Nutzungs-
dauer von 20 Jahren weit überschreiten wird 
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Im Hinblick auf die Bezahlbarkeit der Elektrizitätsversorgung begrüßt die Expertenkommission die Bemühungen 
der Bundesregierung, den weiteren Anstieg der Letztverbraucherausgaben zu bremsen. Für die Berichtsperiode 
sind Erfolge erkennbar, doch gibt es andererseits auch Anzeichen dafür, dass sich der Ausgabenanstieg wieder 
beschleunigen könnte. Ein Indiz dafür ist der aktuelle Entwurf des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes mit impliziten 
CO2-Vermeidungskosten von mehr als 300 Euro/t. Ein weiteres Indiz ist der Beschluss zum Verkabelungsvorrang 
beim Ausbau des Höchstspannungsnetzes. Die Expertenkommission empfiehlt den politischen Entscheidungsträ-
gern, den Aspekt der Bezahlbarkeit nicht aus den Augen zu verlieren, gerade angesichts der zahllosen Wünsche 
und Forderungen, deren Umsetzung mit zusätzlichen Ausgaben verbunden ist. 

Der Anteil der Letztverbraucherausgaben für Elektrizität am nominalen Bruttoinlandsprodukt ist im Berichtszeit-
raum 2014 leicht auf 2,4 % gesunken (70 Mrd. Euro). Die Letztverbraucherausgaben für Wärme und Verkehr sind 
v. a. aufgrund der internationalen Öl- und Gaspreisentwicklung zurückgegangen. Diese betragen für Wärme im 
Jahr 2013 insgesamt 3,6 % (101 Mrd. Euro), für Verkehr im Jahr 2014 etwa 2,8 % (83 Mrd. Euro). Für das Jahr 
2013 summierte sich der Anteil der Letztverbraucherausgaben für Energie auf etwa insgesamt 9,0 % (256 Mrd. 
Euro). 

Der Bundesregierung wird empfohlen, das in der letzten Stellungnahme eingeführte Konzept der Energiestück-
kosten zum Monitoring der Belastung der Unternehmen stärker zu nutzen. Dazu werden in dieser Stellungnahme 
Weiterentwicklungen vorgestellt: Anhand einer Dekomposition wird die Frage geklärt, welche „Treiber“ für die 
Entwicklung der Energiestückkosten im deutschen und europäischen Produzierenden Gewerbe verantwortlich 
waren. Es zeigt sich, dass gestiegene Energiestückkosten insbesondere durch sekundäre Energieträger zu erklä-
ren sind. Eine gestiegene Wertschöpfung wirkt diesem Effekt entgegen. Ferner zeigt sich, dass die deutsche Ener-
giewende für die Energiestückkosten der heimischen Industrie teilweise eine geringe Bedeutung besitzt. Bemer-
kenswert ist zudem, dass die im Energiewendekontext wichtige Produktgruppe „Elektrizität, Gas, Fernwärme“ in 
Deutschland (zumindest bis 2011) einen geringeren Kostenanstieg als in Europa erzeugt. Detailliert beleuchtet 
wird auch der tertiäre Sektor. Die Energiestückkosten im Dienstleistungssektor sind weniger stark gestiegen als 
im primären und sekundären Sektor. 

Der Indikator der Energiestückkosten wird dahingehend weiterentwickelt, dass nun auch „indirekte“, d. h. in den 
Vorleistungen enthaltene Energiekosten Berücksichtigung finden. Diese nehmen seit Jahren auf sehr breiter Ba-
sis zu und sind (mittlerweile) für die meisten Sektoren weit bedeutsamer als die „direkten“ Energiekosten. Dies 
gilt beispielsweise für die Sektoren des Produzierenden Gewerbes. Die indirekten Energiekosten in den von uns 
näher betrachteten sechs wichtigen Sektoren des Produzierenden Gewerbes betragen zwischen 5 und 11 Mrd. 
Euro je Sektor und liegen damit z. T. über den direkten Energiekosten, die nur 2 bis 8 Mrd. Euro je Sektor ausma-
chen. Die „totalen Energiekosten“ bzw. die von uns vorgeschlagene Maßzahl der „totalen Energiestückkosten“ 
zeigen für das deutsche Produzierende Gewerbe ein günstigeres Bild als für den europäischen Durchschnitt. Wie 
der Monitoring-Bericht zur Energiewende festhält, fehlen Daten für einen aktuelleren internationalen Energie-
stückkostenvergleich. Daher macht die Expertenkommission einen Vorschlag zur Aktualisierung der Datenbasis. 

Immer wieder hört man öffentliche Klagen über die nicht mehr tragbaren Kosten der Energiewende. Kern-
punkt der Klagen sind die im europäischen Vergleich hohen Haushalts- und Industriestrompreise. Demnach sei 
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die Bezahlbarkeit der Energiewende akut gefährdet. Doch aus Sicht der Expertenkommission liefert das breite 
Spektrum von Elektrizitätspreisen keinen vernünftigen Rückschluss auf die Bezahlbarkeit der Elektrizitätsversor-
gung – dazu sind die Elektrizitätspreise zwischen einzelnen Kundengruppen und Elektrizitätsanwendungen viel 
zu heterogen und außerdem durch diverse Sonderregelungen zugunsten bestimmter Kundengruppen verzerrt 
(z. B. BesAR, AbLaV, Rabatte bei Stromsteuern, Netzentgelten und Konzessionsabgaben). Auch der diesjährige 
Monitoring-Bericht der Bundesregierung enthält in Kapitel 9 wieder eine Reihe von Darstellungen zur Preisent-
wicklung in den verschiedenen Kundensegmenten, doch die Fülle der behandelten Preisindizes erscheint verwir-
rend und lässt darüber hinaus die Ursachen der Entwicklungen offen. Die Expertenkommission plädiert daher 
erneut dafür, die aggregierten Letztverbraucherausgaben für Elektrizität als Indikator für die Bezahlbarkeit der 
Elektrizität aus gesamtwirtschaftlicher Sicht heranzuziehen, und legt auch in ihrem diesjährigen Bericht wieder 
eine detaillierte Übersicht vor, wobei es sich um teilweise vorläufige Werte handelt (vgl. Tabelle 8). 

Ausgangspunkt für den aktuellen Bericht sind die vom Statistischen Bundesamt jährlich ermittelten Ge-
samterlöse aus dem Absatz von Elektrizität an Letztverbraucher. Diese Erlöse beinhalten neben den Arbeits- so-
wie Leistungs- und Verrechnungsentgelten auch Netznutzungsentgelte sowie Steuern und Abgaben (Stromsteu-
ern, Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.), aber nicht die Umsatzsteuer.34 Ebenfalls nicht enthalten sind die 
Ausgaben für die Eigenerzeugung von Elektrizität in Industrie- und Blockheizkraftwerken. Auch im Berichtsjahr 
folgen aus den aggregierten Daten des Statistischen Bundesamtes geringere Letztverbraucherausgaben als das 
Ergebnis des Elektrizitätsverbrauchs (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen) multipliziert mit den Großhandels-
preisen (EEX), den Netzentgelten (Bundesnetzagentur) sowie den Abgaben, Umlagen und Stromsteuern. Ent-
sprechend werden die gesamten Letztverbraucherausgaben für Elektrizität an dieser Stelle unterschätzt, und 
zwar selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Kosten der selbst erzeugten Elektrizität hier nicht er-
fasst sind. Der Bundesregierung wird erneut empfohlen, diesem Problem weiter nachzugehen. 

Der von der Expertenkommission vorgeschlagene Indikator zur Bezahlbarkeit von Elektrizität – der Anteil 
der Letztverbraucherausgaben für Elektrizität am nominalen Bruttoinlandsprodukt – liegt im Berichtszeitraum 
bei 2,4 % gegenüber dem Vorjahreswert von 2,5 % (vgl. Abbildung 22).35 Als einen weiteren Indikator für die 
Bezahlbarkeit zeigt Tabelle 9 die aggregierten durchschnittlichen Letztverbraucherausgaben für Elektrizität. 

                                                        
34 Die Angaben des Statistischen Bundesamtes zu den Erlösen des Stromabsatzes beinhalten Stromsteuervergünstigungen, die im nachträg-
lichen Entlastungsverfahren gewährt und zunächst vom Stromlieferanten erhoben werden (§ 10 und ab dem Jahr 2011 § 9 StromStG). Die 
Gesamthöhe der jährlichen Entlastung durch den Spitzenausgleich ist in den Subventionsberichten der Bundesregierung (BMF, 2015) doku-
mentiert und wurde von den Erlösangaben des Statistischen Bundesamtes abgezogen. 

35 In unserem letzten Bericht wurden die BIP-Werte nach der alten Erhebungsmethodik des Statistischen Bundesamtes für die Berechnung 
des Indikators herangezogen. Mit diesen BIP-Werten ergibt sich ein Wert von 2,6 %. Im Jahr 2014 erfolgte eine Generalrevision der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung, die zu leicht höheren BIP-Werten und damit in der Folge zu einem geringeren Wert des Indikators, d. h. 
2,5 %, führt.  
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6,4 7,2 7,0 7,0 6,6 
2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 
8,3 13,4 14,0 19,8 22,3 
0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 

   Stromsteuern [2]
   Konzessionsabgaben [3]
   EEG-Umlage (Differenzkosten) [4]
   KWKG [5]
   Offshore-Umlage (§ 17F ENWG) [6] - - - 0,8 0,8 

2,2 2,2 2,6 3,0 3,1    Netzentgelte Übertragungsnetz [7]
   Netzentgelte Verteilnetz [8] 14,7 15,4 16,4 18,2 18,3 

     
3,5 4,4 4,8 4,2 4,1   Marktwert EEG-Strom [9]

   Erzeugung und Vertrieb [10] 23,3 18,6 17,2 15,6 12,6 
[1] 

[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
[9] 
[10] 
* 

Erlöse aus Stromabsatz gemäß Destatis (2015c) abzüglich Steuervergünstigungen aus nachträglichen 
Entlastungsverfahren gemäß BMF (2015) 
Destatis (2015d) 
Schätzung auf Basis Destatis (2012) 
ÜNB Jahresabrechnungen EEG, ÜNB (2015a) 
ÜNB Jahresabrechnungen KWK-G, ÜNB (2015a) 
ÜNB Jahresabrechnungen Offshore Umlage (§ 17F ENWG), ÜNB (2015b) 
Persönliche Mitteilung BNetzA (2012, 2013, 2014 und 2015) und eigene Berechnung 
Persönliche Mitteilung BNetzA (2012, 2013, 2014 und 2015) und eigene Berechnung 
BMWi (2015d) 
Residuum 
Angaben z. T. vorläufig und geschätzt 
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2010	 2011	 2012	 2013	 2014*	
Nominales BIP [Mrd. Euro] [1] 2.580 2.703 2.755 2.821 2.916 

2,4 2,4 2,3 2,5 2,4 

479 467 462 465 447 

Anteil der Letztverbraucherausgaben für Elektrizität am BIP [%] 

Letztverbraucherabsatz [TWh] [2]  
Durchschnittliche Letztverbraucherausgaben [Euro/kWh] 12,7 13,6 13,9 15,3 15,7 
[1] 
[2] 
* 

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2015) 
Stromabsatz gemäß Destatis (2015c) 
Angaben z. T. vorläufig und geschätzt 

Den vorgenannten Daten zufolge sind die absoluten Letztverbraucherausgaben im Berichtszeitraum leicht 
gesunken. Die durchschnittlichen Letztverbraucherpreise sind im Vergleich zu den Jahren davor nur geringfügig 
um ca. 3 % gestiegen. Momentan entwickelt sich also die Energiewende im Bereich der Elektrizität leicht vorteil-
haft aus Sicht der privaten, gewerblichen und industriellen Verbraucher. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, 
dass dies v. a. den drastisch gesunkenen Ausgaben für „Erzeugung und Vertrieb“ zu verdanken ist. Gegenüber 
dem Jahr 2010 hat sich diese Position nahezu halbiert (vgl. Tabelle 8). Zu den Ursachen dafür gehören der gut 
um ein Fünftel gesunkene Absatz von nicht-erneuerbarer Elektrizität und die stetig sinkenden Großhandels-
preise. Der Einbruch der Großhandelspreise ist dabei nur zu einem Teil durch den sogenannten Merit-Order-
Effekt bestimmt und damit energiewendegetrieben. Die Großhandelspreise werden maßgeblich durch die Ent-
wicklung der internationalen Preise für Primärenergieträger (Steinkohle und Erdgas) und die Preisentwicklung 
für CO2 bestimmt. 

Dies erklärt jedoch nur einen Teil der Entwicklung. Als Folge sinkender Erlöse aus Erzeugung und Vertrieb 
sinken die Deckungsbeiträge des Betriebs konventioneller Stromerzeugungsanlagen, was die Anlagenbetreiber 
zu umfangreichen Wertberichtigungen ihres Anlagevermögens im Umfang mehrerer Mrd. Euro gezwungen hat. 
Erste Stadtwerke mussten sogar schon Insolvenz anmelden. Man kann diese Probleme als Folge der Transforma-
tion einer traditionsreichen Branche sehen, die den mit der Energiewende verbundenen Aufbruch bisher ver-
schlafen hat. Doch die aktuelle wirtschaftliche Situation kann nicht von Dauer sein: Die im nicht-erneuerbaren 
Erzeugungssegment tätigen Elektrizitätserzeuger (perspektivisch Anbieter von flexiblen Backup-Kapazitäten) 
müssen kostendeckend produzieren, um überleben zu können. Das wird nicht ohne höhere Letztverbraucher-
ausgaben möglich sein. 

Zu den Krisensymptomen der Elektrizitätswirtschaft gehört auch der wachsende Druck der Branche auf 
den Gesetzgeber zugunsten neuer Fördergelder (z. B. als Forderung nach einem Kapazitätsmarkt oder nach Auf-
stockung von KWK-Vergütungen). Obwohl die Bundesregierung sich den neuen Subventionswünschen der Bran-
che gegenüber hart zeigt und nicht bereit scheint, die bisherigen obsolet gewordenen Geschäftsmodelle durch 
neue Fördertatbestände zu retten, werden einige Ankündigungen der Bundesregierung nicht ohne weiter stei-
gende Letztverbraucherausgaben umsetzbar sein. Stichworte lauten: 

 Finanzierung der ab 2017 zu schaffenden Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft, zusätzlich zu den 
Kosten der ursprünglich bis 2017 befristeten, jetzt aber verlängerten Netzreserve 

 Steigende Entschädigungszahlungen der Netzbetreiber für die Spitzenkappung von fluktuierenden erneuer-
baren Erzeugungsanlagen (Härtefallregelung) 

 Steigende Netzentgelte zur Finanzierung des notwendigen Ausbaus der Übertragungs- und Verteilnetze, ein-
schließlich des beschlossenen Vorrangs der Verkabelung des geplanten Gleichstrom-Höchstspannungsnet-
zes 
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Für die Kosten einer neuen Speicher-Infrastruktur (Batterien, Power-to-Heat, Wasserstoff-Elektrolyse, Power-to-
Gas, …) sowie einen Teil der Kernenergie-Altlasten stehen Finanzierungsentscheidungen noch aus, und es ist 
nicht auszuschließen, dass dafür weitere Umlagen zu Lasten der Elektrizitätsverbraucher geschaffen werden. 

Auf mittelfristige Perspektive gibt es aber auch einen Lichtblick für die Letztverbraucher: Zwar dürfte die 
EEG-Umlage in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen, doch ab Mitte des kommenden Jahrzehnts wird 
sie sinken, weil dann für die ersten Photovoltaik-Anlagen die 20-jährige Förderperiode enden wird und damit 
sehr hohe Einspeisevergütungen in Milliardenhöhe entfallen. 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren mutige Entscheidungen getroffen, denen zufolge sich die 
EEG-Vergütungszahlungen stabilisiert haben. Doch wird die Bezahlbarkeit der Elektrizitätsversorgung weiterhin 
nur gewährleistet sein, wenn die Energiepolitik bei der Schaffung und Ausweitung von Fördertatbeständen die 
Relation der Letztverbraucherausgaben zum nominalen Bruttoinlandsprodukt im Auge behält. Darüber hinaus 
wäre überlegenswert, die EEG-Förderung nicht mehr ausschließlich über die EEG-Umlage, sondern auch durch 
den allgemeinen Staatshaushalt zu finanzieren, weil eine solche Finanzierung sozialverträglicher wäre. Außerdem 
würden die Diskussionen um die Begünstigungen der energieintensiven Industrie im Rahmen der besonderen 
Ausgleichsregelung an Relevanz verlieren. 

Zur Wärmeerzeugung beziehen die Letztverbraucher Energieträger wie Erdgas, Flüssiggas, schweres oder 
leichtes Heizöl, Elektrizität oder Biomasse. Die Summe der Zahlungen (abzüglich Umsatzsteuer) bilden die direk-
ten energetischen Letztverbraucherausgaben für Wärme. Dabei handelt es sich um die Kosten der Endenergie-
träger, die vom Letztverbraucher vor Ort in Wärme umgewandelt werden, und zwar in Heizanlagen, die zur typi-
schen Grundausstattung von Gebäuden gehören. Die damit verbundenen Ausgaben für die Anschaffung, die 
Wartung und den Unterhalt werden daher nicht dem Energiesystem zugeordnet. 

Elektrische Wärmepumpen, Solarthermie-Anlagen und Holzpellet-Heizungen haben höhere Anschaf-
fungsausgaben als konventionelle Heizanlagen, etwa die Gasbrennwerttherme, die nachfolgend als Referenzan-
lage angenommen wird.36 Andererseits sinken die Ausgaben für Energieträger. Dies würde fälschlicherweise den 
Eindruck erwecken, dass die Wärmeversorgung kostengünstiger geworden ist. In Wirklichkeit wurden die Letzt-
verbraucherausgaben für Energie nur durch zusätzliche Letztverbraucherausgaben für Heizungssysteme ersetzt. 

Ähnlich sieht es aus mit den Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung. Dazu gehören: 

 Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken
 Fenster und Außentüren mit hohen Dämmstandards
 Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage

Die damit verbundenen Investitionsausgaben werden wie die Zusatzkosten innovativer Heizsysteme als Letztver-
braucherausgaben für die Wärmeversorgung behandelt. Im Neubaubereich ist dies womöglich nicht vollauf ge-
rechtfertigt, doch bei entsprechenden Investitionen im Altbaubestand ist diese Klassifikation zulässig. 

Bezüglich der Daten zu den Wärmeenergiemengen geben die Anwendungsbilanzen der AGEB (2014a) 
Aufschluss darüber, zu welchem Zweck ein bestimmter Endenergieträger innerhalb eines bestimmten Sektors 

36 Es wird angenommen, dass die Wartungs- und Unterhaltskosten denjenigen der Referenzsysteme (Gas- bzw. Heizöl-Brennwerttherme) 
entsprechen, so dass die entsprechenden Ausgaben nachfolgend nicht berücksichtigt werden müssen. 
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verwendet worden ist. Die Anwendungsbilanz unterscheidet zwischen Wärme-, Kälteanwendungen, mechani-
sche Energie, Informations- und Kommunikationstechnik und Beleuchtung. Die für die energiewirtschaftliche Ge-
samtrechnung relevante Anwendung „Wärme“ ist die Summe aus Prozesswärme, Raumwärme und Warmwas-
ser. Ergänzend gibt die Energiebilanz (AGEB, 2014b) Auskunft über die in der Anwendungsbilanz fehlende Ener-
gieträgerzuordnung. Während in der Anwendungsbilanz beispielsweise Mineralöle zusammengefasst sind, un-
terscheidet die Energiebilanz zwischen schwerem und leichtem Heizöl. Bei den erneuerbaren Energien wird die 
Statistik über den Endenergieverbrauch Wärme des BMWi (2015e) verwendet. Tabelle 10 gibt einen Überblick 
über die zu Wärmezwecken verwendeten Endenergieträger. Der Energieträger Elektrizität ist nicht aufgeführt, 
um es nicht zu einer Doppelzählung mit der elektrizitätswirtschaftlichen Gesamtrechnung kommen zu lassen (vgl. 
Kapitel 8.1). 

0 0 15 16 
553 207 45 806 

    Schweres Heizöl 
    Leichtes Heizöl 
    Sonstige 2 13 58 74 

    Erdgas 966 411 800 2.177 
    LPG37 25 20 16 61 
    Sonstige 29 26 47 103 

    Braunkohle 20 0 72 93 
    Steinkohle 8 1 329 338 
    Sonstige 3 4 -12 -5 

251 - 74 325 
- - 7 7 

47 - - 47 
- - 42 42 
- - - 31 
- - - 3 
- - - 24 

    Biogene Festbrennstoffe 
    Biogene flüssige Brennstoffe 
    Biogas 
    Biogene Abfälle 
    Oberflächengeothermie 
    Geothermie 
    Solarthermie 
    Sonstige - - - -16 

- - 63 63     Nicht erneuerbarer Abfall 
    Sonstige - - 16 16 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis AGEB (2014a, 2014b), BMWi (2015c) 

Erwähnenswert ist das Zustandekommen der Aufteilung der Brennstoffströme bei der Kraft-Wärme-
Kopplung. Der eingesetzte Brennstoff dient sowohl der Strom- als auch der Wärmeerzeugung und wird bei der 
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AGEB gemäß der finnischen Methode getrennt. Der Teil des Brennstoffeinsatzes, der der Stromerzeugung dient, 
wird in der Energiebilanz im Umwandlungsbereich ausgewiesen. Der restliche Teil wird dem Endenergiever-
brauch des jeweiligen Endenergieträgers zugewiesen. Dieses Verfahren ist bei Industriekraftwerken nötig, nicht 
aber bei Kraftwerken der allgemeinen Versorgung, da die entstehende Wärme dem Endenergieträger Fern-
wärme zugewiesen werden kann (AGEB, 2015b). 

Für die energiewirtschaftliche Gesamtrechnung Wärme werden die mit diesen Energiemengen verbunde-
nen Letztverbraucherausgaben benötigt. Zu diesem Zweck wird der Letztverbraucherabsatz des jeweiligen Sek-
tors mit dem zugehörigen Preis multipliziert. Die meisten Preise werden den Preiszeitreihen der Energiestatistik 
des BMWi (2015f) entnommen. Fehlende Angaben werden durch Informationen der jeweiligen Verbände er-
gänzt. Bei Preisen für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen wurde jeweils ein gewichteter Mittelwert aus Haus-
halts- (60 %) und Industriepreisen (40 %) verwendet. Bei Heizkraftwerken, die biogene und nicht-biogene Abfälle 
zur Befeuerung verwenden, wird ein Brennstoffpreis von Null angenommen. Fernwärmepreise im Industriebe-
reich sind schwer zu ermitteln. Daher wurde angenommen, dass Fernwärme maximal so viel wie Erdgas kosten 
darf. Die Zahlen sind in Tabelle 11 zusammengefasst. 

Mit dem folgenden Vorgehen gelangt man zu den Investitionsausgaben für die energetische Sanierung 
von Gebäuden. In ihrer Statistik über Strukturdaten zur Produktion und Beschäftigung im Baugewerbe schätzt 
das DIW (2015b) die energetisch bedingten Sanierungsmaßnahmen für das Jahr 2013 auf 35,4 Mrd. Euro. Diese 
Zahlen beziehen sich auf den Wohnungsbau und beinhalten auch die Anschaffung von innovativen und konven-
tionellen Heizungssystemen sowie Photovoltaikanlagen, die nachträglich subtrahiert werden müssen. Beim 
Nicht-Wohnungsbau belaufen sich die Kosten gemäß derselben DIW-Quelle auf 17,0 Mrd. Euro. Es handelt sich 
in beiden Fällen um Vollkosten, die auch Kleinstmaßnahmen berücksichtigen. Nach Angaben des Bundesver-
bands der deutschen Heizungsindustrie (BDH) hatte der Markt für Heizanlagen 2013 ein Volumen von 686.500 
Einheiten (68 % davon waren Öl- oder Gasbrennwertthermen). Dies würde einem Investitionsvolumen von 5,5 
Mrd. Euro entsprechen, wenn all diese Heizsysteme jeweils mit Investitionsausgaben in Höhe der Referenzanla-
gen (abgenommene Investitionen von durchschnittlich 8.000 Euro pro Stück38) verbunden wären. Diese „So-
wieso“-Investitionen stellen keine Zusatzausgaben für Energieeffizienz dar und vermindern daher die vorgenann-
ten Investitionsausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen. 

Ergänzend muss berücksichtigt werden, dass rund 20 % aller energetischen Sanierungsmaßnahmen eine 
staatliche Förderung erhalten (BEI/IWU, 2010). Einer Studie über Maßnahmen zur Energiewende zufolge 
(IER/IZT, 2014) wurde mit dem KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ im Jahr 2012 ein energetisch relevan-
tes Investitionsvolumen von 5,4 Mrd. Euro ausgelöst, wobei die Investitionen mit 0,8 Mrd. Euro gefördert wur-
den („Programmkosten“ in Form von Zinsvergünstigungen und Tilgungszuschüssen). Für die Förderung Innovati-
ver Heizungssysteme im Rahmen des Marktanreizprogramms wurden Fördergelder in Höhe von 296 Mio. Euro 
gewährt (BMWi/Fichtner, 2014). 

38 Dieser Wert bewegt sich am oberen Rand der Kosten zur Beschaffung einer Gasbrennwerttherme. 
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- - 194 194 
10.704 4.007 850 15.561 

    Schweres Heizöl 
    Leichtes Heizöl 
    Sonstige - - - 921 

    Erdgas 16.070 6.838 7.554 30.462 
    LPG39 421 325 154 901 
    Sonstige - - - 970 

    Braunkohle 276 - 1.253 1.529 
    Steinkohle 113 - 3.195 3.308 
    Sonstige - - - - 

3.264 - 716 3.980 
- - 138 138 

1.314 - - 1.314 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

    Biogene Festbrennstoffe 
    Biogene flüssige Brennstoffe 
    Biogas 
    Biogene Abfälle 
    Oberflächengeothermie 
    Geothermie 
    Solarthermie 
    Sonstige - - - - 

- - - 
- - - -     Nicht erneuerbarer Abfall 

    Sonstige - - - - 

- - - 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von BMWi (2015f), BNetzA (2014), DEPI (2014), Kluitmann (2015), Statistik der Koh-
lenwirtschaft e. V. (2015) 

Tabelle 12 zeigt zusammenfassend die Letztverbraucherausgaben für den Wärmebereich (jeweils ohne 
Mehrwertsteuer) als Summe aus Energieträgerausgaben und Effizienzinvestitionen, wobei die Subventionen ab-
gezogen sind. 
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Mrd. Euro 

Letztverbraucherausgaben für die zur Wärme verwendeten Energieträger 66,0 

29,7 Investitionsausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen von Wohngebäuden 

Investitionsausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen von Nicht-Wohngebäuden 14,3 

./. 4,6 

./. 3,0 

Abzüglich kalkulatorische Investitionen in konventionelle Heizungssysteme 

Abzüglich Investitionsausgaben für Photovoltaiksysteme 

Abzüglich 

./. 1,4 
  Programmkosten (KfW – Energieeffizientes Sanieren) 

  Programmkosten (KfW – Energieeffizientes Bauen) 

  Programmkosten (Marktanreizprogramm) ./. 0,3 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von BDH (2015), BMWi/Fichtner (2014), DIW (2015b), IER/IZT (2014), AGEE-Stat (2015) 

Der aufmerksame Leser könnte sich die Frage stellen, warum die Kosten der energetischen Sanierungs-
maßnahmen nicht annualisiert werden. Dies wäre ein prinzipiell gangbarer Weg, doch müssten dann auch die 
Annuitäten der sanierungsbedingten Investitionen hinzugerechnet werden. Das aber setzt voraus, dass die ent-
sprechenden Investitionsausgaben zumindest für die letzten 30 Jahre (Abschreibungszeitraum einer energeti-
schen Sanierung) verfügbar sind. Solange dies nicht der Fall ist, verfolgt die Expertenkommission den hier darge-
stellten vereinfachenden Ansatz. 

Im Jahr 2013 betrugen die energiebedingten Letztverbraucherausgaben für Wärme 66,0 Mrd. Euro (ohne 
Elektrizität und ohne Mehrwertsteuer). Für das gleiche Jahr werden die Kosten der energetischen Sanierungen 
(inkl. der Mehrkosten innovativer Heizungssysteme gegenüber Referenzanlagen, aber abzüglich staatlich ge-
währter Fördermittel) auf 34,7 Mrd. Euro beziffert. Setzt man die Summe dieser Zahlen ins Verhältnis zum Brut-
toinlandsprodukt des Jahres 2013, so bedeutet der Bezug von Wärmedienstleistungen aus Sicht der Letztver-
braucher eine relative Belastung der Volkswirtschaft von 3,5 %. Aus diesen Berechnungen ergeben sich eine 
Reihe von Schlussfolgerungen: 

 Die Gesamtbelastungen der Letztverbraucher für Niedertemperatur-Wärmedienstleistungen übersteigt die
Letztverbraucherausgaben für Elektrizität, die in den letzten Jahren im Fokus der Kostendebatte standen 

 Auch unter Berücksichtigung einiger Unschärfen in der vorstehenden Berechnung stellen die Investitions-
ausgaben für Energieeffizienz einen beträchtlichen Anteil der Kosten für Wärmedienstleistungen dar 

 Diese Situation besteht, bevor die Energiewende im Wärmebereich überhaupt erst angefangen hat
 Das liefert Hinweise darauf, warum der Energiewende-Fortschritt im Wärmebereich vielleicht erheblich

schwieriger und kostspieliger wird als vielfach angenommen 

Vorliegende Untersuchung berücksichtigt ausschließlich den Straßenverkehr. Die Schifffahrt und der Flug-
verkehr werden ausgeklammert, da sie in der Energiewende kurz- bis mittelfristig keine tragende Rolle spielen 
werden. Auch den Schienenverkehr klammert die Expertenkommission in dieser Untersuchung aus, da der zur 
Fortbewegung bezogene Strom der Elektrizitätswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugeordnet wird. Wie schon in 



Drucksache 18/6780 – 228 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 

EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ zuŵ MoŶitoƌiŶg-Pƌozess „EŶeƌgie deƌ )ukuŶft͞ 

ϵϬ 

deŶ “ektoƌeŶ Wäƌŵe uŶd Elektƌizität ǁiƌd die “uŵŵe deƌ LetztǀeƌďƌauĐheƌausgaďeŶ füƌ Tƌeiďstoffe als Gesaŵt-
ausgaďeŶ des “ektoƌs defiŶieƌt. Iŵ “tƌaßeŶǀeƌkehƌ dieŶeŶ folgeŶde Tƌeiďstoffe deƌ FoƌtďeǁeguŶg: Ottokƌaft-
stoffe ;Noƌŵal, “upeƌ Plus, Euƌosupeƌ, “upeƌ EϭϬͿ, Diesel, Eƌdgas, Flüssiggas, Biodiesel, BioethaŶol ;EϴϱͿ, Bioŵe-
thaŶ, PflaŶzeŶöl. Daďei ist zu ďeƌüĐksiĐhtigeŶ, dass koŶǀeŶtioŶelleŶ KƌaftstoffeŶ teilǁeise Biokƌaftstoffe ďeige-
ŵisĐht ǁeƌdeŶ. Bspǁ. ǁiƌd iŶ DeutsĐhlaŶd seit deŵ Jahƌ ϮϬϭϭ deƌ Ottokƌaftstoff “upeƌ EϭϬ ǀeƌtƌieďeŶ: koŶǀeŶ-
tioŶelleŵ Euƌosupeƌ ǁiƌd iŵ VoluŵeŶǀeƌhältŶis ǀoŶ ϭ zu ϵ BioethaŶol ďeigeŵisĐht. 

ϭϵϯ. Die EŶeƌgieďilaŶzeŶ deƌ AG EŶeƌgieďilaŶzeŶ ;AGEB, ϮϬϭϱaͿ geďeŶ AufsĐhluss üďeƌ die sektoƌale VeƌǁeŶ-
duŶg eiŶes ďestiŵŵteŶ EŶdeŶeƌgietƌägeƌs, iŶsďesoŶdeƌe iŵ Veƌkehƌ. Daďei ist zu ďeaĐhteŶ, dass die fossileŶ 
uŶd die eƌŶeueƌďaƌeŶ AŶteile eiŶes Kƌaftstoffs getƌeŶŶt ausgeǁieseŶ ǁeƌdeŶ. AďďilduŶg Ϯϯ zeigt die EŶtǁiĐkluŶg 
deƌ uŶteƌsĐhiedliĐheŶ EŶdeŶeƌgietƌägeƌ. Ottokƌaftstoffe doŵiŶieƌeŶ zuŶäĐhst deŶ Maƌkt, ǁeƌdeŶ aďeƌ kuƌz ŶaĐh 
deƌ JahƌtauseŶdǁeŶde ǀoŵ Dieselkƌaftstoff üďeƌholt. )uƌ gleiĐheŶ )eit zeiĐhŶet siĐh eiŶ AŶstieg deƌ BeŶutzuŶg 
eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ iŵ Veƌkehƌssektoƌ aď, gefolgt ǀoŶ eiŶeŵ HöhepuŶkt iŶ ϮϬϬϳ ŵit eiŶeŵ leiĐhteŶ Fall uŶd 
aŶsĐhließeŶdeƌ “tagŶatioŶ. Iŵ Jahƌ ϮϬϭϰ lag deƌ eŶeƌgetisĐhe AŶteil deƌ Biokƌaftstoffe aŵ Gesaŵtaďsatz ďei 
ϱ,ϯ %. Eƌdgas spielt iŵ “tƌaßeŶǀeƌkehƌ eiŶe ďis dato ǀeƌŶaĐhlässigďaƌe Rolle. BeŵeƌkeŶsǁeƌt ist deƌ Fall des ƌei-
ŶeŶ Biodiesels. WuƌdeŶ ϮϬϭϬ ŶoĐh Ϯϵϯ.ϬϬϬ ToŶŶeŶ aďgesetzt, so siŶd es iŵ Jahƌ ϮϬϭϰ Ŷuƌ ŶoĐh ϱ.ϬϬϬ ToŶŶeŶ 
;BAFA, ϮϬϭϱďͿ. Dies liegt aŶ deƌ TatsaĐhe, dass aď ϮϬϭϯ auĐh füƌ Biodiesel “teueƌŶ ǀoŶ ϰϱ CeŶt pƌo Liteƌ geŵäß 
EŶeƌgie“tG eƌhoďeŶ ǁeƌdeŶ uŶd so die Wettďeǁeƌďsfähigkeit gegeŶüďeƌ Diesel ŶiĐht ŵehƌ gegeďeŶ ist. 

AďďilduŶg Ϯϯ: Tƌeiďstoffaďsatz iŶ EŶeƌgieeiŶheiteŶ 

Quelle: EigeŶe DaƌstelluŶg eŶtspƌeĐheŶd AGEB ;ϮϬϭϱaͿ 

ϭϵϰ. Multiplizieƌt ŵaŶ deŶ Aďsatz ŵit deŶ LetztǀeƌďƌauĐheƌpƌeiseŶ so eƌhält ŵaŶ die ŵit deŶ KƌaftstoffeŶ ǀeƌ-
ďuŶdeŶeŶ LetztǀeƌďƌauĐheƌausgaďeŶ ;ǀgl. Taďelle ϭϯͿ. Es zeigt siĐh eiŶ üďeƌ die letzteŶ Jahƌe staďiles Gesaŵtďild. 
ϮϬϭϰ haďeŶ die LetztǀeƌďƌauĐheƌ ϴϯ Mƌd. Euƌo ;ohŶe Mǁ“t.Ϳ füƌ Kƌaftstoffe aufgeǁeŶdet, Ϯ,ϵ Mƌd. Euƌo ǁeŶigeƌ 
als iŵ “pitzeŶjahƌ ϮϬϭϮ. MehƌkosteŶ zuƌ AŶsĐhaffuŶg ǀoŶ ElektƌofahƌzeugeŶ falleŶ ďisheƌ ŶiĐht iŶs GeǁiĐht. Es 
ist ǁeiteƌhiŶ auffällig, dass auĐh dƌei Jahƌe ŶaĐh MaƌkteiŶfühƌuŶg, die AusgaďeŶ füƌ “upeƌ EϭϬ Ŷuƌ ďei uŶgefähƌ 
ϮϬ % deƌ AusgaďeŶ füƌ Euƌosupeƌ liegeŶ. AusgaďeŶ füƌ ƌeiŶe Biokƌaftstoffe köŶŶeŶ iŶ dieseƌ ReĐhŶuŶg ǀeƌŶaĐh-
lässigt ǁeƌdeŶ, ǁie aŵ Beispiel ǀoŶ Eϴϱ zu eƌkeŶŶeŶ ist. 
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2011 2012 2013 2014 

Kraftstoffe

Normal 230 68 8 3 
Super Plus 4.346 2.094 1.950 1.866 
Eurosuper 26.705 27.316 26.205 25.284 
Super E10 3.222 4.889 4.990 4.893 

Diesel 47.333 50.564 50.177 50.144 
Flüssiggas 744 770 718 595 

E85 22 25 16 11 

Mehrkosten 
E-Fahrzeug 21 24 47 63 

Hybrid 52 87 104 112 

Quelle: Eigene Berechnungen entsprechend AGEB (2014b), BAFA (2015b, 2015c), BMWi (2015e, 2015f), CARMEN e. V. (2015), 
DVFG (2015), KBA (2015b) 

Der Antrieb konventioneller Fahrzeuge basiert auf der seit Jahrzehnten bewährten Technologie des Ver-
brennungsmotors in Kombination mit einem Treibstofftank. Nachhaltige Konzepte sehen die Verwendung von 
erneuerbaren Kraftstoffen in Verbindung mit konventionellen Verbrennungsmotoren oder den Umstieg auf 
Elektromotoren in Verbindung mit Batteriekonzepten/Brennstoffzellen vor. Die Mehrkosten erneuerbarer Kraft-
stoffe finden in erhöhten Treibstoffkosten ihren Niederschlag. Die Mehrkosten der Elektrofahrzeuge gegenüber 
einem Benziner machen sich dagegen v. a. durch erhöhte Anschaffungskosten bemerkbar. Dabei wird zwischen 
reinen Elektroautos mit durchschnittlichen Mehrkosten von 9.200 Euro40 und Hybriden mit durchschnittlichen 
Mehrkosten von 5.000 Euro unterschieden. Die steigenden gesamten Mehrkosten haben ihre Ursache im leicht 
steigenden jährlichen Absatz der Fahrzeuge. Wurden im Jahr 2011 bspw. noch 2.000 neue Elektrofahrzeuge zu-
gelassen, so waren es 2014 schon 7.000. 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt hatten die Letztverbraucherausgaben im Verkehr einen Anteil von 
2,8 % in 2014. Die träge Strategie der Bundesregierung im Verkehr trägt dazu bei, dass sich in diesem Bereich 
noch keine nennenswerten Veränderungen bemerkbar machen. Die Ausgaben haben sich in den letzten Jahren 
unabhängig von der Energiewende entwickelt. 

In der letzten Stellungnahme wurde das Konzept der Energiestückkosten zum Monitoring der Belastung 
der Unternehmen durch Energiekosten eingeführt. Die Expertenkommission begrüßt daher, dass der vierte Mo-
nitoring-Bericht zur Energiewende dieses Konzept aufgreift. In der aktuellen Stellungnahme möchte die Exper-
tenkommission den Indikator weiterentwickeln. Dafür ist es instruktiv, zunächst mit Hilfe von Abbildung 24 einen 
Überblick über die einzelnen Aggregate zu geben, welche die Energiestückkosten beeinflussen. 

40 Entspricht durchschnittlichen Mehrkosten von Elektrofahrzeugen von 11.000 Euro (inkl. MwSt.) basierend auf einem Kostenvergleich un-
terschiedlicher Hersteller des ADAC. 
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AďďilduŶg Ϯϰ: KoŵpoŶeŶteŶ uŶd EiŶflussfaktoƌeŶ deƌ EŶeƌgiestüĐkkosteŶ je WiƌtsĐhaftszǁeig ;SektoƌͿ uŶd 
WeƌtsĐhöpfuŶgsstufe 

EŶeƌgiestüĐkkosteŶ
Diƌekte EŶeƌgiekosteŶ
BƌuttoǁeƌtsĐhöpfuŶg

Produktionswert
(zu Herstellungspreisen)

Bruttowertschöpfung
(zu Herstellungspreisen)

Vorleistungen
(zu Anschaffungspreisen)

Arbeitsbezogene Bruttowertschöpfung

Kapitalbezogene Bruttowertschöpfung

Nicht-energiebezogene Vorleistungen
(zu Herstellungspreisen)

Heimische 
und Import-

Güter

[1] Steinkohle und Braunkohle; Torf

[2] Rohöl und Erdgas; Dienstleistungen i. Z. m. der Öl- und Gasgewinnung, ohne Vermessungsarbeiten
[3] Koks, raffinierte Mineralölerzeugnisse und Kernbrennstoffe

[4] Elektrizität, Gas und Fernwärme =

Energieprodukte
[1], [2], [3], [4]

Direkte Energiekosten
(zu Herstellungspreisen) Direkte

Energiekosten
(zu Anschaffungs-

preisen)

Handels- und Transportmargen

Gütersteuern abzgl.  
-subventionen

Indirekte
Energiekosten
(zu Anschaffungs-

preisen)

Indirekte Energiekosten
(zu Herstellungspreisen)

Handels- und Transportmargen

Gütersteuern abzgl. -subventionen

Nicht-Energie-
produkte

Handels- und Transportmargen

Gütersteuern abzgl.  
-subventionen

Quelle: Eigene Darstellung

DekoŵpositioŶ deƌ Tƌeiďeƌ deƌ EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŵ PƌoduzieƌeŶdeŶ Geǁeƌďe 

ϭϵϴ. Mit Hilfe der vorgenannten Aggregate und einer Dekompositionsanalyse können diejenigen Treiber iden-
tifiziert werden, welche für die Veränderung der Energiestückkosten im Zeitablauf verantwortlich sind. Dies ge-
schieht mit Hilfe einer gewichteten Indexzahlzerlegung.41 Der Formulierung des Indikators entsprechend können 
Veränderungen über die Zeit einerseits durch die Entwicklung der Energiekosten der vier verschiedenen Ener-
gieprodukte im Zähler, sowie andererseits durch die arbeits- bzw. kapitalbezogene Komponente der Wertschöp-
fung im Nenner getrieben sein. Wir wollen diese „Effekte“ im Folgenden anhand zweier hinsichtlich ihres Pro-
duktionswertes bedeutsamen Wirtschaftszweige des deutschen Produzierenden Gewerbes 2011 näher betrach-
ten: der chemischen Industrie und der Metallindustrie. 

ϭϵϵ. Wie bereits in der letztjährigen Stellungnahme dargestellt, besitzt die chemische Industrie weit über-
durchschnittliche Energiestückkosten. Im Jahr 2011 betrug der Wert 20,9 % gegenüber einem Wert von 12,6 % 
im Produzierenden Gewerbe insgesamt (ohne den Wirtschaftszweig der Raffinerien). Dabei liegt der Indikator-
wert für die chemische Industrie 2011 um 4,3 Prozentpunkte höher als 1995. Diese absolute Differenz zwischen 

41 Für die hier durchgeführte Dekomposition wurde die sogenannte „Logarithmic Mean Divisia Index“-Methode angewendet, vgl. dazu Ang 
(2005). 
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den zwei Zeitpunkten bei den Energiestückkosten wird in Abbildung 25 als „Totaleffekt“ bezeichnet. In der EU-
27 beträgt der Totaleffekt der chemischen Industrie sogar bemerkenswerte 16,1 Prozentpunkte, d. h. die Ener-
giestückkosten der Branche sind über den Zeitraum im EU-Durchschnitt um 11,9 Prozentpunkte stärker gestie-
gen als in Deutschland. Der Totaleffekt kann in die oben genannten sechs Teileffekte (additiv) zerlegt werden 
(vier Energieprodukte des Zählers, zwei Wertschöpfungskomponenten des Nenners). Dabei zeigt sich, dass so-
wohl in Deutschland als auch in der EU-27 die Veränderung maßgeblich von dem Kostenanstieg der für die che-
mische Industrie als Rohstoff wichtigen raffinierten Mineralölprodukte getrieben wurde. Wären alle anderen 
Komponenten der Energiestückkosten unverändert geblieben, hätten die raffinierten Mineralölprodukte die 
Energiestückkosten in der deutschen chemischen Industrie um 8,9 Prozentpunkte erhöht, in Europa sogar um 
19,1 Prozentpunkte. Andererseits wirkte sowohl in Deutschland als auch in Europa der Produktionsfaktor „Kapi-
tal“ bzw. der diesem Faktor zurechenbare Anteil der Bruttowertschöpfung bremsend auf die Steigerung der Ener-
giestückkosten. Da die kapitalbezogene Komponente der Wertschöpfung (im Nenner des Indikators) in der deut-
schen chemischen Industrie über den betrachteten Zeitraum stark gestiegen ist, ergibt sich diesbezüglich ein 
negativer Effekt von 5,3 Prozentpunkten auf die Energiestückkosten (in Europa ein negativer Effekt von 7,6 Pro-
zentpunkten). Die Kostensteigerung bei Strom, Gas und Fernwärme sowie die Steigerung der Bruttowertschöp-
fung durch den Faktor „Arbeit“ fallen in Europa deutlich prononcierter aus. Mit 14,0 % weist auch die Metallin-
dustrie 2011 überdurchschnittliche Energiestückkosten auf. Im Gegensatz zur chemischen Industrie verteilen sich 
die Effekte hier aber gleichmäßiger auf die verschiedenen Komponenten. Für Deutschland konnten die Steige-
rungen bei den Wertschöpfungskomponenten die Kostensteigerungen auf Energieseite über den Zeitraum quasi 
vollständig ausgleichen, so dass sich der Totaleffekt nur zu einem Prozentpunkt addiert. 

AďďilduŶg Ϯϱ: DekoŵpositioŶ deƌ Tƌeiďeƌ deƌ EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŶ deƌ deutsĐheŶ Cheŵie- uŶd MetalliŶ-
dustƌie ;)eitƌauŵ ϭϵϵϱ-ϮϬϭϭͿ 

TOT 
KOH 
ERD 
MÖP 
EGF 
KAP 
ARB 

Totaleffekt 
Effekt „Steinkohle und Braunkohle; Torf“ 
Effekt „Rohöl und Erdgas; Dienstleistungen i. Z. m. der Öl- und Gasgewinnung“ 
Effekt „Koks, raffinierte Mineralölerzeugnisse und Kernbrennstoffe“ 
Effekt „Elektrizität, Gas und Fernwärme“ 
Effekt „Kapitalbezogene Bruttowertschöpfung“ 
Effekt „Arbeitsbezogene Bruttowertschöpfung“ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 
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Diƌekte uŶd iŶdiƌekte EŶeƌgiekosteŶ 

ϮϬϬ. Aus der Abbildung 24 wird ebenfalls deutlich, dass es noch eine zweite Kategorie von Energiekosten gibt, 
nämlich die „indirekten“ Energiekosten. Darunter sind Energiekosten zu verstehen, die in Vorleistungen enthal-
ten sind, die selbst keine Energieprodukte darstellen (im Falle des Automobilherstellers also z. B. in Stahl, Alumi-
nium oder Autoreifen). Denn auch für die Herstellung der Vorleistungen wurde – auf einer vorgelagerten Stufe 
der Wertschöpfungskette42 – Energie eingesetzt. Diese „indirekten“ Energiekosten haben bislang in der Debatte 
wenig Berücksichtigung gefunden. Daher greift die Stellungnahme dieses Thema auf. Wie die direkten Energie-
kosten können auch die indirekten Energiekosten mit Hilfe der World Input-Output Database (WIOD) berechnet 
werden. Die Erstellung dieser umfangreichen Datenbank wurde durch das 7. Rahmenprogramm der EU finanziert 
und enthält für den Zeitraum von 1995 bis 2011 u. a. Zeitreihen zu Input-Output-Tabellen, Aufkommens- und 
Verwendungs-Tabellen sowie zu energie- und umweltrelevanten Daten für die EU-27, für 13 weitere wichtige 
Länder sowie teilweise für die Kategorie „Rest der Welt“ in einer Gliederungstiefe von 35 Sektoren. 

ϮϬϭ. Wie in Abbildung 26 gezeigt wird, sind die indirekten Energiekosten in ihrer Größenordnung keinesfalls zu 
vernachlässigen und stellen für die meisten Wirtschaftszweige sogar eine größere Kostenbelastung dar als die 
direkten Energiekosten. Gleichzeitig sind diese Kostenkomponenten schwieriger durch die nationale Energiepo-
litik zu beeinflussen als die direkten Energiekosten, v. a. wenn die indirekten Energiekosten durch Vorleistungen 
aus dem Ausland importiert werden. 

AďďilduŶg Ϯϲ: Aďsolute diƌekte uŶd iŶdiƌekte EŶeƌgiekosteŶ iŶ ausgeǁählteŶ SektoƌeŶ des deutsĐheŶ Pƌo-
duzieƌeŶdeŶ Geǁeƌďes ϮϬϭϭ ŶaĐh EŶeƌgietƌägeƌŶ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

ϮϬϮ. Für die sechs hinsichtlich ihres Produktionswertes wichtigsten Wirtschaftszweige des deutschen Produ-
zierenden Gewerbes 2011 zeigt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 26): Die direkten Energiekosten bewegen sich 
in einer Spannweite von ca. 2 bis 8 Mrd. Euro je Sektor. Die Spannweite der indirekten Energiekosten ist ähnlich, 

42 Abbildung 24 gilt analog auch für die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen. 
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bewegt sich aber auf einem höherem Niveau (ca. 5 bis 11 Mrd. Euro je Sektor).43 Nur bei einem Sektor mit relativ 
hoher Energieintensität, die Herstellung von chemischen Erzeugnissen, fallen die direkten Energiekosten über-
haupt höher aus als die indirekten Energiekosten. Bei den anderen Sektoren dominieren die indirekten Kosten 
sehr deutlich. In einigen Sektoren, wie z. B. im Maschinenbau oder im Fahrzeugbau, fallen die indirekten Ener-
giekosten sogar mehr als dreimal so hoch aus wie die direkten Energiekosten. Bei der Betrachtung der Auswir-
kungen steigender Energiepreise sind also sowohl direkte als auch indirekte Energiekosten zu berücksichtigen. 

In allen betrachteten Sektoren sind es die sekundären Energieträger „Elektrizität, Gas und Fernwärme“ 
bzw. „raffinierte Mineralölerzeugnisse“ welche das Gros sowohl der direkten als auch der indirekten Energiekos-
ten ausmachen. Die Zusammensetzung der Energieträger reflektiert im Wesentlichen die Charakteristika des 
Produktionsprozesses. Im Baugewerbe ist beispielsweise der Anteil der Elektrizität, Gas und Fernwärme an den 
direkten Energiekosten relativ gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Branche einen hohen „mobilen“ 
Energieverbrauch aufweist, z. B. für Bau- und Transportmaschinen, und damit die Kraftstoffe dominieren. Bei 
den bezogenen Vorleistungen des Baugewerbes (dabei ist an physische Inputs wie Eisenstangen, Rohre, Ziegel, 
Beton, aber auch an vorbereitende Dienstleistungen zu denken) besitzen die genannten Energieträger – als indi-
rekte Kosten – wieder einen eher durchschnittlichen Anteil. Über den Zeitraum von 1995 bis 2009 sind für die 
meisten Sektoren die indirekten Energiekosten stärker gestiegen als die direkten Energiekosten. 

Um die Schwierigkeiten bei der Interpretation zu umgehen und v. a. um den internationalen Vergleich 
zwischen den Sektoren zu ermöglichen sollten die Energiekosten sowohl auf den Produktionswert als auch auf 
die Bruttowertschöpfung bezogen werden: 

 Bezogen auf den Produktionswert (vgl. Abbildung 27) machen direkte und indirekte Energiekosten im pri-
mären Sektor Deutschlands ca. 7,4 %, im sekundären Sektor ca. 6,7 % und im tertiären Sektor etwa 2,5 % 
des jeweiligen Produktionswertes aus. Die indirekten Energiekosten sind dabei im sekundären Sektor am 
bedeutsamsten. Hier kommen sie auf ca. 3,0 % des durchschnittlichen Produktionswertes. Die Energiekos-
ten, bezogen auf den Produktionswert, sind ein gutes Maß zur Beurteilung der „Energiekostenintensität“ 
des Sektors. Die oben erwähnten Sektoren mit relativ hoher Energieintensität zeigen – wie zu vermuten war 
– auch eine hohe „Energiekostenintensität“. Sowohl die „Herstellung von chemischen Erzeugnissen“ als auch 
die „Metallerzeugung und -bearbeitung“ weisen überdurchschnittliche totale Energiekosten (Summe aus 
direkten und indirekten Energiekosten) bezogen auf den jeweiligen Produktionswert auf. 

 Aus der Abbildung 27 geht ferner hervor, wie erheblich die Vorleistungsquoten und damit die Wertschöp-
fungsanteile zwischen den Sektoren schwanken. Als Differenz zwischen Produktionswert und Vorleistungen 
hängt die Wertschöpfung implizit von den direkten und indirekten Energiekosten ab. Dies ist auch ein we-
sentlicher Grund dafür, warum die Sektoren hinsichtlich des traditionellen Konzepts der „direkten“ Energie-
stückkosten z. T. stark heterogen sind. Um nun die energiebedingte Kostenbelastung für Unternehmen bzw. 
Sektoren vollständig und international vergleichbar darzustellen, empfiehlt die Expertenkommission neben 
den „direkten“ Energiestückkosten (direct real unit energy costs) auch die „indirekten“ Energiestückkosten 
(indirect real unit energy costs) ins Kalkül zu ziehen, um ein in diesem Sinne vollständiges Bild zu erhalten. 
Die „totalen Energiestückkosten“ (total real unit energy costs) ergeben sich demgemäß aus der Summe der 
beiden Energiekostenarten (direkte und indirekte Energiekosten), im Idealfall jeweils bewertet einschließlich 

43 Die indirekten Kosten können über einen iterativen Prozess ermittelt werden, bei dem die Inkremente je Iterationsschritt abnehmen. Hier 
werden nur die Ergebnisse aus zwei Iterationsschritten dargestellt. 
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der anteiligen Gütersteuern abzüglich Subventionen sowie Handels- und Transportmargen, dividiert durch 
die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen. 

 Der Großteil der von allen deutschen Unternehmenssektoren empfangenen44 indirekten Energiekosten
stammt aus Deutschland selbst (im Jahr 2011 51 Mrd. Euro). Energiekostensteigerungen in Deutschland wir-
ken also nicht nur als direkte Energiekosten in den energieintensiven Sektoren, sondern spielen auch eine
große Rolle als indirekte Energiekosten in anderen Sektoren. Danach folgen die Regionen „Rest der Welt“
(7,5 Mrd. Euro), China (4,6 Mrd. Euro), Niederlande (4,2 Mrd. Euro) sowie Belgien, USA und Frankreich (je-
weils mit Werten über 2 Mrd. Euro). Allein aus diesen genannten Regionen nehmen die Chemie- und die
Metall-Industrie jeweils mehr als drei Mrd. Euro an indirekten Energiekosten auf.

AďďilduŶg Ϯϳ: AŶteil deƌ diƌekteŶ uŶd iŶdiƌekteŶ EŶeƌgiekosteŶ aŵ PƌoduktioŶsǁeƌt iŶ ausgeǁählteŶ Sek-
toƌeŶ ϮϬϭϭ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

ϮϬϱ. Durch Berücksichtigung der indirekten Energiekosten steigen die totalen Energiestückkosten gegenüber 
einer rein auf den direkten Energiestückkosten basierenden Betrachtung. Diese Niveauverschiebung ist größer 
als dies in Abbildung 27 erscheinen mag, da für den Indikator die Energiekosten durch die Bruttowertschöpfung 
und nicht durch den Produktionswert geteilt werden. Über den Zeitraum von 1995 bis 2011 weisen die totalen 
Energiestückkosten für die von uns betrachteten sechs wichtigen Sektoren des Produzierenden Gewerbes einen 
relativ gleichmäßigen Verlauf auf. Weiterhin ist festzustellen, dass die energieintensiven Wirtschaftszweige ne-
ben einem höheren Anteil der Energiekosten am Produktionswert auch höhere totale Energiestückkosten auf-
weisen als weniger energieintensive Industrien. 

ϮϬϲ. Der Indikator der Energiestückkosten erhält seine Aussagekraft v. a. bei transnationalen Betrachtungen. 
Der Vergleich der deutschen totalen Energiestückkosten mit dem europäischen Durchschnitt (vgl. Abbildung 28) 
verdeutlicht an dieser Stelle dreierlei: Die heimischen totalen Energiestückkosten der betrachteten Sektoren lie-
gen erstens strukturell auf einem niedrigeren Niveau als in Europa. Zweitens haben sich die totalen Energiestück-
kosten in Europa über den Zeitraum dynamischer nach oben entwickelt als hierzulande. Und drittens gelang es 
Deutschland nach der letzten Wirtschaftskrise deutlich besser, die totalen Energiestückkosten nach unten zu 
führen als dem europäischen Durchschnitt. Der Grund für Letzteres liegt darin, dass die betrachteten Sektoren 

44 Ausschlaggebend ist an dieser Stelle lediglich das letzte Land über das Vorleistungen in einen heimischen Produktionsbereich geliefert 
werden. 
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des deutschen Produzierenden Gewerbes ihre Wertschöpfung zwischen 2008 und 2011 in der Regel ausweiten 
konnten und gleichzeitig die totalen Energiekosten zurückgingen. Im europäischen Durchschnitt hingegen gingen 
die totalen Energiekosten teilweise weniger stark zurück und insbesondere die Wertschöpfung der Industrien 
entwickelte sich schlechter als in Deutschland. 

ϮϬϳ. Weitere interessante Einsichten für wichtige Wirtschaftszweige des deutschen Produzierenden Gewerbes 
ergeben sich, wenn die direkten, indirekten und totalen Energiestückkosten über den zeitlichen Verlauf betrach-
tet werden. Es ist festzustellen, dass die indirekten Energiestückkosten auf breiter Basis gegenüber den direkten 
Energiestückkosten an Bedeutung gewinnen, also die totalen Energiestückkosten zunehmend von den indirekten 
Energiestückkosten geprägt sind. In manchen Sektoren wie dem „Maschinenbau“ oder bei der „Herstellung von 
Büromaschinen, DV-Geräten und Einrichtungen; E-Technik, Feinmechanik und Optik“ zeigen die direkten Ener-
giestückkosten über den Zeitraum von 1995 bis 2011 sogar eine fallende Tendenz, während die indirekten Ener-
giestückkosten sich durchaus dynamisch nach oben entwickelten: In beiden Sektoren kam es über den Zeitraum 
zu einer Steigerung um über 75 % bei den indirekten Energiestückkosten. Es ist also im Ergebnis zu konstatieren, 
dass die indirekten Energie(stück-)kosten 2011 nicht nur absolut in der Regel eine größere Bedeutung besitzen 
als die direkten Energie(stück-)kosten, ihre Bedeutung wird auch im Zeitablauf mit bemerkenswert stabilem 
Trend und auf breiter Basis größer. Hinsichtlich dieser Trends kann eine gewisse Parallele gezogen werden zu 
Entwicklungen, die sich auch beim Energieverbrauch (bewertet in Energieeinheiten, nicht in monetären Größen) 
bzw. bei den Treibhausgasemissionen ergeben. So konnte beispielsweise für die Annex-II-Länder des Kyoto-Pro-
tokolls festgestellt werden, dass diese Netto-Importeure von CO2-Emissionen sind (z. B. Peters und Hertwich, 
2008). 

AďďilduŶg Ϯϴ: Totale EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŶ ausgeǁählteŶ SektoƌeŶ des deutsĐheŶ uŶd euƌopäisĐheŶ Pƌo-
duzieƌeŶdeŶ Geǁeƌďes zǁisĐheŶ ϭϵϵϱ uŶd ϮϬϭϭϭͿ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 
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Diƌekte EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŵ deutsĐheŶ DieŶstleistuŶgssektoƌ 

ϮϬϴ. Während die letztjährige Stellungnahme und bislang auch dieser Abschnitt das Verarbeitende Gewerbe 
bzw. das Produzierende Gewerbe aus Sicht der Energiekosten thematisierte, soll jetzt der deutsche Dienstleis-
tungssektor im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Zwischen 1995 und 2011 sind die durchschnittlichen di-
rekten Energiestückkosten im Dienstleistungssektor weniger stark gestiegen als im primären oder im sekundären 
Sektor (vgl. Abbildung 29). Die Dienstleister sind somit weniger stark von den allgemein zunehmenden Energie-
kostenbelastungen in der deutschen Wirtschaft betroffen. Der Zeitraum zwischen 1995 und 2011 kann grob in 
drei Abschnitte gegliedert werden: In den Jahren zwischen 1995 und 2000 haben sich die durchschnittlichen 
direkten Energiestückkosten für alle Bereiche wenig verändert, dann sind sie bis zum Jahr 2008 stark gestiegen, 
um sich in den Jahren nach der Wirtschaftskrise auf diesem Niveau zu stabilisieren bzw. für den industriellen 
Sektor – mit einem zwischenzeitlichen Anstieg von 80 % gegenüber 1995 – auf Werte Mitte der 2000er Jahre 
zurückzukehren. Der Grund für den Rückgang wurde bereits oben beschrieben. 

AďďilduŶg Ϯϵ: Diƌekte EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŶ deŶ SektoƌeŶ deƌ deutsĐheŶ VolksǁiƌtsĐhaft zǁisĐheŶ ϭϵϵϱ 
uŶd ϮϬϭϭ ;IŶdeǆ ϭϵϵϱ=ϭϬϬ %Ϳ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

ϮϬϵ. In der Abbildung 30 werden die direkten Energiestückkosten der verschiedenen tertiären Sektoren für die 
Jahre 1995 und 2011 nebeneinandergestellt. In dieser Betrachtung wird deutlich, dass sich für die deutschen 
Dienstleister erwartungsgemäß im Schnitt niedrigere Energiestückkosten ergeben als für die Industrie. Dies ist 
Ausdruck einer im Vergleich zu den anderen beiden Sektoren deutlich niedrigeren Energieintensität der Dienst-
leister, deren Wertschöpfung weniger stark vom Energieverbrauch (und damit von den Energiekosten) abhängt. 
Grundsätzlich liegen die Stückkosten im Dienstleistungssektor unter 5 %. Die niedrigsten Energiestückkosten im 
tertiären Sektor weisen die Kreditinstitute und Versicherungen sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen 
mit jeweils Werten unter 2 % auf. 

ϮϭϬ. Erwartungsgemäß anders sieht die Situation in den transport- und damit energieverbrauchsnahen Sekto-
ren aus. Darunter ist insbesondere der Landverkehr, die Schifffahrt und die Luftfahrt zu subsumieren, in geringe-
rem Maße auch Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr. Die Energiestückkosten bewegen sich hier weit 
über dem Schnitt der Dienstleistungsbranche. Die Luftfahrt nimmt darunter sicherlich eine Sonderstellung ein, 
deren Wert bei den direkten Energiestückkosten 137 % im Jahr 2011 beträgt. Für die Verkehrssektoren ergaben 
sich zudem bemerkenswerte Steigerungsraten über den Zeitraum. Der Verkehrssektor ist stark abhängig von 
Mineralölprodukten. Auf diese Kategorie sind knapp 85 % der Energiestückkosten im Landverkehr zurückzufüh-
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ren. Bei der Schifffahrt sind es sogar 97 % und für den Luftverkehr nahe 100 %. Abseits davon sind die Energie-
kosten der Dienstleister aber von dem Bedarf nach Elektrizität, Gas und Fernwärme und nicht nach Mineralöl-
produkten geprägt. 

AďďilduŶg ϯϬ: Diƌekte EŶeƌgiestüĐkkosteŶ iŶ deŶ deutsĐheŶ DieŶstleistuŶgssektoƌeŶ ϮϬϭϭ gegeŶüďeƌ ϭϵϵϱ 
;ohŶe LuftfahƌtͿ 
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Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

Ϯϭϭ. Beim Vergleich mit den europäischen Dienstleistungssektoren zeigt sich, dass die deutschen direkten 
Energiestückkosten niedriger ausfallen als die europäischen (eine ähnliche Feststellung wie sie für die totalen 
Energiestückkosten in wichtigen Sektoren des Produzierenden Gewerbes gemacht wurde). Dies gilt sowohl für 
den Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten als auch über die Breite der Sektoren. Von dieser Regel gibt es nur 
wenige Ausnahmen: Diese betreffen einerseits die Transportsektoren, andererseits den Bereich Erziehung und 
Unterricht. 

Die Rolle deƌ EŶeƌgieǁeŶde füƌ die EŶeƌgiestüĐkkosteŶ 

ϮϭϮ. Inwiefern sind jedoch die festgestellten Veränderungen bei den deutschen Sektoren „hausgemacht“, bzw. 
inwiefern können die Veränderungen der deutschen Energiewende zugeschrieben werden? Dazu sollte die Ka-
tegorie „Elektrizität, Gas, Fernwärme“ näher betrachtet werden, da diese im besonderen Maße mit der Energie-
wende bzw. mit dem EEG seit dem Jahr 2000 in Verbindung gebracht werden kann. Die anderen energiebezoge-
nen Kategorien der Statistischen Güterklassifikation in WIOD sind hingegen weniger von der nationalen Politik 
beeinflussbar und ihre Preise werden im größeren Maße vom Weltmarkt bestimmt (z. B. Rohöl). 
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Ϯϭϯ. Die Abbildung 31 gibt einen analogen Überblick zur Abbildung 29, welche die direkten Energiestückkosten 
in den Sektoren der deutschen Volkswirtschaft zwischen 1995 und 2011 (Index 1995=100 %) zeigt, allerdings 
reduziert auf die Kategorie „Elektrizität, Gas und Fernwärme“. Beim Vergleich der beiden Graphiken fällt ins 
Auge, dass sich insbesondere für den sekundären und tertiären Sektor jeweils ein ganz unterschiedliches Bild 
abzeichnet: 

 Unter Berücksichtigung aller Energieträger entwickelten sich die direkten Energiestückkosten für alle drei
Sektoren relativ gleichmäßig nach oben. Bis 2011 haben sich die Stückkosten des tertiären Sektors um 32 %
gegenüber 1995 nach oben entwickelt und die des sekundären Sektors in einer ähnlichen Größenordnung
um 42 % (vgl. Abbildung 29).

 Anders stellt sich die Situation dar, wenn nur die energiewendenahe Energiekategorie betrachtet wird. Die
direkten Energiestückkosten „Elektrizität, Gas und Fernwärme“ gingen im tertiären Sektor um 11 % zurück,
während für den sekundären Sektor eine bemerkenswerte Steigerung von 94 % aufgedeckt werden kann
(vgl. Abbildung 31). Der Anstieg vollzog sich im Wesentlichen in dem kurzen Zeitraum von 9 Jahren ab 2000
und erreichte im Jahr 2009 den Höchstwert mit einer Steigerung von über 110 % gegenüber 1995 (und auch
gegenüber dem Jahr 2000). Vor diesem Hintergrund erscheint es lohnenswert die Ursache für den starken
Anstieg näher zu untersuchen, die im Produzierenden Gewerbe zu finden ist.

AďďilduŶg ϯϭ: Diƌekte EŶeƌgiestüĐkkosteŶ „Elektƌizität, Gas uŶd FeƌŶǁäƌŵe“ iŶ deŶ SektoƌeŶ deƌ deutsĐheŶ 
VolksǁiƌtsĐhaft zǁisĐheŶ ϭϵϵϱ uŶd ϮϬϭϭ ;IŶdeǆ ϭϵϵϱ=ϭϬϬ %Ϳ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

Ϯϭϰ. Bei der Betrachtung der einzelnen Sektoren des Produzierenden Gewerbes wird schnell klar, dass der 
starke Anstieg auf einen Sektor im Speziellen zurückzuführen ist: Die direkten Energiestückkosten „Elektrizität, 
Gas und Fernwärme“ für die Energie- und Wasserversorgung sind von 1995 bis 2011 drastisch gestiegen (vgl. 
Abbildung 32). Auch wenn für andere Energieprodukte die energieträgerspezifischen direkten Energiestückkos-
ten über den Zeitraum gleich blieben (raffinierte Mineralölerzeugnisse) oder sogar zurückgingen (Kohle, Rohöl 
und Erdgas), dominiert der Anstieg bei Strom, Gas und Fernwärme die direkten Energiestückkosten (über alle 
Energieträger) der Energieversorger; über alle Energieträger stiegen die Stückkosten von 34 % im Jahr 1995 auf 
51 % im Jahr 2011. 

Ϯϭϱ. Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle ebenfalls festgehalten werden, dass in der Tendenz auch die anderen 
Sektoren des Produzierenden Gewerbes eine Steigerung der direkten Energiestückkosten aus „Elektrizität, Gas 
und Fernwärme“ verzeichnen. Diese ist jedoch weit weniger stark ausgeprägt. In einigen Sektoren, wie der che-
mischen Industrie, der Metallerzeugung oder dem Maschinenbau sind die Stromstückkosten sogar gefallen. In 
den Sektoren des Dienstleitungsgewerbes sind in der Breite die direkten Energiestückkosten bei „Elektrizität, Gas 
und Fernwärme“ gesunken. 
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AďďilduŶg ϯϮ: Diƌekte EŶeƌgiestüĐkkosteŶ „Elektƌizität, Gas uŶd FeƌŶǁäƌŵe“ iŵ deutsĐheŶ PƌoduzieƌeŶdeŶ 
Geǁeƌďe iŶ deŶ JahƌeŶ ϭϵϵϱ uŶd ϮϬϭϭ 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

UŵstelluŶg deƌ DateŶďasis füƌ eiŶeŶ aktuelleƌeŶ diƌekteŶ EŶeƌgiestüĐkkosteŶ-IŶdikatoƌ 

Ϯϭϲ. Wie der vierte Monitoring-Bericht zur Energiewende festhält, liegen Daten für einen internationalen Ener-
giestückkostenvergleich nur bis einschließlich 2011 vor – eine erweiterte Datenbasis würde helfen, die bisherigen 
Analysen weiterzuführen. In der Tat wurde der Indikator bislang auf Basis der World Input-Output Database 
(WIOD) ermittelt, deren nächste Aktualisierung nicht feststeht. Daher werden wir an dieser Stelle skizzieren, auf 
welcher alternativen Datengrundlage die Zeitreihen der direkten Energiestückkosten fortgeschrieben bzw. um-
gestellt werden können, um auch zukünftig einen aktuellen internationalen Vergleich der sektoralen Energie-
stückkosten zu ermöglichen. Als Datengrundlage sollte möglichst auf amtliche, methodisch harmonisierte, regel-
mäßig aktualisierte und frei verfügbare Quellen zurückgegriffen werden. 

Ϯϭϳ. Für die direkten Energiestückkosten sind die beiden Größen „Energiekosten zu Anschaffungspreisen“ und 
„Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen“ relevant. Wir schlagen vor, sich hinsichtlich der sektoralen Glie-
derung (zunächst) auf das Produzierende Gewerbe ohne Baugewerbe (WZ-Abschnitte B bis E) zu konzentrieren, 
hier entsteht ca. 25 % der deutschen Wertschöpfung. Für die internationale Dimension ist es aus unserer Sicht 
zielführend (zunächst) Indikatoren für alle EU-Mitgliedsstaaten zu berechnen und zusätzlich die außereuropäi-
schen Länder der Gruppe der Sieben (G7) in Kombination mit den BRIC-Staaten zu betrachten (Brasilien, China, 
Indien, Japan, Kanada, Russland sowie die Vereinigten Staaten von Amerika). 

Ϯϭϴ. Der Nenner des Indikators, die Bruttowertschöpfung: Die Wertschöpfung ist eines der wichtigsten Aggre-
gate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) und in einer Vielzahl von WIOD-Tabellen mit Bezug zu 
Sektoren (z. B. Nationale Input-Output-Tabellen oder Aufkommens- und Verwendungstabellen) verankert. Die 
Summe der Bruttowertschöpfung je Sektor ergibt sich (nach Korrekturpositionen) zum Bruttoinlandsprodukt, 
dem wahrscheinlich bedeutsamsten Maß zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Ökono-
mie. Dementsprechend ist das Aggregat auch international gut verfügbar: 
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 Für die europäischen Länder kann die sektorale Bruttowertschöpfung aus den Eurostat-Tabellen zu den VGR 
(Tabellen-Kode: nama_10_a64) in einer Gliederungstiefe von A*64 entnommen werden. Die Daten werden 
regelmäßig aktualisiert und liegen aktuell teilweise bis für das Berichtsjahr 2014 vor, für Deutschland mo-
mentan bis zum Jahr 2013. 

 Für außereuropäische Länder liegen Daten in der Regel in geringerer Gliederungstiefe vor. Daten können 
entnommen werden bei OECD Statistics (Japan, Vereinigte Staaten von Amerika), UN Data bzw. UN National 
Accounts Main Aggregates Database (Brasilien, China, Kanada, Indien, Russland) und auf den Homepages 
der entsprechenden Statistischen Ämter. 

Der Zähler des Energiestückkostenindikators sind die Energiekosten. Grundsätzlich sind diese in WIOD in 
Form von (Aufkommens- und) Verwendungstabellen herauszulesen, welche sowohl einen Bezug zu Sektoren als 
auch zu Produktgruppen besitzen. Weil die Produktgruppen im Rahmen der statistischen Klassifikationen be-
stimmten Sektoren zugeordnet werden (z. B. das Produkt Elektrizität dem Sektor Energie- und Wasserversor-
gung) bringt dies den Nachteil mit sich, dass eine zu scharfe Grenze gezogen wird (gerade das Produkt Elektrizität 
wird zunehmend dezentral, außerhalb der Energie- und Wasserversorgung erzeugt). Die entscheidenden Vorteile 
sind jedoch, dass die Aufkommens- und Verwendungstabellen von amtlicher Seite auf der ganzen Welt nach 
(weitgehend harmonisierten) Methoden und Definitionen der VGR erstellt werden. Die Tabellen zeigen bestmög-
lich die detaillierten Verflechtungen zwischen Produktgruppen und Sektoren, bewertet in monetären Einheiten. 
Leider werden die Tabellen nur mit größerer zeitlicher Verzögerung und in vielen Ländern nur für einzelne Jahre 
mit mehrjährigem Abstand erstellt. Dann können Strukturen „im Korsett“ der jährlich verfügbaren Ergebnisse 
der VGR (darunter auch die oben genannte Bruttowertschöpfung) und mit Hilfe anderer externer Daten fortge-
schrieben werden. Dieses Vorgehen ist selbst in der amtlichen Statistik nicht unüblich und war ein wesentlicher 
Bestandteil der Konstruktion der WIOD an sich. Aufgrund der insgesamt großen Vorteile empfehlen wir auch 
weiterhin auf Grundlage des Konzepts der Verwendungstabellen die sektoralen Energiekosten zu ermitteln. Aus-
gangspunkte zur Konstruktion sind die Folgenden: 

 Für die europäischen Länder können die Verwendungstabellen zu Anschaffungspreisen von Eurostat (Tabel-
len-Kode naio_10_cp16) mit einer Gliederungstiefe von 64 Sektoren und Produktgruppen einen Startpunkt 
liefern. Die Daten liegen aktuell teilweise bis in das Berichtsjahr 2014 vor, für Deutschland (und für viele 
andere Länder) aber nur bis zum Jahr 2011. Ein Beispiel für den Einbezug weiterer Daten zur Fortschreibung 
sind die Angaben aus der Strukturellen Unternehmensstatistik (SUS bzw. SBS für Structural Business Statis-
tics). Die „Detaillierte jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie“ (Tabellen-Kode: SBS_NA_IND_R2) 
liefern für „Käufe von Energieprodukten (Wert)“ (Kode: V20110) entsprechende Angaben für das Produzie-
rende Gewerbe ohne Baugewerbe in sehr tiefer Gliederung (WZ-4-Steller) und sind zeitlich etwas aktueller. 

 Für außereuropäische Länder bieten sich möglichst detaillierte Input-Output-Tabellen (Sektoren/Sektoren 
oder Produktgruppen/Produktgruppen) als Ausgangspunkt an, die meist unregelmäßig auf den Homepages 
der entsprechenden Statistischen Ämter (Brasilien, China, Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika) bzw. 
teilweise in externen Datenbanken (Japan) zu finden sind. 
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Viele Maßnahmen der Energiewende sind mit Zusatzkosten verbunden. Eine faire Aufteilung dieser Kosten auf 
verschiedene Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftsunternehmen ist für die Politik von großer Bedeutung. Die 
Expertenkommission hat sich dazu bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen ausführlich geäußert und 
greift das Thema erneut auf. Entsprechende Erwägungen sollten auf politischer Ebene bei der weiteren Ausge-
staltung der Energiewende verstärkt eine Rolle spielen.  

Bei den Ausführungen handelt es sich nicht um die Entwicklung einer umfassenden Lösung dieser Problematik, 
sondern um exemplarische Hinweise dazu, wie auf wissenschaftlichem Fundament eine Behandlung der Vertei-
lungseffekte aussehen könnte. In Verteilungsdebatten sollte zunächst untersucht werden, ob man den Status 
quo im Hinblick auf Pareto-Effizienz verbessern kann. In diesem Fall ist es möglich, eine Gruppe bzw. einzelne 
Individuen besser zu stellen, ohne dass dabei irgendjemand anderes schlechter gestellt werden muss. Der Bericht 
präsentiert einige Beispiele mit teilweise beträchtlichem Optimierungspotenzial. Wenn es etwa möglich ist, die 
Warmmiete durch Gebäudesanierungsmaßnahmen zu senken, dann erleidet der Vermieter keinen Nachteil, da 
er die Sanierungskosten über die Kaltmiete refinanzieren kann und der Mieter profitiert von einer geringeren 
Warmmiete. Allerdings sind viele Maßnahmen im Bereich der Energiewende nicht in dieser Form finanzierbar. 
Am Beispiel der Gebäudesanierung können „unrentierliche Mehrkosten“ entstehen, die durch Vermieter (zu ge-
ringe Kaltmiete), Mieter (höhere Warmmiete) oder Steuerzahler (staatliche Fördermittel) gedeckt werden müss-
ten. Darin liegt ein zentraler Verteilungskonflikt. Die Bundesregierung sollte deshalb die Pareto-Ineffizienzen ana-
lysieren und Lösungsansätze entwickeln. 

Auch auf Unternehmensebene kommt es zu Verteilungseffekten: Während insbesondere der Bausektor von Sa-
nierungen profitiert, kommt es zu Einbußen bei den Energielieferanten. Durch quantitative Analysen können die 
Verteileffekte zwischen Sektoren aufgezeigt werden. Wir geben ein Beispiel dazu. Die Expertenkommission ist 
der Ansicht, dass ein derart strukturiertes Verständnis über die Verteilungseffekte ein wesentlicher Faktor für 
den Erfolg der Energiewende ist. 

Die Expertenkommission hatte sich in ihrer letztjährigen Stellungnahme kritisch mit den Aussagen der Bundes-
regierung über die Wirkungen der Energiewende auf Wachstum und Beschäftigung auseinander gesetzt und be-
mängelte dabei insbesondere den verwendeten methodischen Ansatz. Da der Monitoring-Bericht 2015 die Aus-
sagen aus dem vergangenen Jahr unverändert wiederholt, sieht sich die Expertenkommission dazu veranlasst, 
diese Thematik noch einmal aufzugreifen und legt die Ergebnisse einer Untersuchung über die volkswirtschaftli-
chen Wirkungen des EEG vor. Demnach haben die mit dem EEG ausgelösten Nachfragewirkungen das BIP im 
Zeitraum 2000 bis 2014 um bis zu 0,9 Prozentpunkte vergrößert. Dieser Wachstumseffekt beruht im Kern darauf, 
dass die mit dem EEG ausgelösten Investitionen zum großen Teil über Differenzkosten finanziert werden, die in 
Form der EEG-Umlage durch die Letztverbraucher überwiegend erst in den kommenden Jahren refinanziert wer-
den. 

In der öffentlichen Diskussion werden Verteilungsfragen meistens als so genanntes Nullsummenspiel auf-
gefasst. Einige müssen auf etwas verzichten, damit andere entsprechend bessergestellt werden können. Ein Bei-
spiel ist die Lohnfindung in Unternehmen. Sofern man davon ausgehen kann, dass die Zahl der Mitarbeitenden 
sowie ihre Produktivität unbeeinflusst von der Höhe der Löhne ist und auch der Umsatz sich nicht ändert, führen 
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steigende Löhne zu einer äquivalenten Schmälerung des Gewinns. Doch entspricht dieses Modell eines gewis-
sermaßen natürlichen Verteilungskonflikts zwischen Eigentümern und Mitarbeitern nicht in allen Fällen der Re-
alität. Es gibt Situationen, in denen eine Partei – oder einige Individuen – besser gestellt werden können, ohne 
dass dabei jemand anderes schlechter gestellt werden muss. Einen solchen Zustand nennt man pareto-ineffi-
zient. Sollte ein solcher Zustand vorliegen, wäre der erste Schritt bei der Bewältigung von Verteilungskonflikten, 
einen pareto-effizienten Zustand herzustellen. Wie das in der Praxis erfolgen könnte, sei am folgenden Beispiel 
dargestellt. 

Mit dem wachsenden Straßenverkehrsvolumen steigen auch die Staukosten – insbesondere in Form von 
Zeitverlusten durch die betroffenen Straßenbenutzer, aber auch in Form eines höheren Energieverbrauchs der 
Fahrzeuge. Viele Verkehrsteilnehmer wären wohl bereit, einen mehr oder weniger hohen Preis dafür zu bezah-
len, wenn sie den Zeitverlust vermeiden könnten. Handelt es sich um Geschäftsreisen, könnte man als Maximum 
für diese Zahlungsbereitschaft den kalkulatorischen Bruttoarbeitslohn annehmen, für den Freizeitverkehr wäre 
das Maximum durch den monetär bewerteten Zugewinn an verfügbarer Freizeit definiert (Praktiknjo, 2013). 

Eine streckenbezogene und zeitlich gestaffelte Straßenbenutzungsgebühr hätte zur Folge, dass all dieje-
nigen Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrt verzichten oder diese zeitlich verschieben, deren in Kilometer umge-
rechnete Zahlungsbereitschaft unter der geforderten Straßenbenutzungsgebühr liegt. Durch ein solches Instru-
ment kann die Häufigkeit und Länge von Verkehrsstaus vermindert werden. Es würden zunächst diejenigen pro-
fitieren, die damit ohne Stau zu ihrem Ziel gelangen können. Diese Verkehrsteilnehmer erzielen einen monetären 
Vorteil in Höhe der Differenz aus dem kalkulatorischen Bruttolohn und der zu entrichtenden Straßengebühr. Die 
Anderen werden auf die Fahrt verzichten oder diese verschieben. Der damit verbundene Nachteil (individuelle 
Anpassungskosten) lässt sich kompensieren durch die mit den Straßenbenutzungsgebühren erzielbaren Verbes-
serungen bei der öffentlichen Infrastruktur oder anderen öffentlichen Dienstleistungen. Ein Pareto-Optimum 
wäre erreicht, wenn diese Verbesserungen die individuellen Anpassungen (über-)kompensieren. 

Soweit die abstrakte Theorie. Anhand des aktuellen Geschehens auf den deutschen Straßen haben wir 
versucht, das Potenzial eines pareto-optimalen Zustands gegenüber dem heutigen Status quo zu bewerten. Be-
reits vor einigen Jahren schätzte der Verkehrsforscher Schreckenberg von der Universität Duisburg/Essen, dass 
in Deutschland pro Jahr 535.000 Personenjahre in Verkehrsstaus verbracht werden. Selbst wenn man die Frei-
zeitkosten mit Null ansetzt und außerdem annimmt, dass nur die Hälfte der Staugeschädigten die Zeitverluste 
mit dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnittslohn von 17,50 Euro/Stunde bewertet, summieren sich die kumu-
lierten Staukosten in Deutschland auf über 40 Mrd. Euro pro Jahr, mit steigender Tendenz. Würde eine Straßen-
benutzungsabgabe die Verkehrsstaus in Deutschland deutlich reduzieren, hätte dies einen beträchtlichen ge-
samtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn zur Folge. Bevor die Verkehrspolitik diesen Wohlfahrtsgewinn nicht er-
schlossen hat, macht es wenig Sinn, in diesem Bereich über Verteilungskonflikte und Verteilungsgerechtigkeit zu 
debattieren. Die Bundesregierung sollte – nicht nur im Verkehrssektor – Pareto-Ineffizienzen analysieren und 
Lösungsansätze entwickeln. 
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Häufig liegen jedoch Situationen vor, bei denen nicht alle beteiligten Parteien durch Maßnahmen gleich 
oder besser gestellt werden können. Die Folge sind Verteilungskonflikte zwischen den Gruppen. Ein solches Kon-
fliktpotenzial liegt auch in einer der Prioritäten der deutschen Energieeffizienzpolitik und des Nationalen Akti-
onsplans Energieeffizienz: Bis 2050 soll der Gebäudebestand nahezu klimaneutral sein. Neben der Beratung und 
der Informationsweitergabe sollen ökonomisch-monetäre Anreize die Bereitschaft erhöhen, die erforderlichen 
Investitionen im Gebäudebestand durchzuführen. Gerade die monetären Anreize wie zinsverbilligte Kredite, In-
vestitionszuschüsse und steuerliche Förderungen führen letztlich zu Umverteilungseffekten. 

In diesem Kapitel stehen zwei Arten der Umverteilung im Fokus. Zum einen die Umverteilung von Einkom-
men (= ökonomische Renten) zwischen Mietern und Vermietern. Diese Akteure stehen auf der Seite der finalen 
Nachfrager nach Sanierungsmaßnahmen im Gebäudesektor. Zum anderen soll die Umverteilung von Ressourcen 
zwischen den verschiedenen Unternehmenssektoren untersucht werden, welche die Waren, Bau- und Dienst-
leistungen auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen direkt oder indirekt bereitstellen. Dieser Abschnitt der 
Stellungnahme erörtert demnach die Frage: Welche Partei (Mieter oder Vermieter) und welcher Unternehmens-
sektor profitiert am Ende von einer staatlich induzierten Nachfrage nach Gebäudesanierungen im Rahmen der 
Energiewende? 

Im Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern ergibt sich das Problem, dass diejenige Partei, die die 
Investition in Energieeffizienz tätigt, also der Vermieter, nicht die Partei (der Mieter) ist, die von den Energieein-
sparungen profitiert. Im Grunde hat der Vermieter erst dann ein Interesse an einer energetischen Gebäudesan-
ierung, wenn er selbst davon profitiert, insbesondere durch entsprechend höhere Kaltmieten. Aus Sicht des Mie-
ters ist eine energetische Sanierung erst dann vorteilhaft, wenn dadurch die Warmmiete (als Summe von Kalt-
miete einschließlich nicht-energiebedingter Betriebskosten + annualisierte Sanierungskosten abzüglich mögli-
cher staatlicher Förderung + energiebedingten Betriebskosten) sinkt. Das ist dann der Fall, wenn die energiebe-
dingten Betriebskosten durch die Effizienzmaßnahme stärker zurückgehen als die anderen Komponenten der 
Warmmiete zusammen steigen (vgl. Abbildung 33). Die Möglichkeit der Pareto-Verbesserung, bei der sowohl 
Mieter als auch Vermieter von einer Sanierungsmaßnahme profitieren (oder zumindest eine der beiden Seiten 
besser gestellt wird, ohne dass die andere Seite schlechter gestellt wird), ist in der Praxis nicht selbstverständlich, 
da der Rahmen dafür begrenzt ist. Die Abbildung 34 zeigt grafisch diesen Rahmen, der (theoretisch) für die bei-
den infrage stehenden Parteien gemeinsam lohnend sein kann. Die Fallstudie 1 vermittelt mit konkreten nume-
rischen Beispielen ein Gefühl dafür, wie „eng“ die Grenzen ausfallen. 
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AďďilduŶg ϯϯ: WiƌkuŶg eiŶeƌ GeďäudesaŶieƌuŶgsŵaßŶahŵe auf die KoŵpoŶeŶteŶ deƌ Waƌŵŵiete ;iŵ 
Fall eiŶeƌ Paƌeto-VeƌďesseƌuŶgͿ 

Quelle: Eigene Darstellung 

Fallstudie ϭ: Deƌ selteŶe Fall eiŶeƌ Paƌeto-VeƌďesseƌuŶg duƌĐh eŶeƌgetisĐhe SaŶieƌuŶg 

Eine Gebäudesanierung verändert typischerweise die Warmmiete einer Wohnfläche, bestehend aus den ener-
giebedingten Betriebskosten (ܭܤ) und der Kaltmiete einschließlich nicht-energiebedingter Betriebskosten 
-Damit ändern sich auch die Einnahmen und Ausgaben für Vermieter und Mieter. Für die Fallstudie un .(ܯܭ)
tersuchen wir eine Wohnung mit folgenden Eckdaten vor der Sanierung: ܭܤଵ = 95 Euro, ܯܭଵ = 495 Euro. Dies 
könnte eine typische Wohnung in Bremen sein. 

Die durchzuführende Sanierung wird finanziert durch eine Annuität (Investitionskosten abzüglich staatlicher 
Förderung), die einen Anteil der neuen Kaltmiete ausmachen wird ሺܿ ×  ଶ) und die nicht größer sein darfܯܭ
als der Rückgang der energiebedingten Betriebskosten (ܭܤଵ -ଶ), wenn die Sanierungsmaßnahme ökonoܭܤ−
misch vorteilhaft sein soll. Mit der gleichen Begründung darf die Kaltmiete nach der Sanierung (ܯܭଶ) nicht 
größer sein als die Kaltmiete vor der Sanierung plus Rückgang der energiebedingten Betriebskosten (ܯܭଵ ଵܭܤ+  ,ଶ). Unter diesen Voraussetzungen kann für unsere typische Wohnung in Bremen errechnet werdenܭܤ−
dass eine Sanierung, die (sogar) zu einem 40 prozentigen energierelevanten Betriebskostenrückgang führt, 
aber deren Annuität mehr als (nur) 7,1 % der neuen Kaltmiete beträgt, ökonomisch nicht mehr sinnvoll ist. 
Eine sich ergebende monatliche Annuität von 38 Euro besitzt bei einem Zinssatz von 2 % über 30 Jahre ledig-
lich einen Barwert von ca. 10 000 Euro. Damit lässt sich in der Regel kein dauerhafter Rückgang von 40 % der 
energierelevanten Betriebskosten finanzieren. 

Erwartungsgemäß vergrößert sich aber der Rahmen, je höher der Anteil der energiebedingten Betriebskosten 
an der Warmmiete ist, also bei weniger energieeffizientem Wohnraum. Schauen wir uns daher ein zweites 
Beispiel an (ܭܤଵ = 200 Euro, ܯܭଵ = 800 Euro, z. B. in München). Hier verläuft die Grenze – trotz dauerhaften 
Rückgangs der energiebedingten Betriebskosten um 40 % – für die Annuität bei (nur) 9,1 % der neuen Kalt-
miete. Der entsprechende Barwert liegt bei ca. 22 000 Euro. 

Energiebedingte Betriebskosten (BK)

Kaltmiete einschließlich nicht-
energiebedingter Betriebskosten (KM)

Warmmiete (WM) = BK + KM
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KM,2 = KM mit Wärmedämmung
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AďďilduŶg ϯϰ: RahŵeŶ füƌ ;ŶiĐhtͿ lohŶeŶsǁeƌte ďzǁ. ;ŶiĐhtͿ ƌealisieƌďaƌe SaŶieƌuŶgeŶ 

Quelle: Eigene Darstellung 

ϮϮϳ. Der Spielraum für eine Pareto-Verbesserung hängt davon ab, wie stark die energiebedingten Betriebskos-
ten durch die Sanierung sinken. Je stärker diese sinken, desto mehr Spiel besteht auch nach oben hinsichtlich der 
annualisierten Sanierungskosten (abzüglich einer möglichen staatlichen Förderung). Dabei darf nicht übersehen 
werden, dass die energiebedingten Betriebskosten nicht beliebig weit gesenkt werden können. Es gibt technische 
und verhaltensbezogene Grenzen hinsichtlich des durch eine Sanierung tatsächlich realisierbaren Verbrauchs-
rückgangs. Eine Reduktion der energiebedingten Betriebskosten um 100 % gegenüber dem Ausgangszustand ist 
auch mit der besten Sanierung in der Praxis nicht realisierbar. Der Bereich der tatsächlich realisierbaren Effizi-
enzgewinne schränkt den Bereich der ökonomisch lohnenswerten Sanierungen bzw. die Höhe der maximal an-
nualisierten Sanierungskosten ein. Die Annuität zur Finanzierung der Sanierung wird Bestandteil der neuen Kalt-
miete nach der Sanierung sein. Diese Beispiele zeigen, dass der Rahmen für ökonomisch sinnvolle Gebäudesan-
ierungsmaßnahmen knapp ist und objektspezifisch die Rentabilität der Gebäudesanierung zu überprüfen ist. 
Welche der Parteien, Mieter oder Vermieter, in so einer Situation mehr profitiert, ist abhängig von der jeweiligen 
Verhandlungsposition, die auch durch den Gesetzgeber beeinflusst werden kann. Um tatsächlich die Umvertei-
lungseffekte (ökonomische Renten) durch Gebäudesanierungen zu kalkulieren, müssten die Angebots- und 
Nachfragefunktionen auf zwei Teilmärkten geschätzt werden, die wir nachfolgend beschreiben. 

ϮϮϴ. Eine konzeptionelle Analyse der Verteilungswirkungen muss in zwei Schritten erfolgen, die jeweils die 
„Teilmärkte“ der Warmmiete berücksichtigen: den Markt für Energie zur Deckung des Wärmebedarfs (betrifft 
energiebedingte Betriebskosten) und den Markt für Wohnraum (betrifft die Kaltmiete). Beide Teilmärkte sind 
miteinander verbunden. Der Gleichgewichtspreis auf dem Markt für Energie zur Deckung des Wärmebedarfs 
beeinflusst zudem den Gleichgewichtspreis auf dem Markt für Wohnraum. Betrachten wir zunächst den Markt 
für Energie zur Deckung des Wärmebedarfs. Nachgefragt vom Mieter wird Energie für Raumwärme und Warm-
wasser. Durch die Sanierungsmaßnahme nehmen die Grenzkosten für die Erwärmung des gemieteten Wohnrau-
mes ab. Die vom Mieter zu zahlenden energiebedingten Betriebskosten sinken. Wie in Kapitel 5 ausführlich be-
schrieben ist jedoch ein Rebound-Effekt wahrscheinlich, nachdem die nachgefragte Menge an Energie (Energie-
verbrauch je Wohnfläche) ausgeweitet wird. Der Rebound-Effekt ist umso größer, je elastischer die Nachfrage 
ist, d. h. je stärker die nachgefragte Menge an Energie bei einer Preissenkung ausgeweitet wird. Die Wirkung der 
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Sanierungsmaßnahme auf dem ersten Teilmarkt hat Auswirkungen auf den Markt für Wohnraum. Denn für den 
Mieter kommt es auf seine Warmmiete insgesamt an und er wird daher die energiebedingten Betriebskosten 
und die Kaltmiete gemeinsam ins Entscheidungskalkül nehmen. Anbieter der Wohnfläche ist der Vermieter. Das 
Angebot an Wohnfläche ist (zumindest kurzfristig) starr, weil durch die Sanierung kein zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen wird. Da die energiebedingten Betriebskosten für den Mieter im Normalfall zurückgehen, steigt seine 
Zahlungsbereitschaft für den Wohnraum. Dies ist positiv für den Vermieter, der die Kosten seiner Investition in 
die Energieeffizienz durch die Kaltmiete gedeckt sehen will. Dazu muss die vergrößerte Zahlungsbereitschaft na-
türlich ausreichend und die Mieterhöhung in ihrer Höhe rechtlich zulässig sein. 

Eine Einschränkung der oben beschriebenen grundsätzlichen Überlegungen betrifft die Tatsache, dass das 
Angebot an Wohnraum zwar kurzfristig starr ist, aber langfristig die Gebäudesanierungen auch die Angebotsseite 
beeinflussen kann. Unseres Wissens existieren zudem in der wissenschaftlichen Literatur keine Nachfragefunkti-
onen für den deutschen Markt hinsichtlich der (physikalischen) Energiemengen zur Deckung des Wärmebedarfs, 
da diese Daten schwer zu erheben sind bzw. diese Daten nicht vorliegen. 

Energetische Gebäudesanierungen lohnen sich nur im Rahmen des normalen Sanierungszyklus, wenn oh-
nehin notwendige Instandhaltungsmaßnahmen anfallen. Insbesondere wenn die energetische Gebäudesanie-
rung hohe Energieeffizienzstandards („nahezu klimaneutrales Gebäude“) erfüllen soll, verschlechtert sich die 
Wirtschaftlichkeit tendenziell (Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2012). Dann ist die energetische Gebäu-
desanierung mit echten Verteilungskonflikten verbunden. In der Praxis wirkt sich das dahingehend aus, dass sich 
die Betroffenen in der politischen Entscheidungsfindung gegenseitig blockieren und es demzufolge mit der Ener-
gieeffizienz im Gebäudebereich nur sehr langsam vorangeht. Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Anteil der in 
Deutschland von Eigentümern bewohnten Gebäude im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ gering 
ist (53 % gegenüber 70 % in der Europäischen Union im Jahr 2013; Eurostat, 2014).45 

Das Verteilungsproblem im Bereich der energetischen Gebäudesanierung beruht darauf, dass die Warm-
miete nach Abschluss des Sanierungsprojekts also nicht sinkt, sondern sogar steigt. Wir wollen diese Kostendif-
ferenz als „unrentierliche Mehrkosten“ bezeichnen. Im Extremfall könnten die unrentierlichen Mehrkosten 
durch die Vermieter, durch die Mieter oder den Steuerzahler finanziert werden, wobei natürlich auch jede Kom-
bination daraus denkbar ist. Nachfolgend werden die drei Extremfälle diskutiert: 

 Eine alleinige Finanzierung durch die Vermieter bzw. Eigentümer wird im Normalfall nur dann zu energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen führen, wenn die Eigentümer durch das Ordnungsrecht und eine wirksame 
Vollzugskontrolle dazu gezwungen werden. Dieser Normalfall liegt beispielsweise vor, wenn sich das Ver-
mietungsobjekt in einem Stadtviertel mit Wohnungsmangel befindet und/oder wenn sich das Objekt noch 
in einem einigermaßen bewohnbaren Zustand befindet. Ein ordnungsrechtlicher Zwang ist rechtlich im Prin-
zip zulässig, wenn von der nicht-sanierten Liegenschaft eine unmittelbare Gefährdung für Mensch und Um-
welt ausgeht. Dies gilt beispielsweise für das Risiko herunterfallender Dachpfannen ebenso wie bei einem 
undichten Erdöltank. Es ist aber fraglich, ob ein ordnungsrechtlicher Sanierungszwang auch unter einem rein 
klimapolitischen Motiv rechtlich zulässig ist oder ob spätestens die höchsten Gerichte dies als einen unbe-
gründeten Eingriff in die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie sehen. Sollte ein Sanierungszwang gleich-
wohl rechtlich durchsetzbar sein, wäre dies aus Sicht der Eigentümer als ein entschädigungsloser enteig-
nungsgleicher Eingriff zu werten. Das wird die Immobilienwirtschaft grundlegend verändern und beispiels-
weise ihre Funktion als Anlagevehikel für die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Mitleidenschaft ziehen. Dies 

45 Auch wenn wir uns in der folgenden Diskussion auf Wohnflächen beziehen, besitzen die angestellten Überlegungen auch für Gewerbeflä-
chen ihre Gültigkeit. 
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trifft zunächst die bessergestellten Haushalte. Mit der Zeit dürfte aber auch der Mangel an bezahlbaren 
Wohnraum zunehmen, worunter dann auch die wirtschaftlich schwächeren Mieter leiden würden. 

 Manche Mieter werden bereit und in der Lage sein, für ein energetisch saniertes Gebäude höhere Warm-
mieten zu zahlen. Hintergrund dafür ist die heterogene Zahlungsbereitschaft für das Gut „Wohnen“. Sie 
hängt u. a. von der Einkommenssituation, der Familiensituation, dem Alter des Haushaltsvorstands und vie-
len weiteren sozio-ökonomischen Faktoren ab. Dabei spielt auch das Image eine Rolle, das mit dem Wohnen 
in einem schick modernisierten Altbau verbunden ist, insbesondere wenn sich das Gebäude in einem attrak-
tiven Stadtviertel befindet. Analoges gilt auch für Gewerbeimmobilien. Nachteile erleiden diejenigen Mieter, 
die sich eine höhere Warmmiete nicht leisten können oder wollen. Entweder müssten sie überproportional 
auf den Konsum anderer Güter verzichten oder aber sie müssten in kleinere und weniger attraktive Woh-
nungen umziehen (sofern damit eine Mietminderung verbunden ist). Offensichtlich liegt hier beträchtlicher 
sozialpolitischer Sprengstoff. 

 Der Staat könnte die unrentierlichen Mehrkosten übernehmen und auf die Gemeinschaft der Steuerzahler
abwälzen. Dies ist ein attraktives Szenarium für die Bauwirtschaft, denn der Auftraggeber einer energeti-
schen Sanierung, zumeist der Eigentümer der Liegenschaft, hat in diesem Fall keinen Anreiz zugunsten einer 
kosteneffizienten Sanierung. Staatliche Behörden müssen ersatzweise für den Wettbewerbsdruck sorgen, 
etwa durch kritische Prüfung der Handwerkerrechnungen, und zwar unter Ausscheidung der energetisch 
bedingten von den anderen Sanierungsaufwendungen. Beides kann bestenfalls approximativ funktionieren 
und hat das Potenzial für zahllose Fehlallokationen von öffentlichen Fördermitteln. Darüber hinaus ist es 
ordnungsrechtlich problematisch, dass der – im sozialen Gefüge meist bessergestellte – Gebäudeeigentümer 
unter Umständen einen beträchtlichen Teil seines Gebäudewerts von der Allgemeinheit gewissermaßen ge-
schenkt erhält. Dies betrifft insbesondere Sanierungsprojekte mit hohen energetischen Standards. Als Reak-
tion darauf würde die Politik wohl eine vermehrte Mitsprache bei der Nutzung des Gebäudes verlangen, wie 
das ja schon seit Jahrzehnten im sozialen Wohnungsbau praktiziert wird, was bei geeigneter Ausgestaltung 
der Regeln allerdings auch zur sozialpolitischen Neutralität der Förderung führen kann. Doch über die Zeit 
hinweg könnte die Finanzierung der unrentierlichen Sanierungsaufwendungen über den Steuerzahler die 
Eigentumsquote vergrößern, denn nur als Eigentümer bekommt man „etwas geschenkt“. Dies wäre dann 
wiederum sozialpolitisch regressiv. 

Man kann wohl annehmen, dass jedes einzelne Konzept mit überproportional wachsenden Verteilungs-
problemen verbunden ist, je größer der jeweilige Finanzierungsanteil der unrentierlichen Sanierungskosten ist. 
Das führt zu der Idee, die drei Finanzierungsarten miteinander zu verbinden. Die Berechnung einer gesellschafts-
politisch optimalen Lösung hängt von den drei Funktionsverläufen ab, die den Zusammenhang mit den Finanzie-
rungsanteilen und den Verteilungskosten beschreiben. Eine belastbare Quantifizierung dürfte schwierig, wenn 
nicht unmöglich sein. Doch noch größer sind die Schwierigkeiten, einen solchen Finanzierungsmix durchzusetzen. 

Die staatlich geförderte Gebäudesanierung verursacht nicht nur Verteilungswirkungen zwischen Vermie-
tern und Mietern wie im vorigen Abschnitt dargestellt. Die geänderte Nachfrage nach Waren, Bau- und Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit energetischer Sanierung verursacht auch Verteilungswirkungen zwischen allen 
Unternehmenssektoren, welche bei der Erstellung der Produkte direkt oder indirekt auf allen Wertschöpfungs-
stufen involviert sind. Von einem staatlich geförderten Gebäudesanierungsprogramm profitieren wird zunächst 
einmal der Bausektor, da dieser zum großen Teil mit den Sanierungen beauftragt sein wird. In der gleichen Weise 
profitieren wird das Kredit- und Versicherungsgewerbe, da Unternehmen und Private teilweise die Sanierungen 
über Kredite finanzieren werden. Schlechter gestellt wird auf der anderen Seite die Energie- und Wasserversor-
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gung, denn durch die Sanierung geht der Endenergieverbrauch zurück und somit die Nachfrage nach Energiepro-
dukten der Versorgungsunternehmen. Neben diesen Initialeffekten gibt es in der Folge noch Effekte auf die Vor-
leistungserbringer der jeweiligen Sektoren (Erstrundeneffekt) und wiederum deren Vorleistungslieferanten etc. 
Die Änderung der Nachfrage nach Produkten aus einem bestimmten Sektor führt also zu einem (kumulativen) 
Totaleffekt, der größer ist als der Initialeffekt. 

Als eine einfache Möglichkeit die Verteilungseffekte zwischen den verschiedenen Produktionsbereichen 
des Unternehmenssektors zu analysieren, bieten sich Input-Output-Analysen (IOA) an. Diese Analyseform er-
laubt es Entscheidungsträgern, quantitative Effekte von Politikmaßnahmen für die gesamte Volkswirtschaft zu 
simulieren, abzuschätzen und zu bewerten, um letztendlich die geeignetste Maßnahme zu implementieren. Es 
kann ebenfalls überprüft werden, ob verschiedene Maßnahmen in Konflikt zueinander stehen und sich ggf. sogar 
neutralisieren. Die Ergebnisse einer einfach gehaltenen Input-Output-Analyse werden in der Fallstudie 2 gezeigt. 
Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass quantitative Analysen – ob in Form von Input-Output-Analysen 
oder anderer Verfahren – dazu beitragen, ein strukturiertes Verständnis hinsichtlich der Verteilungseffekte zwi-
schen den Sektoren zu erlangen. Dies stellt einen wesentlichen Faktor für den Erfolg der Energiewende dar. 

Es soll mit Hilfe einer IOA untersucht werden, welche Unternehmenssektoren der deutschen Volkswirtschaft 
insbesondere von einer steuerlichen Förderung der energetischen Sanierung profitieren würden. Zu welcher 
Reallokation führt jeder Euro zusätzliche Nachfrage nach energetischer Sanierung? 

Dazu nehmen wir vereinfachend an, dass die Sanierungen lediglich über die steuerliche Förderung �� und 
über eigene finanzielle Mittel �� finanziert werden, also keine Kredite im Sektor „Kredit- und Versicherungs-
gewerbe“ aufgenommen werden müssen. Jeder Euro zusätzliche Nachfrage im „Baugewerbe“ wird demnach 
ohne �� finanziert, d. h. die Veränderung der Nachfrage im Baugewerbe ergibt sich zu: ∆�௨௪ = �� + �� = ͳ 

Die Sanierungen werden aufgrund der Energieeinsparungen zu einem Nachfragerückgang bei den Energiever-
sorgern in der Höhe von −� × ሺ�� + �� + ��ሻ führen. Da wir wie beschrieben annehmen, dass  �� = Ͳ und  �� + �� = ͳ ist, gilt in unserer Fallstudie für die Veränderung der Nachfrage im Sektor „Energie- und Was-
serversorgung“: ∆�ாି ௨ௗ ௐ௦௦௩௦௨ = −� � bezeichnet das Verhältnis zwischen Nachfragerückgang in der „Energie- und Wasserversorgung“ und Nach-
frageanstieg im „Baugewerbe“. IWU/Fraunhofer IFAM (2014) errechnen im Rahmen des Monitorings der KfW-
Programme „Energieeffizient Sanieren“ und „Energieeffizient Bauen“ für die im Jahr 2013 geförderten Ge-
bäude eine Heizkostenersparnis von 200 Mio. Euro pro Jahr aufgrund der durchgeführten Modernisierungs-
maßnahmen. Demgegenüber standen Investitionen in Höhe von 6,5 Mrd. Euro. Aus diesem Grund unterstellen 
wir einen Wert von � = Ͳ,Ͳ͵ = ʹͲͲ/ͷͲͲ. 

Unter diesen Annahmen können die Effekte energetischer Sanierungen mit Hilfe einer IOA abgeschätzt wer-
den. 

Die Tabelle 14 gibt einen Überblick über die Effekte, welche der Nachfrageimpuls über das „Baugewerbe“ und 
die „Energie- und Wasserversorgung“ auf die restlichen Wirtschaftszweige besitzt. 

Der Nachfrageimpuls führt zunächst zu einem positiven  Effekt im Bausektor (1,00 Euro) und zu 
einem negativen induzierten Effekt bei den Energieversorgern (minus 0,03 Euro). Über die Vorleistungsver-
flechtungen bzw. über direkte und indirekte Effekte wirkt der Impuls dann in sämtliche Produktionsbereiche 
der Volkswirtschaft hinein. Die Summe aus induzierten, direkten und indirekten Effekten ergibt sich zu den 
Totaleffekten je Wirtschaftszweig. 
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46 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), WZ 71 „Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal“, WZ 72 
„Datenverarbeitung und Datenbanken“, WZ 73 „Forschung und Entwicklung“ und WZ 74 „Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, 
anderweitig nicht genannt“. 

In der Tabelle 14 zeigt der Rang an, welche Position der jeweilige Wirtschaftszweig hinsichtlich des 
 einnimmt. Wichtig zu verstehen ist, dass von dem positiven induzierten Effekt im Bausektor auch positive 

direkte und indirekte Effekte auf sämtliche Wirtschaftszweige ausgehen. Dies gilt gleichzeitig auch bezüglich 
des Nachfragerückgangs bei den Energieversorgern, allerdings mit negativer Wirkung. D. h. die Totaleffekte, 
und daraus resultierend die Rangfolge der Wirtschaftszweige, ergeben sich aus der Kombination der gegen-
läufigen Effekte. 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten aus WIOD 

Mit Hilfe des Ranges können wir auch beurteilen, welche Sektoren die größten Profiteure und welche die 
größten Verlierer eines solchen Szenarios sind. Weil der modellierte Nachfrageanstieg nach Sanierungsleis-
tungen verhältnismäßig groß gegenüber dem Nachfragerückgang nach Energie ausfällt, gibt es am Ende unter 
den 35 Wirtschaftssektoren nur Profiteure – abseits von den energieliefernden Unternehmen selbst mit einem 
negativen Totaleffekt von minus 0,02 Euro. Der größte Profiteur in der Übersicht ist klar das „Baugewerbe“. 
Dies war zu erwarten, da an dieser Stelle der Nachfrageanstieg modelliert wurde. Für diesen Sektor ergibt sich 
ein Totaleffekt von 1,05 Euro. Für jeden Euro induzierte Nachfrage nach Produkten des Sektors kommen noch-
mal 0,05 Euro hinzu, da der Bausektor Inputs bei Vorleistungserbringern nachfragt, welche ihrerseits ebenfalls 
Vorleistungen beziehen etc. Von diesen direkten und indirekten Effekten profitiert das „Baugewerbe“ also 
auch selbst erneut. Relativ große Totaleffekte ergeben sich für die Wirtschaftszweige 71-7446 (0,12 Euro) sowie 
für das „Grundstücks- und Wohnungswesen“ und für die „Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von 
Metallerzeugnissen“ (jeweils 0,07 Euro). Das sind auch die drei Bereiche, für welche die größten Vorleistungs-
verflechtungen mit dem Bausektor bestehen, d. h. welche die meisten Inputs an das „Baugewerbe“ liefern. 
Diese Beziehungen gehen aus den Input-Koeffizienten hervor, die in der Herleitung des Input-Output-Modells 
thematisiert wurden. 

Auch ohne einen direkt modellierten Nachfrageanstieg beim „Kredit- und Versicherungsgewerbe“, kann die-
ser Bereich mit überdurchschnittlich positiven Wirkungen aus dem Erstrundeneffekt und den Effekten weite-
ren Runden rechnen (0,04 Euro). Für den deutschen Unternehmenssektor insgesamt kann ein positiver Total-
effekt von 1,62 Euro konstatiert werden, welcher auch den Euro induzierten Effekt im Bausektor und den 
induzierten Effekt von minus 0,03 Euro hinsichtlich der Energieunternehmen umfasst. 
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(F) Baugewerbe…………………………………………………………………………………………………………………………

(71-74) Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal, Datenverarbeitung………

(70) Grundstücks- und Wohnungswesen……………………………………………………………………………………
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(E) Energie- und Wasserversorgung…………………………………………………………………………………………… 35 -0,02

Total 1,62Insgesamt (alle 35 Wirtschaftszweige)…………………………………………………………………………………………………………………
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Der Monitoring-Bericht 2015 präsentiert in Kapitel 12.2 Berechnungen über die Wachstums- und Beschäf-
tigungswirkungen der Energiewende. Es handelt sich um die Wiederholung der Aussagen im Fortschrittsbericht 
2014, die bereits in unserer Stellungnahme 2014 kritisch kommentiert wurden (vgl. Kapitel 12 in EWK, 2014b). 
Angesichts dieser Ausgangslage wird die Expertenkommission dazu motiviert, das Thema auch in diesem Jahr 
wieder aufzugreifen. Dazu knüpft die Expertenkommission an ihre Überlegungen zu den gesamtwirtschaftlichen 
Effekten aus der Stellungnahme zum Fortschrittsbericht an (vgl. Kapitel 12 in EWK, 2014b). Die damaligen quan-
titativen Abschätzungen der mit dem EEG verbundenen Effekte ab dem Jahr 2000 werden nachfolgend weiter 
präzisiert, und durch den Vergleich von zwei Szenarien verdeutlicht. Das Energiewende-Szenario betrachtet den 
mit der Förderung durch das EEG verbundenen Ausbau von Erneuerbare-Energien-Anlagen ab dem Jahr 2000. 
Ein hypothetischer Zubau-Stopp ab dem Jahr 2015 wird zusätzlich angenommen, um die mit dem bisherigen 
erneuerbaren Ausbau verbundenen Effekte zu isolieren. Das kontrafaktische Szenario dagegen nimmt an, dass 
das EEG nicht in Kraft getreten wäre und es folglich seit dem Jahr 2000 keinen Ausbau Erneuerbarer-Energien-
Anlagen gegeben hätte. 

Alle zwischen 2000 und 2014 errichteten EEG-Anlagen genießen Bestandsschutz und haben für insgesamt 
20 Jahre Anspruch auf die gesetzliche Mindestvergütung. Zur Bewertung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
des Zubaus werden folgende Einflusspositionen berücksichtigt: 

 Direkter Effekt der Investitionen: Der direkte Effekt umfasst Investitionsausgaben für Anlagen in strompro-
duzierende Technologien, die im Sinne des EEG förderfähig sind. 

 Indirekter Effekt der Investitionen: Diese Investitionen lösen Wertschöpfungseffekte in den entsprechenden
Zuliefererbranchen aus. Die gestiegene Nachfrage verursacht aufgrund der Vorleistungsverflechtung wei-
tere Ausgaben für Waren und Dienstleistungen in anderen Wirtschaftsbereichen. 

 Konsuminduzierter Effekt der Investitionen: Durch den Zubau von Erneuerbare-Energien-Anlagen werden
sowohl in der Erneuerbare-Energien-Branche als auch in den mit ihr verflochtenen Industriezweigen Arbeits-
plätze geschaffen. Gleichzeitig verursacht der Ausbau aufgrund von Substitutionseffekten einen Arbeits-
platzabbau bei den konventionellen Energien sowie deren Zulieferbereichen, weshalb der Zuwachs an Be-
schäftigung netto geringer ausfällt als der im Monitoring-Bericht genannte Bruttozuwachs an Beschäftigung. 
Die netto zusätzlichen Erwerbstätigen geben einen Teil ihres Einkommens für Konsumzwecke aus, was sich 
wiederum in einer zusätzlichen Nachfrage im Konsumgüterbereich äußert. Dieser Effekt führt zu einer wei-
teren Steigerung von Produktion, Wertschöpfung und Beschäftigung. 

Der einzige „Verlierer“ im betrachteten Szenario ist der Energiesektor mit einem Totaleffekt von minus 0,02 
Euro. Der Totaleffekt zeigt sich gegenüber dem ursprünglich induzierten Effekt von minus 0,03 Euro abge-
schwächt, da die erhöhte Nachfrage ausgehend vom „Baugewerbe“ auch die Energielieferanten erreicht. Da-
bei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass es sich bei der erhöhten Nachfrage nach Bauleistungen um 
einen kurzzeitigen Effekt handelt, während die Energieeinsparungen durch die Gebäudesanierungen dauer-
haft bestehen bleiben.47 
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 Ausfuhrsaldo: Entscheidend für die Wirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt sind Umsatzsteigerungen der
in Deutschland ansässigen Hersteller von Erneuerbare-Energien-Anlagen. Um diesen Effekt zu erfassen, müs-
sen die entsprechenden inländischen Investitionen um den jeweiligen Importwert vermindert und um den
Exportwert vergrößert werden.

 Vermiedene Energieimporte: Der Einsatz erneuerbarer Energien verdrängt fossile Energieimporte. Der damit
verbundene positive Effekt auf die Binnennachfrage muss ebenfalls in die Berechnung miteinbezogen wer-
den.

 Differenzkosten: Aus volkswirtschaftlicher Sicht spielen auch die kumulierten jährlichen Förderkosten der
Erneuerbare-Energien-Anlagen (Differenzkosten) eine Rolle, die über die EEG-Umlage finanziert werden.
Wegen ihres Einkommen mindernden Effekts haben die damit verbundenen Zahlungen einen negativen
volkswirtschaftlichen Effekt.

AďďilduŶg ϯϱ: GesaŵtǁiƌtsĐhaftliĐhe AusǁiƌkuŶgeŶ deƌ iŵ )eitƌauŵ ϮϬϬϬ ďis ϮϬϭϰ eƌƌiĐhteteŶ EEG-AŶlageŶ 
als ÄŶdeƌuŶg aŵ BƌuttoiŶlaŶdspƌodukt 

Quelle: Eigene Berechnungen entsprechend Ensys (2015) 

Ϯϯϳ. Abbildung 35 zeigt die Wirkungen des EEG als prozentuale Änderung des BIP im Energiewende-Szenario 
gegenüber dem kontrafaktischen Szenario. Im Ergebnis lassen sich grob eine Zubauphase und eine Finanzierungs-
phase erkennen. Die Zubauphase zwischen 2000 und 2014 ist gekennzeichnet durch den kontinuierlichen Leis-
tungszubau und die hohen Investitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie die damit verbundenen Sekun-
däreffekte. Die Differenzkosten steigen zunächst nur langsam, jedoch erhöht sich ihr Volumen ab 2010. Der Aus-
fuhrsaldo und die vermiedenen Energieimporte nehmen zunächst eine untergeordnete Rolle ein. Der Verlauf des 
resultierenden Gesamteffekts (durchgezogene Linie) liegt bis 2014 über der Nulllinie und erreicht im Jahr 2010 
einen Spitzenwert von 0,9 % des BIP. Ohne das EEG wäre der Wachstumseffekt entsprechend geringer ausgefal-
len. Dieser Wachstumseffekt beruht im Kern darauf, dass die Differenzkosten über die EEG-Umlage nicht bereits 
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AusďliĐk ϮϬϯϬ 

ϭϭϵ 

köŶŶeŶ als iŶdikatiǀe )iele foƌŵulieƌt ǁeƌdeŶ, uŵ ausƌeiĐheŶd Fleǆiďilität zu eƌhalteŶ. AlteƌŶatiǀ koŵŵt auĐh 
hieƌ iŶ Fƌage ;aŶalog zuŵ EƌŶeueƌďaƌe-EŶeƌgieŶ-GesetzͿ ŵit KoƌƌidoƌeŶ zu aƌďeiteŶ. EiŶe OƌieŶtieƌuŶg füƌ die 
Koƌƌidoƌe eƌgiďt siĐh ďeispielsǁeise aŶhaŶd deƌ iŵ )eithoƌizoŶt eƌsĐhließďaƌeŶ PoteŶziale ;OďeƌgƌeŶzeŶͿ iŶ deŶ 
eiŶzelŶeŶ BeƌeiĐheŶ soǁie deƌ iŶtƌasektoƌaleŶ “uďstitutioŶsŵögliĐhkeiteŶ ;z. B. EffizieŶz “tƌoŵ ǀeƌsus EffizieŶz 
Wäƌŵe ǀeƌsus EffizieŶz VeƌkehƌͿ, uŵ das EƌƌeiĐheŶ deƌ KeƌŶziele siĐheƌstelleŶ zu köŶŶeŶ. 

Ϯϱϭ. Füƌ eiŶe “tƌuktuƌieƌuŶg des )ieltaďleaus köŶŶeŶ ǀeƌsĐhiedeŶe UŶteƌsuĐhuŶgeŶ heƌaŶgezogeŶ ǁeƌdeŶ 
;z. B. BMUB, ϮϬϭϱ, NitsĐh, ϮϬϭϱ, Öko-IŶstitut/I“I, ϮϬϭϰ, PƌogŶos/EWI/GW“, ϮϬϭϰͿ, die ƌelatiǀ ähŶliĐhe Wege auf-
zeigeŶ. NaĐh deƌ aktuellsteŶ ǀoƌliegeŶdeŶ UŶteƌsuĐhuŶg ;NitsĐh, ϮϬϭϱͿ siŶd füƌ das EƌƌeiĐheŶ des KliŵasĐhutz-
ziels ϮϬϯϬ ŶiĐht Ŷuƌ iŶ deƌ laufeŶdeŶ Dekade, soŶdeƌŶ auĐh zǁisĐheŶ ϮϬϮϬ uŶd ϮϬϯϬ die gƌößteŶ Beitƌäge zuƌ 
COϮ-MiŶdeƌuŶg iŶ deŶ BeƌeiĐheŶ “tƌoŵ uŶd Wäƌŵe eƌfoƌdeƌliĐh ;ǀgl. AďďilduŶg ϯϲͿ. AlleƌdiŶgs Ŷiŵŵt die Be-
deutuŶg des Veƌkehƌs zu. 

AďďilduŶg ϯϲ: DeŶkďaƌe VeƌäŶdeƌuŶg deƌ eŶeƌgieďediŶgteŶ COϮ-EŵissioŶeŶ ďis zuŵ Jahƌ ϮϬϯϬ ŶaĐh Sekto-
ƌeŶ 

Quelle: NitsĐh ;ϮϬϭϱͿ uŶd eigeŶe AďsĐhätzuŶg 

ϮϱϮ. AŶalog zuƌ DaƌstelluŶg iŶ deƌ “telluŶgŶahŵe deƌ EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ zuŵ eƌsteŶ MoŶitoƌiŶg-BeƌiĐht deƌ 
BuŶdesƌegieƌuŶg ;EWK, ϮϬϭϮͿ eƌgiďt siĐh füƌ die Beitƌäge des Ausďaus eƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ uŶd deƌ “teigeƌuŶg 
deƌ EŶeƌgieeffizieŶz das iŶ AďďilduŶg ϯϳ ƋuaŶtifizieƌte, deŶkďaƌe Bild. NaĐh ǁie ǀoƌ ďleiďeŶ deƌ Ausďau deƌ ƌe-
geŶeƌatiǀeŶ “tƌoŵeƌzeuguŶg uŶd die ReduktioŶ des EŶdeŶeƌgieďedaƌfs füƌ Wäƌŵe die ǁiĐhtigsteŶ EleŵeŶte. 
WähƌeŶd füƌ deŶ eƌsteŶ BeƌeiĐh ŵit deŵ EƌŶeueƌďaƌe-EŶeƌgieŶ-Gesetz ďeƌeits eiŶ RahŵeŶ gesĐhaffeŶ ǁuƌde, 
ďesteht iŵ BeƌeiĐh deƌ Wäƌŵe ŶoĐh HaŶdluŶgsďedaƌf. Die „EŶeƌgieeffizieŶzstƌategie Geďäude͞ deƌ BuŶdesƌe-
gieƌuŶg ist hieƌfüƌ eiŶ eƌsteƌ ǁiĐhtigeƌ “Đhƌitt. EƌfoƌdeƌliĐh ist alleƌdiŶgs eiŶe uŵfasseŶde EffizieŶzstƌategie, die 
daƌüďeƌ hiŶaus geht uŶd u. a. die EffizieŶzeffekte zuŶehŵeŶdeƌ “tƌoŵaŶǁeŶduŶgeŶ ǀ. a. iŵ Veƌkehƌ ďis zuŵ 
Jahƌ ϮϬϯϬ ďeƌüĐksiĐhtigt. 

Ϯϱϯ. Oďǁohl dies eiŶ duƌĐhaus ǀoƌstellďaƌes “zeŶaƌio seiŶ düƌfte, ist es siŶŶǀoll, aŶdeƌe “zeŶaƌieŶ duƌĐhzu-
spieleŶ, uŵ ƌoďuste EŶtǁiĐkluŶgsstƌategieŶ aďzuleiteŶ. Die EǆpeƌteŶkoŵŵissioŶ eŵpfiehlt deshalď deƌ BuŶdes-
ƌegieƌuŶg, ďesteheŶde UŶteƌsuĐhuŶgeŶ iŶ dieseŵ “iŶŶe auszuǁeƌteŶ uŶd daƌüďeƌ hiŶaus ggf. ǁeiteƌe aŶzusto-
ßeŶ, ŵit deŵ )iel zu pƌüfeŶ, ǁelĐhe alteƌŶatiǀeŶ Wege gaŶgďaƌ siŶd, falls uŶeƌǁaƌtete EŶtǁiĐkluŶgeŶ eiŶtƌeteŶ, 
die eiŶe Pfadkoƌƌektuƌ eƌfoƌdeƌliĐh ŵaĐheŶ, daŵit die KeƌŶziele uŶd iŶsďesoŶdeƌe das Oďeƌziel füƌ ϮϬϯϬ eƌƌeiĐht 
ǁeƌdeŶ. 
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AďďilduŶg ϯϳ: DeŶkďaƌe VeƌäŶdeƌuŶg des EŶdeŶeƌgieǀeƌďƌauĐhs ďis zuŵ Jahƌ ϮϬϯϬ gegeŶüďeƌ ϮϬϭϰ 

Quelle: EigeŶe BeƌeĐhŶuŶgeŶ auf deƌ Basis ǀoŶ NitsĐh ;ϮϬϭϱͿ 
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